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VerordnungVerordnung
vom 10. März 2022

über Massnahmen im Zusammenhang mit derüber Massnahmen im Zusammenhang mit der
Situation in der UkraineSituation in der Ukraine

Aufgrund von Art. 2 des Gesetzes vom 10. Dezember 2008 über die
Durchsetzung internationaler Sanktionen (ISG), LGBl. 2009 Nr. 41, und
unter Einbezug der aufgrund des Zollvertrages anwendbaren schweize-
rischen Rechtsvorschriften und der Beschlüsse 2014/145/GASP vom 17.
März 2014, 2014/386/GASP vom 23. Juni 2014, 2014/512/GASP vom 31.
Juli 2014 und (GASP) 2022/266 vom 23. Februar 2022 des Rates der Euro-
päischen Union verordnet die Regierung:

I. Allgemeine BestimmungenI. Allgemeine Bestimmungen

Art. 1

Begriffsbestimmungen

In dieser Verordnung bedeuten:
a) Gelder: finanzielle Vermögenswerte, einschliesslich Bargeld, Schecks,

Geldforderungen, Wechsel, Geldanweisungen oder anderer Zahlungs-
mittel, Guthaben, Schulden und Schuldverpflichtungen, Wertpapieren
und Schuldtiteln, Wertpapierzertifikaten, Obligationen, Schuldscheinen,
Optionsscheinen, Pfandbriefen, Derivaten; Zinserträge, Dividenden
oder andere Einkünfte oder Wertzuwächse aus Vermögenswerten; Kre-
dite, Rechte auf Verrechnung, Bürgschaften, Vertragserfüllungsgaran-
tien oder andere finanzielle Zusagen; Akkreditive, Konnossemente,
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Sicherungsübereignungen, Dokumente zur Verbriefung von Anteilen
an Fondsvermögen oder anderen Finanzressourcen und jedes andere
Finanzierungsinstrument für Exporte;

b) Sperrung von Geldern: Verhinderung jeder Handlung, welche die Ver-
waltung oder die Nutzung der Gelder ermöglicht, mit Ausnahme von
normalen Verwaltungshandlungen von Banken und Wertpapierfirmen;

c) wirtschaftliche Ressourcen: Vermögenswerte jeder Art, unabhängig
davon, ob sie materiell oder immateriell, beweglich oder unbeweglich
sind, insbesondere Immobilien und Luxusgüter, mit Ausnahme von
Geldern nach Bst. a;

d) Sperrung wirtschaftlicher Ressourcen: Verhinderung der Verwendung
wirtschaftlicher Ressourcen zum Erwerb von Geldern, Waren oder
Dienstleistungen, einschliesslich des Verkaufs, des Vermietens oder des
Verpfändens solcher Ressourcen;

e) Kommunikationsgeräte des täglichen Gebrauchs: Geräte, die von Pri-
vatpersonen genutzt werden, wie persönliche Rechner und Peripherie-
geräte (einschliesslich Festplatten und Drucker), Mobiltelefone, Smart-
TV-Geräte, Speichergeräte (einschliesslich USB-Laufwerke) sowie Ver-
brauchersoftware für alle diese Geräte;

f) Partner: Länder oder Organisationen, die Massnahmen anwenden, die
den in dieser Verordnung festgelegten im Wesentlichen gleichwertig
sind;

g) übertragbare Wertpapiere: folgende Gattungen von Wertpapieren, ein-
schliesslich Token, die auf dem Kapitalmarkt gehandelt werden können,
mit Ausnahme von Zahlungsinstrumenten:
1. Aktien und andere Wertpapiere, die Aktien oder Anteilen an Gesell-

schaften, Personengesellschaften oder anderen Rechtspersönlich-
keiten gleichzustellen sind, sowie Aktienzertifikate;

2. Schuldverschreibungen oder andere verbriefte Schuldtitel, einschliess-
lich Aktienzertifikate für solche Wertpapiere;

3. alle sonstigen Wertpapiere, die zum Kauf oder Verkauf solcher über-
tragbarer Wertpapiere berechtigen oder zu einer Barzahlung führen,
die anhand von übertragbaren Wertpapieren bestimmt wird;

h) Geldmarktinstrumente: üblicherweise auf dem Geldmarkt gehandelte
Gattungen von Instrumenten, wie Schatzanweisungen, Einlagenzerti-
fikate und Commercial Papers, mit Ausnahme von Zahlungsinstru-
menten;

i) Wertpapierdienstleistungen: folgende Dienstleistungen und Tätigkeiten:
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1. die Entgegennahme und Weiterleitung von Aufträgen im Zusammen-
hang mit einem oder mehreren Finanzinstrumenten;

2. die Auftragsausführung für Kunden;
3. der Handel auf eigene Rechnung;
4. die Portfolioverwaltung;
5. die Anlageverwaltung;
6. die Übernahme der Emission von Finanzinstrumenten oder die Plat-

zierung von Finanzinstrumenten mit fester Übernahmeverpflich-
tung;

7. die Platzierung von Finanzinstrumenten ohne feste Übernahmever-
pflichtung;

8. alle Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Zulassung zum
Handel auf einem geregelten Markt oder zum Handel in einem mul-
tilateralen Handelssystem;

k) Handelsplatz: ein geregelter Markt, ein multilaterales Handelssystem
oder ein organisiertes Handelssystem;

l) Einlagen: ein Guthaben, das sich aus auf einem Konto verbliebenen
Beträgen oder aus Zwischenpositionen im Rahmen von normalen Bank-
geschäften ergibt und von der Bank nach den geltenden gesetzlichen
und vertraglichen Bedingungen zurückzuzahlen ist, einschliesslich einer
Festgeldeinlage und einer Spareinlage, jedoch ausschliesslich von Gut-
haben, wenn:
1. seine Existenz nur durch ein Finanzinstrument im Sinne von Art.

4 Abs. 1 Ziff. 15 der Richtlinie 2014/65/EU1 nachgewiesen werden
kann, es sei denn, es handelt sich um ein Sparprodukt, das durch
ein auf eine benannte Person lautendes Einlagenzertifikat verbrieft ist
und das zum 2. Juli 2014 in einem EWRA-Vertragsstaat besteht;

2. es nicht zum Nennwert rückzahlbar ist;
3. es nur im Rahmen einer bestimmten, von der Bank oder einem Dritten

gestellten Garantie oder Vereinbarung rückzahlbar ist;
m) Staatsbürgerschaftsregelungen für Investoren (goldene Reisepässe): die

von einem EWRA-Vertragsstaat eingeführten Verfahren, die es Dritt-
staatsangehörigen ermöglichen, die Staatsangehörigkeit eines EWRA-
Vertragsstaates im Gegenzug für vorab festgelegte Zahlungen und Inves-
titionen zu erwerben;

n) Aufenthaltsregelungen für Investoren (goldene Visa): die von einem
EWRA-Vertragsstaat eingeführten Verfahren, die es Drittstaatsangehö-
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rigen ermöglichen, einen Aufenthaltstitel eines EWRA-Vertragsstaates
im Gegenzug für vorab festgelegte Zahlungen und Investitionen zu
erlangen;

o) Zentralverwahrer: eine juristische Person im Sinne von Art. 2 Abs. 1 Ziff.
1 der Verordnung (EU) Nr. 909/20142;

p) russisches Luftfahrtunternehmen: ein Luftverkehrsunternehmen, das
über eine gültige Betriebsgenehmigung oder eine gleichwertige Geneh-
migung verfügt, die von den zuständigen Behörden der Russischen
Föderation erteilt wurde;

q) Rating: ein Bonitätsurteil in Bezug auf ein Unternehmen, einen Schuld-
titel oder eine finanzielle Verbindlichkeit, eine Schuldverschreibung,
eine Vorzugsaktie oder ein anderes Finanzinstrument oder einen Emit-
tenten derartiger Schuldtitel, finanzieller Verbindlichkeiten, Schuldver-
schreibungen, Vorzugsaktien oder anderer Finanzinstrumente, das
anhand eines festgelegten und etablierten Einstufungsverfahrens für
Ratingkategorien abgegeben wird;3

r) Ratingtätigkeiten: die Analyse von Daten und Informationen und die
Bewertung, Genehmigung, Abgabe und Überprüfung von Ratings;4

s) Energiesektor: ein Sektor, der die folgenden Tätigkeiten umfasst, mit
Ausnahme ziviler Tätigkeiten im Nuklearbereich:5

1. die Exploration, die Förderung, die Verteilung innerhalb der Russi-
schen Föderation oder die Gewinnung von Rohöl, Erdgas oder festen
fossilen Brennstoffen, die Raffination von Brennstoffen, die Verflüs-
sigung von Erdgas oder die Rückvergasung;

2. die Herstellung oder die Verteilung innerhalb der Russischen Födera-
tion von festen fossilen Brennstoffen, raffinierten Erdölerzeugnissen
oder Gas; oder

3. den Bau von Anlagen oder die Installation von Ausrüstung für die
Energie- und Stromerzeugung oder die Bereitstellung von Dienstleis-
tungen, Ausrüstungen oder Technologien für Tätigkeiten im Zusam-
menhang damit.

Art. 2

Vorbehaltenes Recht

Die Bestimmungen der in Liechtenstein anwendbaren schweizerischen
Güterkontroll-, Kriegsmaterial- und Embargogesetzgebung bleiben vorbe-
halten.
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II. Beschränkungen des HandelsII. Beschränkungen des Handels

Art. 3

Feuerwaffen, Munition, Sprengmittel, pyrotechnische Gegenstände und
Schiesspulver

1) Die Einfuhr folgender Güter aus der Russischen Föderation und der
Ukraine ist verboten:
a) Feuerwaffen nach Art. 4 Abs. 1 Bst. a des schweizerischen Waffenge-

setzes, Bestandteile und Zubehör davon sowie Munition und Muniti-
onsbestandteile;

b) Sprengmittel, pyrotechnische Gegenstände und Schiesspulver zu militä-
rischen Zwecken nach Art. 5 bis 7a des schweizerischen Sprengstoffge-
setzes.

2) Ausgenommen vom Verbot nach Abs. 1 Bst. a sind Jagd- und Sport-
waffen nach Art. 10 Abs. 1 Bst. a und b des schweizerischen Waffengesetzes,
die als solche eindeutig erkennbar und in derselben Ausführung nicht auch
Kampfwaffen sind.

Art. 4

Besondere militärische Güter

1) Der Verkauf, die Lieferung, die Ausfuhr, die Durchfuhr und der
Transport von besonderen militärischen Gütern nach Anhang 3 der schwei-
zerischen Güterkontrollverordnung (GKV)6 nach oder zur Verwendung in
der Russischen Föderation oder der Ukraine sind verboten.

2) Die Erbringung von Dienstleistungen aller Art, einschliesslich
Finanzdienstleistungen, Vermittlung und technischer Beratung, sowie die
Gewährung von Finanzmitteln im Zusammenhang mit dem Verkauf, der
Lieferung, der Ausfuhr, der Durchfuhr, des Transports, der Bereitstellung,
der Herstellung, der Wartung oder der Verwendung von besonderen mili-
tärischen Gütern nach Anhang 3 GKV nach oder zur Verwendung in der
Russischen Föderation oder der Ukraine sind verboten.

Art. 5

Zivil und militärisch verwendbare Güter

1) Der Verkauf, die Lieferung, die Ausfuhr, die Durchfuhr und der
Transport von Gütern nach Anhang 27 GKV:
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a) nach oder zur Verwendung in der Russischen Föderation sind verboten;
b) nach oder zur Verwendung in der Ukraine sind verboten, wenn die Güter

ganz oder teilweise für militärische Zwecke oder für militärische End-
empfänger bestimmt sind.

2) Die Erbringung von Dienstleistungen aller Art, einschliesslich
Finanzdienstleistungen, Vermittlung und technischer Beratung, sowie die
Gewährung von Finanzmitteln im Zusammenhang mit dem Verkauf, der
Lieferung, der Ausfuhr, der Durchfuhr, des Transports, der Bereitstellung,
der Herstellung, der Wartung oder der Verwendung von Gütern nach
Anhang 2 GKV:
a) nach oder zur Verwendung in der Russischen Föderation sind verboten;
b) nach oder zur Verwendung in der Ukraine unterliegen einer Bewilli-

gungspflicht.

3) Die Regierung oder im Rahmen seiner Zuständigkeit das Staatssekre-
tariat für Wirtschaft (SECO) verweigert Bewilligungen für Dienstleistungen
nach Abs. 2 Bst. b, wenn diese ganz oder teilweise für militärische Zwecke
oder für militärische Endempfänger bestimmt sind.

4) Gesuche um Bewilligungen nach Abs. 2 Bst. b sind bei der Stabsstelle
FIU einzureichen.

Art. 6

Güter zur militärischen und technologischen Stärkung oder zur Ent-
wicklung des Verteidigungs- und Sicherheitssektors

1) Der Verkauf, die Lieferung, die Ausfuhr, die Durchfuhr und der
Transport von Gütern nach Anhang 1:
a) nach der oder zur Verwendung in der Russischen Föderation sind ver-

boten;
b) nach oder zur Verwendung in der Ukraine unterliegen der Bewilligungs-

pflicht.8

2) Die Erbringung von Dienstleistungen aller Art, einschliesslich
Finanzdienstleistungen, Vermittlung und technischer Beratung, sowie die
Gewährung von Finanzmitteln im Zusammenhang mit dem Verkauf, der
Lieferung, der Ausfuhr, der Durchfuhr, des Transports, der Bereitstellung,
der Herstellung, der Wartung oder der Verwendung von Gütern nach
Anhang 1:
a) nach oder zur Verwendung in der Russischen Föderation sind verboten;
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b) nach oder zur Verwendung in der Ukraine unterliegen der Bewilligungs-
pflicht.

3) Die Regierung oder im Rahmen seiner Zuständigkeit das SECO ver-
weigert Bewilligungen für Güter und Dienstleistungen nach Abs. 1 Bst. b
und Abs. 2 Bst. b, wenn diese ganz oder teilweise für militärische Zwecke
oder für militärische Endempfänger bestimmt sind.9

4) Gesuche um Bewilligungen nach Abs. 1 Bst. b und Abs. 2 Bst. b sind
bei der Stabsstelle FIU einzureichen.10

Art. 7

Ausnahmen von Art. 5 und 6

1) Die Verbote und Bewilligungspflichten nach Art. 5 und 6 gelten nicht
für Güter und Dienstleistungen, die bestimmt sind für:
a) ausschliesslich humanitäre und medizinische Aktivitäten, die von einer

unparteilichen humanitären Organisation durchgeführt werden, gesund-
heitliche Notlagen, die dringende Abwendung oder Eindämmung eines
Ereignisses, das voraussichtlich schwerwiegende und wesentliche Aus-
wirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit von Menschen oder die
Umwelt haben wird, oder die Bewältigung von Naturkatastrophen;

b) medizinische oder pharmazeutische Zwecke;
c) die vorübergehende Ausfuhr von Gegenständen zur Verwendung durch

Nachrichtenmedien;
d) Softwareaktualisierungen;
e) die Verwendung als Kommunikationsgeräte des täglichen Gebrauchs;
f) die Gewährleistung der Cybersicherheit und der Informationssicherheit

für natürliche und juristische Personen, Organisationen und Einrich-
tungen in der Russischen Föderation mit Ausnahme von deren Regie-
rung und der Unternehmen, die unmittelbar oder mittelbar von dieser
kontrolliert werden; oder

g) die persönliche Verwendung folgender Gegenstände durch natürliche
Personen, die in die Russische Föderation reisen oder mit ihnen reisende
Familienangehörige, sofern sich die Gegenstände im Eigentum der
betreffenden Personen befinden und nicht zum Verkauf bestimmt sind:
1. persönliche Gegenstände;
2. Haushaltsgegenstände;
3. Fahrzeuge oder Arbeitsmittel.
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2) Die Regierung oder im Rahmen seiner Zuständigkeit das SECO kann
Ausnahmen von den Verboten nach Art. 5 Abs. 1 und 2 Bst. a sowie Art. 6
Abs. 1 und 2 Bst. a bewilligen für Tätigkeiten, die für folgende zivile Zwecke
oder zivile Endempfänger bestimmt sind:
a) die Zusammenarbeit zwischen Liechtenstein oder der Schweiz und der

Russischen Föderation in ausschliesslich zivilen Angelegenheiten;
b) die zwischenstaatliche Zusammenarbeit bei Raumfahrtprogrammen;
c) den Betrieb, die Instandhaltung und die Wiederaufbereitung von Brenn-

elementen, die Sicherheit ziviler nuklearer Kapazitäten sowie die zivile
nukleare Zusammenarbeit, insbesondere im Bereich der Forschung und
Entwicklung;

d) die maritime Sicherheit;
e) zivile Telekommunikationsnetze, einschliesslich der Bereitstellung von

Internetdiensten;
f) die Verwendung durch Organisationen, die sich im Eigentum oder unter

der alleinigen oder gemeinsamen Kontrolle einer nach liechtensteini-
schem oder schweizerischem Recht oder dem Recht eines Partners
gegründeten oder eingetragenen juristischen Person, Organisation oder
Einrichtung befinden; oder

g) diplomatische Vertretungen Liechtensteins oder der Schweiz oder ihrer
Partner.

3) Die Regierung oder im Rahmen seiner Zuständigkeit das SECO ver-
weigert die Bewilligung von Ausnahmen nach Abs. 2, wenn Grund zur
Annahme besteht, dass:11

a) eine Tätigkeit zugunsten eines militärischen Endempfängers, einer mili-
tärischen Endverwendung oder für die Luft- oder Raumfahrtindustrie
erfolgen soll; oder

b) eine Tätigkeit für den Energiesektor bestimmt ist, es sei denn, die Tätig-
keit ist nach Art. 12 Abs. 3 bis 5 erlaubt.

4) Die Bewilligungspflicht für zivil und militärisch verwendbare Güter
nach Art. 3 GKV gilt auch bei Ausnahmen nach Abs. 1 und 2.12

5) Gesuche um Ausnahmebewilligungen nach Abs. 2 sind bei der Stabs-
stelle FIU einzureichen.13
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Art. 8

Bewilligungsverfahren

Das Verfahren für Bewilligungen nach Art. 5 bis 7 richtet sich nach den
Bestimmungen der GKV, sofern nicht anders vorgesehen.

Art. 9

Sistierung und Widerruf von Bewilligungen

Bewilligungen nach Art. 5 bis 7 werden sistiert oder widerrufen, wenn
sich nach ihrer Erteilung die Verhältnisse so geändert haben, dass die Vor-
aussetzungen zu ihrer Erteilung nicht mehr gegeben sind.

Art. 10

Güter für die Luft- und Raumfahrt

1) Der Verkauf, die Lieferung, die Ausfuhr und die Durchfuhr von
Gütern nach Anhang 3, die für die Verwendung in der Luft- oder Raum-
fahrtindustrie geeignet sind, unmittelbar oder mittelbar an natürliche oder
juristische Personen oder Organisationen in der Russischen Föderation
oder zur Verwendung in der Russischen Föderation sind verboten.

2) Die unmittelbare oder mittelbare Bereitstellung von Versicherungen
und Rückversicherungen in Bezug auf Güter nach Anhang 3 für natürliche
oder juristische Personen oder Organisationen in der Russischen Födera-
tion oder zur Verwendung in der Russischen Föderation ist verboten.

3) Die Überholung, die Reparatur, die Inspektion, der Ersatz, die Modi-
fizierung und die Behebung von Mängeln an einem Luftfahrzeug oder einer
Komponente mit Ausnahme der Vorflugkontrolle für Personen und Orga-
nisationen in der Russischen Föderation oder zur Verwendung in der Rus-
sischen Föderation sind verboten, wenn sich die Tätigkeit auf Güter nach
Anhang 3 bezieht.

4) Die Erbringung von Dienstleistungen, einschliesslich technischer
Hilfe und Vermittlungsdiensten, im Zusammenhang mit Gütern nach Abs.
1 oder mit der Bereitstellung, Herstellung, Wartung und Verwendung
dieser Güter an Personen oder Organisationen in der Russischen Födera-
tion oder zur Verwendung in der Russischen Föderation ist verboten.

5) Die Bereitstellung von Finanzmitteln oder Finanzhilfen im Zusam-
menhang mit Gütern nach Abs. 1 für den Verkauf, die Lieferung, die Aus-
fuhr oder die Durchfuhr dieser Güter oder für damit verbundene Dienst-
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leistungen für Personen oder Organisationen in der Russischen Föderation
oder zur Verwendung in der Russischen Föderation ist verboten.

Art. 10a14

Güter und Technologien der Seeschifffahrt

1) Der Verkauf, die Bereitstellung, die Lieferung, die Ausfuhr, die
Durchfuhr und der Transport von Gütern und Technologien für die See-
schifffahrt nach Anhang 17:
a) nach oder zur Verwendung in der Russischen Föderation oder auf einem

Schiff unter der Flagge der Russischen Föderation sind verboten;
b) nach oder zur Verwendung in der Ukraine oder auf einem Schiff unter

der Flagge der Ukraine unterliegen der Bewilligungspflicht.

2) Die Erbringung von Dienstleistungen aller Art, einschliesslich
Finanzdienstleistungen, Vermittlung und technischer Hilfe, sowie die
Gewährung von Finanzmitteln im Zusammenhang mit Gütern und Tech-
nologien nach Abs. 1 oder mit dem Verkauf, der Lieferung, der Ausfuhr, der
Durchfuhr, dem Transport, der Bereitstellung, der Herstellung, der War-
tung oder der Verwendung dieser Güter und Technologien:
a) nach oder zur Verwendung in der Russischen Föderation oder auf einem

Schiff unter der Flagge der Russischen Föderation sind verboten;
b) nach oder zur Verwendung in der Ukraine oder auf einem Schiff unter

der Flagge der Ukraine unterliegen der Bewilligungspflicht.

3) Die Verbote nach Abs. 1 Bst. a und Abs. 2 Bst. a sowie die Bewil-
ligungspflichten nach Abs. 1 Bst. b und Abs. 2 Bst. b gelten nicht für den
Verkauf, die Bereitstellung, die Lieferung, die Ausfuhr, den Transport und
die Durchfuhr der Güter und Technologien nach Abs. 1 und die Bereitstel-
lung von damit verbundener technischer Hilfe oder Finanzhilfe für nichtmi-
litärische Zwecke und für nichtmilitärische Endnutzer, wenn die Güter und
Technologien für humanitäre Zwecke, gesundheitliche Notlagen, die drin-
gende Abwendung oder Eindämmung eines Ereignisses, das voraussichtlich
schwerwiegende und wesentliche Auswirkungen auf die Gesundheit und
Sicherheit von Menschen oder auf die Umwelt haben wird, oder für die
Bewältigung von Naturkatastrophen bestimmt sind.

4) Die Regierung oder im Rahmen seiner Zuständigkeit das SECO kann
Ausnahmen vom Verbot nach Abs. 1 Bst. a und dem Verbot der Bereitstel-
lung von damit verbundener technischer Hilfe und Finanzhilfe für nichtmi-
litärische Zwecke und für nichtmilitärische Endnutzer bewilligen, wenn die
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Güter und Technologien nach Abs. 1 oder die damit verbundene technische
Hilfe oder Finanzhilfe für die maritime Sicherheit bestimmt sind.

5) Die Regierung oder im Rahmen seiner Zuständigkeit das SECO ver-
weigert Bewilligungen für Güter und Dienstleistungen nach Abs. 1 Bst. b
und Abs. 2 Bst. b, wenn diese ganz oder teilweise für militärische Zwecke
oder für militärische Endempfänger bestimmt sind.

6) Gesuche um Bewilligungen nach Abs. 1 Bst. b und Abs. 2 Bst. b sowie
um Ausnahmebewilligungen nach Abs. 4 sind bei der Stabsstelle FIU ein-
zureichen.

Art. 11

Güter für die Ölraffination

1) Der Verkauf, die Lieferung, die Ausfuhr und die Durchfuhr von
Gütern nach Anhang 4, die zur Ölraffination verwendet werden, an Per-
sonen oder Organisationen in der Russischen Föderation oder zur Verwen-
dung in der Russischen Föderation sind verboten.

2) Die Erbringung von Dienstleistungen aller Art, einschliesslich
Finanzdienstleistungen, Vermittlung und technischer Beratung, sowie die
Gewährung von Finanzmitteln im Zusammenhang mit dem Verkauf, der
Lieferung, der Ausfuhr, der Durchfuhr, der Bereitstellung, der Herstellung,
der Wartung oder der Verwendung von Gütern nach Abs. 1 sind verboten.

3) Die Regierung oder im Rahmen seiner Zuständigkeit das SECO kann
Ausnahmen von den Verboten nach Abs. 1 und 2 bewilligen, sofern dies
notwendig ist für die dringende Abwendung oder Eindämmung eines
Ereignisses, das voraussichtlich schwerwiegende und erhebliche Auswir-
kungen auf die menschliche Gesundheit und Sicherheit oder auf die Umwelt
haben wird.

4) In hinreichend begründeten dringenden Fällen kann der Verkauf, die
Lieferung, die Ausfuhr oder die Durchfuhr von Gütern nach Anhang 4
ohne vorherige Bewilligung erfolgen, sofern der Ausführer die Regierung
oder im Rahmen seiner Zuständigkeit das SECO innerhalb von fünf
Arbeitstagen über den Verkauf, die Lieferung, die Ausfuhr oder die Durch-
fuhr unterrichtet und die einschlägigen Gründe darlegt.

5) Gesuche um Ausnahmebewilligungen nach Abs. 3 sind bei der Stabs-
stelle FIU einzureichen.
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Art. 1215

Güter für den Energiesektor

1) Der Verkauf, die Bereitstellung, die Lieferung, die Ausfuhr, die
Durchfuhr und der Transport von Gütern für den Energiesektor nach
Anhang 5 nach oder zur Verwendung in der Russischen Föderation, ein-
schliesslich ihrer ausschliesslichen Wirtschaftszone und ihres Festlandso-
ckels, sind verboten.

2) Die Erbringung von Dienstleistungen aller Art, einschliesslich
Finanzdienstleistungen, Vermittlung und technischer Hilfe, sowie die
Gewährung von Finanzmitteln im Zusammenhang mit Gütern nach Abs.
1 oder mit dem Verkauf, der Lieferung, der Ausfuhr, der Durchfuhr, der
Bereitstellung, der Herstellung, der Wartung, dem Transport oder der Ver-
wendung dieser Güter sind verboten.

3) Die Verbote nach Abs. 1 und 2 gelten nicht für den Verkauf, die Lie-
ferung, die Ausfuhr, die Durchfuhr und den Transport von Gütern oder die
Erbringung von technischer Hilfe oder die Gewährung von Finanzmitteln
im Zusammenhang mit Gütern, die erforderlich sind für:
a) die Beförderung von fossilen Brennstoffen, insbesondere Kohle, Erdöl

und Erdgas, aus oder durch die Russische Föderation in den Europäi-
schen Wirtschaftsraum oder in die Schweiz; oder

b) die dringende Abwendung oder Eindämmung eines Ereignisses, das vor-
aussichtlich schwerwiegende und wesentliche Auswirkungen auf die
Gesundheit und Sicherheit von Menschen oder auf die Umwelt haben
wird.

4) Die Verbote nach Abs. 2 gelten nicht für Versicherungen und Rück-
versicherungen zugunsten eines nach dem Recht eines EWRA-Vertrags-
staates oder der Schweiz gegründeten oder eingetragenen Unternehmens in
Bezug auf dessen Tätigkeiten ausserhalb des russischen Energiesektors.

5) Die Regierung oder im Rahmen seiner Zuständigkeit das SECO kann
Ausnahmen von den Verboten nach Abs. 1 und 2 bewilligen, falls:
a) dies notwendig ist, um bei einer unmittelbar drohenden oder bereits

bestehenden schweren Mangellage die Energieversorgung eines EWRA-
Vertragsstaates oder der Schweiz sicherzustellen; oder

b) die Güter oder Dienstleistungen für die ausschliessliche Nutzung durch
Organisationen bestimmt sind, die sich im Eigentum oder unter der voll-
ständigen oder teilweisen Kontrolle einer nach dem Recht eines EWRA-
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Vertragsstaates oder der Schweiz gegründeten oder eingetragenen Orga-
nisation befinden.

6) Gesuche um Ausnahmebewilligungen nach Abs. 5 sind bei der Stabs-
stelle FIU einzureichen.

Art. 1316

Aufgehoben

Art. 14

Einfuhr von Gütern aus den bezeichneten Gebieten

1) Güter mit Ursprung in den in Anhang 6 bezeichneten Gebieten
dürfen nur eingeführt werden, wenn ein von den ukrainischen Behörden
ausgestelltes Herkunftszertifikat vorliegt.

2) Es ist verboten, im Zusammenhang mit der Einfuhr von Gütern
mit Ursprung in den in Anhang 6 bezeichneten Gebieten, für die kein
von den ukrainischen Behörden ausgestelltes Herkunftszertifikat vorliegt,
Finanzdienstleistungen zu erbringen sowie Versicherungen und Rückversi-
cherungen abzuschliessen.

Art. 15

Ausfuhr von Gütern nach den bezeichneten Gebieten

1) Der Verkauf, die Lieferung, die Ausfuhr und die Durchfuhr von
Gütern nach Anhang 7 an Personen, Unternehmen oder Organisationen
oder zur Verwendung in den in Anhang 6 bezeichneten Gebieten sind ver-
boten.

2) Die Erbringung von technischer Hilfe, Vermittlungsdiensten oder
Bau- oder Ingenieursdienstleistungen sowie die Bereitstellung von Finanz-
mitteln oder finanzieller Unterstützung im Zusammenhang mit Gütern
nach Anhang 7 zugunsten von Personen, Unternehmen oder Organisa-
tionen in den in Anhang 6 bezeichneten Gebieten sind untersagt.

3) Ausgenommen von den Verboten nach Abs. 1 und 2 sind Hand-
lungen, die für die amtliche Tätigkeit diplomatischer oder konsularischer
Vertretungen oder internationaler Organisationen, für humanitäre Akti-
vitäten sowie für Spitäler oder Bildungseinrichtungen mit Sitz in den in
Anhang 6 bezeichneten Gebieten erforderlich sind.
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4) Die Regierung oder im Rahmen seiner Zuständigkeit das SECO kann
Ausnahmen von den Verboten nach Abs. 1 und 2 gewähren, sofern dies
für die Abwendung oder Eindämmung eines Ereignisses erforderlich ist,
das voraussichtlich schwerwiegende und wesentliche Auswirkungen auf die
Gesundheit und Sicherheit von Menschen, einschliesslich der Sicherheit
vorhandener Infrastruktur, oder die Umwelt haben wird.

5) In hinreichend begründeten dringenden Fällen kann der Verkauf,
die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr ohne vorherige Genehmi-
gung erfolgen, sofern der Ausführer die Regierung oder im Rahmen seiner
Zuständigkeit das SECO innerhalb von fünf Arbeitstagen nach dem Ver-
kauf, der Lieferung, der Weitergabe oder der Ausfuhr darüber unterrichtet
und die einschlägigen Gründe für den Verkauf, die Lieferung, die Weiter-
gabe oder die Ausfuhr ohne vorherige Genehmigung ausführlich darlegt.

6) Gesuche um Ausnahmebewilligungen nach Abs. 4 sind bei der Stabs-
stelle FIU einzureichen.

Art. 15a17

Eisen- und Stahlerzeugnisse

1) Die Einfuhr, der Transport und der Kauf von Eisen- und Stahlerzeug-
nissen nach Anhang 18 aus der Russischen Föderation oder mit Ursprung
in der Russischen Föderation sind verboten.

2) Die direkte oder indirekte Bereitstellung von technischer Hilfe, Ver-
mittlungsdiensten, Finanzmitteln oder finanzieller Unterstützung, ein-
schliesslich Finanzderivaten, sowie Versicherungen und Rückversiche-
rungen im Zusammenhang mit den Tätigkeiten nach Abs. 1 ist verboten.

Art. 15b18

Luxusgüter

1) Der Verkauf, die Lieferung, die Ausfuhr, der Transport und die
Durchfuhr von Luxusgütern nach Anhang 19 an Personen, Unternehmen
oder Organisationen in der Russischen Föderation oder zur Verwendung in
der Russischen Föderation sind verboten.

2) Das Verbot nach Abs. 1 gilt nicht für Güter, die:
a) für die amtliche Tätigkeit diplomatischer oder konsularischer Vertre-

tungen Liechtensteins oder der Schweiz oder ihrer Partner in der Rus-
sischen Föderation oder internationaler Organisationen, die nach dem
Völkerrecht Immunität geniessen, erforderlich sind; oder
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b) für den persönlichen Gebrauch durch Mitarbeitende der in Bst. a
genannten Vertretungen und Organisationen bestimmt sind.

III. Finanzielle BeschränkungenIII. Finanzielle Beschränkungen

Art. 16

Sperrung von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen

1) Gesperrt sind Gelder und wirtschaftliche Ressourcen im Eigentum
oder unter direkter oder indirekter Kontrolle:
a) der in Anhang 8 aufgeführten natürlichen Personen, Unternehmen und

Organisationen;
b) der natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen, die im

Namen oder auf Anweisung der natürlichen Personen, Unternehmen
und Organisationen nach Bst. a handeln;

c) der Unternehmen und Organisationen, die sich im Eigentum oder unter
Kontrolle der natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen
nach Bst. a oder b befinden.

2) Es ist verboten, natürlichen Personen, Unternehmen und Organisa-
tionen nach Abs. 1 Gelder zu überweisen oder ihnen Gelder und wirtschaft-
liche Ressourcen direkt oder indirekt zur Verfügung zu stellen.

3) Das Verbot nach Abs. 2 gilt nicht, wenn die Überweisung von Gel-
dern oder das Zurverfügungstellen von Geldern oder wirtschaftlichen Res-
sourcen erforderlich ist:19

a) zur Durchführung humanitärer Aktivitäten oder zur Unterstützung der
Zivilbevölkerung im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine
durch öffentliche Stellen oder Unternehmen und Organisationen, die für
die Durchführung humanitärer Aktivitäten oder zur Unterstützung der
Zivilbevölkerung Beiträge des Landes erhalten; oder

b) zur Erfüllung amtlicher Tätigkeiten diplomatischer oder konsularischer
Vertretungen Liechtensteins oder der Schweiz und zur Erfüllung offizi-
eller Missionen Liechtensteins oder der Schweiz.

4) Die Regierung kann Ausnahmen von den Verboten nach Abs. 2
bewilligen, um die Durchführung humanitärer Aktivitäten oder die Unter-
stützung der Zivilbevölkerung im Zusammenhang mit der Situation in der
Ukraine zu ermöglichen.20
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5) Die Regierung kann ausnahmsweise Zahlungen aus gesperrten
Konten, Übertragungen gesperrter Vermögenswerte sowie die Freigabe
gesperrter wirtschaftlicher Ressourcen bewilligen zur:21

a) Vermeidung von Härtefällen;
b) Erfüllung bestehender Verträge;
c) Erfüllung von Forderungen, die Gegenstand einer bestehenden Entschei-

dung eines Gerichts, einer Verwaltungsstelle oder eines Schiedsgerichts
sind;

d) Erfüllung amtlicher Tätigkeiten von russischen diplomatischen oder kon-
sularischen Vertretungen;

e) Bezahlung angemessener Honorare und Erstattung von Kosten im
Zusammenhang mit der Erbringung juristischer Dienstleistungen;

f) Bezahlung von Gebühren oder Dienstleistungskosten für die routinemäs-
sige Verwahrung oder Verwaltung gesperrter Gelder oder wirtschaftli-
cher Ressourcen;

g) Durchführung humanitärer Aktivitäten oder zur Unterstützung der
Zivilbevölkerung im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine;
oder

h) Wahrung liechtensteinischer Interessen.

6) Die Regierung kann die Freigabe bestimmter gesperrter Gelder oder
wirtschaftlicher Ressourcen, die sich im Eigentum der in Anhang 8 unter
Bst. B Ziff. 50 bis 52 genannten Organisationen befinden, oder die Bereit-
stellung bestimmter Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen für diese
Organisationen ausnahmsweise bewilligen, wenn sie festgestellt hat, dass
diese Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen erforderlich sind, um
Geschäfte, Verträge oder sonstige Vereinbarungen, einschliesslich der ent-
sprechenden Bankbeziehungen, spätestens am 24. August 2022 zu beenden,
die mit diesen Organisationen vor dem 23. Februar 2022 abgeschlossen
wurden.22

7) Gesuche um Ausnahmebewilligungen nach Abs. 4 bis 6 sind bei der
Stabsstelle FIU einzureichen.23

Art. 17

Meldepflichten betreffend die Sperrung von Geldern und wirtschaftli-
chen Ressourcen

1) Personen und Institutionen, die Gelder halten oder verwalten oder
von wirtschaftlichen Ressourcen wissen, von denen anzunehmen ist, dass
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sie unter die Sperrung nach Art. 16 Abs. 1 fallen, müssen dies der Stabsstelle
FIU unverzüglich melden.

2) Die Meldungen müssen die Namen der Begünstigten sowie Angaben
zur Art und zum Wert der betreffenden Gelder und wirtschaftlichen Res-
sourcen enthalten.

Art. 18

Verbot von öffentlichen Finanzhilfen für den Handel

1) Es ist verboten, öffentliche Finanzmittel oder Finanzhilfen für den
Handel mit der Russischen Föderation oder für Investitionen in die Russi-
sche Föderation bereitzustellen.

2) Das Verbot nach Abs. 1 gilt nicht für:
a) verbindliche Verpflichtungen betreffend die Bereitstellung von Finanz-

mitteln oder Finanzhilfen, die vor dem 4. März 2022 eingegangen
wurden;

b) die Bereitstellung öffentlicher Finanzmittel oder Finanzhilfen bis zu
einem Gesamtwert von 10 000 000 Euro oder den Gegenwert in
Schweizer Franken pro Projekt, das den in einem EWRA-Vertragsstaat
oder der Schweiz niedergelassenen kleinen und mittleren Unternehmen
zugutekommt;24

c) die Bereitstellung öffentlicher Finanzmittel oder Finanzhilfen für den
Handel mit Lebensmitteln sowie für landwirtschaftliche, medizinische
oder humanitäre Zwecke.

Art. 19

Verbot der Begebung und des Handels von übertragbaren Wertpapieren
und Geldmarktinstrumenten

1) Die Unterstützung bei der Begebung von, der Handel von und die
Erbringung von Wertpapierdienstleistungen im Zusammenhang mit über-
tragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten mit einer Laufzeit
von mehr als 90 Tagen, die nach dem 1. August 2014 und bis zum 12. Sep-
tember 2014 begeben wurden, oder übertragbaren Wertpapieren und Geld-
marktinstrumenten mit einer Laufzeit von mehr als 30 Tagen, die nach dem
12. September 2014 und bis zum 12. April 2022 begeben wurden, oder
übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die nach dem 12.
April 2022 begeben wurden, durch einen der folgenden Emittenten sind
verboten:
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a) Banken oder andere Unternehmen mit Sitz in der Russischen Föderation
nach Anhang 9;

b) Banken, Unternehmen oder Organisationen mit Sitz ausserhalb des
Europäischen Wirtschaftsraumes oder der Schweiz, die in erkennbarer
Weise unmittelbar oder mittelbar von Banken oder Unternehmen nach
Anhang 9 zu über 50 % beherrscht werden;

c) Unternehmen oder Organisationen, die in erkennbarer Weise im Namen
oder auf Anweisung von Banken, Unternehmen oder Organisationen
nach Bst. a oder b handeln.

2) Die Unterstützung bei der Begebung von, der Handel von und die
Erbringung von Wertpapierdienstleistungen im Zusammenhang mit über-
tragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die nach dem 12.
April 2022 begeben wurden, durch einen der folgenden Emittenten sind
verboten:
a) Banken oder andere Unternehmen mit Sitz in der Russischen Föderation

nach den Anhängen 10 und 11;
b) Banken, Unternehmen oder Organisationen mit Sitz ausserhalb des

Europäischen Wirtschaftsraumes oder der Schweiz, die in erkennbarer
Weise unmittelbar oder mittelbar von Banken oder Unternehmen nach
den Anhängen 10 und 11 zu über 50 % beherrscht werden;

c) Unternehmen und Organisationen, die in erkennbarer Weise im Namen
oder auf Anweisung von Banken, Unternehmen oder Organisationen
nach Bst. a oder b handeln.

3) Die Unterstützung bei der Begebung von, der Handel von und die
Erbringung von Wertpapierdienstleistungen im Zusammenhang mit über-
tragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten mit einer Laufzeit
von mehr als 30 Tagen, die nach dem 12. September 2014 und bis zum
12. April 2022 begeben wurden, oder mit übertragbaren Wertpapieren und
Geldmarktinstrumenten, die nach dem 12. April 2022 begeben wurden,
durch einen der folgenden Emittenten sind verboten:
a) Banken oder andere Unternehmen mit Sitz in der Russischen Föderation

nach den Anhängen 12 und 13;
b) Banken, Unternehmen oder Organisationen mit Sitz ausserhalb des

Europäischen Wirtschaftsraumes oder der Schweiz, die in erkennbarer
Weise unmittelbar oder mittelbar von Banken oder Unternehmen nach
Bst. a zu über 50 % beherrscht werden;
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c) Unternehmen oder Organisationen, die in erkennbarer Weise im Namen
oder auf Anweisung von Banken, Unternehmen oder Organisationen
nach Bst. a oder b handeln.

4) Die Unterstützung bei der Begebung von, der Handel von und die
Erbringung von Wertpapierdienstleistungen im Zusammenhang mit über-
tragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die nach dem 9. März
2022 begeben wurden, durch einen der folgenden Emittenten sind verboten:
a) die Russische Föderation und ihre Regierung;
b) die Zentralbank der Russischen Föderation;
c) Unternehmen oder Organisationen, die in erkennbarer Weise im Namen

oder auf Anweisung der Zentralbank der Russischen Föderation han-
deln.

5) Ab dem 12. April 2022 ist es verboten, an in Liechtenstein registrierten
oder anerkannten Handelsplätzen übertragbare Wertpapiere von in der
Russischen Föderation niedergelassenen Banken, Unternehmen oder Orga-
nisationen, die sich zu über 50 % in öffentlicher Inhaberschaft befinden, zu
notieren und Dienstleistungen dafür zu erbringen.

Art. 20

Verbot der Gewährung von Darlehen

1) Die direkte oder indirekte Gewährung von Darlehen mit einer Lauf-
zeit von mehr als 30 Tagen an Empfänger nach Art. 19 Abs. 1 oder 3 nach
dem 19. September 2014 und bis zum 9. März 2022 ist verboten.

2) Die direkte oder indirekte Gewährung von Darlehen an Empfänger
nach Art. 19 Abs. 1 bis 3 nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung ist ver-
boten.

3) Ausgenommen ist die Gewährung von Darlehen zu folgenden Zwe-
cken:
a) zur Finanzierung des durch diese Verordnung nicht betroffenen Handels

zwischen den EWRA-Vertragsstaaten oder der Schweiz und Dritt-
staaten;

b) zur Finanzierung der für die Erfüllung eines Handelsvertrags nach Bst.
a notwendigen Güterlieferungen und Dienstleistungen aus den EWRA-
Vertragsstaaten oder Drittstaaten;

c) zur Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Liquidität zugunsten
von juristischen Personen mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum
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oder in der Schweiz, die von Banken oder Unternehmen nach Anhang 9
zu über 50 % beherrscht werden.

4) Die direkte oder indirekte Gewährung von Darlehen an Empfänger
nach Art. 19 Abs. 4 nach dem 25. Februar 2022 ist verboten; ausgenommen
ist die Gewährung von Darlehen zu folgenden Zwecken:
a) zur Finanzierung des durch diese Verordnung nicht betroffenen Handels

zwischen den EWRA-Vertragsstaaten oder der Schweiz und Dritt-
staaten;

b) zur Finanzierung der für die Erfüllung eines Handelsvertrags nach Bst.
a notwendigen Güterlieferungen und Dienstleistungen aus den EWRA-
Vertragsstaaten oder Drittstaaten.

5) Das Verbot nach Abs. 4 gilt nicht für Bezüge und Auszahlungen auf-
grund eines vor dem 25. Februar 2022 abgeschlossenen Vertrags, wenn die
folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:
a) Sämtliche Bedingungen für diese Bezüge oder Auszahlungen wurden:

1. vor dem 25. Februar 2022 vereinbart; und
2. an oder nach diesem Datum nicht mehr geändert.

b) Es wurde vor dem 25. Februar 2022 vertraglich festgelegt, an welchem
Datum die vollständige Rückzahlung aller zur Verfügung gestellten
Mittel fällig wird und alle Verpflichtungen, Rechte und Pflichten erlö-
schen, die sich aus dem Vertrag ergeben.

6) Die Verbote nach Abs. 1 und 2 gelten nicht für Bezüge und Auszah-
lungen aufgrund eines vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung abgeschlos-
senen Vertrags, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:
a) Sämtliche Bedingungen für diese Bezüge oder Auszahlungen wurden:

1. vor dem 10. März 2022 vereinbart; und
2. an oder nach diesem Datum nicht mehr geändert.

b) Es wurde vor dem 10. März 2022 vertraglich festgelegt, an welchem
Datum die vollständige Rückzahlung aller zur Verfügung gestellten
Mittel fällig wird und alle Verpflichtungen, Rechte und Pflichten erlö-
schen, die sich aus dem Vertrag ergeben.

c) Mit dem Vertrag wurde zum Zeitpunkt seines Abschlusses nicht gegen
die Verbote nach dieser Verordnung in der zu diesem Zeitpunkt gel-
tenden Fassung verstossen.
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Art. 21

Verbot der Entgegennahme von Einlagen

1) Die Entgegennahme von Einlagen von russischen Staatsangehörigen
oder in der Russischen Föderation ansässigen natürlichen Personen oder
von in der Russischen Föderation niedergelassenen Banken, Unternehmen
oder Organisationen ist verboten, wenn der Gesamtwert der Einlagen der
natürlichen oder juristischen Person, des Unternehmens oder der Organi-
sation pro Bank 100 000 Euro oder den Gegenwert in Schweizer Franken
übersteigt.25

2) Das Verbot gilt nicht für:
a) Staatsangehörige eines EWRA-Vertragsstaates oder der Schweiz und

natürliche Personen, die über einen befristeten oder unbefristeten Auf-
enthaltstitel eines EWRA-Vertragsstaates oder der Schweiz verfügen;26

b) Einlagen, die für den nicht verbotenen grenzüberschreitenden Handel
mit Waren und Dienstleistungen zwischen Liechtenstein oder der
Schweiz und der Russischen Föderation, zwischen Liechtenstein oder
der Schweiz und den EWRA-Vertragsstaaten sowie zwischen den
EWRA-Vertragsstaaten und der Russischen Föderation erforderlich
sind.

3) Die Regierung kann Ausnahmen vom Verbot nach Abs. 1 bewilligen
für Einlagen, die erforderlich sind:
a) zur Vermeidung von Härtefällen;
b) zu humanitären Zwecken oder zu Evakuierungszwecken;
c) für zivilgesellschaftliche Aktivitäten, welche die Demokratie, die Men-

schenrechte oder die Rechtsstaatlichkeit in der Russischen Föderation
unmittelbar fördern;

d) zur Erfüllung amtlicher Zwecke von diplomatischen oder konsularischen
Vertretungen oder einer internationalen Organisation;

e) zur Bezahlung angemessener Honorare und Erstattung von Kosten im
Zusammenhang mit der Erbringung juristischer Dienstleistungen; oder

f) zur Wahrung liechtensteinischer Interessen.

4) Gesuche um Ausnahmebewilligungen nach Abs. 3 sind bei der Stabs-
stelle FIU einzureichen.
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Art. 22

Meldepflicht für bestehende Einlagen

1) Banken sind verpflichtet, der Stabsstelle FIU bis zum 27. Mai 2022
eine Liste der 100 000 Euro oder den Gegenwert in Schweizer Franken
übersteigenden Einlagen von russischen Staatsangehörigen oder in der Rus-
sischen Föderation ansässigen natürlichen Personen oder von in der Rus-
sischen Föderation niedergelassenen Banken, Unternehmen oder Organisa-
tionen zu übermitteln. Sie legen alle zwölf Monate aktuelle Informationen
über die Höhe dieser Einlagen vor.

2) Banken sind verpflichtet, der Stabsstelle FIU Informationen über 100
000 Euro oder den Gegenwert in Schweizer Franken übersteigende Ein-
lagen russischer Staatsangehöriger oder in der Russischen Föderation ansäs-
sigen natürlicher Personen, die im Rahmen einer Staatsbürgerschafts- oder
Aufenthaltsregelung für Investoren die Staatsangehörigkeit eines EWRA-
Vertragsstaates bzw. Aufenthaltsrechte in einem EWRA-Vertragsstaat
erworben haben, zu übermitteln.

Art. 23

Verbot der Erbringung von gewissen Dienstleistungen für Zentralver-
wahrer

1) Zentralverwahrern ist es verboten, ihre Dienstleistungen für übertrag-
bare Wertpapiere zu erbringen, die nach dem 12. April 2022 an russische
Staatsangehörige oder in der Russischen Föderation ansässige natürliche
Personen oder an in der Russischen Föderation niedergelassene Banken,
Unternehmen oder Organisationen ausgegeben werden.

2) Dieses Verbot gilt nicht für Staatsangehörige eines EWRA-Vertrags-
staates oder der Schweiz und natürliche Personen, die über einen befristeten
oder unbefristeten Aufenthaltstitel eines EWRA-Vertragsstaates oder der
Schweiz verfügen.27

Art. 24

Verbot des Verkaufs von übertragbaren Wertpapieren

1) Es ist verboten, auf Euro oder auf Schweizer Franken lautende über-
tragbare Wertpapiere, die nach dem 12. April 2022 begeben werden, oder
Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen, die in diesen Wertpa-
pieren investiert sind, an russische Staatsangehörige oder in der Russischen
Föderation ansässige natürliche Personen oder an in der Russischen Föde-
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ration niedergelassene Banken, Unternehmen oder Organisationen zu ver-
kaufen.

2) Dieses Verbot gilt nicht für Staatsangehörige eines EWRA-Vertrags-
staates oder der Schweiz und natürliche Personen, die über einen befristeten
oder unbefristeten Aufenthaltstitel eines EWRA-Vertragsstaates oder der
Schweiz verfügen.28

Art. 2529

Verbot von Transaktionen mit der Zentralbank der Russischen Födera-
tion

1) Transaktionen im Zusammenhang mit der Verwaltung von Reserven
und Vermögenswerten der Zentralbank der Russischen Föderation sind
verboten; dies schliesst Transaktionen mit Banken, Unternehmen und
Organisationen ein, die im Namen oder auf Anweisung der Zentralbank
der Russischen Föderation handeln, wie der Russian National Wealth Fund
(russischer Staatsfonds).

2) Die Regierung kann Ausnahmen vom Verbot nach Abs. 1 bewilligen,
soweit:
a) die Transaktionen erforderlich sind, um Geschäfte, Verträge oder sons-

tige Vereinbarungen, einschliesslich der entsprechenden Bankbezie-
hungen, spätestens am 4. Mai 2022 zu beenden, die mit den entspre-
chenden Banken, Unternehmen oder Organisationen vor dem 4. März
2022 abgeschlossen wurden; oder

b) dies zur Gewährleistung der Finanzstabilität Liechtensteins unbedingt
erforderlich ist.

3) Gesuche um Ausnahmebewilligungen nach Abs. 2 sind bei der Stabs-
stelle FIU einzureichen.

Art. 25a30

Verbot von Transaktionen mit staatseigenen Unternehmen

1) Es ist verboten, unmittelbar oder mittelbar Geschäfte zu tätigen mit:
a) Banken, Unternehmen oder Organisationen mit Sitz in der Russischen

Föderation nach Anhang 16;
b) Banken, Unternehmen oder Organisationen mit Sitz ausserhalb des

Europäischen Wirtschaftsraumes oder der Schweiz, die von Banken oder
Unternehmen nach Bst. a zu über 50 % beherrscht werden;

Ein- und Ausfuhr. Zahlungsverkehr 946.224.2

Fassung: 30.03.2022 23



c) Unternehmen und Organisationen, die im Namen oder auf Anweisung
von Banken, Unternehmen oder Organisationen nach Bst. a oder b han-
deln.

2) Das Verbot nach Abs. 1 gilt nicht für:
a) Transkationen, die unbedingt erforderlich sind für den Kauf, die Einfuhr

oder den Transport von fossilen Brennstoffen, insbesondere Kohle,
Erdöl und Erdgas, sowie von Titan, Aluminium, Kupfer, Nickel, Palla-
dium und Eisenerz aus der Russischen Föderation oder durch die Russi-
sche Föderation in einen EWRA-Vertragsstaat oder in die Schweiz;

b) Transaktionen im Zusammenhang mit Energieprojekten ausserhalb der
Russischen Föderation, in denen Banken, Unternehmen oder Organisa-
tionen nach Anhang 16 Minderheitsgesellschafter sind;

c) Transaktionen, die getätigt werden:
1. zur Durchführung humanitärer Aktivitäten oder zur Unterstützung

der Zivilbevölkerung im Zusammenhang mit der Situation in der
Ukraine durch öffentliche Stellen oder Unternehmen und Organisa-
tionen, die für die Durchführung humanitärer Aktivitäten oder zur
Unterstützung der Zivilbevölkerung Beiträge des Landes erhalten;
oder

2. zur Erfüllung amtlicher Tätigkeiten diplomatischer oder konsulari-
scher Vertretungen Liechtensteins oder der Schweiz und zur Erfül-
lung offizieller Missionen Liechtensteins oder der Schweiz.

3) Die Regierung kann Ausnahmen vom Verbot nach Abs. 1 bewilligen,
um die Durchführung humanitärer Aktivitäten oder die Unterstützung der
Zivilbevölkerung im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine zu
ermöglichen. Entsprechende Gesuche sind bei der Stabsstelle FIU einzurei-
chen.

Art. 26

Verbot von Finanzierungen, Beteiligungen und Dienstleistungen in den
bezeichneten Gebieten

1) Die Gewährung von Darlehen und Krediten an Unternehmen und
Organisationen in den in Anhang 6 bezeichneten Gebieten sowie die Betei-
ligung an der Vergabe solcher Darlehen und Kredite sind verboten.

2) Der Erwerb und die Ausweitung von Beteiligungen an Unternehmen
und Immobilien in den bezeichneten Gebieten sowie die Gründung von

946.224.2 Ein- und Ausfuhr. Zahlungsverkehr

24 Fassung: 30.03.2022



Joint Ventures zusammen mit Unternehmen oder Organisationen in den in
Anhang 6 bezeichneten Gebieten sind verboten.

3) Die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen, die direkt mit den
Tätigkeiten nach Abs. 1 und 2 zusammenhängen, ist verboten.

4) Die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit touris-
musbezogenen Aktivitäten in den in Anhang 6 bezeichneten Gebieten ist
verboten.

5) Die Verbote nach Abs. 1 bis 3 gelten nicht für Handlungen, die
für die amtliche Tätigkeit diplomatischer oder konsularischer Vertretungen
oder internationaler Organisationen sowie für Spitäler oder Bildungsein-
richtungen mit Sitz in den in Anhang 6 bezeichneten Gebieten erforderlich
sind oder die Sicherheit der bestehenden Infrastruktur gewährleisten.

Art. 27

Verbot der Kofinanzierung

1) Es ist verboten, in Projekte zu investieren, die aus dem Russian Direct
Investment Fund kofinanziert werden, sich an solchen Projekten zu betei-
ligen oder anderweitig zu ihnen beizutragen.

2) In Abweichung von Abs. 1 kann die Regierung die Beteiligung an
einer Investition in Projekte, die aus dem Russian Direct Investment Fund
kofinanziert werden, oder einen Beitrag an solche Projekte bewilligen,
nachdem sie festgestellt hat, dass diese Beteiligung an der Investition oder
dieser Beitrag aufgrund von vor dem 4. März 2022 abgeschlossenen Ver-
trägen oder aufgrund von Nebenabreden zur Erfüllung dieser Verträge
erforderlich ist. Entsprechende Gesuche sind bei der Stabsstelle FIU einzu-
reichen.

Art. 28

Verbot der Bereitstellung spezialisierter Nachrichtenübermittlungs-
dienste für den Zahlungsverkehr

Ab dem 12. März 2022 ist es verboten, für Banken, Unternehmen oder
Organisationen nach Anhang 14 oder Banken, Unternehmen oder Orga-
nisationen mit Sitz in der Russischen Föderation, die zu über 50 % von
Banken, Unternehmen oder Organisationen nach Anhang 14 beherrscht
werden, spezialisierte Nachrichtenübermittlungsdienste für den Zahlungs-
verkehr bereitzustellen, die für den Austausch von Finanzdaten verwendet
werden.
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Art. 29

Verbot betreffend Banknoten

1) Es ist verboten, auf Euro oder Schweizer Franken lautende Bank-
noten an die Russische Föderation oder an natürliche oder juristische Per-
sonen, Organisationen oder Unternehmen in der Russischen Föderation,
einschliesslich der Regierung und der Zentralbank der Russischen Födera-
tion, oder zur Verwendung in der Russischen Föderation zu verkaufen, zu
liefern, zu verbringen oder auszuführen.

2) Das Verbot nach Abs. 1 gilt nicht für den Verkauf, die Lieferung, Ver-
bringung oder Ausfuhr von auf Euro oder Schweizer Franken lautenden
Banknoten, sofern dieser Verkauf, diese Lieferung, Verbringung oder Aus-
fuhr erforderlich ist:
a) für die persönliche Verwendung durch in die Russische Föderation rei-

sende natürliche Personen oder ihre mit ihnen reisenden nahen Ver-
wandten; oder

b) zur Erfüllung amtlicher Zwecke von diplomatischen oder konsularischen
Vertretungen oder einer internationalen Organisation in der Russischen
Föderation.

Art. 29a31

[…]

Art. 29b32

Verbote im Zusammenhang mit Beteiligungen an Unternehmen im
Energiesektor der Russischen Föderation

1) Die folgenden Tätigkeiten im Zusammenhang mit Beteiligungen an
Unternehmen im Energiesektor der Russischen Föderation sind verboten:
a) der Erwerb neuer oder die Ausweitung bestehender Beteiligungen an

juristischen Personen, Unternehmen oder Organisationen, die nach dem
Recht eines Staates ausserhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes oder
der Schweiz gegründet oder eingetragen wurden und im Energiesektor
in der Russischen Föderation tätig sind;

b) die Bereitstellung von oder die Beteiligung an Darlehen, Krediten oder
sonstigen Finanzmitteln, einschliesslich Eigenkapital, für oder für die
Finanzierung von juristischen Personen, Unternehmen oder Organisa-
tionen, die nach dem Recht eines Staates ausserhalb des Europäischen
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Wirtschaftsraumes oder der Schweiz gegründet oder eingetragen
wurden und im Energiesektor in der Russischen Föderation tätig sind;

c) die Gründung von Joint-Ventures mit juristischen Personen, Unter-
nehmen oder Organisationen, die nach dem Recht eines Staates ausser-
halb des Europäischen Wirtschaftsraumes oder der Schweiz gegründet
oder eingetragen wurden und im Energiesektor in der Russischen Föde-
ration tätig sind;

d) die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen, die unmittelbar oder
mittelbar mit den in den Bst. a, b und c genannten Tätigkeiten in Zusam-
menhang stehen.

2) Die Regierung kann Ausnahmen von den Verboten nach Abs. 1
bewilligen, falls die Tätigkeiten:
a) notwendig sind, um bei einer unmittelbar drohenden oder bereits beste-

henden schweren Mangellage die Energieversorgung eines EWRA-Ver-
tragsstaates oder der Schweiz sicherzustellen oder fossile Brennstoffe,
insbesondere Kohle, Erdöl und Erdgas, aus oder durch die Russische
Föderation in die EWRA-Vertragsstaaten oder in die Schweiz zu beför-
dern; oder

b) ausschliesslich zugunsten einer juristischen Person, eines Unternehmens
oder einer Organisation erfolgen, die im Energiesektor in der Russischen
Föderation tätig ist und die sich im Eigentum eines bzw. einer nach dem
Recht eines EWRA-Vertragsstaates oder der Schweiz gegründeten oder
eingetragenen Unternehmens oder Organisation befindet.

3) Gesuche um Ausnahmebewilligungen nach Abs. 2 sind bei der Stabs-
stelle FIU einzureichen.

IV. Weitere BeschränkungenIV. Weitere Beschränkungen

Art. 30

Ein- und Durchreiseverbot

1) Die Einreise in Liechtenstein oder die Durchreise durch Liechtenstein
ist den in Anhang 8 aufgeführten natürlichen Personen verboten.

2) Die Regierung kann Ausnahmen gewähren:
a) aus erwiesenen humanitären Gründen;
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b) für die Teilnahme an internationalen Konferenzen oder an einem politi-
schen Dialog betreffend die Situation in der Ukraine; oder

c) zur Wahrung liechtensteinischer Interessen.

3) Gesuche um Ausnahmebewilligungen sind beim Ausländer- und
Passamt einzureichen.

Art. 31

Sperrung des Luftraums

1) Der liechtensteinische Luftraum ist gesperrt für Luftfahrzeuge, die:
a) von russischen Luftfahrtunternehmen betrieben werden, einschliesslich

als Vertriebsunternehmen im Wege von Code-Sharing- oder Blocked-
Space-Vereinbarungen;

b) in der Russischen Föderation oder nicht in der Russischen Föderation
registriert sind und sich im Eigentum natürlicher oder juristischer Per-
sonen, Organisationen oder Einrichtungen in der Russischen Föderation
befinden, von diesen gechartert werden oder anderweitig unter deren
Kontrolle stehen.

2) Abs. 1 gilt nicht für Notlandungen oder Notüberflüge.

3) Die Regierung kann Ausnahmen von der Sperrung nach Abs. 1 für
humanitäre Zwecke oder andere mit den Zielen dieser Verordnung im Ein-
klang stehende Zwecke bewilligen. Entsprechende Gesuche sind bei der
Stabsstelle FIU einzureichen.

Art. 32

Verbote betreffend elektronische Kommunikationsdienste

1) Betreibern ist es verboten, Inhalte durch die in Anhang 15 aufge-
führten juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen zu
senden oder deren Sendung zu ermöglichen, zu erleichtern oder auf andere
Weise dazu beizutragen, auch durch die Übertragung oder Verbreitung
über Kabel, Satellit, IP-TV, Diensteanbieter, Internet-Video-Sharing-Platt-
formen oder -Anwendungen, unabhängig davon, ob sie neu oder vorinstal-
liert sind.

2) Programmkonzessionen, Übertragungs- und Verbreitungsvereinba-
rungen mit den in Anhang 15 aufgeführten juristischen Personen, Organi-
sationen oder Einrichtungen werden ausgesetzt.
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Art. 33

Verbot der Erfüllung bestimmter Forderungen

Es ist verboten, Forderungen zu erfüllen, wenn sie auf einen Vertrag
oder ein Geschäft zurückzuführen sind, deren Durchführung direkt oder
indirekt verhindert oder beeinträchtigt wurde durch Massnahmen nach
dieser Verordnung, nach der Verordnung vom 16. September 2014 über
Massnahmen im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine oder nach
der Verordnung vom 15. April 2014 über Massnahmen zur Vermeidung der
Umgehung internationaler Sanktionen im Zusammenhang mit der Situation
in der Ukraine; dieses Verbot gilt für Forderungen von:
a) natürlichen Personen, Unternehmen oder Organisationen nach den

Anhängen 2 und 8 bis 16;33

b) allen anderen russischen natürlichen Personen, Unternehmen oder Orga-
nisationen;

c) natürlichen Personen, Unternehmen oder Organisationen, die im Namen
oder auf Anweisung von natürlichen Personen, Unternehmen oder
Organisationen nach den Bst. a und b handeln.

V. Vollzug und StrafbestimmungenV. Vollzug und Strafbestimmungen

Art. 34

Vollzug und Kontrolle

1) Die Stabsstelle FIU überwacht den Vollzug der Zwangsmassnahmen
nach Art. 3 bis 7, 10 bis 29b, 31 und 33. Sie prüft insbesondere die Gesuche
um Ausnahmebewilligungen und leitet sie - erforderlichenfalls nach Kon-
sultation weiterer betroffener Stellen - mit ihrer Empfehlung an die Regie-
rung weiter.34

2) Das Ausländer- und Passamt überwacht den Vollzug des Ein- und
Durchreiseverbots nach Art. 30. Es prüft insbesondere die Gesuche um
Ausnahmebewilligungen und leitet sie - erforderlichenfalls nach Konsulta-
tion weiterer betroffener Stellen - mit seiner Empfehlung an die Regierung
weiter.

3) Das Amt für Kommunikation überwacht den Vollzug des Verbots
betreffend elektronische Kommunikationsdienste nach Art. 32.
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4) Die zuständigen liechtensteinischen Behörden ergreifen die für die
Sperrung wirtschaftlicher Ressourcen notwendigen Massnahmen, zum Bei-
spiel die Anmerkung einer Verfügungssperre im Grundbuch oder die Pfän-
dung oder Versiegelung von Luxusgütern.

5) Die Zuständigkeit der schweizerischen Behörden bleibt vorbehalten.

Art. 35

Strafbestimmungen

1) Wer gegen Art. 3 bis 7, 10 bis 16, 18 bis 21 und 23 bis 33 verstösst,
wird nach Art. 10 ISG bestraft, soweit nicht Strafbestimmungen der in
Liechtenstein anwendbaren schweizerischen Kriegsmaterial-, Güterkon-
troll- und Embargogesetzgebung zur Anwendung gelangen.

2) Wer gegen Art. 17 und 22 verstösst, wird nach Art. 11 ISG bestraft.

VI. Übergangs- und SchlussbestimmungenVI. Übergangs- und Schlussbestimmungen

Art. 36

Aufhebung bisherigen Rechts

1) Die Verordnung vom 16. September 2014 über Massnahmen im
Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine, LGBl. 2014 Nr. 235, in
der geltenden Fassung, wird aufgehoben.

2) Widerhandlungen, die während der Geltungsdauer der Verordnung
nach Abs. 1 begangen wurden, bleiben nach Massgabe des bisherigen Rechts
strafbar.

Art. 37

Übergangsbestimmungen

1) Die Art. 4, 5 und 8 sind in Verbindung mit den nicht von der ukraini-
schen Regierung kontrollierten Gebieten der ukrainischen Oblaste Donezk
und Luhansk nicht auf Geschäfte anwendbar, die vor dem 1. März 2022 ver-
traglich vereinbart wurden.

2) Art. 19 Abs. 4 ist nicht auf Geschäfte anwendbar, die vor dem 25.
Februar 2022 vertraglich vereinbart wurden.
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3) Art. 20 ist nicht auf Geschäfte anwendbar, die vor dem 1. März 2022
vertraglich vereinbart wurden.

4) Die Regierung oder im Rahmen seiner Zuständigkeit das SECO
bewilligt in Abweichung von den Verboten nach Art. 5 Abs. 1 und 2 sowie
Art. 6 Abs. 1 und 2 bis zum 8. Mai 2022 gestellte Gesuche für Tätigkeiten,
die für zivile Zwecke und zivile Endempfänger bestimmt sind und auf Ver-
trägen beruhen, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung abgeschlossen
wurden. Endempfänger nach Anhang 2 sind von dieser Bestimmung erfasst,
sofern die beantragten Tätigkeiten ausschliesslich ziviler Natur sind.

5) Art. 10 ist nicht auf Geschäfte anwendbar, die vor dem 5. März 2022
vertraglich vereinbart wurden und bis zum 28. März 2022 erfüllt sind.35

6) Art. 25a Abs. 1 ist nicht auf Geschäfte anwendbar, die vor dem 30.
März 2022 vertraglich vereinbart wurden und bis zum 15. Mai 2022 erfüllt
sind.36

7) Art. 12 Abs. 1 und 2 sind nicht auf Geschäfte anwendbar, die vor dem
30. März 2022 vertraglich vereinbart wurden und bis zum 17. September
2022 erfüllt sind.37

8) Art. 15a Abs. 1 und 2 sind nicht auf Geschäfte anwendbar, die vor
dem 30. März 2022 vertraglich vereinbart wurden und bis zum 17. Juni 2022
erfüllt sind.38

Art. 38

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag der Kundmachung in Kraft.

Fürstliche Regierung:
gez. Dr. Daniel Risch
Fürstlicher Regierungschef
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Anhang 1Anhang 1
(Art. 6 Abs. 1 und 2)

Güter zur militärischen und technologischenGüter zur militärischen und technologischen

Stärkung oder zur Entwicklung des Verteidigungs- und Sicherheits-Stärkung oder zur Entwicklung des Verteidigungs- und Sicherheits-
sektorssektors3939
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Anhang 2Anhang 24040

(Art. 33 Bst. a und 37 Abs. 4)

Endempfänger nach Art. 37 Abs. 4Endempfänger nach Art. 37 Abs. 4

A. Natürliche PersonenA. Natürliche Personen
1. Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

2. Sergey IONOV

3. Vladislav Vladimirovich Fedorenko

B. Unternehmen und OrganisationenB. Unternehmen und Organisationen
1. JSC Sirius

2. OJSC Stankoinstrument

3. OAO JSC Chemcomposite

4. JSC Kalashnikov

5. JSC Tula Arms Plant

6. NPK Technologii Maschinostrojenija

7. OAO Wysokototschnye Kompleksi

8. OAO Almaz Antey

9. OAO NPO Bazalt

10. Admiralty Shipyard JSC

11. Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI

12. Argut OOO

13. Communication center of the Ministry of Defense

14. Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis

15. Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of
Russia

16. Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Adminis-
tration of the President of Russia

17. Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA)
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18. Foreign Intelligence Service (SVR)

19. Forensic Center of Nizhniy Novgorod Region Main Directorate of the Ministry
of Interior Affairs

20. International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Rus-
sian Quantum Center)

21. Irkut Corporation

22. Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company

23. Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery

24. JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash)

25. JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service

26. JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding yard)

27. JSC Rocket and Space Centre - Progress

28. Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.

29. Kazan Helicopter Plant PJSC

30. Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)

31. Ministry of Defence RF

32. Moscow Institute of Physics and Technology

33. NPO High Precision Systems JSC

34. NPO Splav JSC

35. OPK Oboronprom

36. PJSC Beriev Aircraft Company

37. PJSC Irkut Corporation

38. PJSC Kazan Helicopters

39. POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company

40. Promtech-Dubna, JSC

41. Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation

42. Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern

43. Rapart Services LLC Rosoboronexport OJSC (ROE)
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44. Rostec (Russian Technologies State Corporation)

45. Rostekh - Azimuth

46. Russian Aircraft Corporation MiG

47. Russian Helicopters JSC

48. SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)

49. Sukhoi Aviation JSC

50. Sukhoi Civil Aircraft

51. Tactical Missiles Corporation JSC

52. Tupolev JSC

53. UEC-Saturn

54. United Aircraft Corporation

55. JSC Aero Kompozit

56. United Engine Corporation

57. UEC-Aviadvigatel JSC

58. United Instrument Manufacturing Corporation

59. United Shipbuilding Corporation

60. JSC PO Sevmash

61. Krasnoye Sormovo Shipyard

62. Severnaya Shipyard

63. Shipyard Yantar

64. UralVagonZavod

65. Amur Shipbuilding Factory PJSC

66. AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC

67. AO Kronshtadt

68. Avant Space LLC

69. Baikal Electronics

70. Center for Technological Competencies in Radiophtonics
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71. Central Research and Development Institute Tsiklon

72. Crocus Nano Electronics

73. Dalzavod Ship-Repair Center

74. Elara

75. Electronic Computing and Information Systems

76. ELPROM

77. Engineering Center Ltd.

78. Forss Technology Ltd.

79. Integral SPB

80. JSC Element

81. JSC Pella-Mash

82. JSC Shipyard Vympel

83. Kranark LLC

84. LLC Center

85. MCST Lebedev

86. Miass Machine-Building Factory

87. Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk

88. MPI VOLNA

89. N. A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Enginee-
ring

90. Nerpa Shipyard

91. NM-Tekh

92. Novorossiysk Shipyard JSC

93. NPO Electronic Systems

94. NPP Istok

95. NTC Metrotek

96. OAO GosNIIkhimanalit

97. OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era
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98. OJSC TSRY

99. OOO Elkomtekh (Elkomtex)

100. OOO Planar

101. OOO Sertal

102. Photon Pro LLC

103. PJSC Zvezda

104. Production Association Strela

105. Radioavtomatika

106. Research Center Module

107. Robin Trade Limited

108. R. Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships

109. Rubin Sever Design Bureau

110. Russian Space Systems

111. Rybinsk Shipyard Engineering

112. Scientific Research Institute of Applied Chemistry

113. Scientific-Research Institute of Electronics

114. Scientific Research Institute of Hypersonic Systems

115. Scientific Research Institute NII Submikron

116. Serniya Engineering

117. Severnaya Verf Shipbuilding Factory

118. Ship Maintenance Center Zvezdochka

119. State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS)

120. State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya

121. State Scientific Center AO GNTs RF-FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy
Institute

122. State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash)

123. Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective
Design Center
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124. UAB Pella-Fjord

125. United Shipbuilding Corporation JSC "35th Shipyard"

126. United Shipbuilding Corporation JSC "Astrakhan Shipyard"

127. United Shipbuilding Corporation JSC "Aysberg Central Design Bureau"

128. United Shipbuilding Corporation JSC "Baltic Shipbuilding Factory"

129. United Shipbuilding Corporation JSC "Krasnoye Sormovo Plant OJSC"

130. United Shipbuilding Corporation JSC SC "Zvyozdochka"

131. United Shipbuilding Corporation "Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar"

132. United Shipbuilding Corporation "Scientific Research Design Technological
Bureau Onega"

133. United Shipbuilding Corporation "Sredne-Nevsky Shipyard"

134. Ural Scientific Research Institute for Composite Materials

135. Urals Project Design Bureau Detal

136. Vega Pilot Plant

137. Vertikal LLC

138. VTK Ltd

139. Yaroslavl Shipbuilding Factory

140. ZAO Elmiks-VS

141. ZAO Sparta

142. ZAO Svyaz Inzhiniring
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Anhang 3Anhang 3
(Art. 10 Abs. 1 bis 3)

Güter zur Verwendung für die Luft- undGüter zur Verwendung für die Luft- und

RaumfahrtRaumfahrt

Zolltarif-Zolltarif-
nummernummer

BezeichnungBezeichnung

88 Luftfahrzeuge und Raumfahrzeuge, Teile davon
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Anhang 4Anhang 4
(Art. 11 Abs. 1 und 4)

Güter für die ÖlraffinationGüter für die Ölraffination

ZolltarifnummerZolltarifnummer BezeichnungBezeichnung

8479 89 91/92 oder
8543 70 00

Alkylierungs- und Isomerisierungsanlagen

8479 89 91/92 oder
8543 70 00

Anlagen zur Herstellung von aromatischen Kohlen-
wasserstoffen

ex 8419 40 Anlagen zur atmosphärischen und Vakuum-Rohöl-
destillation (CDU)

8479 89 91/92 oder
8543 70 00

Anlagen zum katalytischen Reformieren / Cracken

8419 89 91/92, 8419 89 51/52 oder
8419 89 40

Verzögerte Verkoker

8419 89 91/92, 8419 89 51/52 oder
8419 89 40

Flexicoking-Anlagen

8479 89 91/92 Hydrocracking-Reaktoren

8419 89 91/92, 8419 89 51/52, 8419
89 40 oder 8479 89 91/92

Hydrocracking-Reaktorbehälter

8479 89 91/92 oder
8543 70 00

Technologie zur Wasserstofferzeugung

8421 39 40, 8421 39 91, 8421 39 92,
8421 39 93, 8479 89 91/92 oder
8543 70 90

Wasserstoffrückgewinnungs- und -reinigungstech-
nologie

8479 89 91/92 oder
8543 70 00

Hydrierungstechnologie/-anlagen

8479 89 91/92 oder
8543 70 00

Anlagen zur Naphtha-Isomerisierung

8479 89 91/92 oder
8543 70 00

Polymerisationsanlagen

946.224.2 Ein- und Ausfuhr. Zahlungsverkehr
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8419 89 40, 8419 89 51/52, oder
8419 89 91/92,
8479 89 91/92 oder
8543 70 00

Raffineriebrenngasbehandlungs- und Schwefelrück-
gewinnungstechnologie (einschliesslich Aminwä-
scheanlagen, Schwefelrückgewinnungsanlangen,
Tailgas-Behandlungsanlagen)

ex 8456 90, 8479 89 91/92 oder 8543
70 00

Solvententasphaltierungsanlagen

8479 89 91/92 oder
8543 70 00

Anlagen zur Schwefelerzeugung

8479 89 91/92 oder
8543 70 00

Anlagen zur Alkylierung und Regeneration von
Schwefelsäure

8419 89 40, 8419 89 51/52, oder
8419 89 91/92,
8479 89 91/92 oder
8543 70 00

Thermische Crackanlagen

8479 89 91/92 oder
8543 70 00

Transalkylierungsanlagen [Toluol und schwere Aro-
maten]

8479 89 91/92 oder
8543 70 00

Viskositätsbrecher

8479 89 91/92 oder
8543 70 00

Hydrocracker-Vakuumgasöl-Anlagen

8479 89 97 oder 8543 70 90 Alkylierungs- und Isomerisierungsanlagen

8479 89 97 oder 8543 70 90 Anlagen zur Herstellung von aromatischen Kohlen-
wasserstoffen

8419 40 00 Anlagen zur atmosphärischen und
Vakuum-Rohöldestillation (CDU)

8479 89 97 oder 8543 70 90 Anlagen zum katalytischen Reformieren / Cracken

8419 89 98, 8419 89 30
oder 8419 89 10

Verzögerte Verkoker

8419 89 98, 8419 89 30
oder 8419 89 10

Flexicoking-Anlagen

8479 89 97 Hydrocracking-Reaktoren

8419 89 98, 8419 89 30,
8419 89 10 oder 8479 89 97

Hydrocracking-Reaktorbehälter

Ein- und Ausfuhr. Zahlungsverkehr 946.224.2

Fassung: 30.03.2022 41



8479 89 97 oder 8543 70 90 Technologie zur Wasserstofferzeugung

8421 39 15, 8421 39 25,

8421 39 35, 8421 39 85,
8479 89 97 oder 8543 70 90

Wasserstoffrückgewinnungs- und -reinigungstech-
nologie

8479 89 97 oder 8543 70 90 Hydrierungstechnologie/-anlagen

8479 89 97 oder 8543 70 90 Anlagen zur Naphtha-Isomerisierung

8479 89 97 oder 8543 70 90 Polymerisationsanlagen

8419 89 10, 8419 89 30, oder 8419 89
98, 8479 89 97 oder 8543 70 90

Raffineriebrenngasbehandlungs- und Schwefelrück-
gewinnungstechnologie (einschliesslich Aminwä-
scheanlagen, Schwefelrückgewinnungsanlangen,
Tailgas-Behandlungsanlagen)

8456 90 00, 8479 89 97
oder 8543 70 90

Solvententasphaltierungsanlagen

8479 89 97 oder 8543 70 90 Anlagen zur Schwefelerzeugung

8479 89 97 oder 8543 70 90 Anlagen zur Alkylierung und Regeneration von
Schwefelsäure

8419 89 10, 8419 89 30, oder 8419 89
98, 8479 89 97 oder 8543 70 90

Thermische Crackanlagen

8479 89 97 oder 8543 70 90 Transalkylierungsanlagen [Toluol und schwere Aro-
maten]

8479 89 97 oder 8543 70 90 Viskositätsbrecher

8479 89 97 oder 8543 70 90 Hydrocracker-Vakuumgasöl-Anlagen
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Anhang 5Anhang 54141

(Art. 12 Abs. 1)

Güter für den EnergiesektorGüter für den Energiesektor

KN-CodeKN-Code WarenbezeichnungWarenbezeichnung

7304 11 00 Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line
pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl

7304 11 00 Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line
pipe), nahtlos, aus Eisen oder Stahl, mit einem äusseren Durchmesser
von 168,3 mm oder weniger (ausgenommen Waren aus nicht ros-
tendem Stahl oder aus Gusseisen)

7304 11 00 Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line
pipe), nahtlos, aus Eisen oder Stahl, mit einem äusseren Durchmesser
von mehr als 168,3 mm bis 406,4 mm (ausgenommen Waren aus nicht
rostendem Stahl oder aus Gusseisen)

7304 11 00 Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line
pipe), nahtlos, aus Eisen oder Stahl, mit einem äusseren Durchmesser
von mehr als 406,4 mm (ausgenommen Waren aus nicht rostendem
Stahl oder aus Gusseisen)

7304 22 00 Bohrgestänge, nahtlos, aus nicht rostendem Stahl, von der für das
Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art

7304 23 00 Bohrgestänge, nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl
oder Gas verwendeten Art, aus Eisen oder Stahl (ausgenommen
Waren aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)

7304 29 00 Futterrohre und Steigrohre, von der für das Bohren oder Fördern von
Öl oder Gas verwendeten Art, aus Eisen
oder Stahl, mit einem äusseren Durchmesser von 168,3 mm oder
weniger (ausgenommen Waren aus Gusseisen)

7304 29 00 Futterrohre und Steigrohre, von der für das Bohren oder Fördern von
Öl oder Gas verwendeten Art, aus Eisen
oder Stahl, mit einem äusseren Durchmesser von mehr als 168,3 mm
bis 406,4 mm (ausgenommen Waren aus Gusseisen)

7304 29 00 Futterrohre und Steigrohre, von der für das Bohren oder Fördern von
Öl oder Gas verwendeten Art, aus Eisen
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oder Stahl, mit einem äusseren Durchmesser von mehr als 406,4 mm
(ausgenommen Waren aus Gusseisen)

7305 11 00 Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line
pipe), mit kreisförmigem Querschnitt und einem äusseren Durch-
messer von mehr als 406,4 mm, aus Eisen oder Stahl, mit verdecktem
Lichtbogen längsnahtgeschweisst

7305 12 00 Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line
pipe), mit kreisförmigem Querschnitt und einem äusseren Durch-
messer von mehr als 406,4 mm, aus Eisen oder Stahl, mit Lichtbogen
längsnahtgeschweisst (ausgenommen mit verdecktem Lichtbogen
längsnahtgeschweisste Erzeugnisse)

7305 19 00 Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line
pipe), mit kreisförmigem Querschnitt und einem äusseren Durch-
messer von mehr als 406,4 mm, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus
Eisen oder Stahl (ausgenommen mit Lichtbogen längsnahtge-
schweisste Erzeugnisse)

7305 20 00 Futterrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten
Art (casing), mit kreisförmigem Querschnitt und einem äusseren
Durchmesser von mehr als 406,4 mm, aus flachgewalzten Erzeug-
nissen aus Eisen oder Stahl

7306 11 00 Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line
pipe), geschweisst, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht ros-
tendem Stahl, mit einem äusseren Durchmesser von 406,4 mm oder
weniger

7306 19 00 Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line
pipe), geschweisst, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder
Stahl, mit einem äusseren Durchmesser von 406,4 mm oder weniger
(ausgenommen Waren aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)

7306 21 00 Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas
verwendeten Art (casing und tubing), geschweisst, aus flachgewalzten
Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl, mit einem äusseren Durch-
messer von 406,4 mm oder weniger

7306 29 00 Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas
verwendeten Art (casing und tubing),
geschweisst, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit
einem äusseren Durchmesser von 406,4 mm oder weniger (ausge-
nommen Waren aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)

8207 13 00 Erd-, Gesteins- oder Tiefbohrwerkzeuge, auswechselbar, mit arbei-
tenden Teilen aus gesinterten Metallcarbiden oder Cermets
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8207 19 00 Erd-, Gesteins- oder Tiefbohrwerkzeuge, auswechselbar, mit arbei-
tenden Teilen aus Diamant oder agglomeriertem Diamant

ex 8413 50 Oszillierende Verdrängerpumpen für Flüssigkeiten, mit Motorantrieb
und mit einer maximalen Förderleistung von mehr als 18 m3/h und
einem Höchstreglerdruck von mehr als 40 bar, be sonders konstruiert
zum Einpumpen von Bohrschlämmen und/oder Zement in Erdöl-
bohrlöcher.

ex 8413 60 Rotierende Verdrängerpumpen für Flüssigkeiten, mit Motorantrieb
und mit einer maximalen Förderleistung von mehr als 18 m3/h und
einem Höchstreglerdruck von mehr als 40 bar, besonders konstruiert
zum Einpumpen von Bohrschlämmen und/oder Zement in Erdöl-
bohrlöcher.

ex 8413 82 Hebewerke für Flüssigkeiten (ausgenommen Pumpen)

ex 8413 92 Teile von Hebewerken für Flüssigkeiten, a. n. g.

8430 49 00 Bohrmaschinen und Tiefbohrgeräte zum Bohren des Bodens oder
zum Abbauen von Mineralien oder Erzen, nicht selbstfahrend und
nicht hydraulisch (ausgenommen Tunnelbohrmaschinen und andere
Streckenvortriebsmaschinen sowie von Hand zu führende Werk-
zeuge)

8431 39 00 Teile, erkennbar ausschliesslich oder hauptsächlich für auf Ölfeldern
eingesetzte Maschinen, Apparate und Geräte der Position 8428
bestimmt

8431 43 00 Teile, erkennbar ausschliesslich oder hauptsächlich für auf Ölfeldern
eingesetzte Maschinen, Apparate und Geräte der Unterposition 8430
41 oder 8430 49 bestimmt

ex 8431 49 Teile, erkennbar ausschliesslich oder hauptsächlich für auf Ölfeldern
eingesetzte Maschinen, Apparate und Geräte der Positionen 8426,
8429 und 8430 bestimmt

ex 8705 20 Kraftfahrzeuge mit Bohrturm zum Tiefbohren

8905 20 00 Schwimmende oder tauchende Bohr- oder Förderplattformen

8905 90 00 Feuerschiffe, Feuerlöschschiffe, Schwimmkrane und andere Wasser-
fahrzeuge, bei denen das Fahren im Vergleich zu ihrer Hauptfunktion
von untergeordneter Bedeutung ist, für die Seeschifffahrt (ausge-
nommen Schwimmbagger, schwimmende oder tauchende Bohr- oder
Förderplattformen; Fischereifahrzeuge und Kriegsschiffe)
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Anhang 6Anhang 6
(Art. 14 Abs. 1, 15 Abs. 1 bis 3 und 26)

Bezeichnete GebieteBezeichnete Gebiete

1. Krim

2. Sewastopol

3. Gebiete des ukrainischen Oblast Donetsk, die nicht von der ukrainischen Regierung
kontrolliert werden

4. Gebiete des ukrainischen Oblast Luhansk, die nicht von der ukrainischen Regierung
kontrolliert werden
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Anhang 7Anhang 7
(Art. 15 Abs. 1 und 2)

Verbotene GüterVerbotene Güter

Kapitel/KN-CodeKapitel/KN-Code WarenbezeichnungWarenbezeichnung

Kapitel 25 Salz; Schwefel; Steine und Erden; Gips, Kalk und Zement

Kapitel 26 Erze sowie Schlacken und Aschen

Kapitel 27 Mineralische Brennstoffe, Mineralöle und Erzeugnisse ihrer Destilla-
tion; bituminöse Stoffe; Mineralwachse

Kapitel 28 Anorganische chemische Erzeugnisse; anorganische oder organische
Verbindungen von Edelmetallen, von Seltenerdmetallen, von radioak-
tiven Elementen oder von Isotopen

Kapitel 29 Organische chemische Erzeugnisse

3824 Zubereitete Bindemittel für Giessereiformen oder -kerne; chemische
Erzeugnisse und Zubereitungen der chemischen Industrie oder ver-
wandter Industrien (einschliesslich Mischungen von Naturprodukten),
anderweit weder genannt noch inbegriffen

3826 Biodiesel und Biodieselmischungen, kein Erdöl oder Öl aus bitumi-
nösen Mineralien enthaltend oder mit einem Gehalt an Erdöl oder Öl
aus bituminösen Materialien von weniger als 70 GHT

Kapitel 72 Eisen und Stahl

Kapitel 73 Waren aus Eisen oder Stahl

Kapitel 74 Kupfer und Waren daraus

Kapitel 75 Nickel und Waren daraus

Kapitel 76 Aluminium und Waren daraus

Kapitel 78 Blei und Waren daraus

Kapitel 79 Zink und Waren daraus

Kapitel 80 Zinn und Waren daraus

Kapitel 81 Andere unedle Metalle; Cermets; Waren daraus
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8207 13 00 Erd-, Gesteins- oder Tiefbohrwerkzeuge, auswechselbar, mit arbei-
tenden Teilen aus gesinterten Metallcarbiden oder Cermets

8207 19 00 Erd-, Gesteins- oder Tiefbohrwerkzeuge, auswechselbar, mit arbei-
tenden Teilen aus Diamant oder agglomeriertem Diamant

8401 Kernreaktoren; nicht bestrahlte Brennstoffelemente für Kernreaktoren;
Maschinen und Apparate für die Isotopentrennung

8402 Dampfkessel (Dampferzeuger), ausgenommen Zentralheizungskessel,
die sowohl heisses Wasser als auch Niederdruckdampf er zeugen
können; Kessel zum Erzeugen von überhitztem Wasser

8403 Zentralheizungskessel, ausgenommen solche der Position 8402

8404 Hilfsapparate für Kessel der Position 8402 oder 8403 (z. B. Vorwärmer,
Überhitzer, Russbläser und Rauchgasrückführungen); Kondensatoren
für Dampfkraftmaschinen

8405 Generatorgas- und Wassergaserzeuger, auch mit ihren Gasreini gern;
Acetylenentwickler und ähnliche mit Wasser arbeitende Gaserzeuger,
auch mit ihren Gasreinigern

8406 Dampfturbinen

8407 Hub- und Rotationskolbenverbrennungsmotoren mit Fremdzündung

8408 Kolbenverbrennungsmotoren mit Selbstzündung (Diesel- oder Halb-
dieselmotoren)

8409 Teile, erkennbar ausschliesslich oder hauptsächlich für Motoren der
Position 8407 oder 8408 bestimmt

8410 Wasserturbinen, Wasserräder und Regler dafür

8411 Turbo-Strahltriebwerke, Turbo-Propellertriebwerke und andere Gas-
turbinen

8412 Andere Motoren und Kraftmaschinen

8413 Flüssigkeitspumpen, auch mit Flüssigkeitsmesser; Hebewerke für Flüs-
sigkeiten

8414 Luft- oder Vakuumpumpen, Luft- oder andere Gaskompressoren
sowie Ventilatoren; Abluft- oder Umluftabzugshauben mit einge-
bautem Ventilator, auch mit Filter

8415 Klimageräte, bestehend aus einem motorbetriebenen Ventilator und
Vorrichtungen zum Ändern der Temperatur und des Feuchtigkeitsge-
halts der Luft, einschliesslich solcher, bei denen der Luftfeuchtigkeits-
grad nicht unabhängig von der Lufttemperatur reguliert wird
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8416 Brenner für Feuerungen, die mit flüssigem Brennstoff, pulverisiertem
festem Brennstoff oder Gas betrieben werden; automatische Feue-
rungen, einschliesslich ihrer mechanischen Beschicker, mechanischen
Roste, mechanischen Entascher und ähnlichen Vorrichtungen

8417 Nicht elektrische Industrie- und Laboratoriumsöfen, einschliesslich
Verbrennungsöfen

8418 Kühl- und Gefrierschränke, Gefrier- und Tiefkühltruhen und andere
Einrichtungen, Maschinen, Apparate und Geräte zur Kälteerzeugung,
mit elektrischer oder anderer Ausrüstung; Wärme pumpen, ausge-
nommen Klimageräte der Position 8415

8420 Kalander und Walzwerke (ausgenommen Metallwalzwerke und Glas-
walzmaschinen) sowie Walzen für diese Maschinen

8421 Zentrifugen, einschliesslich Zentrifugaltrockner; Apparate zum Fil-
trieren oder Reinigen von Flüssigkeiten oder Gasen

8422 Geschirrspülmaschinen; Maschinen und Apparate zum Reinigen oder
Trocknen von Flaschen oder anderen Behältnissen; Maschinen und
Apparate zum Füllen, Verschliessen, Versiegeln oder Etikettieren von
Flaschen, Dosen, Schachteln, Säcken oder anderen Behältnissen;
Maschinen und Apparate zum Verkapseln von Flaschen, Gläsern,
Tuben oder ähnlichen Behältnissen; andere Maschinen und Apparate
zum Verpacken oder Umhüllen von Waren (einschliesslich Schrumpf-
folienverpackungsmaschinen); Maschinen und Apparate zum Ver-
setzen von Getränken mit Kohlensäure

8423 Waagen (einschliesslich Zähl- und Kontrollwaagen), ausgenommen
Waagen mit einer Empfindlichkeit von 50 mg oder feiner; Gewichte für
Waagen aller Art

8424 Mechanische Apparate, auch handbetrieben, zum Verteilen, Ver-
spritzen oder Zerstäuben von Flüssigkeiten oder Pulver; Feuerlö scher,
auch mit Füllung; Spritzpistolen und ähnliche Apparate; Sandstrahlma-
schinen, Dampfstrahlapparate und ähnliche Strahlapparate

8425 Flaschenzüge; Zugwinden und Spille; Hubwinden

8426 Derrickkrane; Kabelkrane, Laufkrane, Verladebrücken und andere
Krane; fahrbare Hubportale, Portalhubkraftkarren und Kran kraft-
karren

8427 Gabelstapler; andere mit Hebevorrichtung ausgerüstete Karren zum
Fördern und für das Hantieren

8428 Andere Maschinen, Apparate und Geräte zum Heben, Beladen, Ent-
laden oder Fördern (z. B. Aufzüge, Rolltreppen, Stetigförderer und
Seilschwebebahnen)
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8429 Selbstfahrende Planiermaschinen (Bulldozer und Angledozer), Erd-
oder Strassenhobel (Grader), Schürfwagen (Scraper), Bagger, Schürf-
und andere Schaufellader, Strassenwalzen und andere Bodenverdichter

8430 Andere Maschinen, Apparate und Geräte zur Erdbewegung, zum Pla-
nieren, Verdichten oder Bohren des Bodens oder zum Abbauen von
Erzen oder anderen Mineralien; Rammen und Pfahlzieher; Schnee-
räumer

8431 Teile, erkennbar ausschliesslich oder hauptsächlich für Maschinen,
Apparate und Geräte der Positionen 8425-8430 bestimmt

8432 Maschinen, Apparate und Geräte für die Land- und Forstwirtschaft
oder den Gartenbau, zum Bearbeiten oder Bestellen des Bodens oder
zur Pflege der Pflanzen; Walzen für Rasenflächen oder Sportplätze

8435 Pressen, Mühlen und ähnliche Maschinen, Apparate und Geräte, zum
Bereiten von Wein, Most, Fruchtsäften oder ähnlichen Getränken

8436 Andere Maschinen, Apparate und Geräte für die Land- und Forstwirt-
schaft, den Gartenbau, die Geflügel- oder Bienenhaltung, einschliess-
lich Keimapparate mit mechanischen oder wärmetechnischen Vorrich-
tungen und Brut- und Aufzuchtapparate für die Geflügelzucht

8437 Maschinen, Apparate und Geräte zum Reinigen, Sortieren oder Sieben
von Körner- oder Hülsenfrüchten; Maschinen, Apparate und Geräte
für die Müllerei oder zum Behandeln von Getreide oder Hülsen-
früchten, ausgenommen Maschinen, Apparate und Geräte von der in
der Landwirtschaft verwendeten Art

8439 Maschinen und Apparate zum Herstellen von Halbstoff aus cellulose-
haltigen Faserstoffen oder zum Herstellen
oder Fertigstel len von Papier oder Pappe

8440 Buchbindereimaschinen und -apparate, einschliesslich Fadenheftma-
schinen

8441 Andere Maschinen und Apparate zum Be- oder Verarbeiten von
Papierhalbstoff, Papier oder Pappe, einschliesslich Schneidemaschinen
aller Art

8442 Maschinen, Apparate und Geräte (ausgenommen Werkzeugmaschinen
der Positionen 8456-8465) zum Zurichten oder Herstellen von Druck-
platten, Druckformzylindern oder anderen Druckformen; Druck-
platten, Druckformzylinder und andere Druckformen; Lithogra-
fiesteine, Platten und Zylinder, für den Druck zugerichtet (z. B.
geschliffen, gekörnt, poliert)

8443 Maschinen, Apparate und Geräte zum Drucken mittels Druckplatten,
Druckformzylindern und anderen Druckformen der Position 8442;
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andere Drucker, Kopiergeräte und Fernkopierer, auch miteinander
kombiniert; Teile und Zubehör für diese Ma schinen, Apparate oder
Geräte

8444 00 00 Maschinen zum Düsenspinnen, Verstrecken, Texturieren oder
Schneiden von synthetischen oder künstlichen Spinnstoffen

8445 Maschinen zum Vorbereiten oder Aufbereiten von Spinnstoffen;
Maschinen zum Spinnen, Dublieren oder Zwirnen von Spinnstoffen
und andere Maschinen und Apparate zum Herstellen von Spinnstoff-
garnen; Maschinen zum Spulen (einschliesslich Schussspulmaschinen),
Wickeln oder Haspeln von Spinnstoffen sowie Maschinen zum Vorbe-
reiten von Spinnstoffgarnen zur Verwendung auf Maschinen der Posi-
tion 8446 oder 8447

8447 Wirk-, Strick-, Nähwirk-, Gimpen-, Tüll-, Spitzen-, Stick-,
Posamentier-, Flecht-, Netzknüpf- und Tuftingmaschinen

8448 Hilfsmaschinen und -apparate für Maschinen der Position 8444, 8445,
8446 oder 8447 (z. B. Schaftmaschinen, Jacquardmaschinen, Kett- und
Schussfadenwächter und Webschützenwechsler); Teile und Zubehör,
erkennbar ausschliesslich oder hauptsächlich für Maschinen und Appa-
rate dieser Position oder der Position 8444, 8445, 8446 oder 8447
bestimmt (z. B. Spindeln, Spindelflügel, Kratzengarnituren, Webe-
blätter, Nadelstäbe, Spinndüsen, Webschützen, Weblitzen, Web-
schäfte, Nadeln und Platinen)

8449 00 00 Maschinen und Apparate zum Herstellen oder Ausrüsten von Filz oder
Vliesstoffen (als Meterware oder geformt), einschliesslich Maschinen
und Apparate zum Herstellen von Filzhüten; Formen für die Hutma-
cherei

8450 Maschinen zum Waschen von Wäsche, auch mit Trockenvorrich- tung

8452 Nähmaschinen, andere als Fadenheftmaschinen der Position 8440;
Möbel, Sockel und Deckel, ihrer Beschaffenheit nach besonders für
Nähmaschinen bestimmt; Nähmaschinennadeln

8453 Maschinen und Apparate zum Aufbereiten, Gerben oder Bearbeiten
von Häuten, Fellen oder Leder oder zum Herstellen oder Instand-
setzen von Schuhen oder anderen Waren aus Häuten, Fellen oder
Leder, ausgenommen Nähmaschinen

8454 Konverter, Giesspfannen, Giessformen zum Giessen von Ingots, Mas-
seln oder dergleichen und Giessmaschinen für Giessereien, Stahlwerke
oder andere metallurgische Betriebe

8455 Metallwalzwerke und Walzen dafür

8456 Werkzeugmaschinen zum Abtragen von Stoffen aller Art durch Laser-,
Licht- oder anderen Photonenstrahl, Ultraschall, Elektroerosion, elek-
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trochemische Verfahren oder Elektronen-, Ionen- oder Plasmastrahl;
Wasserstrahlschneidemaschinen

8457 Bearbeitungszentren, Mehrwegemaschinen und Transfermaschinen,
zum Bearbeiten von Metallen

8458 Drehmaschinen (einschliesslich Drehzentren) zur spanabhebenden
Metallbearbeitung

8459 Spanabhebende Werkzeugmaschinen (einschliesslich Bearbeitungsein-
heiten auf Schlitten) zum Bohren, Ausbohren, Fräsen oder Aussen-
oder Innengewindeschneiden von Metallen, ausgenommen Drehma-
schinen (einschliesslich Drehzentren) der Position 8458

8460 Werkzeugmaschinen zum Entgraten, Schärfen, Schleifen, Honen,
Läppen, Polieren oder zu anderem Fertigbearbeiten von Metallen oder
Cermets mit Hilfe von Schleifscheiben, Schleifstoffen oder Poliermit-
teln, ausgenommen Verzahnmaschinen und Zahnfertigbearbeitungs-
maschinen der Position 8461

8461 Hobelmaschinen, Waagerecht- und Senkrechtstossmaschinen, Räum-
maschinen, Verzahnmaschinen, Zahnfertigbearbeitungsmaschinen,
Sägemaschinen, Trennmaschinen und andere Werkzeugmaschinen zur
spanabhebenden Bearbeitung von Metallen oder Cermets, anderweit
weder genannt noch inbegriffen

8462 Werkzeugmaschinen (einschliesslich Pressen) zum Freiform-
schmieden, Gesenkschmieden oder Hämmern von Metallen; Werk-
zeugmaschinen (einschliesslich Pressen) zum Biegen, Abkanten,
Richten, Scheren, Lochstanzen oder Ausklinken von Metallen; Pressen
zum Bearbeiten von Metallen oder Metallcarbiden, vorstehend nicht
genannt

8463 Andere Werkzeugmaschinen zum spanlosen Be- oder Verarbeiten von
Metallen oder Cermets

8464 Werkzeugmaschinen zum Bearbeiten von Steinen, keramischen Waren,
Beton, Asbestzement oder ähnlichen mineralischen Stoffen oder zum
Kaltbearbeiten von Glas

8465 Werkzeugmaschinen (einschliesslich Nagel-, Heft-, Klebe-, Verleim-
und andere Zusammenfügemaschinen) zum Bearbeiten von Holz,
Kork, Bein, Hartkautschuk, harten Kunststoffen oder ähnlichen harten
Stoffen

8466 Teile und Zubehör, erkennbar ausschliesslich oder hauptsächlich für
Maschinen der Positionen 8456-8465 bestimmt, einschliesslich Werk-
stück- und Werkzeughalter, selbstöffnende Gewindeschneidköpfe,
Teilköpfe und andere Spezialvorrichtungen für Werkzeugmaschinen;
Werkzeughalter für von Hand zu führende Werkzeuge aller Art
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8467 Pneumatische, hydraulische oder von eingebautem Motor (elektrisch
oder nicht elektrisch) betriebene Werkzeuge, von Hand zu führen

8468 Maschinen, Apparate und Geräte zum Löten oder Schweissen, auch
wenn sie zum Brennschneiden verwendbar sind, jedoch ausgenommen
solche der Position 8515; Maschinen und Apparate zum autogenen
Oberflächenhärten

8467 9030 Schreibmaschinen, ausgenommen Drucker der Position 8443; Textver-
arbeitungsmaschinen

8470 Rechenmaschinen und Geräte im Taschenformat, zum Aufzeichnen,
Wiedergeben und Anzeigen von Daten, mit Rechenfunktionen;
Abrechnungsmaschinen, Frankiermaschinen, Fahrkarten- oder
Eintrittskarten-Ausgabemaschinen und ähnliche Maschinen, mit einge-
bautem Rechenwerk; Registrierkassen

8471 Automatische Datenverarbeitungsmaschinen und ihre Einheiten;
magnetische oder optische Leser, Maschinen zum Aufzeichnen von
Daten auf Datenträger in codierter Form und Maschinen zum Verar-
beiten solcher Daten, anderweit weder genannt noch inbegriffen

8472 Andere Büromaschinen und -apparate (z. B. Hektografen, Schablonen-
vervielfältiger, Adressiermaschinen, automatische Banknotenausgabe-
geräte, Geldsortier-, Geldzähl- oder Geldeinwickelmaschinen, Blei-
stiftspitzmaschinen, Perforiermaschinen und Büroheftmaschinen)

8473 Teile und Zubehör (ausgenommen Koffer, Schutzhüllen und derglei-
chen), erkennbar ausschliesslich oder hauptsächlich für Maschinen,
Apparate oder Geräte der Positionen 8469-8472 bestimmt

8474 Maschinen und Apparate zum Sortieren, Sieben, Trennen, Waschen,
Zerkleinern, Mahlen, Mischen oder Kneten von Erden, Steinen, Erzen
oder anderen festen (auch pulver- oder breiförmigen) mineralischen
Stoffen; Maschinen zum Pressen oder Formen von festen mineralischen
Brennstoffen, keramischen Massen, Zement, Gips oder anderen pulver-
oder breiförmigen mineralischen Stoffen; Maschinen zum Herstellen
von Giessformen aus Sand

8475 Maschinen zum Zusammenbauen von mit Glaskolben oder Glasröhre
ausgestatteten elektrischen Lampen, Elektronenröhren oder Blitz-
lampen; Maschinen zum Herstellen oder Warmbearbeiten von Glas
oder Glaswaren

8476 Warenverkaufsautomaten (z. B. Briefmarken-, Zigaretten-, Lebens-
mittel- oder Getränkeautomaten), einschliesslich Geldwechselauto-
maten
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8477 Maschinen und Apparate zum Be- oder Verarbeiten von Kautschuk
oder Kunststoffen oder zum Herstellen von Waren aus diesen Stoffen,
in Kapitel 84 anderweit weder genannt noch inbegriffen

8478 Maschinen und Apparate zum Aufbereiten oder Verarbeiten von
Tabak, in Kapitel 84 anderweit weder genannt noch inbegriffen

8479 Maschinen, Apparate und mechanische Geräte mit eigener Funktion, in
Kapitel 84 anderweit weder genannt noch inbegriffen

8480 Giesserei-Formkästen; Grundplatten für Formen; Giessereimodelle;
Formen für Metalle (andere als solche zum Giessen von Ingots, Mas-
seln oder dergl.), Metallcarbide, Glas, mineralische Stoffe, Kautschuk
oder Kunststoff

8481 Armaturen und ähnliche Apparate für Rohr- oder Schlauchleitungen,
Dampfkessel, Sammelbehälter, Wannen oder ähnliche Behälter, ein-
schliesslich Druckminderventile und thermostatisch gesteuerte Ventile

8482 Wälzlager (Kugellager, Rollenlager und Nadellager)

8483 Wellen (einschliesslich Nockenwellen und Kurbelwellen) und Kur-
beln; Lagergehäuse mit eingebautem Wälzlager; Gleitlager; Lagerge-
häuse und Lagerschalen; Zahnräder, Zahnstangen, Friktionsräder, Ket-
tenräder und Getriebe, auch in Form von Wechseloder Schaltgetrieben
oder Drehmomentwandlern; Kugel- oder Rollenrollspindeln;
Schwungräder, Riemen- und Seilscheiben (einschliesslich Seilrollen-
blöcke für Flaschenzüge); Schaltkupplungen und andere Wellenkupp-
lungen (einschliesslich Universalkupplungen)

8484 Metalloplastische Dichtungen; Sätze oder Zusammenstellungen von
Dichtungen verschiedener stofflicher Beschaffenheit, in Beuteln, Kar-
tons oder ähnlichen Umschliessungen; mechanische Dichtungen

8486 Maschinen, Apparate und Geräte von der ausschliesslich oder haupt-
sächlich zum Herstellen von Halbleiterbarren (boules), Halbleit-
erscheiben (wafers) oder Halbleiterbauelementen, elektronischen inte-
grierten Schaltungen oder Flachbildschirmen verwendeten Art; in
Anmerkung 9 C zu diesem Kapitel genannte Maschinen, Apparate und
Geräte; Teile und Zubehör

8487 Teile von Maschinen, Apparaten oder Geräten, in diesem Kapitel
anderweit weder genannt noch inbegriffen, ausgenommen Teile mit
elektrischer Isolierung, elektrischen Anschlussstücken, Wicklungen,
Kontakten oder anderen charakteristischen Merkmalen elektrotechni-
scher Waren

8501 Elektromotoren und elektrische Generatoren (ausg. Stromerzeugungs-
aggregate)

8502 Stromerzeugungsaggregate und elektrische rotierende Umformer
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8503 Teile, erkennbar ausschliesslich oder hauptsächlich für Elektromo-
toren, elektrische Generatoren, Stromerzeugungsaggregate oder elek-
trische rotierende Umformer bestimmt a.n.g.

8504 Elektrische Transformatoren, elektrische Stromrichter (z. B. Gleich-
richter) sowie Drossel- und andere Selbstinduktionsspulen, Teile
davon

8505 Elektromagnete (ausg. für medizinische Zwecke); Dauermagnete und
Waren, die dazu bestimmt sind, nach Magnetisierung Dauermagnete
zu werden; Spannplatten, Spannfutter und ähnl. dauermagnetische oder
elektromagnetische Aufspannvorrichtungen; elektromagnetische
Kupplungen und Bremsen; elektromagnetische Hebeköpfe; Teile
davon

8507 Akkumulatoren, elektrisch, einschl. Scheider (Separatoren) dafür, auch
in quadratischer oder rechteckiger Form; Teile davon (ausg. ausge-
brauchte sowie aus Weichkautschuk oder Spinnstof fen)

8511 Elektrische Zündapparate, Zündvorrichtungen und Anlasser, für Ver-
brennungsmotoren mit Fremd- oder Selbstzündung (z. B. Magnet-
zünder, Lichtmagnetzünder, Zündspulen, Zündkerzen und Glüh-
kerzen); mit den vorstehend genannten Motoren verwendete Lichtma-
schinen (z. B. Gleich- und Wechselstrommaschinen) und Lade- oder
Rückstromschalter, Teile davon

8514 Elektrische Industrieöfen oder Laboratoriumsöfen, einschliesslich
Induktionsöfen oder Öfen mit dielektrischer Erwärmung (ausg. Tro-
ckenöfen); andere Industrie- oder Laboratoriumsapparate zum Warm-
behandeln von Stoffen mittels Induktion oder dielektrischer Erwär-
mung; Teile davon

8515 Löt- und Schweissmaschinen, Schweissapparate und Schweissgeräte
(auch wenn sie zum Schneiden verwendbar sind), elektrisch (auch mit
elektrisch beheiztem Gas) oder mit Laserstrahl, Lichtstrahl oder
anderem Photonenstrahl, mit Ultraschall, Elektronenstrahl, magneti-
schen Impulsen oder Plasmastrahl arbeitend; elektrische Maschinen,
Apparate und Geräte zum Spritzen schmelzflüssiger Metalle, Hartme-
talle oder Cermets; Teile davon (ausg. Warmspritzpistolen der Pos.
8424)

8525 Sendegeräte für den Rundfunk oder das Fernsehen, auch mit einge-
bautem Empfangsgerät oder Tonaufnahme oder Tonwiedergabegerät;
Fernsehkameras, digitale Fotoapparate und Videokameraaufnahmege-
räte

8526 Geräte für Funkmessung und -ortung (Radar), Geräte für Funknaviga-
tion und Geräte für Funkfernsteuerung
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8527 Rundfunkempfangsgeräte, auch in einem gemeinsamen Gehäuse mit
einem Tonaufnahme- oder Tonwiedergabegerät oder einer Uhr kom-
biniert

8528 Monitore und Projektoren, ohne eingebautes Fernsehempfangsgerät;
Fernsehempfangsgeräte, auch mit eingebautem Rundfunkempfangs-
gerät oder Ton- oder Bildaufzeichnungs- oder -wiedergabegerät

8529 Teile, erkennbar ausschliesslich oder hauptsächlich für Geräte der Posi-
tionen 8525-8528 bestimmt

8530 Elektrische Verkehrssignal-, Verkehrssicherungs-, Verkehrsüberwa-
chungs- und Verkehrssteuergeräte für Schienenwege oder dergleichen,
Strassen, Binnenwasserstrassen, Parkplätze oder Parkhäuser, Hafenan-
lagen oder Flughäfen; Teile davon (ausg. mechanische oder elektrome-
chanische Geräte der Pos. 8608)

8531 Elektrische Hör- und Sichtsignalgeräte, (z. B. Läutewerke, Sirenen,
Anzeigetafeln, Einbruchsalarmgeräte oder Diebstahlalarmgeräte und
Feuermelder); Teile davon (ausg. von der für Kraftfahrzeuge, Fahrräder
oder Verkehrswege verwendeten Art)

8532 Elektrische Festkondensatoren, Drehkondensatoren und andere ein-
stellbare Kondensatoren; Teile davon

8533 Elektrische Widerstände, Teile davon (einschliesslich Rheostate und
Potenziometer), ausgenommen Heizwiderstände

8534 Gedruckte Schaltungen

8535 Elektrische Geräte zum Schliessen, Unterbrechen, Schützen oder Ver-
binden von elektrischen Stromkreisen (z. B. Schalter, Sicherungen,
Blitzschutzvorrichtungen, Spannungsbegrenzer, Überspannungsa-
bleiter, Steckvorrichtungen und Verbindungskästen), für eine Span-
nung von mehr als 1 000 V (ausg. Schaltschränke, Schaltpulte, Steue-
rungen usw. der Pos. 8537)

8536 Elektrische Geräte zum Schliessen, Unterbrechen, Schützen oder Ver-
binden von elektrischen Stromkreisen (z. B. Schalter, Relais, Siche-
rungen, Überspannungsableiter, Steckvorrichtungen, Lampenfas-
sungen und Verbindungskästen), für eine Spannung von 1 000 V oder
weniger (ausg. Schaltschränke, Schaltpulte, Steuerungen usw. der Pos.
8537)

8537 Tafeln, Felder, Konsolen, Pulte, Schränke und andere Träger, mit meh-
reren Geräten der Pos. 8535 oder 8536, einschl. solcher mit eingebauten
Instrumenten oder Geräten des Kapitels 90, zum elektrischen Schalten
oder Steuern oder für die Stromverteilung sowie numerische Steue-
rungen (ausg. Vermittlungseinrichtungen für die drahtgebundene
Fernsprechtechnik oder Telegrafentechnik oder Telegrafentechnik)
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8538 Teile, erkennbar ausschliesslich oder hauptsächlich für Geräte der Pos.
8535, 8536 oder 8537 bestimmt, a.n.g.

8539 Elektrische Glühlampen und Entladungslampen, einschl. innenverspie-
gelter Scheinwerferlampen (sealed beam lamp units), Ultraviolett-
lampen und Infrarotlampen sowie Bogenlampen; Teile davon

8540 Glühkathoden-, Kaltkathoden- und Fotokathoden-Elektronen-
röhren (z. B. Vakuumröhren, dampf- oder gasgefüllte Röhren, Queck-
silberdampfgleichrichterröhren, Kathodenstrahlröhren und Bildauf-
nahmeröhren für Fernsehkameras), Teile davon

8541 Dioden, Transistoren und ähnl. Halbleiterbauelemente; lichtempfind-
liche Halbleiterbauelemente (einschl. Fotoelemente, auch zu Modulen
zusammengesetzt oder in Form von Tafeln) (ausg. fotovoltaische
Generatoren); Leuchtdioden; gefasste oder montierte piezoelektrische
Kristalle; Teile davon

8542 Elektronische integrierte Schaltungen, Teile davon

8543 Maschinen, Apparate und Geräte mit eigener Funktion, elektrisch, in
Kapitel 85 anderweit weder genannt noch inbegriffen; Teile davon

8544 Drähte und Kabel (einschl. Koaxialkabel) für elektrotechnische
Zwecke, isoliert (auch lackisoliert oder elektrolytisch oxidiert) und
andere isolierte elektrische Leiter, auch mit Anschlussstücken; Kabel
aus optischen, einzeln umhüllten Fasern, auch elektrische Leiter ent-
haltend oder mit Anschlussstücken

8545 Kohleelektroden, Kohlebürsten, Lampenkohlen, Batterie- und Ele-
mentekohlen und andere Waren für elektrotechnische Zwecke, aus
Grafit oder anderem Kohlenstoff, auch in Verbindung mit Metall

8546 Isolatoren für elektrotechnische Zwecke, aus Stoffen aller Art (ausg.
Isolierteile)

8547 Isolierteile, ganz aus Isolierstoffen oder nur mit in die Masse einge-
pressten einfachen Metallteilen zum Befestigen (z. B. mit eingepressten
Hülsen mit Innengewinde), für elektrische Maschinen, Apparate,
Geräte oder Installationen (ausg. Isolatoren der Pos. 8546); Isolierrohre
für elektrotechnische Zwecke, einschl. Verbindungsstücke dazu, aus
unedlen Metallen, mit Innenisolierung

8548 Abfälle und Schrott von elektrischen Primärelementen, Primärbatte-
rien und Akkumulatoren; ausgebrauchte elektrische Primärelemente,
Primärbatterien und Akkumulatoren; elektrische Teile von Maschinen,
Apparaten oder Geräten, in Kapitel 85 anderweit weder genannt noch
inbegriffen
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Vertrauliche Produkte des Kapitels 85; Waren des Kapitels 85, die als
Post- oder Paketpostsendung (extra) versandt werden/zusammenge-
setzter Kode zur Verbreitung von Statistiken

Kapitel 86 Schienenfahrzeuge und ortsfestes Gleismaterial, Teile davon; mechani-
sche (auch elektromechanische) Signalgeräte für Verkehrswege

8701 Zugmaschinen (ausgenommen Zugkraftkarren der Position 8709)

8702 Kraftfahrzeuge zum Befördern von 10 oder mehr Personen, ein-
schliesslich Fahrer:

8704 Lastkraftwagen

8705 Kraftfahrzeuge zu besonderen Zwecken, ihrer Beschaffenheit nach
nicht hauptsächlich zur Personen- oder Güterbeförderung bestimmt
(z. B. Abschleppwagen, Kranwagen, Feuerwehrwagen, Betonmisch-
wagen, Strassenkehrwagen, Strassensprengwagen, Werkstattwagen,
Wagen mit Röntgenanlage)

8706 Fahrgestelle für Kraftfahrzeuge der Positionen 8701-8705, mit Motor

8709 Kraftkarren ohne Hebevorrichtung, von der in Fabriken, Lagerhäu-
sern, Hafenanlagen oder auf Flugplätzen zum Kurzstreckentransport
von Waren verwendeten Art; Zugkraftkarren, von der auf Bahnhöfen
verwendeten Art; Teile davon

8710 00 00 Panzerkampfwagen und andere selbstfahrende gepanzerte Kampffahr-
zeuge, auch mit Waffen; Teile davon

8716 Anhänger, einschliesslich Sattelanhänger, für Fahrzeuge aller Art;
andere nicht selbstfahrende Fahrzeuge; Teile davon

Kapitel 88 Luftfahrzeuge und Raumfahrzeuge, Teile davon

Kapitel 89 Wasserfahrzeuge und schwimmende Vorrichtungen

Kapitel 98 Vollständige Fabrikationsanlagen

7106 Silber (einschliesslich vergoldetes oder platiniertes Silber), in Rohform
oder als Halbzeug oder Pulver

7107 Silberplattierungen auf unedlen Metallen, in Rohform oder als Halb-
zeug

7108 Gold (einschliesslich platiniertes Gold), in Rohform oder als Halbzeug
oder Pulver

7109 Goldplattierungen auf unedlen Metallen oder auf Silber, in Rohform
oder als Halbzeug
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7110 Platin, in Rohform oder als Halbzeug oder Pulver

7111 Platinplattierungen auf unedlen Metallen, auf Silber oder auf Gold, in
Rohform oder als Halbzeug

7112 Abfälle und Schrott von Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen;
andere Abfälle und Schrott, Edelmetalle oder Edelmetallverbindungen
enthaltend, von der hauptsächlich zur Wiedergewinnung von Edelme-
tallen verwendeten Art

9013 Flüssigkristallvorrichtungen, die anderweit als Waren nicht genauer
erfasst sind; Laser, ausgenommen Laserdioden; andere in diesem
Kapitel anderweit weder genannte noch inbegriffene optische Instru-
mente, Apparate und Geräte

9014 Kompasse, einschliesslich Navigationskompasse; andere Navigations-
instrumente, -apparate und -geräte

9015 Instrumente, Apparate und Geräte für die Geodäsie, Topografie, Foto-
grammmetrie, Hydrografie, Ozeanografie, Hydrologie, Meteorologie
oder Geophysik, ausgenommen Kompasse; Entfernungsmesser

9025 Dichtemesser (Aräometer, Senkwaagen) und ähnliche schwimmende
Instrumente, Thermometer, Pyrometer, Barometer, Hygrometer und
Psychrometer, auch mit Registriervorrichtung, auch miteinander kom-
biniert

9026 Instrumente, Apparate und Geräte zum Messen oder Überwachen von
Durchfluss, Füllhöhe, Druck oder anderen veränderlichen Grössen
von Flüssigkeiten oder Gasen (z. B. Durchflussmesser, Flüssigkeits-
stand- oder Gasstandanzeiger, Manometer, Wärmemengenzähler), aus-
genommen Instrumente, Apparate und Geräte der Position 9014, 9015,
9028 oder 9032

9027 Instrumente, Apparate und Geräte für physikalische oder chemische
Untersuchungen (z. B. Polarimeter, Refraktometer, Spektrometer und
Untersuchungsgeräte für Gase oder Rauch); Instrumente, Apparate
und Geräte zum Bestimmen der Viskosität, Porosität, Dilatation,
Oberflächenspannung oder dergleichen oder für kalorimetrische, akus-
tische oder fotometrische Messungen (einschliesslich Belichtungs-
messer); Mikrotome

9028 Gaszähler, Flüssigkeitszähler oder Elektrizitätszähler, einschliesslich
Eichzähler dafür

9029 Andere Zähler (z. B. Tourenzähler, Produktionszähler, Taxameter,
Kilometerzähler oder Schrittzähler); Tachometer und andere
Geschwindigkeitsmesser, ausgenommen solche der Position 9014 oder
9015; Stroboskope
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9030 Oszilloskope, Spektralanalysatoren und andere Instrumente, Apparate
und Geräte zum Messen oder Prüfen elektrischer Grössen; ausge-
nommen Zähler der Position 9028, Instrumente, Apparate und Geräte
zum Messen oder zum Nachweis von Alpha-, Beta-, Gamma-, Rönt-
genstrahlen, kosmischen oder anderen ionisierenden Strahlen

9031 Instrumente, Apparate, Geräte und Maschinen zum Messen oder
Prüfen, in diesem Kapitel anderweit weder genannt noch inbegriffen;
Profilprojektoren

9032 Instrumente, Apparate und Geräte zum Regeln

9033 Teile und Zubehör (in Kapitel 90 anderweit weder genannt noch inbe-
griffen) für Maschinen, Apparate, Geräte, Instrumente oder andere
Waren des Kapitels 90
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Anhang 8Anhang 84242

(Art. 16 Abs. 1 und 4, 30 Abs. 1 und 33 Bst. a)

Natürliche Personen, gegen die sich die Finanzsanktionen und das Ein-Natürliche Personen, gegen die sich die Finanzsanktionen und das Ein-

und Durchreiseverbot richten, sowie Unternehmen und Organisa-und Durchreiseverbot richten, sowie Unternehmen und Organisa-
tionen, gegen die sich die Finanzsanktionen richtentionen, gegen die sich die Finanzsanktionen richten

Die nachstehenden Namen sind in englischer Schreibweise aufgeführt. Unter-
schiedliche Schreibweisen (Transliteration) haben keinen Einfluss auf den
Anwendungsbereich dieser Verordnung.
A. Natürliche PersonenA. Natürliche Personen

NameName Angaben zur Identifi-Angaben zur Identifi-
zierungzierung

BegründungBegründung

1. Sergey Valeryevich
AKSYONOV,
Sergei Valerievich
AKSENOV,
Serhiy Valeriyovych
AKSYONOV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
26.11.1972
Geburtsort: Beltsy,
Moldauische SSR,
(jetzt Republik
Moldau)

Aksyonov wurde am 27. Februar
2014 in Anwesenheit prorussi-
scher Bewaffneter im Obersten
Rat der Krim zum "Ministerprä-
sidenten der Krim" gewählt.
Seine "Wahl" wurde am 1. März
2014 vom amtierenden ukraini-
schen Präsidenten Oleksandr
Turchynov als verfassungswidrig
erklärt. Er ist aktiv für das "Refe-
rendum" vom 16. März 2014 ein-
getreten und war einer der Mit-
unterzeichner des "Vertrags vom
18. März 2014 über den Beitritt
der Krim zur Russischen Födera-
tion". Am 9. April 2014 wurde er
von Präsident Putin zum amtie-
renden "Staatsoberhaupt" der
sogenannten "Republik Krim"
ernannt. Am 9. Oktober 2014
wurde er formal zum "Staats-
oberhaupt" der sogenannten
"Republik Krim" gewählt. Im
September 2019 wurde er in
dieses Amt "wiedergewählt".
Mitglied des russischen Staats-
rates. Seit Januar 2017 Mitglied
des Obersten Rates der Partei
"Einiges Russland".
Für seine Beteiligung an der
Annexion ist er vom russischen
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Staat mit dem Orden "Für Ver-
dienste um das Vaterland" erster
Klasse ausgezeichnet worden.

2. Vladimir Andreevich
KONSTANTINOV
Volodymyr Andriyo-
vych KONSTAN-
TINOV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
19.11.1956
Geburtsort: Vladi-
mirovka (alias Vla-
dimirovca), Region
Slobozia, Moldaui-
sche SSR (jetzt
Republik Moldau)
oder Bogomol,
Moldauische SSR,
(jetzt Republik
Moldau)

Als Vorsitzender des Obersten
Rates der Autonomen Republik
Krim hat Konstantinov eine
wichtige Rolle bei den
Beschlüssen des Obersten Rates
hinsichtlich des "Referendums"
gegen die territoriale Unversehrt-
heit der Ukraine gespielt und
Wähler aufgefordert, bei dem
"Referendum" vom 16. März
2014 für die Unabhängigkeit der
Krim zu stimmen. Er war einer
der Mitunterzeichner des "Ver-
trags vom 18. März 2014 über den
Beitritt der Krim zur Russischen
Föderation".
Seit dem 17. März 2014 ist er
"Vorsitzender" des "Staatsrates"
der sogenannten "Republik
Krim".
Im September 2019 wurde er in
dieses Amt "wiedergewählt".

3. Rustam Ilmirovich
TEMIRGALIEV
Rustam Ilmyrovych
TEMIRHALIIEV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
15.8.1976
Geburtsort: Ulan-
Ude, Buryat ASSR
(Russische SFSR)
(jetzt Russische
Föderation)

Als ehemaliger stellvertretender
Ministerpräsident der Krim hat
Temirgaliev eine wichtige Rolle
bei den Beschlüssen des Obersten
Rates hinsichtlich des "Referen-
dums" vom 16. März 2014 gegen
die territoriale Unversehrtheit
der Ukraine gespielt. Er hat aktiv
für die Integration der Krim in
die Russische Föderation
geworben.
Am 11. Juni 2014 ist er vom Amt
des "Ersten Stellvertretenden
Ministerpräsidenten" der soge-
nannten "Republik Krim"
zurückgetreten. Derzeit ist er
Generaldirektor der Verwal-
tungsgesellschaft des russisch-
chinesischen Investitionsfonds
für regionale Entwicklung.
Unterstützt weiterhin aktiv die
Handlungen oder politischen
Vorstellungen der Separatisten.
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4. Denis Valentinovich
BEREZOVSKIY (Denis
Walentinowitsch
BERESOWSKI)
Denys
Valentynovych BERE-
ZOVSKYY

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
15.7.1974
Geburtsort:
Charkiw, Ukraini-
sche SSR (jetzt
Ukraine)

Beresowski wurde am 1. März
2014 zum Befehlshaber der ukrai-
nischen Marine ernannt, hat
jedoch in der Folge einen Eid auf
die Krim-Streitkräfte
geschworen, womit er seinen Eid
auf die ukrainische Marine gebro-
chen hat.
Er war bis Oktober 2015 stellver-
tretender Befehlshaber der
Schwarzmeerflotte der Russi-
schen Föderation.
Stellvertretender Befehlshaber
der pazifischen Flotte der Russi-
schen Föderation und Vizead-
miral.

5. Aleksei Mikhailovich
CHALIY
Oleksiy
Mykhaylovych
CHALYY

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
13.6.1961
Geburtsort:
Moskau, Russische
Föderation, oder
Sewastopol,
Ukraine

Chaliy ist am 23. Februar 2014
durch Volksakklamation "Volks-
bürgermeister von Sewastopol"
geworden und hat diese "Wahl"
angenommen. Er ist aktiv dafür
eingetreten, dass Sewastopol nach
dem Referendum vom 16. März
2014 eine gesonderte Einheit der
Russischen Föderation wird. Er
war einer der Mitunterzeichner
des "Vertrags vom 18. März 2014
über den Beitritt der Krim zur
Russischen Föderation". Er war
vom 1. bis 14. April 2014 amtie-
render "Gouverneur" von Sewas-
topol und ist ein ehemaliger
"gewählter" Vorsitzender der
"gesetzgebenden Versammlung"
der Stadt Sewastopol. Ehemaliges
Mitglied der "gesetzgebenden
Versammlung" der Stadt Sewas-
topol (bis September 2019).
Unterstützt weiterhin aktiv die
Handlungen oder politischen
Vorstellungen der Separatisten.
Für seine Beteiligung an der
Annexion ist er vom russischen
Staat mit dem Orden "Für Ver-
dienste um das Vaterland"- erster
Klasse ausgezeichnet worden.
Generaldirektor von Smart
Electric Networks LLC (OOO).

6. Pyotr Anatoliyovych
ZIMA

Geschlecht: männ-
lich

Zima ist am 3. März 2014 von
"Ministerpräsident" Aksyonov
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Petro Anatoliyovych
ZYMA

Geburtsdatum:
18.1.1970 oder
29.3.1965
Geburtsort: Arte-
mivsk (2016
zurückbenannt zu
Bakhmut), Oblast
Donezk, Ukraine

zum neuen Leiter des Sicherheits-
dienstes der Krim (SBU) ernannt
worden und hat diese Ernennung
angenommen. Er hat dem russi-
schen Geheimdienst (FSB) ein-
schlägige Informationen ein-
schliesslich einer Datenbank zur
Verfügung gestellt. Dazu
gehörten Informationen zu
Euromaidan-Aktivisten und
Menschenrechtsverteidigern der
Krim. Er hat eine wichtige Rolle
dabei gespielt, den Behörden der
Ukraine die Kontrolle über das
Gebiet der Krim zu entziehen.
Am 11. März 2014 wurde von
ehemaligen SBU-Offizieren der
Krim die Bildung eines unabhän-
gigen Sicherheitsdienstes der
Krim verkündet. Er ist seit 2015
im russischen Geheimdienst
(FSB) tätig.

7. Sergey Pavlovych
TSEKOV
Serhiy Pavlovych
TSEKOV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
28.9.1953 oder
28.8.1953
Geburtsort: Sim-
feropol, Ukraine

Als stellvertretender Vorsit-
zender des Obersten Rates der
Krim hat Tsekov zusammen mit
Sergey Aksyonov die unrecht-
mässige Entlassung der Regie-
rung der Autonomen Republik
Krim eingeleitet. Er hat Vladimir
Konstantinov in dieses Vorhaben
hineingezogen, indem er ihm mit
Entlassung drohte. Er hat öffent-
lich eingeräumt, dass die Parla-
mentsmitglieder der Krim die
Initiatoren der Einladung an rus-
sische Soldaten waren, den
Obersten Rat der Krim zu
besetzen. Er war eine der ersten
Persönlichkeiten der Krim, die
öffentlich die Annexion der Krim
an Russland gefordert haben.
Seit 2014 Mitglied im Föderati-
onsrat der Russischen Föderation
für die sogenannte ‚Republik
Krim‘, Wiederernennung im Sep-
tember 2019. Mitglied des Rates
des Föderationsausschusses für
auswärtige Angelegenheiten.

8. Viktor Alekseevich
OZEROV

Geschlecht: männ-
lich

Ehemaliger Vorsitzender des
Sicherheits- und Verteidigungs-
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Geburtsdatum:
5.1.1958
Geburtsort:
Abakan, Khakassia,
Russische Födera-
tion

ausschusses des Föderationsrates
der Russischen Föderation.
Am 1. März 2014 hat Ozerov im
Namen des Sicherheits- und Ver-
teidigungsausschusses des Föde-
rationsrates der Russischen Föde-
ration im Föderationsrat die Ent-
sendung russischer Streitkräfte in
die Ukraine öffentlich befür-
wortet.
Im Juli 2017 trat er als Vorsit-
zender des Sicherheits- und Ver-
teidigungsausschusses zurück. Er
gehörte danach weiterhin dem
Föderationsrat an und blieb Mit-
glied des Ausschusses für interne
Regulierung und parlamentari-
sche Angelegenheiten.
Am 10. Oktober 2017 wurde
Ozerov mit dem Dekret N
372-SF in den Ad-hoc-Ausschuss
des Föderationsrates für den
Schutz der staatlichen Souverä-
nität und die Unterbindung von
Einmischungen in die inneren
Angelegenheiten der Russischen
Föderation aufgenommen.
Sein Mandat im Föderationsrat
lief im September 2019 aus. Seit
Oktober 2019 ist er Berater der
Stiftung Rospolitika.

9. Vladimir
Michailovich DZHA-
BAROV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
29.9.1952
Geburtsort: Samar-
kand, Usbekistan

Erster stellvertretender Vorsit-
zender des Ausschusses für inter-
nationale Angelegenheiten des
Föderationsrates.
Am 1. März 2014 hat Dzhabarov
im Namen des Ausschusses für
internationale Angelegenheiten
des Föderationsrates im Föderati-
onsrat die Entsendung russischer
Streitkräfte in die Ukraine öffent-
lich befürwortet.

10. Andrei
Aleksandrovich
KLISHAS

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
9.11.1972
Geburtsort:
Sverdlovsk
(Jekatarinburg),

Vorsitzender des Ausschusses für
Verfassungsrecht und Staats-
aufbau des Föderationsrates der
Russischen Föderation.
Am 1. März 2014 hat Klishas im
Föderationsrat die Entsendung
russischer Streitkräfte in die
Ukraine öffentlich befürwortet.
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Russische Födera-
tion

In öffentlichen Erklärungen hat
Klishas versucht, eine russische
Militärintervention in der
Ukraine zu rechtfertigen, indem
er behauptet hat, dass "der ukrai-
nische Präsident den Appell der
Behörden der Krim an den Prä-
sidenten der Russischen Födera-
tion, eine allumfassende Unter-
stützung zur Verteidigung der
Bürger der Krim zu entsenden,
unterstützt".

11. Nikolai Ivanovich
RYZHKOV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
28.9.1929
Geburtsort:
Dyleevka, Region
Donezk, Ukraini-
sche SSR, jetzt
Ukraine

Mitglied des Ausschusses für
föderale Angelegenheiten, Regio-
nalpolitik und den Norden des
Föderationsrates der Russischen
Föderation.
Am 1. März 2014 hat Ryzhkov
im Föderationsrat die Entsen-
dung russischer Streitkräfte in die
Ukraine öffentlich befürwortet.
Für seine Beteiligung an der
Annexion wurde er 2014 mit dem
russischen staatlichen "Ver-
dienstorden für das Vaterland"
erster Klasse ausgezeichnet.

12. Aleksandr Borisovich
TOTOONOV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
3.4.1957
Geburtsort: Ordz-
honikidze (Vladi-
kavkaz), Nordosse-
tien, Russische För-
deration

Ehemaliges Mitglied des Aus-
schusses für internationale Ange-
legenheiten des Föderationsrates
der Russischen Föderation. Seit
September 2017 ist er nicht mehr
Mitglied des Rates der Russi-
schen Föderation.
Seit September 2017 ist er erster
stellvertretender Vorsitzender
des Parlaments von Nordosse-
tien.
Am 1. März 2014 hat Totoonov
im Föderationsrat die Entsen-
dung russischer Streitkräfte in die
Ukraine öffentlich befürwortet.

13. Sergei Mikhailovich
MIRONOV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
14.2.1953
Geburtsort:
Pushkin, Region
Leningrad, Russi-
sche Föderation

Mitglied des Rates der Staats-
duma; Fraktionsführer der Partei
Gerechtes Russland in der Staats-
duma der Russischen Föderation.
Initiator des Gesetzes, das es der
Russischen Föderation erlaubt,
unter dem Vorwand des Schutzes
russischer Staatsangehöriger
Gebiete eines anderen Staates
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ohne Zustimmung dieses Staates
und ohne einen internationalen
Vertrag in die Russische Födera-
tion aufzunehmen.

14. Sergei Vladimirovich
ZHELEZNYAK (Sergej
Wladimirowitsch
SCHELESNJAK)

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
30.7.1970
Geburtsort: Sankt
Petersburg (früher
Leningrad), Russi-
sche Föderation

Ehemaliger stellvertretender Vor-
sitzender der Staatsduma der
Russischen Föderation.
Hat den Einsatz russischer Streit-
kräfte in der Ukraine und die
Annexion der Krim aktiv unter-
stützt. Er hat persönlich die
Demonstration zur Befürwor-
tung des Einsatzes der russischen
Streitkräfte in der Ukraine ange-
führt.
Ehemaliger stellvertretender Vor-
sitzender und ehemaliges Mit-
glied des Ausschusses der Staats-
duma für internationale Angele-
genheiten.
Mitglied des Präsidiums des All-
gemeinen Rates der Partei ‚Ver-
eintes Russland‘.

15. Leonid Eduardovich
SLUTSKI

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
4.1.1968
Geburtsort:
Moskau, Russische
Föderation

Ehemaliger Vorsitzender des
Ausschusses der Staatsduma der
Russischen Föderation für die
Gemeinschaft Unabhängiger
Staaten (GUS) (Mitglied der
Liberal-Demokratischen Partei
Russlands).
Hat den Einsatz russischer Streit-
kräfte in der Ukraine und die
Annexion der Krim aktiv unter-
stützt.
Derzeit Vorsitzender des Aus-
schusses der Staatsduma der Rus-
sischen Föderation für auswärtige
Angelegenheiten.

16. Aleksandr Viktorovich
VITKO

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
13.9.1961
Geburtsort:
Vitebsk Belarussi-
sche SSR, (jetzt
Belarus)

Ehemaliger Befehlshaber der
Schwarzmeerflotte, Admiral.
Kommandierte russische Streit-
kräfte, die souveränes Hoheitsge-
biet der Ukraine besetzt haben.
Ehemaliger Stabschef und erster
stellvertretender Oberbefehls-
haber der russischen Marine.

17. Anatoliy Alekseevich
SIDOROV

Geschlecht: männ-
lich

Ehemaliger Befehlshaber des rus-
sischen Militärbezirks West, aus
dem Einheiten auf der Krim sta-
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Geburtsdatum:
2.7.1958
Geburtsort: Siva,
Region Perm,
UdSSR (jetzt Rus-
sische Föderation)

tioniert sind. Verantwortlich für
Teile der russischen Militärprä-
senz auf der Krim, die die Sou-
veränität der Ukraine untergräbt;
unterstützte die Behörden der
Krim dabei, Demonstrationen
gegen das "Referendum" und
gegen den Anschluss an Russland
zu verhindern. Seit November
2015 Leiter des Vereinten Stabes
der Organisation des Vertrags
über kollektive Sicherheit
(OVKS).

18. Aleksandr
Viktorovich GALKIN

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
22.3.1958
Geburtsort: Ordz-
honikidze (Vladi-
kavkaz), Nordosse-
tische ASSR,
UdSSR (jetzt Rus-
sische Föderation)

Ehemaliger Befehlshaber des rus-
sischen Militärbezirks Süd, aus
dem Einheiten auf der Krim sta-
tioniert sind; die Schwarzmeer-
flotte untersteht Galkins Kom-
mando; viele der Truppenbewe-
gungen in die Krim sind durch
den Militärbezirk Süd erfolgt.
Einsatzkräfte des Militärbezirks
Süd sind auf der Krim stationiert.
Verantwortlich für Teile der rus-
sischen Militärpräsenz auf der
Krim, die die Souveränität der
Ukraine untergräbt; unterstützte
die Behörden der Krim dabei,
Demonstrationen gegen das
"Referendum" und gegen den
Anschluss an Russland zu verhin-
dern. Ausserdem ist die Schwarz-
meerflotte diesem Militärbezirk
unterstellt.
Derzeit beim Zentralapparat des
russischen Verteidigungsministe-
riums beschäftigt. Seit dem 19.
Januar 2017 Berater des Verteidi-
gungsministers.

19. Dmitry Olegovich
ROGOZIN

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
21.12.1963
Geburtsort:
Moskau, Russische
Föderation

Ehemaliger stellvertretender
Ministerpräsident der Russischen
Föderation. Hat öffentlich zur
Annektierung der Krim aufge-
rufen.
Seit 2018 Generaldirektor in
einem Staatsunternehmen.

20. Sergey Yurievich GLA-
ZYEV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
1.1.1961

Ehemaliger Berater des Präsi-
denten der Russischen Födera-
tion. Hat öffentlich zur Annek-
tierung der Krim aufgerufen.
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Geburtsort: Zapo-
rozhye (Ukraini-
sche SSR), jetzt
Ukraine

Seit Oktober 2019 Minister für
Integration und Makroökonomie
in der Eurasischen Wirtschafts-
kommission.

21. Valentina Ivanova
MATVIYENKO (geb.
TYUTINA)

Geschlecht: weib-
lich
Geburtsdatum:
7.4.1949
Geburtsort: Shepe-
tovka, Region
Khmelnitsky
(Kamenets-
Podolsky) (Ukrai-
nische SSR), jetzt
Ukraine

Vorsitzende des Föderations-
rates. Hat am 1. März 2014 im
Föderationsrat die Entsendung
russischer Streitkräfte in die
Ukraine öffentlich befürwortet.

22. Sergei Evgenevich
NARYSHKIN

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
27.10.1954
Geburtsort: Sankt
Petersburg (früher
Leningrad), Russi-
sche Föderation

Ehemaliger Vorsitzender der
Staatsduma. Hat die Entsendung
russischer Streitkräfte in die
Ukraine öffentlich befürwortet.
Hat den Vertrag über die Einglie-
derung der Krim in die Russische
Föderation und das damit ver-
bundene föderale Verfassungsge-
setz öffentlich befürwortet.
Derzeit Direktor des Auslands-
geheimdienstes der Russischen
Föderation (seit Oktober 2016).
Ständiges Mitglied und Sekretär
des Sicherheitsrates der Russi-
schen Föderation.

23. Dmitry Konstantino-
vich KISELYOV,
Dmitrii Konstantino-
vich KISELEV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
26.4.1954
Geburtsort:
Moskau, Russische
Föderation

Wurde mit Präsidialdekret vom 9.
Dezember 2013 zum Leiter der
staatlichen russischen Nachrich-
tenagentur "Rossiya Segodnya"
("Russland Heute") ernannt.
Zentrale Figur der Regierungs-
propaganda für die Entsendung
russischer Streitkräfte in die
Ukraine.

24. Alexander
Mihailovich
NOSATOV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
27.3.1963
Geburtsort: Sewas-
topol, Ukrainische
SSR, (jetzt Ukraine)

Ehemaliger Befehlshaber der
Schwarzmeerflotte, Konterad-
miral.
Kommandierte russische Streit-
kräfte, die souveränes Hoheitsge-
biet der Ukraine besetzt haben.
Derzeit Admiral, Chef des
Hauptstabs der russischen
Marine.
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25. Valery Vladimirovich
KULIKOV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
1.9.1956
Geburtsort: Zapo-
rozhye, Ukraini-
sche SSR, jetzt
Ukraine

Ehemaliger stellvertretender
Befehlshaber der Schwarzmeer-
flotte, Konteradmiral.
Kommandierte russische Streit-
kräfte, die souveränes Hoheitsge-
biet der Ukraine besetzt haben.
Am 26. September 2017 wurde er
per Dekret des Präsidenten der
Russischen Föderation aus
seinem Amt und aus dem Militär-
dienst entlassen.
Ehemaliges Mitglied des Födera-
tionsrates der Russischen Föde-
ration als Vertreter der annek-
tierten Stadt Sewastopol. Derzeit
ist er Abgeordneter in der
"gesetzgebenden Versammlung"
der Stadt Sewastopol.

26. Vladislav Yurievich
SURKOV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
21.9.1964
Geburtsort: Solnt-
sevo, Region
Lipetsk, Russische
Föderation

Ehemaliger Mitarbeiter des Prä-
sidenten der Russischen Födera-
tion. War einer der Organisa-
toren des Prozesses auf der Krim,
durch den lokale Bevölkerungs-
gruppen auf der Krim für Mass-
nahmen mobilisiert wurden, mit
denen die ukrainischen Behörden
der Krim geschwächt wurden.
Unterstützt weiterhin aktiv die
Handlungen oder politischen
Strategien der Separatisten.

27. Mikhail Grigorievich
MALYSHEV
Mykhaylo
Hryhorovych MALY-
SHEV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
10.10.1955
Geburtsort: Sim-
feropol, Krim,
Ukraine

Leiter der Wahlkommission der
Krim. Verantwortlich für die
administrative Durchführung des
Krim-"Referendums". Nach dem
russischen System verantwortlich
für die Unterzeichnung der
Ergebnisse des "Referendums".
In seiner Eigenschaft als Leiter
der Wahlkommission der Krim
wirkte er an der Durchführung
der russischen Präsidentschafts-
wahlen vom 18. März 2018 sowie
der Regional- und Kommunal-
wahlen vom 8. September 2019
auf der Krim und in Sewastopol,
die rechtswidrig annektiert
wurden, mit und unterstützte
und betrieb damit aktiv politische
Massnahmen, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
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Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben.

28. Generalleutnant Igor
Nikolaevich
(Mykolayovich) TUR-
CHENYUK

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
5.12.1959
Geburtsort: Osh,
Kirgisische SSR,
(jetzt Kirgisistan)

Ehemaliger De-facto-Befehls-
haber der auf der rechtswidrig
annektierten Krim eingesetzten
russischen Truppen (die Russland
weiterhin offiziell als ‚örtliche
Selbstverteidigungskräfte‘
bezeichnet). Ehemaliger Stellver-
tretender Befehlshaber des Mili-
tärbezirks Süd.
Leiter des Bezirks Süd der russi-
schen Nationalgarde.

29. Elena Borisovna MIZU-
LINA (geb. DMI-
TRIYEVA)

Geschlecht: weib-
lich
Geburtsdatum:
9.12.1954
Geburtsort: Bui,
Region Kostroma,
Russische Födera-
tion

Ehemalige Abgeordnete in der
Staatsduma. Urheberin und Mit-
trägerin der jüngsten Gesetzes-
vorschläge in Russland, die es
Regionen eines anderen Staates
ermöglichen sollen, Russland
ohne die vorherige Zustimmung
der zentralen Behörden dieses
Staates beizutreten.
Seit September 2015 ist sie Mit-
glied des Föderationsrates der
Region Omsk. Derzeit stellver-
tretende Vorsitzende des Aus-
schusses des Föderationsrates für
Verfassungsrecht und Staats-
aufbau.

30. Dmitry Nikolayevich
KOZAK

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
7.11.1958
Geburtsort: Bandu-
rovo, Region Kiro-
vograd, Ukraini-
sche SSR, jetzt
Ukraine
Staatsangehörigkeit:
russisch

Ehemaliger stellvertretender
Ministerpräsident. Zuständig für
die Beaufsichtigung der Einglie-
derung der annektierten "Auto-
nomen Republik Krim" in die
Russische Föderation. Stellver-
tretender Stabschef der Präsidial-
verwaltung der Russischen Föde-
ration. Er ist der Sondergesandte
des Präsidenten für Konfliktma-
nagement in der Ukraine.

31. Oleg Yevgenyvich
BELAVENTSEV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
15.9.1949
Geburtsort:
Moskau oder
Ostrov, Region
Pskov, Russische
Föderation

Ehemaliger generalbevollmäch-
tigter Vertreter des Präsidenten
der Russischen Föderation im
sogenannten "Föderationskreis
Krim", verantwortlich für die
Wahrnehmung der konstitutio-
nellen Vorrechte des russischen
Staatsoberhaupts im Hoheitsge-
biet der annektierten "Auto-

Ein- und Ausfuhr. Zahlungsverkehr 946.224.2

Fassung: 30.03.2022 71



nomen Republik Krim". Ehema-
liges nicht ständiges Mitglied des
Sicherheitsrates der Russischen
Föderation.
Ehemaliger generalbevollmäch-
tigter Vertreter des Präsidenten
der Russischen Föderation im
Föderationskreis Nordkaukasus
(bis Juni 2018).
Unterstützt weiterhin aktiv die
Handlungen oder politischen
Vorstellungen der Separa-
tisten.Seit Oktober 2020 Hono-
rarkonsul von Nicaragua auf der
Krim.

32. Oleg Genrikhovich
SAVELYEV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
27.10.1965
Geburtsort: Lenin-
grad, UdSSR (jetzt
Sankt Petersburg,
Russische Födera-
tion)

Ehemaliger Minister für Krim-
Angelegenheiten. Verantwortlich
für die Integration der annek-
tierten Autonomen Republik
Krim in die Russische Födera-
tion.
Ehemaliger stellvertretender
Stabschef der russischen Regie-
rung, verantwortlich für die
Arbeitsorganisation der Regie-
rungskommission für die sozio-
ökonomische Entwicklung der
sogenannten "Republik Krim".
Ehemaliger Personalchef der
Rechnungskammer der Russi-
schen Föderation. Seit September
2019 Prüfer in der Rechnungs-
kammer der Russischen Födera-
tion.

33. Sergei Ivanovich
MENYAILO (Sergej
Iwanowitsch MEN-
JAILO)

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
22.8.1960
Geburtsort: Alagir,
Nordossetische
Autonome SSR,
RSFSR (jetzt Russi-
sche Föderation)

Ehemaliger Gouverneur der
annektierten ukrainischen Stadt
Sewastopol.
Ehemaliger generalbevollmäch-
tigter Vertreter des Präsidenten
der Russischen Föderation im
Föderationskreis Sibirien. Mit-
glied des Sicherheitsrates der
Russischen Föderation.
Seit dem 19. September 2021
Oberhaupt von Nordossetien.

34. Olga Fyodorovna
KOVITIDI

Geschlecht: weib-
lich
Geburtsdatum:
7.5.1962

Seit 2014 Mitglied des Russischen
Föderationsrates für die annek-
tierte Autonome Republik Krim,
Wiederernennung im September
2019.
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Geburtsort: Sim-
feropol, Ukraini-
sche SSR (jetzt
Ukraine)

Mitglied des Ausschusses des
Föderationsrates für Verfas-
sungsrecht und Staatsaufbau.

35. Sergei Ivanovich
NEVEROV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
21.12.1961
Geburtsort: Tasht-
agol, UdSSR (jetzt
Russische Födera-
tion)

Ehemaliger stellvertretender Vor-
sitzender der Staatsduma. Ver-
antwortlich für die Vorlage der
gesetzlichen Vorschriften zur
Eingliederung der annektierten
"Autonomen Republik Krim" in
die Russische Föderation. Mit-
glied der Duma, Vorsitzender der
Fraktion "Vereintes Russland".

36. Valery Vasilevich GER-
ASIMOV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
8.9.1955
Geburtsort: Kazan,
Russische Födera-
tion

Generalstabschef der Streitkräfte
der Russischen Föderation, erster
stellvertretender Verteidigungs-
minister der Russischen Födera-
tion, General des Heeres. Verant-
wortlich für den massiven Auf-
marsch russischer Truppen an der
Grenze zur Ukraine und für das
Ausbleiben einer Deeskalation
der Lage.

37. German PROKOPIV
Herman PROKOPIV
(alias Li Van Chol)

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
6.7.1993 oder
6.7.1991
Geburtsort: Prag,
Tschechische Repu-
blik

Aktives Mitglied der "Luhansker
Garde". Beteiligt an der Ein-
nahme des Gebäudes des
Luhansker Regionalbüros des
Sicherheitsdienstes.
Weiterhin aktiver militärischer
Kämpfer der LNR.

38. Andrei Evgenevich
PURGIN
Andriy Yevhenovych
PURHIN

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
26.1.1972
Geburtsort:
Donezk, Ukraine

Hat an separatistischen Aktionen
aktiv teilgenommen und sie orga-
nisiert, Koordinator von
Aktionen "russischer Touristen"
in Donezk. Mitgründer der "Bür-
gerinitiative des Donezkbeckens
für die Eurasische Union". Ehe-
maliger "Erster Stellvertretender
Vorsitzender des Ministerrates".
Bis zum 4. September
2015"Vorsitzender" des "Volks-
rates der Volksrepublik
Donezk".
Im Februar 2017 wurde ihm auf
Beschluss des sogenannten
"Volksrates" sein Mandat als
Mitglied des "Volksrates der
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Volksrepublik Donezk" ent-
zogen.
Unterstützt weiterhin aktiv die
Handlungen oder politischen
Vorstellungen der Separatisten.

39. Denys
Volodymyrovych PUS-
HYLIN
Denis Vladimirovich
PUSHILIN

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
9.5.1981
Geburtsort:
Makiivka (Oblast
Donezk),
Ukraine

Einer der Anführer der "Volksre-
publik Donezk". Beteiligt an der
Einnahme und Besetzung der
Regionalverwaltung in Donezk
2014. Bis 4. September 2015 soge-
nannter "Stellvertretender Vor-
sitzender" des "Volksrates" der
sogenannten "Volksrepublik
Donezk". Seit dem 4. September
2015" Vorsitzender" des "Volks-
rates der Volksrepublik
Donezk". Sogenanntes "amtie-
rendes Oberhaupt der Volksre-
publik Donezk" nach dem 7. Sep-
tember 2018. Sogenanntes
"Oberhaupt der Volksrepublik
Donezk" nach den sogenannten
"Wahlen" vom 11. November
2018.

40. Sergey Gennadevich
TSYPLAKOV
Serhiy
Hennadiyovych TSY-
PLAKOV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
1.5.1983
Geburtsort: Khart-
syzsk, Region
Donezk, Ukraine

Einer der Anführer der ideolo-
gisch radikalen Organisation der
"Volksmiliz des Donezkbe-
ckens". War aktiv an der Ein-
nahme einiger staatlicher
Gebäude in der Region Donezk
beteiligt.
Ehemaliges Mitglied des "Volks-
rates der Volksrepublik Donezk"
und des Ausschusses des Volks-
rates für Aussenpolitik, Aussen-
beziehungen, Informationspo-
litik und Informationstechno-
logie.

41. Igor Vsevolodovich
GIRKIN
(alias Igor STRELKOV,
Ihor STRIELKOV)

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
17.12.1970
Geburtsort:
Moskau, Russische
Föderation

Identifiziert als Mitarbeiter der
Hauptverwaltung für Aufklärung
beim Generalstab der Streitkräfte
der Russischen Föderation
(GRU). War an Zwischenfällen in
Slawiansk beteiligt. Leiter der
Bürgerbewegung "Novorossia".
Ehemaliger "Verteidigungsmi-
nister" der sogenannten "Volks-
republik Donezk".
Hat am 4. November 2016 in
Moskau einen Russischen Marsch
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für russische Nationalisten, die
die Separatisten in der Ost-
ukraine unterstützen, organisiert.
Unterstützt weiterhin aktiv die
Handlungen der Separatisten in
der Ostukraine.

42. Vyacheslav
Viktorovich
VOLODIN

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
4.2.1964
Geburtsort: Alek-
seevka, Region
Saratov, Russische
Föderation

Ehemaliger erster stellvertre-
tender Stabschef der Präsidialver-
waltung Russlands. Zuständig für
die Beaufsichtigung der politi-
schen Integration der annek-
tierten ukrainischen Region Krim
in die Russische Föderation.
Derzeit Vorsitzender der Staats-
duma der Russischen Föderation
(seit dem 5. Oktober 2016).

43. Vladimir
Anatolievich
SHAMANOV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
15.2.1957
Geburtsort: Bar-
naul, Russische
Föderation

Ehemaliger Befehlshaber der rus-
sischen Luftlandetruppen, Gene-
ralleutnant. In seiner Führungs-
position verantwortlich für die
Stationierung russischer
Luftlande-Streitkräfte auf der
Krim.
Ehemaliger Vorsitzender des
Verteidigungsausschusses der
Staatsduma der Russischen Föde-
ration. Mitglied der Staatsduma,
Ausschuss für die Entwicklung
der Zivilgesellschaft.

44. Vladimir Nikolaevich
PLIGIN (Wladimir
Nikolajewitsch
PLIGIN)

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
19.5.1960
Geburtsort: Igna-
tovo, Oblast Volo-
godsk, USSR (Igna-
towo, Gebiet
Wologodsk,
UdSSR (jetzt Rus-
sische Föderation))

Ehemaliges Mitglied der Staats-
duma und ehemaliger Vorsit-
zender des Duma-Ausschusses
für Verfassungsrecht. Leistete der
Annahme der Gesetzgebung über
die Annektierung der Krim und
Sewastopols in die Russische
Föderation Vorschub.
Ehemaliges Mitglied des
Obersten Rates der Partei "Ver-
eintes Russland". Berater des
Vorsitzenden der Duma
Wolodin. Derzeit Wissen-
schaftler am Institut für Staat und
Recht an der Russischen Aka-
demie der Wissenschaften.
Ko-Vorsitzender des russischen
Anwaltsverbands.

45. Petr Grigorievich
JAROSH

Geschlecht: männ-
lich

Ehemaliger Leiter des Amtes des
föderalen Migrationsdienstes für
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Petro Hryhorovych
YAROSH (IAROSH)

Geburtsdatum:
30.1.1971
Geburtsort: Dorf
Skvortsovo, Region
Simferopol, Krim,
Ukraine

die Krim. Verantwortlich für die
systematische beschleunigte Aus-
stellung von russischen Pässen an
die Einwohner der Krim.

46. Oleg Grigorievich
KOZYURA (Oleg Gri-
gorjewitsch KOSJURA)
Oleh Hryhorovych
KOZYURA

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
30.12.1965 oder
19.12.1962
Geburtsort: Sim-
feropol, Crimea
oder Zaporizhia
(Simferopol, Krim
oder
Saporischschja),
Ukraine

Ehemaliger Leiter des Amtes des
föderalen Migrationsdienstes für
Sewastopol. Verantwortlich für
die systematische beschleunigte
Ausstellung von russischen
Pässen an die Einwohner Sewas-
topols.
Ehemaliger Stabschef der Gesetz-
gebenden Versammlung von
Sewastopol.
Berater des Gouverneurs von
Sewastopol.

47. Viacheslav PONOMA-
RIOV,
Vyacheslav
VolodymyrovichPO-
NOMARYOV,
Viacheslav
Vladimirovich PONO-
MAREV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
2.5.1965
Geburtsort: Sla-
viansk (Oblast
Donezk),
Ukraine

Ehemaliger selbst ernannter
"Volksbürgermeister" von Slo-
viansk (bis 10. Juni 2014). Appel-
lierte an Vladimir Putin, russische
Truppen zum Schutz der Stadt zu
senden, und bat ihn später,
Waffen zu liefern. Die Gefolgs-
leute von Ponomariov waren an
Entführungen beteiligt (sie
nahmen die Aktivistin Irma Krat
und den "Vice News"-Reporter
Simon Ostrovsky gefangen, beide
wurden später freigelassen, und
sie hielten nach dem Wiener
OSZE-Dokument eingesetzte
Militärbeobachter gefangen).
Unterstützt weiterhin aktiv die
Handlungen oder politischen
Vorstellungen der Separatisten.

48. Igor Nikolaevich
BEZLER (alias Bes
(Teufel))
Ihor Mykolayovych
BEZLER
alias Igor
Nikolaevich BERE-
GOVOY

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
30.12.1965
Geburtsort: Sim-
feropol, Krim,
Ukraine

Einer der ehemaligen Anführer
der selbst ernannten Milizen von
Horliwka. Übernahm die Kon-
trolle des Amtsgebäudes des
ukrainischen Sicherheitsdienstes
in der Region Donezk und
besetzte später die Bezirksstelle
des Innenministeriums in der
Stadt Horliwka. Hat Verbin-
dungen zu Igor Strelkov/Girkin,
unter dessen Kommando er an
der Ermordung des Mitglieds des
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Stadtrates von Horliwka, Volo-
dymyr Rybak, beteiligt war.
Unterstützt weiterhin aktiv die
Handlungen oder politischen
Strategien der Separatisten.

49. Igor Evgenevich
KAKIDZYANOV,
Igor Evegenevich KHA-
KIMZYANOV,
Ihor Yevhenovych
KHAKIMZIANOV
(KAKIDZIANOV)

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
25.7.1980
Geburtsort:
Makiivka (Oblast
Donezk),
Ukraine

Einer der ehemaligen Anführer
der bewaffneten Kräfte der selbst
proklamierten "Volksrepublik
Donezk". Ziel der bewaffneten
Kräfte ist nach Angaben von Pus-
hylin, einem der Führer der
"Volksrepublik Donezk", der
"Schutz der Bevölkerung der
Volksrepublik Donezk und die
territoriale Integrität der Repu-
blik".
Unterstützt weiterhin aktiv die
Handlungen oder politischen
Vorstellungen der Separatisten.

50. Oleg TSARIOV, Oleh
Anatoliyovych
TSAROV,
Oleg Anatolevich TSA-
RYOV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
2.6.1970
Geburtsort:
Dnipropetrowsk
(jetzt Dnipro),
Ukraine

Ehemaliges Mitglied der Rada;
sprach sich in dieser Eigenschaft
öffentlich für die Schaffung der
sogenannten "Föderativen Repu-
blik Novorossiya" aus, die sich
aus südostukrainischen Regionen
zusammensetzen soll. Ehemaliger
"Vorsitzender" des sogenannten
"Parlaments der Union der
Volksrepubliken" ("Parlament
von Novorossiya").
Unterstützt weiterhin aktiv die
Handlungen oder politischen
Vorstellungen der Separatisten.

51. Roman Viktorovich
LYAGIN (Roman
Wiktorowitsch
LJAGIN)
Roman Viktorovych
LIAHIN

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
30.5.1980
Geburtsort:
Donetsk
(Donezk),
Ukraine

Ehemaliger Leiter der zentralen
Wahlkommission der "Volksre-
publik Donezk". Organisierte
aktiv das "Referendum" über die
Selbstbestimmung der "Volksre-
publik Donezk" am 11. Mai 2014.
Ehemaliger Minister für Arbeit
und Soziales.
Gegenstand strafrechtlicher Ver-
folgung in der Ukraine.

52. Aleksandr Sergeevich
MALYKHIN
Alexander Sergeevich
MALYHIN

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
12.1.1981

Ehemaliger Leiter der zentralen
Wahlkommission der "Volksre-
publik Luhansk". Organisierte
aktiv das "Referendum" vom 11.
Mai 2014 über die Selbstbestim-
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Oleksandr Serhiyovych
(Sergiyovych)
MALYKHIN

mung der "Volksrepublik
Luhansk".
Unterstützt weiterhin aktiv die
politischen Vorstellungen der
Separatisten.

53. Natalia Vladimirovna
POKLONSKAYA

Geschlecht: weib-
lich
Geburtsdatum:
18.3.1980
Geburtsort: Mik-
hailovka,
Region
Voroshilovgrad,
Ukrainische SSR
oder Yevpatoria,
Ukrainische SSR
(jetzt Ukraine)

Mitglied der Staatsduma, Abge-
ordnete der rechtswidrig annek-
tierten Autonomen Republik
Krim.
Ehemalige Staatsanwältin der
sogenannten ‚Republik Krim‘.
Setzte die Annektierung der
Krim durch Russland aktiv um.
In der Staatsduma der Russischen
Föderation ehemalige stellvertre-
tende Vorsitzende des Aus-
schusses für internationale Ange-
legenheiten, Mitglied der Kom-
mission zur Untersuchung der
Einmischungen aus dem Ausland
in die inneren Angelegenheiten
der Russischen Föderation und
Mitglied des Ausschusses für
Sicherheit und Korruptionsbe-
kämpfung. Gehört im Rang einer
Botschafterin dem diplomati-
schen Korps der Russischen
Föderation an.

54. Igor Sergeievich SHE-
VCHENKO

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
9.2.1979
Geburtsort: Sewas-
topol, Krim,
Ukraine

Ehemaliger Staatsanwalt von
Sewastopol und in dieser Eigen-
schaft aktiv an der Umsetzung
der Annektierung Sewastopols
durch Russland beteiligt.
Staatsanwalt der Republik Ady-
gien.

55. Aleksandr Yurevich
BORODAI

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
25.7.1972
Geburtsort:
Moskau,
Russische Födera-
tion

Ehemaliger sogenannter ‚Minis-
terpräsident der Volksrepublik
Donezk‘ und in dieser Eigen-
schaft verantwortlich für separa-
tistische ‚staatliche‘ Aktivitäten
der sogenannten ‚Regierung der
Volksrepublik Donezk‘ (hat bei-
spielsweise am 8. Juli 2014
erklärt: ‚Unser Militär führt eine
Sonderoperation gegen die ukrai-
nischen ‚Faschisten‘ durch.‘);
Unterzeichner der Vereinbarung
über die ‚Union Novorossiya‘.
Unterstützt weiterhin aktiv die
Handlungen oder politischen
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Vorstellungen der Separatisten;
leitet die ‚Freiwilligenunion des
Donezkbeckens‘.
Vorstandsvorsitzender der Frei-
willigenunion des Donezkbe-
ckens. Beteiligt sich aktiv an der
Rekrutierung und Ausbildung
von ‚Freiwilligen‘ für Kampfein-
sätze im Donezkbecken.
Mitglied der Staatsduma seit Sep-
tember 2021. Er erklärte im
Oktober 2021, dass Separatisten-
truppen in der Ostukraine ‚russi-
sche Truppen‘ seien.

56. Alexander KHODA-
KOVSKY
Oleksandr Serhiyovych
KHODAKOVSKYY
(KHODAKOVSKYI)
Aleksandr Sergeevich
KHODAKOVSKII

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
18.12.1972
Geburtsort:
Donezk, Ukraine

Ehemaliger sogenannter "Sicher-
heitsminister der Volksrepublik
Donezk" und in dieser Eigen-
schaft verantwortlich für das
sicherheitspolitische Vorgehen
der Separatisten der sogenannten
"Regierung der Volksrepublik
Donezk". Unterstützt weiterhin
aktiv die Handlungen oder poli-
tischen Vorstellungen der Separa-
tisten.

57. Alexandr
Arkadievich KALY-
USSKY
Oleksandr
Arkadiyovych KALY-
USSKIY

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
9.10.1975

Ehemaliger sogenannter "De-
facto-Stellvertretender Minister-
präsident für soziale Angelegen-
heiten der Volksrepublik
Donezk". Verantwortlich für die
separatistischen "staatlichen"
Aktivitäten der sogenannten
"Regierung der Volksrepublik
Donezk".

58. Alexander
KHRYAKOV
Aleksandr Vitalievich
KHRYAKOV
Oleksandr
Vitaliyovych
KHRYAKOV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
6.11.1958
Geburtsort:
Donezk, Ukraine

Ehemaliger sogenannter
‚Minister für Information und
Massenkommunikation der
Volksrepublik Donezk‘. Derzeit
Mitglied des sogenannten ‚Volks-
rates‘ der ‚Volksrepublik
Donezk‘, Ausschuss für Haus-
halt, Finanzen und Wirtschafts-
politik. Unterstützt weiterhin
aktiv die Handlungen der Separa-
tisten in der Ostukraine.

59. Marat Faatovich
BASHIROV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
20.1.1964

Ehemaliger sogenannter ‚Minis-
terpräsident des Ministerrates der
Volksrepublik Luhansk‘, bestä-
tigt am 8. Juli 2014.
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Geburtsort:
Izhevsk,
Russische Födera-
tion

Verantwortlich für separatisti-
sche ‚staatliche‘ Aktivitäten der
sogenannten ‚Regierung der
Volksrepublik Luhansk‘.
Derzeit Politologe am Institut für
Kommunikationsmanagement
und Direktor des Zentrums für
die Untersuchung der Probleme
bezüglich der internationalen
Sanktionsregelung.
Unterstützt weiterhin aktiv die
separatistischen Strukturen der
sogenannten ‚Regierung der
Volksrepublik Luhansk‘.

60. Vasyl Oleksandrovych
NIKITIN
Vasilii Aleksandrovich
NIKITIN

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
25.11.1971
Geburtsort:
Shargun,
Usbekistan

Ehemaliger sogenannter "stell-
vertretender Ministerpräsident
des Ministerrates der Volksrepu-
blik Luhansk" (war zuvor der
sogenannte "Ministerpräsident
der Volksrepublik Luhansk" und
Sprecher der "Armee des Südos-
tens").
Verantwortlich für separatisti-
sche "staatliche" Aktivitäten der
sogenannten "Regierung der
Volksrepublik Luhansk".
Verantwortlich für die Erklärung
der "Armee des Südostens", dass
die ukrainischen Präsident-
schaftswahlen in der "Volksrepu-
blik Luhansk" aufgrund des
"neuen" Status der Region nicht
stattfinden können.
Unterstützt weiterhin aktiv die
Handlungen oder politischen
Vorstellungen der Separatisten.

61. Aleksey Vyacheslavo-
vich KARYAKIN
Oleksiy Vyacheslavo-
vych KARYAKIN

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
7.4.1980 oder
7.4.1979
Geburtsort: Stak-
hanov, Region
Luhansk, Ukraine

Bis 25. März 2016 sogenannter
"Vorsitzender des Obersten
Rates der Volksrepublik
Luhansk", verantwortlich für die
separatistischen "staatlichen"
Aktivitäten des "Obersten
Rates"; verantwortlich für das an
die Russische Föderation gerich-
tete Ersuchen um Anerkennung
der Unabhängigkeit der "Volks-
republik Luhansk".
Unterzeichner der Vereinbarung
über die "Union Novorossiya".
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Ehemaliges Mitglied des soge-
nannten "Volksrates der Volksre-
publik Luhansk".
Unterstützt weiterhin aktiv die
Handlungen oder politischen
Vorstellungen der Separatisten.
Zurzeit Vorsitzender des soge-
nannten "Volksrates der Volksre-
publik Luhansk".

62. Yuriy Volodymyrovych
IVAKIN,
Iurii Vladimirovich
IVAKIN

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
13.8.1954
Geburtsort:
Perevalsk (Oblast
Luhansk),
Ukraine

Ehemaliger sogenannter "Innen-
minister der Volksrepublik
Luhansk" und in dieser Eigen-
schaft verantwortlich für separa-
tistische "staatliche" Aktivitäten
der sogenannten "Regierung der
Volksrepublik Luhansk".

63. Igor PLOTNITSKY
Igor Venediktovich
PLOTNITSKII
Ihor (Igor)
Venedyktovych PLOT-
NYTSKYY

Geschlecht: männ-
lich;
Geburtsdatum:
24.6.1964 oder
25.6.1964 oder
26.6.1964
Geburtsort:
Luhansk (mögli-
cherweise Kel-
mentsi, Oblast
Chernivtsi),
Ukraine

Ehemaliger sogenannter "Vertei-
digungsminister" und ehemaliges
sogenanntes "Oberhaupt" der
"Volksrepublik Luhansk" und in
dieser Eigenschaft verantwortlich
für separatistische "staatliche"
Aktivitäten der sogenannten
"Regierung der Volksrepublik
Luhansk".
Ehemaliger Sonderbeauftragter
der sogenannten "Volksrepublik
Luhansk" für die Umsetzung der
Minsker Vereinbarungen.

64. Nikolay Ivanovich
KOZITSYN

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
20.6.1956 oder
6.10.1956
Geburtsort: Djerz-
jinsk, Region
Donezk, Ukraine

Befehlshaber der Kosaken-
Armee.
Kommandiert Separatisten, die in
der Ostukraine gegen die Streit-
kräfte der ukrainischen Regie-
rung kämpfen.
Unterstützt weiterhin aktiv die
Handlungen oder politischen
Vorstellungen der Separatisten.

65. Mikhail Efimovich
FRADKOV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
1.9.1950
Geburtsort: Kuru-
moch, Region Kui-
byshev, Russische
Föderation

Ehemaliges ständiges Mitglied
des Sicherheitsrates der Russi-
schen Föderation; ehemaliger
Direktor des Auslandsgeheim-
dienstes der Russischen Födera-
tion. Als Mitglied des Sicherheits-
rates, das als Berater und Koor-
dinator in Angelegenheiten der
nationalen Sicherheit tätig ist, war
er beteiligt an der Gestaltung der
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Politik der russischen Regierung,
durch die die territoriale Unver-
sehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
bedroht wird.
Ab 4. Januar 2017 Direktor des
Russischen Instituts für Strategi-
sche Studien. Er ist zudem Auf-
sichtsratsvorsitzender von
"Almaz-Antey".
Unterstützt weiterhin aktiv die
Handlungen oder politischen
Vorstellungen der Separatisten.

66. Nikolai Platonovich
PATRUSHEV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum
11.7.1951
Geburtsort: Lenin-
grad, UdSSR (Sankt
Petersburg, Russi-
sche Föderation)

Ständiges Mitglied und Sekretär
des Sicherheitsrates der Russi-
schen Föderation. Als Mitglied
des Sicherheitsrates, das als
Berater und Koordinator in
Angelegenheiten der nationalen
Sicherheit tätig ist, war er betei-
ligt an der Gestaltung der Politik
der russischen Regierung, durch
die die territoriale Unversehrt-
heit, Souveränität und Unabhän-
gigkeit der Ukraine bedroht
wird.

67. Aleksandr Vasilievich
BORTNIKOV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
15.11.1951
Geburtsort: Perm,
Russische Födera-
tion

Ständiges Mitglied des Sicher-
heitsrates der Russischen Födera-
tion; Direktor des Auslandsge-
heimdienstes der Russischen
Föderation. Als Mitglied des
Sicherheitsrates, das als Berater
und Koordinator in Angelegen-
heiten der nationalen Sicherheit
tätig ist, war er beteiligt an der
Gestaltung der Politik der russi-
schen Regierung, durch die die
territoriale Unversehrtheit, Sou-
veränität und Unabhängigkeit der
Ukraine bedroht wird.

68. Rashid Gumarovich
NURGALIEV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
8.10.1956
Geburtsort: Zheti-
kara,
Kasachische SSR
(jetzt Kasachstan)

Mitglied und stellvertretender
Sekretär des Sicherheitsrates der
Russischen Föderation. Als Mit-
glied des in Angelegenheiten der
nationalen Sicherheit beratenden
und koordinierenden Sicherheits-
rates war er an der Gestaltung
einer Politik der russischen
Regierung beteiligt, die die terri-
toriale Unversehrtheit, Souverä-
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nität und Unabhängigkeit der
Ukraine bedroht.

69. Boris
Vyacheslavovich
GRYZLOV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
15.12.1950
Geburtsort:
Wladiwostok, Rus-
sische
Föderation

Ehemaliges ständiges Mitglied
des Sicherheitsrates der Russi-
schen Föderation. Als Mitglied
des Sicherheitsrates, das als
Berater und Koordinator in
Angelegenheiten der nationalen
Sicherheit tätig ist, war er betei-
ligt an der Gestaltung der Politik
der russischen Regierung, durch
die die territoriale Unversehrt-
heit, Souveränität und Unabhän-
gigkeit der Ukraine bedroht
wird.
Er ist nach wie vor Vorsitzender
des Obersten Rates der Partei
‚Vereintes Russland‘ und general-
bevollmächtigter Vertreter der
Russischen Föderation in der
Kontaktgruppe zur Bewältigung
der Situation in der Ukraine.
Vorsitzender des Verwaltungs-
rates des staatseigenen Unterneh-
mens ‚Tactical Missiles Corpora-
tion JSC‘.

70. Sergei Orestovich
BESEDA

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
17.5.1954

Leiter der Direktion Fünf des
Inlandsgeheimdienstes (FSB) der
Russischen Föderation.
Als hochrangiger Beamter des
FSB (Generaloberst) ist er Leiter
eines Dienstes, der Geheim-
dienstoperationen und interna-
tionale Tätigkeiten beaufsichtigt.

71. Mikhail
Vladimirovich
DEGTYARYOV/
DEGTYAREV
(Michail
Wladimirowitsch
DEGTJARJOW

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
10.7.1981
Geburtsort: Kuiby-
shev (Samara) (Kui-
byschew
(Samara)),
Russische Födera-
tion

Ehemaliges Mitglied der Staats-
duma.
Als Mitglied der Duma verkün-
dete er die Eröffnung der ‚De-
facto-Botschaft‘ der nicht aner-
kannten sogenannten ‚Volksre-
publik Donezk‘ in Moskau; er
trägt zur Untergrabung oder
Bedrohung der territorialen
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine bei.
Ehemaliger Vorsitzender des
Ausschusses der russischen
Staatsduma für Leibeserziehung,
Sport und Jugend.
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Seit 19. September 2021 Gouver-
neur der Region Chabarowsk.
Seit dem 6. Februar 2021 Koor-
dinator des Regionalverbands der
Liberal-Demokratischen Partei
Russlands.

72. Ramzan Akhmadovitch
KADYROV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
5.10.1976
Geburtsort: Tsen-
taroy, Tschetsche-
nien, Russische
Föderation

Präsident der Republik Tsche-
tschenien. Kadyrov gab Erklä-
rungen zur Unterstützung der
widerrechtlichen Annexion der
Krim und zur Unterstützung des
bewaffneten Aufstands in der
Ukraine ab. Er erklärte unter
anderem am 14. Juni 2014, dass er
alles tun werde, um die Krim wie-
derzubeleben. In diesem Zusam-
menhang wurde ihm vom amtie-
renden Staatsoberhaupt der
Autonomen Republik Krim für
die Unterstützung, die er bei der
widerrechtlichen Annexion der
Krim leistete, ein Orden "für die
Befreiung der Krim" verliehen.
Zudem hat er sich am 1. Juni 2014
seine Bereitschaft erklärt, im Falle
einer Anforderung 74 000 tsche-
tschenische Freiwillige in die
Ukraine zu entsenden.

73. Alexander Nikolayevich
TKACHYOV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
23.12.1960
Geburtsort:
Vyselki, Region
Krasnodar, Russi-
sche Föderation

Ehemaliger Gouverneur des
Kreises Krasnodar.
Ihm wurde vom amtierenden
Staatsoberhaupt der Autonomen
Republik Krim für die Unterstüt-
zung, die er bei der rechtwidrigen
Annexion der Krim leistete, ein
Orden "für die Befreiung der
Krim" verliehen. Bei dieser Gele-
genheit teilte das amtierende
Staatsoberhaupt der Autonomen
Republik Krim mit, dass Tka-
chyov einer der ersten gewesen
sei, der seine Unterstützung für
die neue Führung der Krim
bekundet habe.
Ehemaliger Minister für Land-
wirtschaft der Russischen Föde-
ration.

74. Pavel Yurievich
GUBAREV

Geschlecht: männ-
lich

Einer der selbst ernannten
Anführer der "Volksrepublik
Donezk". Er forderte das Ein-
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Pavlo Yuriyovich
GUBARIEV (HUBA-
RIEV)

Geburtsdatum:
10.2.1983 (oder
10.3.1983)
Geburtsort: Sievie-
rodonetsk, Ukraine

greifen Russlands in der Ost-
ukraine, unter anderem durch die
Entsendung russischer friedenssi-
chernder Kräfte. Er stand in Ver-
bindung mit Igor Strelkov/
Girkin, der für Handlungen ver-
antwortlich ist, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben oder bedrohen.
Gubarev war verantwortlich für
die Rekrutierung von bewaff-
neten Kräften der Separatisten.
Er ist verantwortlich für die
Übernahme des Gebäudes der
Regionalregierung in Donezk mit
prorussischen Kräften und
ernannte sich selbst zum "Volks-
gouverneur".
Trotz seiner Verhaftung wegen
Bedrohung der territorialen
Unversehrtheit der Ukraine und
anschliessender Freilassung
spielte er weiter eine wichtige
Rolle bei separatistischen Aktiv-
täten und hat damit die territo-
riale Unversehrtheit, Souverä-
nität und Unabhängigkeit der
Ukraine untergraben.

75. Ekaterina Yurievna
GUBAREVA,
Kateryna Yuriyivna
GUBARIEVA (HUBA-
RIEVA)

Geschlecht: weib-
lich
Geburtsdatum:
5.7.1983 oder
10.3.1983
Geburtsort: Kak-
hovka
(Oblast Kherson),
Ukraine

Ehemalige sogenannte "Minis-
terin für auswärtige Angelegen-
heiten"; in dieser Eigenschaft war
sie für die Verteidigung der soge-
nannten "Volksrepublik
Donezk" verantwortlich und hat
so die territoriale Unversehrtheit,
Souveränität und Unabhängig-
keit der Ukraine untergraben.
Durch die Übernahme und Aus-
übung ihres Amtes hat sie somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt, die die
territoriale Unversehrtheit, Sou-
veränität und Unabhängigkeit der
Ukraine untergraben. Unter-
stützt weiterhin aktiv die Hand-
lungen oder politischen Vorstel-
lungen der Separatisten.
Ehemaliges Mitglied des soge-
nannten "Volksrates" der
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"Volksrepublik Donezk" (bis
November 2018).

76. Fyodor Dmitrievich
BEREZIN (Fjodor
Dmitrjewitsch
BERESIN)
Fedir Dmytrovych
BEREZIN

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
7.2.1960
Geburtsort:
Donezk, Ukraine

Ehemaliger sogenannter ‚stellver-
tretender Verteidigungsminister‘
der sogenannten ‚Volksrepublik
Donezk‘ (DNR). Er steht in Ver-
bindung mit Igor Strelkow/
Girkin, der für Handlungen ver-
antwortlich ist, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben oder bedrohen.
Durch die Übernahme und Aus-
übung seines Amtes hat Beresin
somit Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt, die die
territoriale Unversehrtheit, Sou-
veränität und Unabhängigkeit der
Ukraine untergraben. Unter-
stützt weiterhin aktiv die Hand-
lungen oder politischen Vorstel-
lungen der Separatisten. Mitglied
des sogenannten ‚Volksrates der
Volksrepublik Donezk‘. Derzei-
tiger Vorsitzender des Präsidiums
des Schriftstellerverbands der
DNR.

77. Valery Vladimirovich
KAUROV
Valeriy Volodymyro-
vych KAUROV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
2.4.1956
Geburtsort:
Odessa, Ukraine

Selbsternannter "Präsident" der
sogenannten "Republik Nowo-
rossija", der Russland zur Ent-
sendung von Truppen in die
Ukraine aufgefordert hat. Durch
die Übernahme und Ausübung
seines Amtes hat er somit Hand-
lungen und politische Mass-
nahmen unterstützt, die die terri-
toriale Unversehrtheit, Souverä-
nität und Unabhängigkeit der
Ukraine untergraben.
Unterstützt weiterhin aktiv die
Handlungen oder politischen
Vorstellungen der Separatisten.

78. Serhii Anatoliyovych
ZDRILIUK (alias
Abwehr)

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
23.6.1972 (oder
23.7.1972)
Geburtsort: Dorf
Frontovka, Region
Vinnytsia, Ukraine

Hochrangiger Helfer von Igor
Strelkov/Girkin, der für Hand-
lungen verantwortlich ist, die die
territoriale Unversehrtheit, Sou-
veränität und Unabhängigkeit der
Ukraine untergraben. Durch die
Übernahme und Ausübung
dieser Funktion hat Zdriliuk
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somit Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt, die die
territoriale Unversehrtheit, Sou-
veränität und Unabhängigkeit der
Ukraine untergraben.
Unterstützt weiterhin aktiv die
Handlungen oder politischen
Strategien der Separatisten.

79. Vladimir ANTYU-
FEYEV (alias Vladimir
SHEVTSOV,
Vladimir Iurievici
ANTIUFEEV,
Vladimir
Gheorghievici ALEX-
ANDROV, Vadim
Gheorghievici SHEV-
TSOV)

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
19.2.1951
Geburtsort: Nowo-
sibirsk, Russische
Föderation

Ehemaliger "Minister für Staats-
sicherheit" in der abtrünnigen
Region Transnistrien. Ehemaliger
Vizepremierminister der "Volks-
republik Donezk", zuständig für
Sicherheit und Strafverfolgung.
In dieser Funktion war er für
separatistische "staatliche" Akti-
vitäten der sogenannten "Regie-
rung der Volksrepublik Donezk"
verantwortlich.
Vorstandsmitglied und stellver-
tretender Generaldirektor des
staatseigenen Unternehmens
"United Engine Corporation",
Vorstandsmitglied des staatsei-
genen Unternehmens JSC Rese-
arch and Production Enterprise
"Temp", benannt nach F.
Korotkov.
Unterstützt weiterhin aktiv die
Handlungen oder politischen
Strategien der Separatisten.

80. Alexey Alexeyevich
GROMOV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
31.5.1960
Geburtsort:
Zagorsk (Sergiev
Posad), Russische
Föderation

Als erster stellvertretender Stabs-
chef der Präsidialverwaltung ist
er verantwortlich für Anwei-
sungen an russische Medienor-
gane, eine positive Haltung
gegenüber den Separatisten in der
Ukraine und der Annexion der
Krim einzunehmen, womit er die
Destabilisierung der Ostukraine
und die Annexion der Krim
unterstützt.

81. Oksana TCHIGRINA,
Oksana Aleksandrovna
CHIGRINA
(CHYHRYNA)

Geschlecht: weib-
lich
Geburtsdatum:
möglicherweise
23.7.1981

Ehemalige Sprecherin der soge-
nannten "Regierung" der soge-
nannten "Volksrepublik
Luhansk", die Erklärungen abge-
geben hat zur Rechtfertigung u.
a. des Abschusses eines ukraini-
schen Militärflugzeugs sowie von
Geiselnahmen und Kampfhand-
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lungen der illegalen bewaffneten
Gruppen, die dazu geführt haben,
dass die territoriale Unversehrt-
heit, Souveränität und Einheit der
Ukraine untergraben wurden.
Ehemalige Sprecherin des Presse-
dienstes der LNR.
Unterstützt weiterhin aktiv die
Handlungen oder politischen
Vorstellungen der Separatisten.

82. Boris Alekseevich LIT-
VINOV
Borys Oleksiyovych
LYTVYNOV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
13.1.1954
Geburtsort: Dzerz-
hynsk (Oblast
Donezk), Ukraine

Ehemaliges Mitglied des soge-
nannten "Volksrates" und ehe-
maliger Vorsitzender des soge-
nannten "Obersten Rates" der
sogenannten "Volksrepublik
Donezk"; Mitinitiator der Politik
und der Organisation des ille-
galen "Referendums", die zur
Ausrufung der sogenannten
"Volksrepublik Donezk" geführt
haben; dies stellt eine Verletzung
der territorialen Unversehrtheit,
Souveränität und Einheit der
Ukraine dar. Unterstützt wei-
terhin aktiv die Handlungen oder
politischen Vorstellungen der
Separatisten. Derzeitiger Leiter
der Kommunistischen Partei der
sogenannten "Volksrepublik
Donezk".

83. Sergey Vadimovich
ABISOV
Sergiy (Serhiy)
Vadymovych ABISOV

Geschlecht: männ-
lich;
Geburtsdatum:
27.11.1967
Geburtsort: Sim-
feropol, Krim,
Ukraine

Durch die Annahme seiner
Ernennung zum sogenannten
"Innenminister der Republik
Krim" durch den russischen Prä-
sidenten (Dekret Nr. 301) am 5.
Mai 2014 und durch seine Hand-
lungen als sogenannter "Innen-
minister" hat er die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Einheit der Ukraine untergraben.
Im Juni 2018 als sogenannter
"Innenminister der Republik
Krim" entlassen. Berater des
"Vorsitzenden" des Ministerrates
der sogenannten "Republik
Krim".

84. Arkady Romanovich
ROTENBERG
Arkadii Romanovich
ROTENBERG

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
15.12.1951

Arkady Rotenberg ist ein promi-
nenter russischer Geschäftsmann
mit engen persönlichen Bezie-
hungen zu Präsident Putin. Seit
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Geburtsort: Lenin-
grad, UdSSR (Sankt
Petersburg, Russi-
sche Föderation)

März 2014 haben Rotenberg bzw.
seine Unternehmen staatliche
Aufträge in einer Höhe von ins-
gesamt mehr als 7 Mrd. USD
erhalten. 2015 führte Rotenberg
die jährliche Auflistung der staat-
lichen Aufträge nach ihrem Auf-
tragswert an, nachdem er von der
russischen Regierung Aufträge
im Wert von 555 Mrd. Rubel
erhalten hatte. Viele dieser Auf-
träge wurden ohne förmliche
Vergabeverfahren vergeben. Am
30. Januar 2015 unterzeichnete
Ministerpräsident Dmitri Med-
wedew eine Verfügung, mit der
Rotenbergs Unternehmen Stroy-
gazmontazh ein staatlicher Auf-
trag für den Bau der Kertsch-
Brücke, die Russland mit der
rechtswidrig annektierten Auto-
nomen "Republik Krim" ver-
bindet, erteilt wurde.
Durch diese Aufträge hat er von
russischen Entscheidungsträgern,
die für die Annexion der Krim
oder die Destabilisierung der öst-
lichen Ukraine verantwortlich
sind, finanziell profitiert.
Er war Eigentümer des Unter-
nehmens Stroygazmontazh, das
einen staatlichen Auftrag für den
Bau der Kertsch-Brücke erhielt,
die Russland mit der rechtswidrig
annektierten Autonomen "Repu-
blik Krim" verbindet, wodurch
die Eingliederung der Krim in die
Russische Föderation konsoli-
diert wurde, was wiederum die
territoriale Unversehrtheit der
Ukraine weiter untergräbt.
Ebenso erhielt Stroygazmontazh
im Januar 2017 einen staatlichen
Auftrag im Wert von 17 Mrd.
Rubel für den Bau von Eisen-
bahngleisen auf der Kertsch-
Brücke, was die territoriale
Unversehrtheit der Ukraine
erneut weiter untergräbt.
Eigentümer von zwei Unter-
nehmen, Mostotrest und
Stroygazmontazh-Most, die auf-
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grund ihrer die Souveränität der
Ukraine untergrabenden Tätig-
keiten benannt wurden (Organi-
sationen Nr. 43 und 46 dieses
Anhangs).
Für seine Beteiligung am Bau der
Kertsch-Brücke wurde ihm im
März 2020 der staatliche Orden
"Held der Arbeit der Russischen
Föderation" verliehen.
Er ist Aufsichtsratsvorsitzender
des Verlags Prosvescheniye, der
insbesondere das Projekt "An die
Kinder Russlands: Adresse -
Krim" durchgeführt hat; hierbei
handelte es sich um eine Medi-
enkampagne, mit der Kinder von
der Krim davon überzeugt
werden sollten, dass sie nunmehr
russische Bürger sind, die in
Russland leben, und mit der die
Politik der russischen Regierung
zur Eingliederung der Krim in
die Russische Föderation unter-
stützt wurde.

85. Konstantin Valerevich
MALOFEEV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
3.7.1974
Geburtsort:
Puschino, Region
Moskau, Russische
Föderation

Herr Malofeev steht in enger
Verbindung zu ukrainischen
Separatisten in der Ostukraine
und auf der Krim. Er ist früherer
Arbeitgeber von Herrn Borodai,
dem ehemaligen sogenannten
"Premierminister" der "Volksre-
publik Donezk", und kam wäh-
rend der Phase der Annexion der
Krim mit Herrn Aksyonov, dem
sogenannten "Premierminister"
der sogenannten "Republik
Krim", zusammen. Die ukraini-
sche Regierung hat ein Strafver-
fahren wegen mutmasslicher
materieller und finanzieller
Unterstützung für Separatisten
eingeleitet. Zudem gab er einige
öffentliche Erklärungen zur
Unterstützung der Annexion der
Krim und der Eingliederung der
Ukraine in die Russische Födera-
tion ab und erklärte insbesondere
im Juni 2014, dass man nicht die
gesamte Ukraine in Russland ein-
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gliedern könne, den Osten (der
Ukraine) vielleicht.
Damit trägt Herr Malofeev zur
Destabilisierung der Ostukraine
bei.

86. Yuriy Valentinovich
KOVALCHUK

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum
25.7.1951
Geburtsort: Lenin-
grad, UdSSR (Sankt
Petersburg, Russi-
sche Föderation)

Herr Kovalchuk ist ein langjäh-
riger Bekannter von Präsident
Putin. Er ist Mitgründer der
sogenannten "Ozero Dacha",
einer Kooperative, in der sich ein-
flussreiche Personen um Präsi-
dent Putin sammeln.
Er profitiert von seinen Verbin-
dungen zu russischen Entschei-
dungsträgern. Er ist Vorsitzender
und grösster Anteilseigner der
Bank Rossiya, von der er 2013
etwa 38 % hielt, und die als per-
sönliche Bank hochrangiger
Beamter der Russischen Födera-
tion gilt.
Seit der rechtswidrigen Annexion
der Krim hat die Bank Rossiya
Zweigstellen auf der Krim und in
Sewastopol eröffnet und so die
Eingliederung in die Russische
Föderation konsolidiert.
Ausserdem hält die Bank Rossiya
grosse Anteile der Nationalen
Mediengruppe, die ihrerseits
Fernsehsender kontrolliert, die
aktiv die Politik der russischen
Regierung zur Destabilisierung
der Ukraine unterstützen.

87. Nikolay Terentievich
SHAMALOV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
24.1.1950
Geburtsort:
Moskau, Russische
Föderation

Herr Shamalov ist ein langjäh-
riger Bekannter von Präsident
Putin. Er ist Mitgründer der
sogenannten "Ozero Dacha",
einer Kooperative, in der sich ein-
flussreiche Personen um Präsi-
dent Putin sammeln.
Er profitiert von seinen Verbin-
dungen zu russischen Entschei-
dungsträgern. Er ist zweit-
grösster Anteilseigner der Bank
Rossiya, von der er 2013 etwa 10
% hielt, und die als persönliche
Bank hochrangiger Beamter der
Russischen Föderation gilt. Seit
der rechtswidrigen Annexion der
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Krim hat die Bank Rossiya
Zweigstellen auf der Krim und in
Sewastopol eröffnet und so die
Eingliederung in die Russische
Föderation konsolidiert.
Ausserdem hält die Bank Rossiya
grosse Anteile der Nationalen
Mediengruppe, die ihrerseits
Fernsehsender kontrolliert, die
aktiv die Politik der russischen
Regierung zur Destabilisierung
der Ukraine unterstützen.

88. Vladimir Petrovich
KONONOV (alias
"Zar")
Volodymyr
Petrovych
KONONOV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
14.10.1974
Geburtsort:
Gorskoe, Oblast
Luhansk, Ukraine

Seit dem 14. August 2014 Nach-
folger von Igor Strelkov/Girkin
als sogenannter "Verteidigungs-
minister" der "Volksrepublik
Donezk". Seit April 2014 hat er
Berichten zufolge eine Division
separatistischer Kämpfer in
Donezk angeführt und hat ange-
kündigt, die strategische Auf-
gabe, die militärische Aggression
der Ukraine abzuwehren, zu
erfüllen. Kononov hat daher
Handlungen und politische Stra-
tegien unterstützt, die die terri-
toriale Unversehrtheit, Souverä-
nität und Unabhängigkeit der
Ukraine untergraben.
Als sogenannter "Verteidigungs-
minister" im September 2018 ent-
lassen.
Leiter der Abteilung für soziale
Unterstützung von Soldaten im
Ruhestand und patriotischen
Erziehung unter dem soge-
nannten "Oberhaupt der Volks-
republik Donezk".

89. Miroslav
Vladimirovich
RUDENKO
Myroslav
Volodymyrovych
RUDENKO

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
21.1.1983
Geburtsort:
Debalzewo,
Ukraine

Steht in Verbindung mit der
‚Volksmiliz des Donezkbeckens‘.
Er hat unter anderem erklärt, dass
diese ihren Kampf im Rest des
Landes fortsetzen wird. Damit
hat Rudenko Handlungen und
politische Massnahmen unter-
stützt, die die territoriale Unver-
sehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben. Mitglied des soge-
nannten ‚Volksrates der Volksre-
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publik Donezk‘, Ausschuss für
Bildung, Wissenschaft und
Kultur.

90. Andrey Yurevich PIN-
CHUK
Andriy Yuriyovych
PINCHUK

Geschlecht: männ-
lich
Mögliches
Geburtsdatum:
27.12.1977
Geburtsort:
Tiraspol, Republik
Moldau

Ehemaliger "Minister für Staats-
sicherheit" der sogenannten
"Volksrepublik Donezk". Steht
in Verbindung mit Vladimir
Antyufeyev, der für die separatis-
tischen "staatlichen" Aktivitäten
der sogenannten "Regierung der
Volksrepublik Donezk" verant-
wortlich war. Er hat daher Hand-
lungen und politische Strategien
unterstützt, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben. Unterstützt wei-
terhin aktiv die Handlungen oder
politischen Strategien der Separa-
tisten. Exekutivdirektor und
Vorsitzender des Rates der
Befehlshaber der "Freiwilligen-
union des Donezbeckens".

91. Oleg Vladimirovich
BEREZA

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
1.3.1977
Geburtsort:
Frunze, Bezirk Slo-
bozia, Republik
Moldau

Ehemaliger sogenannter "Innen-
minister" der "Volksrepublik
Donezk". Steht in Verbindung
mit Vladimir Antyufeyev, der für
die separatistischen "staatlichen"
Aktivitäten der sogenannten
"Regierung der Volksrepublik
Donezk" verantwortlich war. Er
hat daher Handlungen und poli-
tische Strategien unterstützt, die
die territoriale Unversehrtheit,
Souveränität und Unabhängig-
keit der Ukraine untergraben.

92. Andrei Nikolaevich
RODKIN

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
23.9.1976
Geburtsort:
Moskau, Russische
Föderation

Ehemaliger Vertreter der soge-
nannten "Volksrepublik
Donezk" in Moskau. In seinen
Stellungnahmen erwähnte er
unter anderem, dass die Milizen
zu einem Guerillakrieg bereit
seien und dass sie Waffensysteme
der ukrainischen Streitkräfte
beschlagnahmt hätten. Er hat
daher Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt, die die
territoriale Unversehrtheit, Sou-
veränität und Unabhängigkeit der
Ukraine untergraben.
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Einer der ehemaligen Anführer
der "Freiwilligenunion des
Donezkbeckens".
Unterstützt weiterhin aktiv die
Handlungen oder politischen
Vorstellungen der Separatisten.

93. Aleksandr Akimovich
KARAMAN,
Alexandru CARAMAN

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
26.7.1956
Geburtsort: Cio-
burciu, Bezirk Slo-
bozia, Republik
Moldau

Ehemaliger sogenannter "stell-
vertretender Ministerpräsident
für soziale Angelegenheiten" der
"Volksrepublik Donezk". Steht
in Verbindung mit Vladimir
Antyufeyev, der für die separatis-
tischen "staatlichen" Aktivitäten
der sogenannten "Regierung der
Volksrepublik Donezk" verant-
wortlich war. Er hat daher Hand-
lungen und politische Mass-
nahmen unterstützt, die die terri-
toriale Unversehrtheit, Souverä-
nität und Unabhängigkeit der
Ukraine untergraben. Ist ein Pro-
tegé des ehemaligen stellvertre-
tenden russischen Ministerpräsi-
denten Dmitry Rogozin. Ehema-
liger Leiter der "Verwaltung des
Ministerrates" der "Volksrepu-
blik Donezk".
Bis März 2017 sogenannter
"Bevollmächtigter Vertreter des
Präsidenten" der sogenannten
"Transnistrischen Moldauischen
Republik" bei der russischen
Föderation.
Unterstützt weiterhin aktiv die
Handlungen oder politischen
Vorstellungen der Separatisten.

94. Georgiy L'vovich
MURADOV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
19.11.1954
Geburtsort:
Kochmes, ASSR
der Komi (jetzt
Russische Födera-
tion)

Sogenannter "Stellvertretender
Premierminister" der Krim und
generalbevollmächtigter Ver-
treter der Krim bei Präsident
Putin. Muradov hat eine entschei-
dende Rolle bei der Konsolidie-
rung der institutionellen Kon-
trolle Russlands über die Krim
seit der rechtswidrigen Annexion
gespielt. Er hat daher Hand-
lungen und politische Mass-
nahmen unterstützt, die die terri-
toriale Unversehrtheit, Souverä-
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nität und Unabhängigkeit der
Ukraine untergraben.

95. Mikhail Sergeyevich
SHEREMET
Mykhaylo Serhiyovych
SHEREMET

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
23.5.1971
Geburtsort:
Dzhankoy,
Ukraine

Mitglied der Staatsduma, Abge-
ordneter der rechtswidrig annek-
tierten Autonomen Republik
Krim.
Ehemaliger sogenannter "erster
stellvertretender Ministerpräsi-
dent" der Krim. Sheremet spielte
eine Schlüsselrolle bei der Orga-
nisation und Durchführung des
Referendums vom 16. März auf
der Krim über die Vereinigung
mit Russland. Zum Zeitpunkt des
Referendums führte Sheremet
Berichten zufolge die pro-russi-
schen "Selbstverteidigungs-
kräfte" auf der Krim an. Er hat
daher Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt, die die
territoriale Unversehrtheit, Sou-
veränität und Unabhängigkeit der
Ukraine untergraben.
Am 18. September 2016 zum
Duma-Abgeordneten der rechts-
widrig annektierten Halbinsel
Krim gewählt.

96. Yuri Leonidovich
VOROBIOV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
2.2.1948
Geburtsort: Kras-
noyarsk, Russische
Föderation

Stellvertretender Vorsitzender
des Föderationsrates der Russi-
schen Föderation. Am 1. März
2014 befürwortete Vorobiov im
Föderationsrat öffentlich die Ent-
sendung russischer Streitkräfte in
die Ukraine. Anschliessend
stimmte er für den entspre-
chenden Erlass.

97. Vladimir Volfovich
ZHIRINOVSKY

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
25.4.1946
Geburtsort: Alma-
Ata, Kasachische
SSR (jetzt
Kasachstan)

Mitglied des Rates der Staats-
duma; Vorsitzender der LDPR-
Partei. Er hat den Einsatz russi-
scher Streitkräfte in der Ukraine
und die Annexion der Krim aktiv
unterstützt. Er hat aktiv zur Tei-
lung der Ukraine aufgerufen. Im
Namen der LDPR-Partei, deren
Vorsitzender er ist, hat er eine
Vereinbarung mit der soge-
nannten "Volksrepublik
Donezk" unterzeichnet.
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98. Vladimir
Abdualiyevich VASI-
LYEV
(Wladimir
Abdualjewitsch
WASILJEW)

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
11.8.1949
Geburtsort: Klin,
Moscow Region
(Klin, Gebiet
Moskau), Russische
Föderation

Ehemaliger stellvertretender Vor-
sitzender der Staatsduma. Am 20.
März 2014 stimmte er für den
Entwurf des föderalen Verfas-
sungsgesetzes ‚über die Auf-
nahme der Republik Krim in die
Russische Föderation und die
Bildung neuer Föderationssub-
jekte innerhalb der Russischen
Föderation - der Republik Krim
und der Stadt mit Föderalem
Status Sewastopol‘.
Ehemaliger Gouverneur der
Republik Dagestan. Ehemaliger
Berater des Präsidenten der Rus-
sischen Föderation.
Mitglied der Staatsduma; Frakti-
onsführer der Partei ‚Vereintes
Russland‘ in der Staatsduma.

99. Viktor Petrovich
VODOLATSKY

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
19.8.1957
Geburtsort: Stefa-
nidin Dar, Region
Rostov, Russische
Föderation

Ehemaliger Vorsitzender
("Ataman") der Vereinigung der
russischen und ausländischen
kosakischen Streitkräfte. Mitglied
der Staatsduma. Erster stellver-
tretender Vorsitzender des
Duma-Ausschusses für GUS-
Angelegenheiten, eurasische Inte-
gration und Verbindungen zu
Landsleuten.
Er hat die Annexion der Krim
unterstützt und zugegeben, dass
russische Kosaken an der Seite
der von Moskau unterstützten
Separatisten aktiv am Ukraine-
Konflikt beteiligt waren. Am 20.
März 2014 stimmte er für den
Entwurf des föderalen Verfas-
sungsgesetzes "über die Auf-
nahme der Republik Krim in die
Russische Föderation und die
Bildung neuer Föderationssub-
jekte innerhalb der Russischen
Föderation - der Republik Krim
und der Stadt mit Föderalem
Status Sewastopol".

100. Leonid Ivanovich
KALASHNIKOV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
6.8.1960

Ehemaliger erster stellvertre-
tender Vorsitzender des Aus-
schusses der Staatsduma für aus-
wärtige Angelegenheiten. Am 20.
März 2014 stimmte er für den
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Geburtsort:
Stepnoy Dvorets,
Russische Födera-
tion

Entwurf des föderalen Verfas-
sungsgesetzes "über die Auf-
nahme der Republik Krim in die
Russische Föderation und die
Bildung neuer Föderationssub-
jekte innerhalb der Russischen
Föderation - der Republik Krim
und der Stadt mit Föderalem
Status Sewastopol".
Derzeit Vorsitzender des Aus-
schusses der russischen Staats-
duma für GUS-Angelegenheiten,
eurasische Integration und Ver-
bindungen zu Landsleuten

101. Vladimir Stepanovich
NIKITIN (Wladimir
Stepanowitsch
NIKITIN)

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
5.4.1948
Geburtsort:
Opochka
(Opotschka), Rus-
sische
Föderation

Ehemaliges Mitglied der Staats-
duma und ehemaliger erster stell-
vertretender Vorsitzender des
Ausschusses der Staatsduma für
GUS-Angelegenheiten, eurasi-
sche Integration und Verbin-
dungen zu Landsleuten. Am 20.
März 2014 stimmte er für den
Entwurf des föderalen Verfas-
sungsgesetzes "über die Auf-
nahme der Republik Krim in die
Russische Föderation und die
Bildung neuer Föderationssub-
jekte innerhalb der Russischen
Föderation - der Republik Krim
und der Stadt mit Föderalem
Status Sewastopol".
Mitglied des Präsidiums des Zen-
tralkomitees der Kommunisti-
schen Partei der Russischen
Föderation.
Anführer der gesamtrussischen
öffentlichen Bewegung "Russi-
scher Bund", die nach einer ein-
zigartigen russischen Zivilisation
und nach der Stärkung der Posi-
tion Russlands im ehemaligen
sowjetischen Machtbereich und
in der GUS strebt.

102. Oleg Vladimirovich
LEBEDEV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
21.3.1964
Geburtsort: Rudny,
Region Kostanai,

Ehemaliges Mitglied der Staats-
duma und ehemaliger erster stell-
vertretender Vorsitzender des
Ausschusses der Staatsduma für
GUS-Angelegenheiten, eurasi-
sche Integration und Verbin-
dungen zu Landsleuten. Am 20.
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Kasachische SSR
(jetzt Kasachstan)

März 2014 stimmte er für den
Entwurf des föderalen Verfas-
sungsgesetzes "über die Auf-
nahme der Republik Krim in die
Russische Föderation und die
Bildung neuer Föderationssub-
jekte innerhalb der Russischen
Föderation - der Republik Krim
und der Stadt mit Föderalem
Status Sewastopol".
Unterstützt weiterhin aktiv die
politischen Vorstellungen der
Separatisten.

103. Ivan Ivanovich MEL-
NIKOV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
7.8.1950
Geburtsort: Bogo-
roditsk, Russische
Föderation

Erster stellvertretender Vorsit-
zender der Staatsduma. Am 20.
März 2014 stimmte er für den
Entwurf des föderalen Verfas-
sungsgesetzes "über die Auf-
nahme der Republik Krim in die
Russische Föderation und die
Bildung neuer Föderationssub-
jekte innerhalb der Russischen
Föderation - der Republik Krim
und der Stadt mit Föderalem
Status Sewastopol".

104. Igor Vladimirovich
LEBEDEV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
27.9.1972
Geburtsort:
Moskau,
Russische
Föderation

Ehemaliges Mitglied der Staats-
duma. Ehemaliger stellvertre-
tender Vorsitzender der Staats-
duma. Am 20. März 2014
stimmte er für den Entwurf des
föderalen Verfassungsgesetzes
‚über die Aufnahme der Republik
Krim in die Russische Föderation
und die Bildung neuer Föderati-
onssubjekte innerhalb der Russi-
schen Föderation - der Republik
Krim und der Stadt mit Föde-
ralem Status Sewastopol‘.

105. Nikolai Vladimirovich
LEVICHEV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
28.5.1953
Geburtsort:
Pushkin, Russische
Föderation

Ehemaliges Mitglied der Staats-
duma. Ehemaliger stellvertre-
tender Vorsitzender der Staats-
duma. Am 20. März 2014
stimmte er für den Entwurf des
föderalen Verfassungsgesetzes
"über die Aufnahme der Repu-
blik Krim in die Russische Föde-
ration und die Bildung neuer
Föderationssubjekte innerhalb
der Russischen Föderation - der
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Republik Krim und der Stadt mit
Föderalem Status Sewastopol".
Derzeit Mitglied der zentralen
Wahlkommission.

106. Svetlana Sergeevna
ZHUROVA

Geschlecht: weib-
lich
Geburtsdatum:
7.1.1972
Geburtsort: Pavlov
an der Newa, Rus-
sische Föderation

Erste stellvertretende Vorsit-
zende des Ausschusses der Staats-
duma für auswärtige Angelegen-
heiten. Am 20. März 2014
stimmte sie für den Entwurf des
föderalen Verfassungsgesetzes
"über die Aufnahme der Repu-
blik Krim in die Russische Föde-
ration und die Bildung neuer
Föderationssubjekte innerhalb
der Russischen Föderation - der
Republik Krim und der Stadt mit
Föderalem Status Sewastopol".

107. Aleksey Vasilevich
NAUMETS

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
11.2.1968

Generalmajor der Russischen
Armee. Ehemaliger Befehlshaber
der 76. Luftlandedivision, die ins-
besondere während der rechts-
widrigen Annexion der Krim an
der russischen Militärpräsenz im
Hoheitsgebiet der Ukraine betei-
ligt war. Seit 2018 stellvertre-
tender Stabschef der Luftlande-
Streitkräfte.

108. Sergey Viktorovich
CHEMEZOV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
20.8.1952
Geburtsort: Che-
remkhovo, Oblast
Irkutsk, Russische
Föderation

Sergei Chemezov ist als einer der
engen Vertrauten Präsident
Putins bekannt; beide waren als
KGB-Offiziere in Dresden sta-
tioniert; Chemezov ist Mitglied
des Obersten Rates von "Ver-
eintes Russland". Er profitiert
von seinen Verbindungen zum
russischen Präsidenten, da ihm
Führungspositionen in staatlich
kontrollierten Unternehmen
zugewiesen werden. Er führt den
Vorsitz des Rostec-Konglome-
rats, des führenden staatlich kon-
trollierten Rüstungs- und Indus-
triekonzerns Russlands. Auf-
grund eines Beschlusses der rus-
sischen Regierung plant Techno-
promexport, eine Tochtergesell-
schaft von Rostec, den Bau von
Kraftwerken auf der Krim und
unterstützt damit die Eingliede-
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rung der Krim in die Russische
Föderation.
Ferner hat Rosoboronexport,
eine Tochtergesellschaft von
Rostec, die Eingliederung von
Rüstungsunternehmen der Krim
in die russische Rüstungsindus-
trie unterstützt und somit die
rechtswidrige Annexion der
Krim in die Russische Föderation
konsolidiert.

109. Alexander
Mikhailovich
BABAKOV
(Alexander
Michailowitsch
BABAKOW)

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
8.2.1963
Geburtsort:
Chişinău, Mol-
dauische SSR, (jetzt
Republik Moldau)

Ehemaliges Mitglied des Födera-
tionsrates der Russischen Föde-
ration. Mitglied des Ausschusses
für auswärtige Angelegenheiten.
Er ist ein wichtiges Mitglied von
‚Vereintes Russland‘ und ein
Geschäftsmann mit umfangrei-
chen Investitionen in der Ukraine
und auf der Krim.
Am 20. März 2014 stimmte er für
den Entwurf des föderalen Ver-
fassungsgesetzes ‚über die Auf-
nahme der Republik Krim in die
Russische Föderation und die
Bildung neuer Föderationssub-
jekte innerhalb der Russischen
Föderation - der Republik Krim
und der Stadt mit Föderalem
Status Sewastopol‘.
Nach dem Zusammenschluss der
politischen Parteien ‚Gerechtes
Russland‘, ‚Für die Wahrheit‘
und ‚Patrioten Russlands‘ wurde
Babakow Sekretär des Präsidiums
des Zentralrates der aus dem
Zusammenschluss hervorgegan-
genen Organisation.
Mitglied der Staatsduma, Mit-
glied der Ausschüsse für Energie,
Unterstützung von KMU, Ange-
legenheiten der Gemeinschaft
Unabhängiger Staaten (GUS),
eurasische Integration und
Unterstützung von Landsleuten.

110. Sergey Yurievich
KOZYAKOV
Serhiy Yuriyovych
KOZYAKOV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
29.9.1982 oder
23.9.1982

Als ehemaliger sogenannter
"Leiter der zentralen Wahlkom-
mission von Luhansk" war er
verantwortlich für die Organisa-
tion der sogenannten "Wahlen"
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vom 2. November 2014 in der
"Volksrepublik Lugansk". Diese
"Wahlen" verstiessen gegen
ukrainisches Recht und waren
daher rechtswidrig. Von Oktober
2015 bis Dezember 2017 soge-
nannter "Justizminister" der
"Volksrepublik Lugansk".
Durch die Übernahme und Aus-
übung dieser Ämter und die
Organisation der rechtswidrigen
"Wahlen" hat er daher aktiv
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt, die die
territoriale Unversehrtheit, Sou-
veränität und Unabhängigkeit der
Ukraine untergraben und die
Ukraine weiter destabilisieren.
In der Stadt Luhansk als Notar
registriert.
Unterstützt und legitimiert wei-
terhin separatistische politische
Massnahmen in Zusammenarbeit
mit separatistischen Behörden.

111. Oleg
Konstantinovich
AKIMOV (Oleg Kon-
stantinowitsch
AKIMOW) (alias Oleh
AKIMOV (Oleh
AKIMOW))
Oleh
Kostiantynovych
AKIMOV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
15.9.1981
Geburtsort:
Luhansk,
Ukraine

Abgeordneter der ‚Wirtschafts-
union Luhansk‘ im ‚Nationalrat‘
der ‚Volksrepublik Luhansk‘.
Kandidierte bei den sogenannten
‚Wahlen‘ vom 2. November 2014
für das Amt des sogenannten
‚Staatsoberhaupts‘ der ‚Volksre-
publik Luhansk‘. Diese ‚Wahlen‘
verstiessen gegen ukrainisches
Recht und waren daher rechts-
widrig. Ehemaliger ‚Leiter‘ des
sogenannten ‚Gewerkschaftsver-
bands‘. Mitglied des sogenannten
‚Volksrates der Volksrepublik
Luhansk‘. Derzeitiger Vorsit-
zender des Vorstands der inter-
regionalen öffentlichen Organisa-
tion ‚Union lugansker Gemein-
schaften‘, Vertreter des Integrati-
onsausschusses ‚Russland-
Donezkbecken‘.
Durch die Übernahme und Aus-
übung seines Amtes und die
förmliche Teilnahme an den
rechtswidrigen ‚Wahlen‘ als Kan-
didat hat er somit aktiv Hand-
lungen und politische Mass-
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nahmen unterstützt, die die terri-
toriale Unversehrtheit, Souverä-
nität und Unabhängigkeit der
Ukraine untergraben und die
Ukraine weiter destabilisieren.
Unterstützt aktiv Handlungen
und politische Massnahmen, die
die territoriale Unversehrtheit,
Souveränität und Unabhängig-
keit der Ukraine untergraben.

112. Larisa Leonidovna
AIRAPETYAN (alias
Larysa AYRAPE-
TYAN, Larisa AIRA-
PETYAN oder Larysa
AIRAPETYAN)
(geb. ZHILKO)

Geschlecht: weib-
lich
Geburtsdatum:
21.2.1970
möglicher
Geburtsort:
Antratsit, Oblast
Luhansk, Ukraine

Ehemalige sogenannte "Gesund-
heitsministerin" der sogenannten
"Volksrepublik Luhansk". Kan-
didierte bei den sogenannten
"Wahlen" vom 2. November
2014 für das Amt des "Ober-
haupts" der sogenannten "Volks-
republik Luhansk".
Diese "Wahlen" verstiessen
gegen ukrainisches Recht und
waren daher rechtswidrig.
Durch die Übernahme und Aus-
übung dieser Funktion und die
förmliche Teilnahme an den
rechtswidrigen "Wahlen" als
Kandidatin hat sie somit aktiv
Handlungen und politische Stra-
tegien unterstützt, die die terri-
toriale Unversehrtheit, Souverä-
nität und Unabhängigkeit der
Ukraine untergraben und die
Ukraine weiter destabilisieren.
Unterstützt weiterhin aktiv die
Handlungen oder politischen
Strategien der Separatisten.

113. Yuriy Viktorovich
SIVOKONENKO
(alias Yuriy SIVOKO-
NENKO, Yury SIVO-
KONENKO, Yury
SYVOKONENKO)

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
7.8.1957
Geburtsort: Stalino
(heute Donezk),
Ukraine

Mitglied des "Parlaments" der
sogenannten "Volksrepublik
Donezk" und Vorsitzender der
öffentlichen Vereinigung "Union
der Berkut-Veteranen im
Donezk-Becken" sowie Mitglied
der öffentlichen Bewegung
"Freies Donbass". Kandidierte
bei den sogenannten "Wahlen"
vom 2. November 2014 für das
Amt des "Staatsoberhaupts" der
sogenannten "Volksrepublik
Donezk". Diese "Wahlen" ver-
stiessen gegen ukrainisches Recht
und waren daher rechtswidrig.
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Durch die Übernahme und Aus-
übung seines Amtes und die
förmliche Teilnahme an den
rechtswidrigen "Wahlen" als
Kandidat hat er somit aktiv
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt, die die
territoriale Unversehrtheit, Sou-
veränität und Unabhängigkeit der
Ukraine untergraben und die
Ukraine weiter destabilisieren.

114. Aleksandr Igorevich
KOFMAN (alias
Oleksandr KOFMAN)

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
30.8.1977
Geburtsort:
Makiivka (Oblast
Donezk),
Ukraine

Ehemaliger sogenannter "Aus-
senminister" und sogenannter
"erster stellvertretender Vorsit-
zender" des "Parlaments" der
"Volksrepublik Donezk". Kandi-
dierte bei den rechtswidrigen
sogenannten "Wahlen" vom 2.
November 2014 für das Amt des
sogenannten "Staatsoberhaupts"
der "Volksrepublik Donezk".
Diese "Wahlen" verstiessen
gegen ukrainisches Recht und
waren daher rechtswidrig.
Durch die Übernahme und Aus-
übung seines Amtes und die
förmliche Teilnahme an den
rechtswidrigen "Wahlen" als
Kandidat hat er somit aktiv
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt, die die
territoriale Unversehrtheit, Sou-
veränität und Unabhängigkeit der
Ukraine untergraben und die
Ukraine weiter destabilisieren.
Unterstützt weiterhin aktiv die
Handlungen oder politischen
Vorstellungen der Separatisten.
Seit Juni 2019 Vorsitzender des
sogenannten "Volksrates der
Volksrepublik Donezk".

115. Ravil Zakarievich KHA-
LIKOV
Ravil Zakariyovych
KHALIKOV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
23.2.1969
Geburtsort: Dorf
Belozernoe, Rayon
Romodanovskiy,
UdSSR (jetzt Rus-
sische Föderation)

Ehemaliger sogenannter "erster
stellvertretender Ministerpräsi-
dent" und vormaliger "General-
staatsanwalt" der "Volksrepublik
Donezk".
Durch die Übernahme und Aus-
übung seines Amtes hat er somit
aktiv Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt, die die
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territoriale Unversehrtheit, Sou-
veränität und Unabhängigkeit der
Ukraine untergraben und die
Ukraine weiter destabilisieren.
Derzeit "Berater" des Leiters der
Moskauer Abteilung des Unter-
suchungsausschusses der Russi-
schen Föderation (GSU SK).

116. Dmitry Aleksandrovich
SEMYONOV
Dmitrii Aleksandrovich
SEMENOV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
1.6.1977
Geburtsort: Russi-
sche Föderation

Ehemaliger "stellvertretender
Ministerpräsident für Finanzen"
der sogenannten "Volksrepublik
Lugansk".
Durch die Übernahme und Aus-
übung seines Amtes hat er aktiv
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt, die die
territoriale Unversehrtheit, Sou-
veränität und Unabhängigkeit der
Ukraine untergraben und die
Ukraine weiter destabilisieren.
Unterstützt weiterhin aktiv die
separatistischen Strukturen der
LNR.

117. Oleg Evgenevich
BUGROV
Oleh Yevhenovych
BUHROV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
29.8.1969 oder 1973
Geburtsort:
Swerdlowsk,
Luhansk,
Ukraine

Ehemaliger "Verteidigungsmi-
nister" der sogenannten "Volks-
republik Luhansk".
Durch die Übernahme und Aus-
übung seines Amtes hat er somit
aktiv Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt, die die
territoriale Unversehrtheit, Sou-
veränität und Unabhängigkeit der
Ukraine untergraben und die
Ukraine weiter destabilisieren.

118. Lesya Mikhaylovna
LAPTEVA
Lesya Mykhaylivna
LAPTIEVA

Geschlecht: weib-
lich
Geburtsdatum:
11.3.1976
Geburtsort:
Dschambul/
Jambul/Taras
(Kasachstan)

Ehemalige "Ministerin für Bil-
dung, Wissenschaft, Kultur und
Religion" der sogenannten
"Volksrepublik Luhansk".
Durch die Übernahme und Aus-
übung ihres Amtes hat sie somit
aktiv Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt, die die
territoriale Unversehrtheit, Sou-
veränität und Unabhängigkeit der
Ukraine untergraben und die
Ukraine weiter destabilisieren.

119. Yevgeniy Eduardovich
MIKHAYLOV (alias

Geschlecht: männ-
lich

Ehemaliger sogenannter
"Minister des Ministerrates"
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Yevhen Eduardovych
MYCHAYLOV)

Geburtsdatum:
17.3.1963
Geburtsort: Ark-
hangelsk, Russische
Föderation

(Leiter der Verwaltung von
Regierungsangelegenheiten) der
"Volksrepublik Donezk".
Durch die Übernahme und Aus-
übung seines Amtes hat er somit
aktiv Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt, die die
territoriale Unversehrtheit, Sou-
veränität und Unabhängigkeit der
Ukraine untergraben und die
Ukraine weiter destabilisieren.
Unterstützt weiterhin aktiv die
Handlungen oder politischen
Vorstellungen der Separatisten.

120. Ihor Vladymyrovych
KOSTENOK (alias Igor
Vladimirovich KOS-
TENOK) (Igor Wladi-
mirowitsch KOS-
TENOK)

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
15.3.1961
Geburtsort:
Vodyanske, Rayon
Dobropillia, Oblast
Donetsk (Wod-
janske, Kreis
Dobropillja, Gebiet
Donezk), Ukraine

Ehemaliger sogenannter "Bil-
dungsminister" der "Volksrepu-
blik Donezk".
Durch die Übernahme und Aus-
übung dieser Funktion hat er
somit aktiv Handlungen und
politische Strategien unterstützt,
die die territoriale Unversehrt-
heit, Souveränität und Unabhän-
gigkeit der Ukraine untergraben
und die Ukraine weiter destabili-
sieren.
Derzeit beschäftigt bei der Aka-
demie für Verwaltung und
öffentlichen Dienst von Donezk
unter dem sogenannten "Ober-
haupt der Volksrepublik
Donezk".
Seit September 2018 Professor an
der Fakultät für staatliche und
kommunale Verwaltung an der
föderalen staatseigenen Hoch-
schule "Russische Wirtschafts-
universität G.V. Plechanow".

121. Yevgeniy Vyacheslavo-
vich ORLOV (Jewgeni
Wjatscheslawowitsch
ORLOW) (alias Yevhen
Vyacheslavovych
ORLOV)

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
10.5.1980 oder
21.10.1983
Geburtsort: Snezh-
noye,
Gebiet Donetsk
(Snjeschnoje,
Gebiet Donezk),
Ukraine

Ehemaliges Mitglied des ‚Natio-
nalrates‘ der sogenannten ‚Volks-
republik Donezk‘. Ehemaliger
Vorsitzender der öffentlichen
Bewegung ‚Freies Donbass‘.
Durch die Übernahme und Aus-
übung dieser Funktion hat er
somit aktiv Handlungen und
politische Strategien unterstützt,
die die territoriale Unversehrt-
heit, Souveränität und Unabhän-
gigkeit der Ukraine untergraben
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und die Ukraine weiter destabili-
sieren.
Ehemaliger stellvertretender Vor-
sitzender des Ausschusses für
Industrie und Handel der Natio-
nalversammlung der sogenannten
‚Volksrepublik Donezk‘.

122. Vladyslav
Mykolayovych
DEYNEGO (alias Vla-
dislav Nikolayevich
DEYNEGO)

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
12.3.1964
in Romny,
Oblast Sumy,
Ukraine
oder möglicher-
weise im Dorf Gor-
nyatskiy, Bezirk
Perevalsk, Oblast
Luhansk, Ukraine.

Ehemaliger "Stellvertretender
Leiter" des "Volksrates" der
sogenannten "Volksrepublik
Luhansk".
Durch die Übernahme und Aus-
übung dieser Funktion hat er
somit aktiv Handlungen und
politische Strategien unterstützt,
die die territoriale Unversehrt-
heit, Souveränität und Unabhän-
gigkeit der Ukraine untergraben
und die Ukraine weiter destabili-
sieren.
Derzeit sogenannter "Minister
für auswärtige Angelegenheiten"
der sogenannten "Volksrepublik
Luhansk".

123. Alexey Yurevich
MILCHAKOV (alias
Fritz, Serbian)

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
30.4.1991
Geburtsort: Sankt
Petersburg, Russi-
sche Föderation

Befehlshaber der "Rusich"-Ein-
heit, einer bewaffneten Separatis-
tengruppe, die in die Kämpfe in
der Ostukraine verwickelt ist.
In dieser Funktion hat er aktiv
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt, die die
territoriale Unversehrtheit, Sou-
veränität und Unabhängigkeit der
Ukraine untergraben und die
Ukraine weiter destabilisieren.

124. Eduard
Aleksandrovich
BASURIN (Eduard
Alexandrowitsch
BASURIN)
Eduard
Oleksandrovych
BASURIN (Eduard
Olexandrowitsch
BASURIN)

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
27.6.1966
Geburtsort:
Donezk, Ukraine

Sprecher und Stellvertretender
Leiter der ‚Volksmiliz‘ der soge-
nannten ‚Volksrepublik Donezk‘.
Durch die Übernahme und Aus-
übung dieser Funktion hat er
somit aktiv Handlungen und
politische Strategien unterstützt,
die die territoriale Unversehrt-
heit, Souveränität und Unabhän-
gigkeit der Ukraine untergraben
und die Ukraine weiter destabili-
sieren.
Stellvertretender Leiter und offi-
zieller Vertreter der ‚Volksmiliz
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der sogenannten ‚Volksrepublik
Donezk‘‘.

125. Alexandr Vasilievich
SHUBIN (Alexandr
Wasiljewitsch
SCHUBIN)

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
20.5.1972 oder
30.5.1972
Geburtsort:
Luhansk,
Ukraine

Ehemaliger sogenannter "Justiz-
minister" der unrechtmässigen
sogenannten "Volksrepublik
Luhansk". Ehemaliger Vorsit-
zender der "zentralen Wahlkom-
mission" der sogenannten
"Volksrepublik Luhansk".
Durch die Übernahme und Aus-
übung dieser Funktion hat er
somit aktiv Handlungen und
politische Strategien unterstützt,
die die territoriale Unversehrt-
heit, Souveränität und Unabhän-
gigkeit der Ukraine untergraben
und die Ukraine weiter destabili-
sieren.
Im Juni 2018 als Vorsitzender der
"zentralen Wahlkommission"
der sogenannten "Volksrepublik
Luhansk" entlassen.
Eingetragen als Notar in
Luhansk.
Unterstützt und legitimiert wei-
terhin separatistische politische
Massnahmen.

126. Sergey Yurevich
KUZOVLEV (alias
IGNATOV,
TAMBOV)

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
7.1.1967
Geburtsort:
Michurinsk,
Gebiet Tambov,
Russische Födera-
tion

Ehemaliger sogenannter Oberbe-
fehlshaber der Volksmiliz der
‚Volksrepublik Luhansk‘.
Durch die Übernahme und Aus-
übung dieser Funktion hat er
somit aktiv Handlungen und
politische Strategien unterstützt,
die die territoriale Unversehrt-
heit, Souveränität und Unabhän-
gigkeit der Ukraine untergraben
und die Ukraine weiter destabili-
sieren.
Ehemaliger Befehlshaber der 8.
Armee der Russischen Streit-
kräfte. Stabschef und Erster stell-
vertretender Befehlshaber des
russischen Militärbezirks Süd.

127. Ekaterina Vladimirovna
GOGIASHVILI (geb.
FILIPPOVA)
Kateryna
Volodymyrivna

Geschlecht: weib-
lich
Geburtsdatum:
20.1.1988
Geburtsort: Kras-
noarmeysk (jetzt

Ehemalige sogenannte "Justizmi-
nisterin" der sogenannten
"Volksrepublik Donezk".
Durch die Übernahme und Aus-
übung dieser Funktion hat sie
somit aktiv Handlungen und
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GOGIASHVILI (geb.
FILIPPOVA)

Pokrowsk), Oblast
Donezk, Ukraine

politische Strategien unterstützt,
die die territoriale Unversehrt-
heit, Souveränität und Unabhän-
gigkeit der Ukraine untergraben
und die Ukraine weiter destabili-
sieren.
Ehemalige Direktorin der Abtei-
lung für Arbeitsorganisation des
sogenannten "Ministerrates der
Volksrepublik Donezk". Stell-
vertretende Leiterin des Amtes
der sogenannten "Ombuds-
person der Volksrepublik
Donezk".

128. Aleksandr Yurievich
TIMOFEEV
Oleksandr Yuriyovych
TYMOFEYEV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
15.5.1971
Geburtsort: Nevin-
nomyssk, Stavropol
Krai, Russische
Föderation

Ehemaliger sogenannter
"Minister für Finanzen und
Steuern" der "Volksrepublik
Donezk".
Durch die Übernahme und Aus-
übung seines Amtes hat er somit
aktiv Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt, die die
territoriale Unversehrtheit, Sou-
veränität und Unabhängigkeit der
Ukraine untergraben und die
Ukraine weiter destabilisieren.
Als sogenannter "Minister für
Finanzen und Steuern" im Sep-
tember 2018 entlassen. Unter-
stützt weiterhin aktiv die Hand-
lungen oder politischen Vorstel-
lungen der Separatisten.

129. Evgeny Vladimirovich
MANUYLOV
Yevhen Volodymyro-
vych MANUYLOV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
5.1.1967
Geburtsort:
Baranykivka,
Rayon Bilovodsk,
Region Luhansk,
Ukraine

Sogenannter "Finanzminister"
der sogenannten "Volksrepublik
Luhansk".
Durch die Übernahme und Aus-
übung seines Amtes hat er somit
aktiv Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt, die die
territoriale Unversehrtheit, Sou-
veränität und Unabhängigkeit der
Ukraine untergraben und die
Ukraine weiter destabilisieren.

130. Viktor Vyacheslavovich
YATSENKO
Viktor
Viacheslavovych YAT-
SENKO

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
22.4.1985

Ehemaliger sogenannter
"Minister für Kommunikation"
der sogenannten "Volksrepublik
Donezk" (bis Oktober 2019).
Durch die Übernahme und Aus-
übung seines Amtes hat er somit
aktiv Handlungen und politische
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Geburtsort:
Kherson,
Ukraine

Massnahmen unterstützt, die die
territoriale Unversehrtheit, Sou-
veränität und Unabhängigkeit der
Ukraine untergraben und die
Ukraine weiter destabilisieren.

131. Olga Igorevna BESE-
DINA
Olha Ihorivna BESE-
DINA

Geschlecht: weib-
lich;
Geburtsdatum:
10.12.1976
Geburtsort:
Luhansk,
Ukraine

Ehemalige sogenannte "Minis-
terin für wirtschaftliche Entwick-
lung und Handel" der soge-
nannten "Volksrepublik
Luhansk".
Durch die Übernahme und Aus-
übung ihres Amtes hat sie somit
aktiv Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt, die die
territoriale Unversehrtheit, Sou-
veränität und Unabhängigkeit der
Ukraine untergraben und die
Ukraine weiter destabilisieren.
Ehemalige Leiterin der Aussen-
wirtschaftsabteilung im Amt des
Oberhaupts der "Regierung von
Luhansk".

132. Zaur Raufovich
ISMAILOV
Zaur Raufovych
ISMAYILOV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
25.7.1978 (oder
23.3.1975)
Geburtsdatum:
Krasny Luch,
Voroshilovgrad,
Region Luhansk,
Ukraine

Ehemaliger sogenannter "Gene-
ralstaatsanwalt" der sogenannten
"Volksrepublik Luhansk" (bis
Oktober 2017). Derzeit soge-
nannter "Justizminister" der
sogenannten "Volksrepublik
Donezk".
Durch die Übernahme und Aus-
übung dieser Funktion hat er
somit aktiv Handlungen und
politische Strategien unterstützt,
die die territoriale Unversehrt-
heit, Souveränität und Unabhän-
gigkeit der Ukraine untergraben
und die Ukraine weiter destabili-
sieren.

133. Anatoly Ivanovich
ANTONOV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
15.5.1955
Geburtsort: Omsk,
Russische Födera-
tion

Ehemaliger Stellvertretender Ver-
teidigungsminister und in dieser
Funktion an der Unterstützung
der Entsendung russischer Streit-
kräfte in die Ukraine beteiligt.
Gemäss der derzeitigen Struktur
des russischen Verteidigungsmi-
nisteriums war er in dieser Funk-
tion an der Gestaltung und der
Umsetzung der Politik der russi-
schen Regierung beteiligt. Diese
Massnahmen bedrohen die terri-
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toriale Unversehrtheit, Souverä-
nität und Unabhängigkeit der
Ukraine.
Zum 28. Dezember 2016 ehema-
liger Stellvertretender Minister
für auswärtige Angelegenheiten.
Gehört im Rang eines Botschaf-
ters dem diplomatischen Korps
der Russischen Föderation an.

134. Arkady Viktorovich
BAKHIN

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
8.5.1956
Geburtsort:
Kaunas, Litauen

Ehemaliger erster stellvertre-
tender Verteidigungsminister (bis
17. November 2015); war in
dieser Funktion an der Unter-
stützung der Entsendung russi-
scher Streitkräfte in die Ukraine
beteiligt.
Gemäss der derzeitigen Struktur
des russischen Verteidigungsmi-
nisteriums ist er in dieser Funk-
tion an der Gestaltung und der
Umsetzung der Politik der russi-
schen Regierung beteiligt. Diese
Massnahmen bedrohen die terri-
toriale Unversehrtheit, Souverä-
nität und Unabhängigkeit der
Ukraine.
Derzeit bei Rosatom beschäftigt.

135. Andrei Valeryevich
KARTAPOLOV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
9.11.1963
Geburtsort: ehema-
lige Deutsche
Demokratische
Republik

Ehemaliger Befehlshaber des
Militärbezirks West. Ehemaliger
Direktor der Hauptabteilung
Operationen und stellvertre-
tender Leiter des Generalstabs
der Streitkräfte der Russischen
Föderation. Aktiv an der Gestal-
tung und der Umsetzung der
Militärkampagne der russischen
Streitkräfte in der Ukraine betei-
ligt.
Gemäss der Tätigkeitsbeschrei-
bung des Generalstabs war er
durch die Ausübung operativer
Kontrolle über die Streitkräfte
aktiv an der Gestaltung und der
Umsetzung der Politik der russi-
schen Regierung beteiligt, die die
territoriale Unversehrtheit, Sou-
veränität und Unabhängigkeit der
Ukraine bedroht.
Ehemaliger stellvertretender Ver-
teidigungsminister.
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Mitglied der Staatsduma seit dem
19. September 2021.

136. Valery Fedorovich
RASHKIN

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
14.3.1955
Geburtsort: Zhi-
lino, Region Kali-
ningrad, Russische
Föderation

Erster stellvertretender Vorsit-
zender des Ausschusses für ethni-
sche Fragen der Staatsduma.
Er ist Gründer der Bürgerbewe-
gung "Krassnaya Moskva - Red
Moscow Patriotic Front Aid", die
öffentliche Demonstrationen zur
Unterstützung der Separatisten
organisiert und damit politische
Massnahmen unterstützt hat, die
die territoriale Unversehrtheit,
Souveränität und Unabhängig-
keit der Ukraine untergraben.
Am 20. März 2014 stimmte er für
den Entwurf des föderalen Ver-
fassungsgesetzes "über die Auf-
nahme der Republik Krim in die
Russische Föderation und die
Bildung neuer Föderationssub-
jekte innerhalb der Russischen
Föderation - der Republik Krim
und der Stadt mit Föderalem
Status Sewastopol".

137. Ruslan Ismailovich
BALBEK

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
28.8.1977
Geburtsort:
Bekabad, Usbeki-
sche SSR (jetzt
Usbekistan)

Ehemaliges Mitglied der Staats-
duma, Abgeordneter der rechts-
widrig annektierten Autonomen
Republik Krim.
Ehemaliger stellvertretender Vor-
sitzender des Duma-Ausschusses
für ethnische Fragen.
2014 wurde Balbek zum stellver-
tretenden Vorsitzenden des
Ministerrates der sogenannten
‚Republik Krim‘ ernannt und
betrieb in dieser Funktion die
Integration der rechtswidrig
annektierten Halbinsel Krim in
die Russische Föderation, wofür
er mit der Medaille ‚Für die Ver-
teidigung der Republik Krim‘
ausgezeichnet wurde. Er hat die
Annexion der Krim in öffentli-
chen Erklärungen verteidigt, so
auch in seinem Profil auf der
Website der Partei ‚Vereintes
Russland‘ (Krim-Ableger) und in
einem Presseartikel auf der NTV-
Website vom 3. Juli 2016.
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138. Konstantin
Mikhailovich BAK-
HAREV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
20.10.1972
Geburtsdatum:
Simferopol, Ukrai-
nische SSR (jetzt
Ukraine)

Mitglied der Staatsduma, Abge-
ordneter der rechtswidrig annek-
tierten Autonomen "Republik
Krim".
Stellvertretender Vorsitzender
des Duma-Ausschusses für
Finanzmärkte.
Im März 2014 wurde Bakharev
zum stellvertretenden Vorsit-
zenden und im August 2014 zum
ersten stellvertretenden Vorsit-
zenden des Staatsrates der soge-
nannten "Republik Krim"
ernannt. Er hat zugegeben, an
den Ereignissen von 2014, die zur
rechtswidrigen Annexion der
Krim und Sewastopols geführt
haben, persönlich beteiligt
gewesen zu sein; er hat diese
Annexion öffentlich verteidigt, so
auch in einem auf der Website
gazetakrimea.ru vom 22. März
2016 und auf der Website c-
pravda.ru vom 23. August 2016
veröffentlichten Interview. Er ist
von der "Regierung" der "Repu-
blik Krim" mit dem Orden "Für
treue Pflichterfüllung" ausge-
zeichnet worden.

139. Dmitry Anatolievich
BELIK

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
17.10.1969
Geburtsort:
Kular, Bezirk Ust-
Yansky, Jakutische
Autonome SSR
(jetzt Russische
Föderation)

Mitglied der Staatsduma, Abge-
ordneter der rechtswidrig annek-
tierten Stadt Sewastopol.
Mitglied des Duma-Ausschusses
für internationale Angelegen-
heiten.
Belik hat als Mitglied der Stadt-
verwaltung von Sewastopol im
Februar und März 2014 die Akti-
vitäten des sogenannten ‚Volks-
bürgermeisters‘ Alexei Chaliy
unterstützt. Er hat öffentlich
zugegeben, an den Ereignissen
von 2014, die zur rechtswidrigen
Annexion der Krim und Sewas-
topols geführt haben, persönlich
beteiligt gewesen zu sein; er hat
diese Annexion öffentlich vertei-
digt, so auch auf seiner persön-
lichen Website und in einem auf
der Website nation-news.ru am
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21. Februar 2016 veröffentlichten
Interview.
Für seine Beteiligung an der
Annexion ist er mit dem russi-
schen staatlichen ‚Verdienstorden
für das Vaterland‘ zweiter Klasse
ausgezeichnet worden.

140. Andrei Dmitrievich
KOZENKO

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
3.8.1981
Geburtsort: Sim-
feropol, Ukraini-
sche SSR (jetzt
Ukraine)

Ehemaliges Mitglied der Staats-
duma, Abgeordneter der rechts-
widrig annektierten Autonomen
Republik Krim.
Ehemaliges Mitglied des Duma-
Ausschusses für Finanzmärkte.
Im März 2014 wurde Kozenko
zum stellvertretenden Vorsit-
zenden des Staatsrates der soge-
nannten ‚Republik Krim‘
ernannt. Er hat öffentlich zuge-
geben, an den Ereignissen von
2014, die zur rechtswidrigen
Annexion der Krim und Sewas-
topols geführt haben, persönlich
beteiligt gewesen zu sein; er hat
diese Annexion öffentlich vertei-
digt, so auch in einem auf der
Website gazetacrimea.ru am 12.
März 2016 veröffentlichten Inter-
view. Für seine Beteiligung an der
Annexion ist er von der örtlichen
‚Regierung‘ mit der Medaille ‚Für
die Verteidigung der Republik
Krim‘ ausgezeichnet worden.

141. Svetlana Borisovna
SAVCHENKO

Geschlecht: weib-
lich
Geburtsdatum:
24.6.1965
Geburtsort:
Belogorsk,
Ukrainische SSR
(jetzt Ukraine)

Ehemaliges Mitglied der Staats-
duma, Abgeordnete der rechts-
widrig annektierten Autonomen
Republik Krim.
Ehemaliges Mitglied des Duma-
Ausschusses für Kultur.
Savchenko ist seit 2012 Mitglied
des Obersten Rates der Auto-
nomen Republik Krim und hat
seit März 2014 die Integration der
Krim und Sewastopols, die
rechtswidrig annektiert wurden,
in die Russische Föderation
unterstützt. Im September 2014
wurde sie in den Staatsrat der
sogenannten ‚Republik Krim‘
gewählt. Sie hat die rechtswidrige
Annexion der Krim und Sewas-
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topols mehrfach in öffentlichen
Erklärungen verteidigt, so auch
in auf der Website c-pravda.ru am
2. April 2016 und am 20. August
2016 veröffentlichten Interviews.
Sie ist 2014 vom russischen Staat
mit dem Orden ‚Für Dienste am
Vaterland‘ zweiter Klasse und
2015 von der ‚Regierung‘ der
‚Republik Krim‘ mit dem Orden
‚Für treue Pflichterfüllung‘ aus-
gezeichnet worden.

142. Pavel Valentinovich
SHPEROV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
4.7.1971
Geburtsort:
Simferopol,
Ukrainische SSR
(jetzt Ukraine)

Ehemaliges Mitglied der Staats-
duma, Abgeordneter der rechts-
widrig annektierten Autonomen
Republik Krim.
Ehemaliges Mitglied des Duma-
Ausschusses für GUS-Angele-
genheiten, eurasische Integration
und Verbindungen zu Lands-
leuten.
Im September 2014 wurde
Shperov in den Staatsrat der soge-
nannten ‚Republik Krim‘
gewählt.
Er hat öffentlich - unter anderem
in einem auf der Website ldpr-
rk.ru am 3. September 2016 ver-
öffentlichten Interview - zuge-
geben, an den Ereignissen von
2014, die zur rechtswidrigen
Annexion der Krim und Sewas-
topols geführt haben, und insbe-
sondere an der Durchführung des
illegalen Referendums über die
rechtswidrige Annexion der
Halbinsel mitgewirkt zu haben.

143. Andrey Vladimirovich
CHEREZOV (Andrej
Wladimirowitsch
TSCHERESOW)

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
12.10.1967
Geburtsort: Salair,
Kemerovskaya
oblast (Salair,
Gebiet Kemerowo),
Russische
Föderation

Ehemaliger Stellvertretender
Minister für Energie der Russi-
schen Föderation.
Er ist mitverantwortlich für den
Beschluss zum Weitertransport
der von Siemens Gas Turbine
Technologies OOO an OAO
VO Technopromexport gelie-
ferten Gasturbinen zwecks
Installation auf der Krim. Dieser
Beschluss trägt zur Schaffung
einer unabhängigen Stromversor-
gung für die Krim und Sewas-
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topol mit dem Ziel, deren
Abtrennung von der Ukraine
voranzutreiben, bei und unter-
gräbt die territoriale Unversehrt-
heit, Souveränität und Unabhän-
gigkeit der Ukraine.

144. Evgeniy Petrovich
GRABCHAK

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
18.7.1981
Geburtsort: Ust-
Labinsk, Region
Krasnodar, Russi-
sche Föderation

Ehemaliger Abteilungsleiter im
Energieministerium der Russi-
schen Föderation und dort
zuständig für die Entwicklung
von Stromerzeugungsprojekten
auf der Krim. Diese Vorhaben
tragen zur Schaffung einer unab-
hängigen Stromversorgung für
die Krim und Sewastopol mit
dem Ziel, deren Abtrennung von
der Ukraine voranzutreiben, bei
und untergraben die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine.
Stellvertretender Minister für
Energie der Russischen Födera-
tion.

145. Sergey Anatolevich
TOPOR-GILKA
(Sergej Anatoljewitsch
TOPOR-GILKA)

Geschlecht: männ-
lich;
Geburtsdatum:
17.2.1970
Geburtsort: Mol-
dovan SSR (Mol-
dauische Sozialisti-
sche Sowjetrepu-
blik) (jetzt Repu-
blik Moldau)
Staatsangehörigkeit:
russisch

In seiner Eigenschaft als General-
direktor von OAO "VO TPE"
führte er die Verhandlungen mit
der Siemens Gas Turbine Tech-
nologies OOO über den Kauf
und die Lieferung der Gastur-
binen für ein Kraftwerk in
Taman, Region Krasnodar, Rus-
sische Föderation. Später war er
als Generaldirektor von OOO
"VO TPE" verantwortlich für
den Weitertransport der Gastur-
binen auf die Krim und die
Umsetzung des Bauvorhabens
für die Wärmekraftwerke Bala-
klawa und Tawritscheskaja, wo
die Turbinen installiert wurden.
Damit wird zur Schaffung einer
unabhängigen Stromversorgung
für die Krim und Sewastopol bei-
getragen, um deren Abtrennung
von der Ukraine voranzutreiben,
und die territoriale Unversehrt-
heit, Souveränität und Unabhän-
gigkeit der Ukraine untergraben.

146. Dmitry Vladimirovich
OVSYANNIKOV

Geschlecht: männ-
lich

Ehemaliger "Gouverneur von
Sewastopol" (bis Juli 2019).
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Geburtsdatum:
21.2.1977
Geburtsort: Omsk,
UdSSR (jetzt Rus-
sische Föderation)

Ovsyannikov wurde in den
Wahlen, die am 10. September
2017 von der Russischen Föde-
ration in der rechtswidrig annek-
tierten Stadt Sewastopol durchge-
führt wurden, zum "Gouverneur
von Sewastopol" gewählt.
Präsident Putin hat ihn am 28.
Juli 2016 zum amtierenden
"Gouverneur von Sewastopol"
ernannt. In dieser Funktion hat
er die weitere Integration der
rechtswidrig annektierten Halb-
insel Krim in die Russische Föde-
ration betrieben und ist in dieser
Eigenschaft verantwortlich für
die aktive Unterstützung und
Umsetzung von Handlungen
oder politischen Massnahmen,
die die territoriale Unversehrt-
heit, Souveränität und Unabhän-
gigkeit der Ukraine untergraben
oder bedrohen.
Im Jahr 2017 gab er öffentliche
Erklärungen ab, in denen er die
rechtswidrige Annexion Sewas-
topols und der Krim befürwor-
tete, sowie zum Jahrestag des
rechtswidrigen "Krim-Referen-
dums". Er gedachte der Vete-
ranen der sogenannten "Selbst-
verteidigungseinheiten", die die
Entsendung russischer Streit-
kräfte auf die Halbinsel Krim im
Vorfeld ihrer rechtswidrigen
Annexion durch die Russische
Föderation erleichtert hatten,
und forderte, dass Sewastopol die
südliche Hauptstadt der Russi-
schen Föderation werden solle.
Ehemaliger stellvertretender
Minister für Industrie und
Handel der Russischen Födera-
tion (bis April 2020).

147. Inna Nikolayevna
GUZEYEVA
Inna Nikolayevna
GUZEEVA
Inna Mykolayivna
HUZIEIEVA

Geschlecht: weib-
lich
Geburtsdatum:
20.5.1971
Geburtsort: Krim,
Ukraine

Stellvertretende Leiterin der
Wahlkommission der Krim. In
dieser Eigenschaft wirkte sie an
der Durchführung der russischen
Präsidentschaftswahlen vom 18.
März 2018, der Regional- und
Kommunalwahlen vom 8. Sep-
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tember 2019 sowie der Wahlen
zur Staatsduma im September
2021 auf der Krim und in Sewas-
topol, die rechtswidrig annektiert
wurden, mit und unterstützte
und betrieb damit aktiv politische
Massnahmen, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben.

148. Natalya Ivanovna BEZ-
RUCHENKO/Natalia
Ivanovna BEZRU-
CHENKO
Nataliya Ivanivna BEZ-
RUCHENKO

Geschlecht: weib-
lich
Geburtsdatum:
22.8.1979
Geburtsort:
Simferopol, Krim,
Ukraine

Sekretärin der Wahlkommission
der Krim. In dieser Eigenschaft
wirkte sie an der Durchführung
der russischen Präsidentschafts-
wahlen vom 18. März 2018, der
Regional- und Kommunalwahlen
vom 8. September 2019 sowie der
Wahl zur Staatsduma im Sep-
tember 2021 auf der Krim und in
Sewastopol, die rechtswidrig
annektiert wurden, mit und
unterstützte und betrieb damit
aktiv politische Massnahmen, die
die territoriale Unversehrtheit,
Souveränität und Unabhängig-
keit der Ukraine untergraben.

149. Aleksandr Yurevich
PETUKHOV
(Alexandr Jurewitsch
PETUCHOW)
Aleksandr Yurievich
PETUKHOV
Oleksandr Yuriyovych
PIETUKHOV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
17.7.1970
Geburtsort: Ryazan
(Rjasan), Russische
Föderation

Ehemaliger Leiter der Wahlkom-
mission von Sewastopol. In
dieser Funktion hat er an der
Durchführung der russischen
Präsidentschaftswahlen vom 18.
März 2018 auf der Krim und in
Sewastopol, die rechtswidrig
annektiert wurden, mitgewirkt
und hat damit aktiv politische
Strategien unterstützt und umge-
setzt, die die territoriale Unver-
sehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben.
Föderaler Hauptinspektor für das
Gebiet Moskau.
Seit dem 6. April 2021 Assistent
des generalbevollmächtigten Ver-
treters des Präsidenten der Rus-
sischen Föderation im Föderati-
onskreis Zentralrussland.
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150. Miroslav
Aleksandrovich
POGORELOV
Myroslav
Oleksandrovych
POHORIELOV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
7.6.1968
Geburtsort: Nowo-
rossijsk, Russische
Föderation

Ehemaliger stellvertretender
Leiter der Wahlkommission von
Sewastopol (bis Mai 2019). In
dieser Funktion hat er an der
Durchführung der russischen
Präsidentschaftswahlen vom 18.
März 2018 auf der Krim und in
Sewastopol, die rechtswidrig
annektiert wurden, mitgewirkt
und hat damit aktiv politische
Strategien unterstützt und umge-
setzt, die die territoriale Unver-
sehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben.

151. Anastasiya Nikolayevna
KAPRANOVA
Anastasiya
Mykolayivna KAPRA-
NOVA

Geschlecht: weib-
lich
Geburtsdatum:
1964 (möglicher-
weise: 21 April)

Ehemalige Sekretärin der Wahl-
kommission von Sewastopol (bis
Mai 2019). In dieser Eigenschaft
wirkte sie an der Durchführung
der russischen Präsidentschafts-
wahlen vom 18. März 2018 auf
der Krim und in Sewastopol, die
rechtswidrig annektiert wurden,
mit und unterstützte und betrieb
damit aktiv politische Mass-
nahmen, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben.

152. Olga Valerievna POZD-
NYAKOVA/Olga
Valeryevna POZD-
NYAKOVA
Olga Valeriyivna
POZDNYAKOVA

Geschlecht: weib-
lich
Geburtsdatum:
30.3.1982
Geburtsort:
Schachty, Gebiet
Rostow, UdSSR
(jetzt Russische
Föderation)

Ehemalige ‚Vorsitzende‘ der
‚zentralen Wahlkommission‘ der
sogenannten ‚Volksrepublik
Donezk‘. In dieser Eigenschaft
hat sie an der Durchführung der
sogenannten ‚Wahlen‘ vom 11.
November 2018 in der soge-
nannten ‚Volksrepublik Donezk‘
mitgewirkt und hat damit aktiv
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.
Ehemalige Leiterin der Abteilung
für Innenpolitik der Verwaltung
des sogenannten ‚Oberhaupts der
Volksrepublik Donezk‘.
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153. Elena Valerievna KRA-
VCHENKO/Elena
Valeryevna KRA-
VCHENKO
Olena Valeriyivna
KRAVCHENKO

Geschlecht: weib-
lich
Geburtsdatum:
22.2.1983
Geburtsort:
Swerdlowsk (Jeka-
tarinburg), UdSSR
(jetzt Russische
Föderation)

"Vorsitzende" der "zentralen
Wahlkommission" der soge-
nannten "Volksrepublik
Luhansk". In dieser Eigenschaft
hat sie an der Durchführung der
sogenannten "Wahlen" vom 11.
November 2018 in der soge-
nannten "Volksrepublik
Luhansk" mitgewirkt und hat
damit aktiv Handlungen unter-
stützt und politische Mass-
nahmen umgesetzt, die die terri-
toriale Unversehrtheit, Souverä-
nität und Unabhängigkeit der
Ukraine untergraben und die
Ukraine weiter destabilisieren.

154. Leonid Ivanovich
PASECHNIK
Leonid Ivanovych
PASICHNYK

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
15.3.1970
Geburtsort: Voro-
shilovgrad,
Luhansk, Oblast
Voroshilovghrad,
Ukrainische SSR
(jetzt Ukraine)

"Gewählter Führer" der soge-
nannten "Volksrepublik
Luhansk". Durch die Übernahme
und Ausübung dieser Funktion
hat er aktiv Handlungen und
politische Massnahmen unter-
stützt und umgesetzt, die die ter-
ritoriale Unversehrtheit, Souve-
ränität und Unabhängigkeit der
Ukraine untergraben und die
Ukraine weiter destabilisieren.

155. Vladimir Anatolievich
BIDYOVKA/Vladimir
Anatolievich BIDEVKA
Volodymyr
Anatoliyovych
BIDIOVKA

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
7.3.1981
Geburtsort:
Makeevka,
Oblast Donezk,
Ukraine

"Vorsitzender" des sogenannten
"Volksrates" der sogenannten
"Volksrepublik Donezk". Durch
die Übernahme und Ausübung
dieser Funktion hat er aktiv
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

156. Denis Nikolaevich
MIROSHNICHENKO

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
8.12.1987
Geburtsort:
Luhansk,
Ukraine

"Vorsitzender" des sogenannten
"Volksrates" der sogenannten
"Volksrepublik Luhansk".
Durch die Übernahme und Aus-
übung dieser Funktion hat er
aktiv Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine

Ein- und Ausfuhr. Zahlungsverkehr 946.224.2

Fassung: 30.03.2022 119



untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

157. Aleksey Alekseevich
NAYDENKO
Oleksii
Oleksiyovych NAY-
DENKO

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
2.6.1980
Geburtsort:
Donezk, Ukraine

"Stellvertretender Vorsitzender"
der "zentralen Wahlkommis-
sion" der sogenannten "Volksre-
publik Donezk". In dieser Eigen-
schaft hat er an der Durchfüh-
rung der sogenannten "Wahlen"
vom 11. November 2018 in der
sogenannten "Volksrepublik
Donezk" mitgewirkt und hat
damit aktiv politische Mass-
nahmen unterstützt und umge-
setzt, die die territoriale Unver-
sehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

158. Vladimir Yurievich
VYSOTSKIY
Volodymyr Yuriyovych
VYSOTSKYI

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
7.4.1985
Geburtsort: Dorf
Lekarstwennoe,
Autonome
"Republik Krim",
Ukraine

Ehemaliger "Sekretär" der "zen-
tralen Wahlkommission" der
sogenannten "Volksrepublik
Donezk". In dieser Funktion hat
er an der Durchführung der soge-
nannten "Wahlen" vom 11.
November 2018 in der soge-
nannten "Volksrepublik
Donezk" mitgewirkt und hat
damit aktiv politische Strategien
unterstützt und umgesetzt, die
die territoriale Unversehrtheit,
Souveränität und Unabhängig-
keit der Ukraine untergraben und
die Ukraine weiter destabili-
sieren.
Amtierender Leiter der "zen-
tralen Wahlkommission" der
sogenannten "Volksrepublik
Donezk".

159. Maksim Aleksandrovich
SVIDCHENKO
Maksym
Oleksandrovych SVID-
CHENKO

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
6.4.1978
Geburtsort:
Luhansk, Ukraine

"Stellvertretender Vorsitzender"
der "zentralen Wahlkommis-
sion" der sogenannten "Volksre-
publik Luhansk". In dieser Funk-
tion hat er an der Durchführung
der sogenannten "Wahlen" vom
11. November 2018 in der soge-
nannten "Volksrepublik
Luhansk" mitgewirkt und hat
damit aktiv politische Strategien
unterstützt und umgesetzt, die
die territoriale Unversehrtheit,
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Souveränität und Unabhängig-
keit der Ukraine untergraben und
die Ukraine weiter destabili-
sieren.

160. Ekaterina Vasilyevna
TERESHCHENKO
Ekaterina Vasilievna
TERESHCHENKO
Kateryna Vasylivna
TERESHCHENKO

Geschlecht: weib-
lich
Geburtsdatum:
31.5.1986
Geburtsort:
Luhansk, Ukraine

"Sekretärin" der "zentralen
Wahlkommission" der soge-
nannten "Volksrepublik
Luhansk". In dieser Funktion hat
sie an der Durchführung der
sogenannten "Wahlen" vom 11.
November 2018 in der soge-
nannten "Volksrepublik
Luhansk" mitgewirkt und hat
damit aktiv politische Strategien
unterstützt und umgesetzt, die
die territoriale Unversehrtheit,
Souveränität und Unabhängig-
keit der Ukraine untergraben und
die Ukraine weiter destabili-
sieren.

161. Sergey Nikolayevich
STANKEVICH

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
27.1.1963
Geburtsort: Kali-
ningrad, Russische
Föderation

Leiter der Grenzsicherungsabtei-
lung des Inlandsgeheimdienstes
der Russischen Föderation für die
"Republik Krim und Sewas-
topol", Konteradmiral. In dieser
Eigenschaft war er verantwort-
lich für das Vorgehen der Flotte
der Küstenwache der Russischen
Föderation gegen die Ukraine am
25. November 2018, die ukraini-
sche Schiffe daran gehindert
haben, ihre Küste am Asowschen
Meer anzulaufen, und somit die
territoriale Unversehrtheit und
Souveränität und die Sicherheit
der Ukraine sowie deren Sicher-
heit durch die Einschränkung der
Mobilität und Einsatzfähigkeit
ukrainischer Marineschiffe unter-
graben haben.
Diese Handlungen haben zudem
zur Konsolidierung der rechts-
widrigen Annexion der Halbinsel
Krim in die Russische Föderation
beigetragen.

162. Andrey Borisovich
SHEIN

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
10.6.1971

Stellvertretender Leiter der
Grenzsicherungsabteilung -
Leiter der Einheit der Küsten-
wache des Inlandsgeheimdienstes
der Russischen Föderation für die
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Geburtsort: Oblast
Ivanovskaya, Rus-
sische Föderation

"Republik Krim und Sewas-
topol". In dieser Eigenschaft
nahm er an den Einsätzen gegen
ukrainische Schiffe und ihre
Besatzung beim Vorgehen der
Russischen Föderation gegen die
Ukraine am 25. November 2018
teil, die ukrainische Schiffe daran
gehindert haben, ihre Küste am
Asowschen Meer anzulaufen,
und somit die territoriale Unver-
sehrtheit und Souveränität und
die Sicherheit der Ukraine durch
Einschränkung der Mobilität und
Einsatzfähigkeit ukrainischer
Marineschiffe untergraben haben.
Diese Handlungen haben zudem
zur Konsolidierung der rechts-
widrigen Annexion der Halbinsel
Krim in die Russische Föderation
beigetragen.

163. Aleksey Mikhailovich
SALYAEV
Aleksey Mikhailovich
SALYAYEV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
22.8.1978 oder
4.12.1975

Befehlshabender Offizier des
Grenzpatrouillenschiffs "Don"
(Schiffskennung 353) des Grenz-
schutzes des Inlandsgeheim-
dienstes der Russischen Födera-
tion. Er hatte den Befehl über das
Schiff, das sich aktiv am Vor-
gehen der Russischen Föderation
gegen ukrainische Schiffe und
ihre Besatzung am 25. November
2018 beteiligte, und führte das
Rammen des Reedeschleppers
"Yani Kapu" der ukrainischen
Marine durch. Diese Handlungen
haben ukrainische Schiffe daran
gehindert, ihre Küste am Asow-
schen Meer anzulaufen, und
somit die territoriale Unversehrt-
heit und Souveränität der
Ukraine untergraben und die
Sicherheit der Ukraine durch
Einschränkung der Mobilität und
Einsatzfähigkeit ukrainischer
Marineschiffe untergraben.
Diese Handlungen haben zudem
zur Konsolidierung der rechts-
widrigen Annexion der Halbinsel
Krim in die Russische Föderation
beigetragen.
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164. Andrei Olegovich
SHIPITSIN

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
25.12.1969
Geburtsort:
Astrakhan,
Russische
Föderation

Befehlshabender Offizier des
Grenzpatrouillenschiffs
"Izumrud" des Grenzschutzes
des Inlandsgeheimdienstes der
Russischen Föderation. Er hatte
den Befehl über das Schiff, das
sich aktiv am Vorgehen der Rus-
sischen Föderation gegen ukrai-
nische Schiffe und ihre Besatzung
am 25. November 2018 beteiligte,
die ukrainische Schiffe daran
gehindert haben, ihre Küste am
Asowschen Meer anzulaufen,
und somit die territoriale Unver-
sehrtheit und Souveränität der
Ukraine untergraben haben und
die Sicherheit der Ukraine durch
Einschränkung der Mobilität und
Einsatzfähigkeit ukrainischer
Marineschiffe untergraben haben.
Diese Handlungen haben zudem
zur Konsolidierung der rechts-
widrigen Annexion der Halbinsel
Krim in die Russische Föderation
beigetragen.

165. Aleksey Vladimirovich
SHATOKHIN

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
26.1.1971

Dienststellenleiter des Kontroll-
punkts von Kertsch für die
"Republik Krim und Sewas-
topol" des Inlandsgeheimdienstes
der Russischen Föderation. Er
nahm an den Einsätzen gegen
ukrainische Schiffe während des
Vorgehens der Russischen Föde-
ration gegen ukrainische Schiffe
und ihre Besatzung am 25.
November 2018 teil, die ukraini-
sche Schiffe daran gehindert
haben, ihre Küste am Asowschen
Meer anzulaufen, und somit die
territoriale Unversehrtheit und
Souveränität untergraben haben
und die Sicherheit der Ukraine
durch Einschränkung der Mobi-
lität und Einsatzfähigkeit ukrai-
nischer Marineschiffe unter-
graben haben.
Diese Handlungen haben zudem
zur Konsolidierung der rechts-
widrigen Annexion der Halbinsel
Krim in die Russische Föderation
beigetragen.
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166. Ruslan Alexandrovich
ROMASHKIN

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
15.6.1976
Geburtsort:
Ruzaevka,
Mordovia (Russi-
sche Föderation)

Dienststellenleiter des Kontroll-
punkts in der "Republik Krim
und Sewastopol" des Inlandsge-
heimdienstes der Russischen
Föderation. In dieser Eigenschaft
war er für die Koordinierung des
Vorgehens der Streitkräfte der
Russischen Föderation gegen
ukrainische Schiffe und ihre
Besatzung am 25. November
2018 verantwortlich, die ukraini-
sche Schiffe daran gehindert
haben, ihre Küste am Asowschen
Meer anzulaufen, und somit die
territoriale Unversehrtheit und
Souveränität und die Sicherheit
der Ukraine durch Einschrän-
kung der Mobilität und Einsatz-
fähigkeit ukrainischer Marine-
schiffe untergraben haben.
Diese Handlungen haben zudem
zur Konsolidierung der rechts-
widrigen Annexion der Halbinsel
Krim in die Russische Föderation
beigetragen.

167. Sergey Alekseevich
SHCHERBAKOV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
2.11.1986

Er hatte den Befehl über das U-
Boot-Abwehrschiff "Suzdalets"
der Schwarzmeerflotte der Rus-
sischen Föderation, das am Vor-
gehen der Russischen Föderation
gegen ukrainische Schiffe und
ihre Besatzung am 25. November
2018 beteiligt war und sich aktiv
an der Blockade des Reedeschlep-
pers "Yani Kapu" und der Auf-
bringung des Kanonenboots
"Nikopol" beteiligte. Diese
Handlungen haben ukrainische
Schiffe daran gehindert, ihre
Küste am Asowschen Meer anzu-
laufen, und somit die territoriale
Unversehrtheit und Souveränität
der Ukraine untergraben und die
Sicherheit der Ukraine durch
Einschränkung der Mobilität und
Einsatzfähigkeit ukrainischer
Marineschiffe untergraben.
Diese Handlungen haben zudem
zur Konsolidierung der rechts-
widrigen Annexion der Halbinsel
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Krim in die Russische Föderation
beigetragen.

168. Aleksandr
Vladimirovich DVOR-
NIKOV

Geschlecht: männ-
lich Geburtsdatum:
22.8.1961
Geburtsort:
Ussuriysk, Pri-
morskiy Krai, Rus-
sian
Federation

Kommandant des südlichen Mili-
tärdistrikts der russischen Streit-
kräfte, General des Heeres und
verantwortlich für die Streitkräfte
in der Region, einschliesslich der
rechtswidrig annektierten Krim
und Sewastopol. In dieser Eigen-
schaft war er verantwortlich für
Handlungen der Schwarzmeer-
flotte und anderer Streitkräfte der
Russischen Föderation gegen die
Ukraine am 25. November 2018,
die ukrainische Schiffe daran
gehindert haben, ihre Küste am
Asowschen Meer anzulaufen,
und somit die territoriale Unver-
sehrtheit und Souveränität und
die Sicherheit der Ukraine durch
Einschränkung der Mobilität und
Einsatzfähigkeit ukrainischer
Marineschiffe untergraben haben.
Diese Handlungen haben zudem
zur Konsolidierung der rechts-
widrigen Annexion der Halbinsel
Krim in die Russische Föderation
beigetragen.

169. Sergei Andreevich
DANILENKO

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
14.3.1960
Geburtsort: Kras-
nodar, UdSSR
(jetzt Russische
Föderation)

Ehemaliger Leiter der Wahlkom-
mission von Sewastopol. In
dieser Funktion hat er an der
Durchführung der Kommunal-
wahlen in der rechtswidrig
annektierten Stadt Sewastopol
vom 8. September 2019 mitge-
wirkt und hat damit aktiv Hand-
lungen und aktiv politische Stra-
tegien umgesetzt, die die territo-
riale Unversehrtheit, Souverä-
nität und Unabhängigkeit der
Ukraine untergraben oder
bedrohen.

170. Lidia Aleksandrovna
BASOVA
Lidiya Oleksandrivna
BASOVA

Geschlecht: weib-
lich
Geburtsdatum:
1972

Ehemalige stellvertretende Lei-
terin der Wahlkommission von
Sewastopol. In dieser Funktion
hat sie an der Durchführung der
Kommunalwahlen in der rechts-
widrig annektierten Stadt Sewas-
topol vom 8. September 2019
mitgewirkt und hat damit aktiv
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Handlungen und aktiv politische
Strategien umgesetzt, die die ter-
ritoriale Unversehrtheit, Souve-
ränität und Unabhängigkeit der
Ukraine untergraben oder
bedrohen.

171. Ekaterina Eduardovna
PYRKOVA
Kateryna Eduardivna
PYRKOVA

Geschlecht: weib-
lich
Geburtsdatum:
22.8.1967
Geburtsort: Sewas-
topol, UdSSR (jetzt
Ukraine)

Sekretärin der Wahlkommission
von Sewastopol. In dieser Funk-
tion hat sie an der Durchführung
der Kommunalwahlen in der
rechtswidrig annektierten Stadt
Sewastopol vom 8. September
2019 mitgewirkt und hat damit
aktiv Handlungen unterstützt
und aktiv politische Strategien
umgesetzt, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben oder bedrohen.

172. Ekaterina Borisovna
ALTABAEVA
Kateryna Borysivna
ALTABAEVA

Geschlecht: weib-
lich
Geburtsdatum:
27.5.1956
Geburtsort: Uglich,
UdSSR (jetzt Rus-
sische Föderation)

Mitglied im Föderationsrat der
Russischen Föderation für die
rechtswidrig annektierte Stadt
Sewastopol. Durch die Über-
nahme und Ausübung dieser
Funktion hat sie sich für die wei-
tere Eingliederung der rechts-
widrig annektierten Stadt Sewas-
topol in die Russische Föderation
eingesetzt und hat damit aktiv
Handlungen unterstützt und
aktiv politische Strategien umge-
setzt, die die territoriale Unver-
sehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben oder bedrohen.

173. Yuriy Mikhailovich
GOTSANYUK Yuriy
Mikhailovich GOTSA-
NIUK
Iurii Mykhailovych
HOTSANIUK

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
18.7.1966
Geburtsort:
Novaya Derevnya/
Nove Selo, UdSSR
(jetzt Russische
Föderation)

Ministerpräsident der soge-
nannten "Republik Krim".
Durch die Übernahme und Aus-
übung dieser Funktion hat er sich
für die weitere Eingliederung der
sogenannten "Republik Krim" in
die Russische Föderation einge-
setzt und hat damit aktiv Hand-
lungen unterstützt und aktiv
politische Strategien umgesetzt,
die die territoriale Unversehrt-
heit, Souveränität und Unabhän-
gigkeit der Ukraine untergraben
oder bedrohen.
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174. Vladimir Vladimirovich
NEMTSEV
Volodymyr
Volodymyrovych
NEMTSEV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
15.11.1971
Geburtsort: Sewas-
topol, UdSSR (jetzt
Ukraine)

Vorsitzender der sogenannten
"gesetzgebenden Versammlung"
der rechtswidrig annektierten
Stadt Sewastopol. Durch die
Übernahme und Ausübung
dieser Funktion hat er sich für die
weitere Eingliederung der rechts-
widrig annektierten Stadt Sewas-
topol in die Russische Föderation
eingesetzt und hat damit aktiv
Handlungen unterstützt und
aktiv politische Strategien umge-
setzt, die die territoriale Unver-
sehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben oder bedrohen.

175. Mikhail Vladimirovich
RAZVOZHAEV
Mykhailo
Volodymyrovich RAZ-
VOZHAEV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
30.12.1980
Geburtsort: Kras-
nojarsk, UdSSR
(jetzt Russische
Föderation)

Sogenannter "Gouverneur" der
rechtswidrig annektierten Stadt
Sewastopol. Durch die Über-
nahme und Ausübung dieser
Funktion hat er sich für die wei-
tere Eingliederung der rechts-
widrig annektierten Stadt Sewas-
topol in die Russische Föderation
eingesetzt und hat damit aktiv
Handlungen unterstützt und
aktiv politische Strategien umge-
setzt, die die territoriale Unver-
sehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben oder bedrohen.

176. Alexander Nikolaevich
GANOV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
24.10.1974
Geburtsort: Woro-
nesch (Russische
Föderation)

Generaldirektor der Aktienge-
sellschaft JSC TC Grand Service
Express, die Schienenverkehrs-
dienste zwischen Russland und
der rechtswidrig annektierten
Halbinsel Krim betreibt. Daher
trägt er zur Konsolidierung der
rechtswidrig annektierten Halb-
insel Krim in die Russische Föde-
ration bei, was wiederum die ter-
ritoriale Unversehrtheit, Souve-
ränität und Unabhängigkeit der
Ukraine weiter untergräbt.

177. Leonid Kronidovich
RYZHENKIN

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
10.11.1967
Geburtsort: unbe-
kannt

Ehemaliger stellvertretender
Generaldirektor für Infrastruk-
turprojekte bei Stroygazmontazh
(SGM); er beaufsichtigte seit 2015
den Bau der Brücke über die
Strasse von Kertsch (auch den
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Reisepass-Nr.:
722706177 (im Jahr
2015)

Eisenbahnteil der Brücke), die
Russland mit der rechtswidrig
annektierten Halbinsel Krim ver-
bindet. Daher trägt er zur Konso-
lidierung der rechtswidrig annek-
tierten Halbinsel Krim in die
Russische Föderation bei, was
wiederum die territoriale Unver-
sehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
weiter untergräbt.

178. Mikhail Nikolaevich
BELOUSOV
(Michail Nikolajewitsch
BELUSOW)

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
26.11.1964
Geburtsort: Russ-
land
Staatsangehörigkeit:
Ukrainisch, Rus-
sisch (von der Rus-
sischen Föderation
auf der Krim ausge-
stellte Pässe
werden von der
Union nicht
anerkannt)
Anschrift:
Ukraine, Krim,
Simferopol,
Balaklavs’ka Str.
117, App. 48

Richter am Bezirksgericht Kiew-
skij in Simferopol.
Er traf in politisch motivierten
Verfahren gegen Gegner der
rechtswidrigen Annexion der
Krim und Sewastopols mehrere
voreingenommene Entschei-
dungen. Dadurch hat er aktiv
Handlungen unterstützt und
politische Massnahmen umge-
setzt, die die territoriale Unver-
sehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben oder bedrohen.

179. Andrey Nikolaevich
DOLGOPOLOV
(Andrej Nikolajewitsch
DOLGOPOLOW)

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
15.2.1959
Geburtsort: Kyr-
gyzstan (Kirgi-
sistan)
Staatsangehörigkeit:
Ukrainisch, Rus-
sisch (von der Rus-
sischen Föderation
auf der Krim ausge-
stellte Pässe
werden von der
Union nicht
anerkannt)
Anschrift:
Ukraine, Krim,

Vorsitzender des Bezirksgerichts
Kiewskij in Simferopol.
Er traf in politisch motivierten
Verfahren gegen Gegner der
rechtswidrigen Annexion der
Krim und Sewastopols mehrere
voreingenommene Entschei-
dungen. Dadurch hat er aktiv
Handlungen unterstützt und
politische Massnahmen umge-
setzt, die die territoriale Unver-
sehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben oder bedrohen.
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Simferopol,
Peremohy-Allee 82,
App 343

180. Yevgeniy Sergeevich
KOLPIKOV
(Jewgeni
Sergejewitsch KOL-
PIKOW)

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
6.5.1974
Geburtsort: Beryo-
zovskaya, Danil-
ovsky District,
Volgograd
Oblast, Russia
(Berjosowskaja,
Kreis Danilowski,
Gebiet
Wolgograd, Russ-
land)
Staatsangehörigkeit:
Russisch
Anschrift: Russ-
land, Gebiet
Rostow, 344022
Rostow, Pushkin
Str. 72A, Militär-
staatsanwaltschaft
des Militärbezirks
Süd der Russischen
Föderation
Tel. (+ 7)
8863263-04-67, (+
7) 8863282-79-68

Staatsanwalt der Militärstaatsan-
waltschaft des Militärbezirks Süd
der Russischen Föderation in
Rostow am Don.
Er leitete gegen die pro-ukraini-
schen Aktivisten, die als Gegner
der Annexion der Halbinsel Krim
durch die Russische Föderation
unterdrückt werden, Verfahren
ein. Er erhob bei einem Gericht
in der Russischen Föderation
Anklage gegen die ukrainischen
Staatsbürger, die zwangsweise
aus dem Gebiet der besetzten
Halbinsel Krim überstellt
worden waren. Dadurch hat er
aktiv Handlungen unterstützt
und politische Massnahmen
umgesetzt, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben oder bedrohen.

181. Magomed Farmanovich
MAGOMEDOV
(Magomed
Farmanowitsch
MAGOMEDOW)

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
5.2.1981

Ermittler für besondere Fälle in
der Ersten Ermittlungsabteilung,
Direktion für die Untersuchung
besonders wichtiger Fälle der
Zentralen Ermittlungsabteilung
beim Untersuchungsausschuss
Russlands für die Republik Krim
und die Stadt Sewastopol.
Er war an politisch motivierten
strafrechtlichen Ermittlungen
gegen die Anführer des Medschlis
des krimtatarischen Volkes betei-
ligt, die wegen aktiven Wider-
stands gegen die rechtswidrige
Annexion der Halbinsel Krim
verfolgt werden. Dadurch hat er
aktiv Handlungen unterstützt
und politische Massnahmen
umgesetzt, die die territoriale
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Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben oder bedrohen.

182. Leonid Vladimirovich
MIKHAILIUK (Leonid
Wladimirowitsch
MICHAILJUK)

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
1.1.1970 oder
8.7.1963
Staatsangehörigkeit:
Russisch
Anschrift
(Arbeitsplatz):
Ukraine, Krim,
295034 Simferopol,
I.-Franko-Boule-
vard 13

Leiter des Inlandsgeheimdiensts
der Russischen Föderation (FSB)
im Gebiet der Krim und Sewas-
topols und des regionalen Aus-
schusses für Terrorismusbe-
kämpfung.
Er befehligte die FSB-Truppen,
die zur Verstärkung der Kam-
pagne zur Unterdrückung der
Gegner der rechtswidrigen Anne-
xion der Halbinsel Krim durch
die Russische Föderation einge-
setzt wurden. Einige der pro-
ukrainischen Aktivisten, die von
den FSB-Einheiten unter seinem
Kommando festgenommen
wurden, wurden zwangsweise
nach Krasnodar und Rostow am
Don in Russland überstellt.
Dadurch hat er aktiv Handlungen
unterstützt und politische Mass-
nahmen umgesetzt, die die terri-
toriale Unversehrtheit, Souverä-
nität und Unabhängigkeit der
Ukraine untergraben oder
bedrohen.

183. Viktor Anatolyevich
MOZHELIANSKIY
(Viktor
Anatoljewitsch
MOSCHELJANSKI)

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
10.5.1964
Geburtsort:
Kharkiv (Charkiw),
Ukraine
Staatsangehörigkeit:
Ukrainisch, Rus-
sisch (von der Rus-
sischen Föderation
auf der Krim ausge-
stellte Pässe
werden von der
Union nicht
anerkannt)
Anschrift:
Ukraine, Krim,
Simferopol,
Marshal-Zhukov-

Stellvertretender Vorsitzender
des Zentralen Bezirksgerichts in
Simferopol und ehemaliger
Richter am Bezirksgerichts
Kiewskij in Simferopol.
Er traf in politisch motivierten
Verfahren gegen Gegner der
rechtswidrigen Annexion der
Krim und Sewastopols mehrere
voreingenommene Entschei-
dungen. Dadurch hat er aktiv
Handlungen unterstützt und
politische Massnahmen umge-
setzt, die die territoriale Unver-
sehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben oder bedrohen.
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Str. 35, App. 53,
oder Anhars’ka Str.
8

184. Galina Vladimirovna
REDKO (Galina Wladi-
mirowna REDKO)

Geschlecht: weib-
lich
Geburtsdatum:
22.3.1974
Geburtsort:
Romany, Poltava
Oblast, Ukraine
(Romani, Gebiet
Poltawa,
Ukraine)
Staatsangehörigkeit:
Ukrainisch, Rus-
sisch (von der Rus-
sischen Föderation
auf der Krim ausge-
stellte Pässe
werden von der
Union nicht
anerkannt)

Richterin am Obersten
Gerichtshof der Republik Krim.
Sie traf in politisch motivierten
Verfahren gegen Gegner der
rechtswidrigen Annexion der
Krim und Sewastopols mehrere
voreingenommene Entschei-
dungen. Dadurch hat sie aktiv
Handlungen unterstützt und
politische Massnahmen umge-
setzt, die die territoriale Unver-
sehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben oder bedrohen.

185. Vladimir Nikolaevich
TERENTEV (Wladimir
Nikolajewitsch
TERENTJEW)

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
11.11.1977
Geburtsort: Voro-
nezh (Woronesch),
Russland
Staatsangehörigkeit:
Russisch
Reisepass-,
Personalausweis-
oder andere
Ausweisnummer:
03 01 118013

Leiter der Zentralen Ermittlungs-
abteilung beim Untersuchungs-
ausschuss Russlands für die
Republik Krim und die Stadt
Sewastopol.
Er beaufsichtigte die Tätigkeiten
des Ausschusses in den politisch
motivierten Verfahren gegen die
pro-ukrainischen Aktivisten, die
wegen gegen die rechtswidrige
Annexion gerichteter und auf die
Wiederherstellung der territo-
rialen Unversehrtheit der
Ukraine ausgerichteter Hand-
lungen unterdrückt wurden.
Er leitete die Arbeit der Strafer-
mittler und hat dadurch aktiv
Handlungen unterstützt und
politische Massnahmen umge-
setzt haben, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben oder bedrohen.

186. Dimitriy (Dimitry,
Dmitri, Dmitry)
Valerievich UTKIN

Funktion(en):
Gründer und Kom-
mandeur der

Dimitriy Utkin, ehemaliger Offi-
zier des russischen Militärge-
heimdienstes (GRU), ist Gründer
der Wagner Group und verant-
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Wagner Group;
Geschäftsführer
von Concord
Management and
Consulting
Dienstgrad:
Oberstleutnant
(russisches
Militär)
Rufzeichen:
Vagner/Wagner
Geburtsdatum:
1.6.1970 oder
11.6.1970
ID Wagner Group:
M-0209
Geburtsort:
Asbest, Oblast
Sverdlovsk, ehema-
lige UdSSR (jetzt
Russische Födera-
tion)
Staatsangehörigkeit:
Russisch
Anschrift: Pskov,
Russische Födera-
tion
Geschlecht: männ-
lich

wortlich für die Koordinierung
und Planung von Operationen
zur Entsendung von Söldnern der
Wagner Group in die Ukraine.
In seiner Führungsposition
innerhalb der Wagner Group war
er persönlich im Kampfgebiet in
der Ukraine anwesend, um die
Aktivitäten der Mitglieder der
Wagner Group zu koordinieren
und zu planen.
Aufgrund seiner Führungsposi-
tion ist er deshalb für Hand-
lungen, die die territoriale Unver-
sehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und bedroht haben,
verantwortlich und hat diese
aktiv durchgeführt.

187. Denis Yurievich KHA-
RITONOV

Funktion(en): Stell-
vertretender Regio-
nalleiter der Sek-
tion
Astrakhan der Frei-
willigenunion des
Donezkbeckens;
Mitglied der Duma
des
Oblast
Astrakhan;
Söldner der Wagner
Group
Geburtsdatum:
16.3.1980
Geburtsort:
Oblast
Astrakhan,
Russische SFSR

Denis Kharitonov ist stellvertre-
tender Regionalleiter der Sektion
Astrakhan der Freiwilligenunion
des Donezkbeckens, Mitglied der
Duma des Oblast Astrakhan und
Söldner der Wagner Group.
Er kämpfte im Donezkbecken im
separatistischen Steppe-Bataillon,
wo er das Kommando über ein
Platoon mit einer tragbaren Flug-
abwehrraketenvorrichtung
führte. Er gab zu, dass er im
Donezkbecken persönlich einen
ukrainischen Hubschrauber und
zwei Su-25-Flugzeuge abge-
schossen hat.
Er erhielt den Orden der Russi-
schen Föderation "Für Ver-
dienste um das Vaterland". Aus-
serdem erhielt er interne Aus-
zeichnungen der Wagner Group
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Staatsangehörigkeit:
Russisch
Reisepass-Nr.: 76
2759110
Ausgestellt vom
Innenministerium
(MWD) 30001
Gültig bis:
10.3.2030
Anschrift: Dorf
Ilyinka, Oblast
Astrakhan,
Russische
Föderation
Geschlecht: männ-
lich

sowie Auszeichnungen des Lei-
ters der Freiwilligenunion des
Donezkbeckens und ehemaligen
Premierministers der soge-
nannten "Volksrepublik
Donezk", Alexander Borodai
(der gemäss dem Beschluss 2014/
145/GASP des Rates restriktiven
Massnahmen unterliegt).
Dadurch hat er aktiv Handlungen
unterstützt und politische Mass-
nahmen umgesetzt, die die terri-
toriale Unversehrtheit, Souverä-
nität und Unabhängigkeit der
Ukraine untergraben und
bedrohen.

188. Sergey Vladimirovich
SHCHERBAKOV

Funktion(en):
Freier Mitarbeiter
des russischen
GRU und Söldner
der Wagner Group
Geburtsdatum:
21.7.1981
Staatsangehörigkeit:
Russisch
Anschrift:
Eventuell:
Astrakhan,
Rayon
Kirovskiy, Raskol-
nikova 11 app. 5,
Russische Födera-
tion
Geschlecht: männ-
lich

Sergey Shcherbakov ist freier
Mitarbeiter des russischen GRU
und Söldner der Wagner Group.
Er kämpfte im Donezkbecken für
die prorussischen Separatisten-
truppen als Mitglied einer mit
einer tragbaren Flugabwehrrake-
tenvorrichtung ausgestatteten
Militäreinheit im prorussischen
separatistischen Steppe-Bataillon,
die einen ukrainischen Hub-
schrauber und zwei
Su-25-Flugzeuge im Donezkbe-
cken abgeschossen hat. Dadurch
hat er aktiv Handlungen unter-
stützt und politische Mass-
nahmen umgesetzt, die die terri-
toriale Unversehrtheit, Souverä-
nität und Unabhängigkeit der
Ukraine untergraben und
bedrohen.

189. Aleksei Yurievich
CHERNIAK

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
27.8.1973
Geburtsort: Alma-
Ata,
Kasachische SSR
(heute Kasachstan)
Staatsangehörigkeit:
Russisch

Mitglied der Staatsduma der Rus-
sischen Föderation seit dem 19.
September 2021. Gewählt für die
rechtswidrig annektierte ‚Auto-
nome Republik Krim‘ im soge-
nannten ‚Wahlkreis Simferopol‘.
Mitglied der Regierungspartei
‚Vereintes Russland‘.
Durch die Übernahme und Aus-
übung dieser Funktion hat er sich
für die weitere Eingliederung der
sogenannten ‚Republik Krim‘ in
die Russische Föderation einge-
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setzt und hat damit aktiv Hand-
lungen unterstützt und aktiv
politische Strategien umgesetzt,
die die territoriale Unversehrt-
heit, Souveränität und Unabhän-
gigkeit der Ukraine untergraben
oder bedrohen.

190. Leonid Ivanovich
BABASHOV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
31.1.1966
Geburtsort:
Petrovka, Oblast
Krim, Ukrainische
SSR (heute
Ukraine)

Mitglied der Staatsduma der Rus-
sischen Föderation seit dem 19.
September 2021. Gewählt für die
rechtswidrig annektierte ‚Auto-
nome Republik Krim‘ im soge-
nannten ‚Wahlkreis Yevpatoria‘.
Mitglied der Regierungspartei
‚Vereintes Russland‘.
Durch die Übernahme und Aus-
übung dieser Funktion hat er sich
für die weitere Eingliederung der
sogenannten ‚Republik Krim‘ in
die Russische Föderation einge-
setzt und hat damit aktiv Hand-
lungen unterstützt und aktiv
politische Strategien umgesetzt,
die die territoriale Unversehrt-
heit, Souveränität und Unabhän-
gigkeit der Ukraine untergraben
oder bedrohen.

191. Tatiana Georgievna
LOBACH

Geschlecht: weib-
lich
Geburtsdatum:
8.1.1974
Geburtsort:
Khmelnytskyi,
Ukrainische SSR
(heute Ukraine)

Mitglied der Staatsduma der Rus-
sischen Föderation seit dem 19.
September 2021. Gewählt für die
rechtswidrig annektierte Stadt
Sewastopol im sogenannten
‚Wahlkreis Sewastopol‘.
Mitglied der Regierungspartei
‚Vereintes Russland‘.
Durch die Übernahme und Aus-
übung dieser Funktion hat sie
sich für die weitere Eingliederung
der rechtswidrig annektierten
Stadt Sewastopol in die Russische
Föderation eingesetzt und hat
damit aktiv Handlungen unter-
stützt und aktiv politische Stra-
tegien umgesetzt, die die territo-
riale Unversehrtheit, Souverä-
nität und Unabhängigkeit der
Ukraine untergraben oder
bedrohen.

192. Nina Sergeevna
FAUSTOVA

Geschlecht: weib-
lich

Leiterin der Wahlkommission
von Sewastopol, die an der Orga-
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Geburtsdatum:
11.7.1983
Geburtsort: Kyzyl,
Republik Tuwa,
Russische SFSR
(heute Russische
Föderation)

nisation der sogenannten Wahlen
auf der rechtswidrig annektierten
‚Autonomen Republik Krim‘ und
in der rechtswidrig annektierten
Stadt Sewastopol im September
2021 teilgenommen hat.
Durch die Übernahme und Aus-
übung dieser Funktion hat sie
aktiv Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

193. Aleksandr Evgenevich
CHMYHALOV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
13.6.1990

Stellvertretender Leiter der
Wahlkommission von Sewas-
topol, die an der Organisation der
sogenannten Wahlen auf der
rechtswidrig annektierten ‚Auto-
nomen Republik Krim‘ und in
der rechtswidrig annektierten
Stadt Sewastopol im September
2021 teilgenommen hat.
Mitglied der Regierungspartei
‚Vereintes Russland‘.
Durch die Übernahme und Aus-
übung dieser Funktion hat er
aktiv Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

194. Sergei SHOIGU Geburtsdatum: 21.
Mai 1955
Geburtsort:
Chadan
(Tschadan), Repu-
blic of Tuva (Repu-
blik Tuwa), Russi-
sche Föderation
Staatsangehörigkeit:
russisch
Funktion: Verteidi-
gungsminister der
Russischen Födera-
tion

Sergei Shoigu ist der Verteidi-
gungsminister der Russischen
Föderation. Er hat öffentlich
geäussert, dass die Krim russisch
ist und bleibt. Unter seinem
Kommando und seinen Befehlen
haben russische Truppen Militär-
übungen auf der rechtswidrig
annektierten Krim durchgeführt
und wurden an der Grenze in
Stellung gebracht. Er ist letztlich
für alle Militäraktionen gegen die
Ukraine verantwortlich.
Er ist daher verantwortlich für
die aktive Unterstützung und
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Geschlecht: männ-
lich

Umsetzung von Handlungen und
politische Massnahmen, die die
territoriale Unversehrtheit, Sou-
veränität und Unabhängigkeit der
Ukraine sowie die Stabilität oder
Sicherheit in der Ukraine unter-
graben und bedrohen.

195. Anton VAINO Geburtsdatum: 17.
Februar 1972
Geburtsort: Tal-
linn, Estland Staats-
angehörigkeit: rus-
sisch
Funktion: Stabschef
der Präsidialverwal-
tung Geschlecht:
männlich

Anton Vaino ist der Stabschef der
Präsidialverwaltung. Er spielt
eine aktive Rolle im Entschei-
dungsprozess des Kreml, indem
er am russischen
"Sicherheitsrat" teilnimmt und
Einfluss auf die Ausarbeitung
von Beschlüssen des Präsidenten
auf dem Gebiet der Verteidigung
und der nationalen Sicherheit
Russlands nimmt. Anton Vaino
nimmt auch an Sitzungen zur
sozioökonomischen Entwick-
lung der Krim und Sewastopols
teil.
Er ist daher verantwortlich für
die aktive Unterstützung und
Umsetzung von Handlungen und
politische Massnahmen, die die
territoriale Unversehrtheit, Sou-
veränität und Unabhängigkeit der
Ukraine sowie die Stabilität oder
Sicherheit in der Ukraine unter-
graben und bedrohen.

196. Marat KHUSNULLIN Geburtsdatum: 9.
August 1966
Geburtsort: Kazan
(Kasan), Republic
of Tatarstan (Repu-
blik Tatarstan),
Russische Födera-
tion
Funktion: Stellver-
tretender Minister-
präsident Russlands
für Bauwesen und
regionale Entwick-
lung
Staatsangehörigkeit:
russisch
Geschlecht: männ-
lich

Marat Khusnullin ist der stellver-
tretende russische Ministerpräsi-
dent für Bauwesen und regionale
Entwicklung. In dieser Eigen-
schaft ist er verantwortlich für die
politischen Massnahmen der rus-
sischen Regierung in Bezug auf
die besetzte Krim, einschliesslich
der Bereitstellung von Wasser für
die Krim und Sewastopol.
Er ist daher verantwortlich für
Handlungen und politische
Massnahmen, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
oder die Stabilität oder Sicherheit
in der Ukraine untergraben oder
bedrohen.
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197. Dmitriy Yuryevich
GRIGORENKO

Geburtsdatum: 14.
Juli 1978
Geburtsort: Nizh-
nevartovsk (Nisch-
newartowsk),
Tyumen Region
(Region Tjumen),
Russische Födera-
tion
Funktionen: Stell-
vertretender Minis-
terpräsident der
Russischen Födera-
tion - Leiter des
Regierungsstabs der
Russischen Födera-
tion; Vorsitzender
des Aufsichtsrats
der VTB-Bank
Geschlecht: männ-
lich

Dmitriy Grigorenko ist stellver-
tretender Ministerpräsident der
Russischen Föderation und der
Leiter des Regierungsstabs der
Russischen Föderation. Er ist
auch Vorsitzender des Aufsichts-
rats der VTB-Bank, einer staats-
eigenen Bank, und steht mit
Maksim Reshetnikov, Mitglied
des Aufsichtsrats der VTB- Bank,
in Verbindung.
In seiner früheren Eigenschaft als
stellvertretender Direktor der
Föderalen Steuerverwaltung der
Russischen Föderation war Gri-
gorenko für die Ausarbeitung
neuer lokaler Steuervorschriften
für das Gebiet der Krim nach
dessen Annexion im Jahr 2014
zuständig.
Er ist daher verantwortlich für
Handlungen und politische
Massnahmen, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
oder die Stabilität oder Sicherheit
in der Ukraine untergraben oder
bedrohen.
Ausserdem ist er verantwortlich
dafür, russische Entscheidungs-
träger, die für die Annexion der
Krim oder die Destabilisierung
der Ost-Ukraine verantwortlich
sind, finanziell und materiell zu
unterstützen und profitiert von
diesen .

198. Maxim
Gennadyevich RES-
HETNIKOV

Geburtsdatum: 11.
Juli 1979
Geburtsort: Perm,
Russische Födera-
tion
Funktion: Minister
für Wirtschaftsent-
wicklung der Rus-
sischen Föderation;
Mitglied des Auf-
sichtsrates der
VTB-Bank
Staatsangehörigkeit:
russisch

Maxim Reshetnikov ist der
Minister für Wirtschaftsentwick-
lung der Russischen Föderation.
Er ist auch Mitglied des Auf-
sichtsrats der VTB-Bank, einer
staatseigenen Bank, und steht mit
Dmitriy Grigorenko, Mitglied
des Aufsichtsrats der VTB-Bank,
in Verbindung.
In seiner Eigenschaft als Minister
für Wirtschaftsentwicklung ist
Maxim Reshetnikov für Infra-
strukturentwicklungsprogramme
auf der Krim und in Sewastopol
zuständig, insbesondere im
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Geschlecht: männ-
lich

Rahmen des föderalen Zielpro-
gramms "Soziale und wirtschaft-
liche Entwicklung der Republik
Krim und Sewastopol bis 2022",
das bis 2025 verlängert wurde. Er
hat öffentliche Erklärungen abge-
geben, in denen er die Pläne und
Prioritäten der Regierung der
Russischen Föderation in Bezug
auf die wirtschaftliche Entwick-
lung der Krim und Sewastopols
dargelegt hat.
Er ist daher verantwortlich für
Handlungen und politische
Massnahmen, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
oder die Stabilität oder Sicherheit
in der Ukraine untergraben oder
bedrohen.
Ausserdem ist er verantwortlich
dafür, russische Entscheidungs-
träger, die für die Annexion der
Krim oder die Destabilisierung
der Ost-Ukraine verantwortlich
sind, finanziell und materiell zu
unterstützen und profitiert von
diesen.

199. Nikolay Anatolyevich
YEVMENOV
(alias Nikolai YEV-
MENOV)

Geburtsdatum: 2.
April 1962
Geburtsort:
Moskau, Russland
Funktion: Oberbe-
fehlshaber der rus-
sischen Marine
Dienstgrad:
Admiral Staatsan-
gehörigkeit: rus-
sisch Geschlecht:
männlich

Nikolay Yevmenov ist Oberbe-
fehlshaber der russischen Marine.
Als solcher ist er für sämtliche
Marineeinsätze der russischen
Marine, einschliesslich in der
Ukraine oder in die Ukraine, ver-
antwortlich.
Er ist daher verantwortlich für
die aktive Unterstützung und
Durchführung von Handlungen
und politischen Massnahmen, die
die territoriale Unversehrtheit,
Souveränität und Unabhängig-
keit der Ukraine sowie die Sta-
bilität oder Sicherheit in der
Ukraine untergraben und
bedrohen.

200. Vladimir Lvovich
KASATONOV

Geburtsdatum: 17.
Juni 1952
Geburtsort:
Moskau, Russland

Vladimir Kasatonov ist stellver-
tretender Oberbefehlshaber der
russischen Marine. Als solcher ist
er für Marineeinsätze in der
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Geschlecht: männ-
lich

Ukraine oder in die Ukraine ver-
antwortlich.
Er ist daher verantwortlich für
die aktive Unterstützung und
Durchführung von Handlungen
und politischen Massnahmen, die
die territoriale Unversehrtheit,
Souveränität und Unabhängig-
keit der Ukraine sowie die Sta-
bilität oder Sicherheit in der
Ukraine untergraben und
bedrohen.

201. Igor Vladimirovich
OSIPOV

Geburtsdatum: 6.
März 1973
Geburtsort: Novo-
Shunoe-Siedlung,
Distrikt Fedo-
rovsky, Region
Kostanay, Kasachi-
sche Sozialistische
Sowjetrepublik
(jetzt Kasachstan)
Funktion: Oberbe-
fehlshaber der
Schwarzmeerflotte
Dienstgrad:
Admiral Staatsan-
gehörigkeit: rus-
sisch Geschlecht:
männlich

Igor Osipov ist der Oberbefehls-
haber der Schwarzmeerflotte. Als
solcher ist er für sämtliche Mari-
neeinsätze in der Ukraine oder in
die Ukraine durch das Schwarze
Meer und für die Einschränkung
der Freiheit der Schifffahrt im
Schwarzen Meer verantwortlich.
Er ist daher verantwortlich für
die aktive Unterstützung und
Durchführung von Handlungen
und politischen Massnahmen, die
die territoriale Unversehrtheit,
Souveränität und Unabhängig-
keit der Ukraine sowie die Sta-
bilität oder Sicherheit in der
Ukraine untergraben und
bedrohen.

202. Oleg Leonydovych
SALYUKOV

Geburtsdatum: 21.
Mai 1955
Geburtsort:
Saratov, Russische
Föderation
Funktion: Oberbe-
fehlshaber der rus-
sischen Boden-
truppen
Dienstgrad:
General des Heeres
Staatsangehörigkeit:
russisch
Geschlecht: männ-
lich

Der General des Heeres Oleg
Salyukov ist Oberbefehlshaber
der russischen Bodentruppen.
Als solcher ist er für russische
Bodeneinsätze in der Ukraine
oder in die Ukraine verantwort-
lich.
Er ist daher verantwortlich für
die aktive Unterstützung und
Durchführung von Handlungen
und politischen Massnahmen, die
die territoriale Unversehrtheit,
Souveränität und Unabhängig-
keit der Ukraine sowie die Sta-
bilität oder Sicherheit in der
Ukraine untergraben und
bedrohen.

203. Sergei SUROVIKIN Geburtsdatum: 11.
Oktober 1966

Der General des Heeres Sergei
Surovikin ist Oberbefehlshaber
der russischen Luft- und Welt-
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Geburtsort: Novo-
sibirsk, Russland
Funktion: General
des Heeres und
Befehlshaber der
Luft- und Welt-
raumstreitkräfte
Dienstgrad:
General des Heeres
Verbundene Ein-
richtungen: Russi-
sche Luft- und
Weltraumstreit-
kräfte - Verteidi-
gungsministerium
Staatsangehörigkeit:
russisch
Geschlecht: männ-
lich

raumstreitkräfte. Als solcher ist
er für Lufteinsätze in der Ukraine
oder in die Ukraine verantwort-
lich.
Er ist daher verantwortlich für
die aktive Unterstützung und
Durchführung von Handlungen
und politischen Massnahmen, die
die territoriale Unversehrtheit,
Souveränität und Unabhängig-
keit der Ukraine sowie die Sta-
bilität oder Sicherheit in der
Ukraine untergraben und
bedrohen.

204. Sergey Vladimirovich
DRONOV
(alias Sergei
Vladimirovich
DRONOV)

Geburtsdatum: 11.
August 1962
Geburtsort: Alma-
zovka, Region
Voroshilovograd,
Ukraine
Funktion: Befehls-
haber der Luftwaffe
und stellvertre-
tender Oberbe-
fehlshaber der
Luft- und Welt-
raumstreitkräfte
Militärischer
Dienstgrad: Gene-
ralleutnant Staats-
angehörigkeit: rus-
sisch
Geschlecht: männ-
lich

Generalleutnant Sergey Vladimi-
rovich DRONOV ist Befehls-
haber der Luftwaffe und stellver-
tretender Oberbefehlshaber der
Luft- und Weltraumstreitkräfte.
Als solcher ist er für Lufteinsätze
in der Ukraine oder in die
Ukraine verantwortlich.
Er ist daher verantwortlich für
die aktive Unterstützung und
Durchführung von Handlungen
und politischen Massnahmen, die
die territoriale Unversehrtheit,
Souveränität und Unabhängig-
keit der Ukraine sowie die Sta-
bilität oder Sicherheit in der
Ukraine untergraben und
bedrohen.

205. Violetta PRIGOZ-
HINA

Verbundene Per-
sonen: Yevgeniy
Viktorovich Pri-
gozhin (Sohn),
Lyubov Valenti-
novna Prigozhina
(Schwiegertochter)
Staatsangehörigkeit:
russisch
Geschlecht: weib-
lich

Violetta Prigozhina ist die Mutter
von Yevgeny Prigozhin und
Eigentümerin von Concord
Management and Consulting
LLC, das zur Concord Group
gehört, die von ihrem Sohn
gegründet wurde und sich bis
2019 in dessen Besitz befand. Sie
ist Eigentümerin weiterer Unter-
nehmen mit Verbindungen zu
ihrem Sohn. Sie steht in Verbin-
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dung mit Yevgeny Prigozhin, der
für die Entsendung von Söldnern
der Wagner Group in die
Ukraine verantwortlich ist und
seit der rechtswidrigen Annexion
der Krim durch Russland und der
Besetzung der Ostukraine durch
von Russland unterstützte Sepa-
ratisten von umfangreichen
öffentlichen Aufträgen des russi-
schen Verteidigungsministeriums
profitiert.
Sie hat daher Handlungen und
politische Strategien unterstützt,
die die territoriale Unversehrt-
heit, Souveränität und Unabhän-
gigkeit der Ukraine untergraben.

206. Lyubov Valentinovna
PRIGOZHINA

Verbundene Per-
sonen: Yevgeniy
Viktorovich Pri-
gozhin (Ehemann),
Violetta Prigozhina
(Schwiegermutter)
Staatsangehörigkeit:
russisch
Geschlecht: weib-
lich

Lyubov Valentinovna Prigozhina
ist die Ehefrau von Yevgeny Pri-
gozhin und Eigentümerin von
Agat LLC, einer Tochtergesell-
schaft von Concord Management
and Consulting LLC, das zur
Concord Group gehört, die von
ihrem Ehemann gegründet wurde
und sich bis 2019 in dessen Besitz
befand. Sie steht in Verbindung
mit Yevgeny Prigozhin, der für
die Entsendung von Söldnern der
Wagner Group in die Ukraine
verantwortlich ist und seit der
rechtswidrigen Annexion der
Krim durch Russland und der
Besetzung der Ostukraine durch
von Russland unterstützte Sepa-
ratisten von umfangreichen
öffentlichen Aufträgen des russi-
schen Verteidigungsministeriums
profitiert.
Sie hat daher Handlungen und
politische Strategien unterstützt,
die die territoriale Unversehrt-
heit, Souveränität und Unabhän-
gigkeit der Ukraine untergraben.

207. Denis Aleksandrovich
BORTNIKOV

Geburtsdatum: 19.
November 1974
Funktion: Stellver-
tretender Präsident
und Vorsitzender

Denis Bortnikov ist der Sohn von
und steht somit in Verbindung
mit Alexander Bortnikov, der als
Direktor des Auslandsgeheim-
dienstes der Russischen Födera-
tion und ständiges Mitglied des
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des Verwaltungs-
rats der VTB Bank
Staatsangehörigkeit:
russisch
Verbundene Per-
sonen: Alexander
Vasilyevich Bort-
nikov (Vater),
Tatiana Borisovna
Bortnikova
(Mutter)

Sicherheitsrats der Russischen
Föderation an der Gestaltung der
Politik der russischen Regierung,
durch die die territoriale Unver-
sehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
bedroht wird, beteiligt war.
Er ist der stellvertretende Präsi-
dent und Vorsitzende des Ver-
waltungsrats der VTB Bank und
ist in dieser Position mit der
Legitimierung der Schattenein-
nahmen bzw. rechtswidrigen
Einnahmen seines Vaters befasst.
Daher unterstützt er die russi-
schen Entscheidungsträger, die
für die Annexion der Krim und
die Destabilisierung der östlichen
Ukraine verantwortlich sind,
auch finanziell.

208. Andrei Leonidovich
KOSTIN

Geburtsdatum: 21.
September 1956
Geburtsort:
Moskau, ehemalige
UdSSR (jetzt Rus-
sische Föderation)
Funktion: Präsident
des Verwaltungs-
rats der VTB Bank
Verbundene Per-
sonen: Tamara
Mikhailovna Kos-
tina (Mutter),
Leonid Alekseevich
Kostin (Vater)
Staatsangehörigkeit:
russisch
Geschlecht: männ-
lich

Andrei Leonidovich Kostin ist
der Präsident/Vorsitzende der
Vneshtorbank (VTB), einer der
führenden staatseigenen Banken
Russlands, und Mitglied des
Obersten Rates der Partei "Ver-
eintes Russland".
Er hat öffentliche Erklärungen
zur Unterstützung der Annexion
der Krim abgegeben und die rus-
sische Bevölkerung dazu ermu-
tigt, ihren Urlaub auf der Krim
zu verbringen. Er steht auch in
Verbindung mit einem Weingut
und einem Luxushotel auf der
Krim und ist Medienberichten
zufolge deren Eigentümer.
Er unterstützt daher Handlungen
und politische Massnahmen, die
die territoriale Unversehrtheit
der Ukraine untergraben, und
profitiert von der Annexion der
Krim.

209. Igor SHUVALOV Geburtsdatum: 4.
Januar 1967
Geburtsort: Bili-
bino, Russische
Föderation
Geschlecht: männ-
lich

Igor Ivanovich Shuvalov ist Vor-
sitzender des State Development
Corporation VEB.RF und Mit-
glied des Rates der Eurasischen
Wirtschaftskommission. Er war
zuvor Erster stellvertretender
Ministerpräsident Russlands. In
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dieser Eigenschaft erklärte er,
dass Russland die Haushaltsvor-
schriften ändern würde, um dem
Bevölkerungszuwachs in Höhe
von 2 Millionen Einwohnern
nach der rechtswidrigen Anne-
xion der Krim durch die Russi-
sche Föderation Rechnung zu
tragen.
Er unterstützt daher Handlungen
und politische Massnahmen, die
die
territoriale Unversehrtheit, Sou-
veränität und Unabhängigkeit der
Ukraine untergraben.

210. Margarita SIMONYAN Geburtsdatum: 6.
April 1980
Geburtsort: Kras-
nodar, UdSSR
(jetzt Russische
Föderation)
Funktion: Chefre-
dakteurin des eng-
lischsprachigen
Fernsehnachrich-
tennetzes RT
(Russia Today)
Verbundene Per-
sonen: Dmitry
Konstantinovich
KISELYOV
Staatsangehörigkeit:
russisch
Geschlecht: weib-
lich

Margarita Simonyan ist eine zen-
trale Figur der Regierungspropa-
ganda. Sie ist auch Chefredak-
teurin des englischsprachigen
Fernsehnachrichtennetzes RT
(Russia Today). In ihrer Funk-
tion hat sie eine positive Haltung
gegenüber der Annexion der
Krim und den Handlungen der
Separatisten im Donezbecken
gefördert.
Sie hat daher Handlungen und
politische Massnahmen unter-
stützt, die die territoriale Unver-
sehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben.

211. Maria ZAKHAROVA Geburtsdatum: 24.
Dezember 1975
Geburtsort:
Moskau, ehem.
UdSSR (jetzt Rus-
sische Föderation)
Funktion: Direk-
torin der Informa-
tions- und Presse-
abteilung des Aus-
senministeriums
der Russischen
Föderation.
Staatsangehörigkeit:
russisch

Maria Zakharova is die Direk-
torin der Informations- und Pres-
seabteilung des Aussenministe-
riums der Russischen Föderation.
Als zentrale Figur der Regie-
rungspropaganda hat sie die Ent-
sendung russischer Streitkräfte in
die Ukraine gefördert.
Sie hat daher Handlungen und
politische Massnahmen unter-
stützt, die die territoriale Unver-
sehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben.
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Geschlecht: weib-
lich

212. Vladimir Roudolfovitch
SOLOVIEV

Geburtsdatum: 20.
Oktober 1963
Geburtsort:
Moskau, ehem.
UdSSR (jetzt Rus-
sische Föderation)
Funktion: Propa-
gandist und
Fernseh-/ Radio-
journalist
Staatsangehörigkeit:
russisch
Geschlecht: männ-
lich

Vladimir Solovyev ist ein Propa-
gandist und Moderator der Fern-
sehsender Russia-1 und Rossia
24. Er erhielt einen Orden
(Alexander-Newski-Orden)
wegen "hoher Professionalität
und Objektivität bei der Bericht-
erstattung über Ereignisse in der
Republik Krim".
Solovyov ist für seine äusserst
feindselige Haltung gegenüber
der Ukraine und seine Lobprei-
sung der russischen Regierung
bekannt.
Er hat daher Handlungen und
politische Massnahmen unter-
stützt, die die territoriale Unver-
sehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben.

213. Konstantin KNYRIK Geburtsdatum:
1989 (möglicher-
weise)
Staatsangehörigkeit:
russisch
Geschlecht: männ-
lich

Konstantin Knyrik ist ein prorus-
sischer Aktivist, der die Media-
Group News Front Ltd, eine
Nachrichtenwebsite, die auf der
rechtswidrig annektierten Halb-
insel Krim registriert ist, führt. Er
ist Vorsitzender der Krim-Abtei-
lung der Partei Rodina, einer
kremlfreundlichen Partei in
Russland.
Konstantin Knyrik hat einen
Orden "für die Rückführung der
Krim" erhalten.
Er hat daher aktiv Handlungen
und politische Massnahmen
unterstützt und unternommen,
die die territoriale Unversehrt-
heit, Souveränität und Unabhän-
gigkeit der Ukraine untergraben
und die Ukraine weiter destabili-
sieren.

214. Aleksey
Konstantinovich
PUSHKOV

Geburtsdatum: 10.
August 1954
Geburtsort: Peking,
China Staatsange-
hörigkeit: russisch

Aleksey Konstantinovich
Pushkov ist Senator von Perm
Krai, Mitglied der regierenden
Partei "Vereintes Russland" und
Vorsitzender der Kommission
für Informationspolitik. Er hat
mehrere Erklärungen zur Unter-
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Telefon- und Fax-
nummer: 8 (495)
697-58-69
Anschrift des Emp-
fangsbüros in der
Russischen Födera-
tion: 51 Lenina St.,
Perm, 614000,
room 219
Telefon- und Fax-
nummer des Emp-
fangsbüros in der
Region der Russi-
schen Föderation:
(342) 253-66-01
Geschlecht: männ-
lich

stützung der Annexion der Halb-
insel Krim abgegeben und diese
als vollendete Tatsache vorge-
stellt.
Er hat daher Handlungen und
politische Massnahmen unter-
stützt, die die territoriale Unver-
sehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben.

215. Pyotr TOLSTOY
(alias Petr Olegovich
TOLSTOY; Pyotr
Olegovich TOLSTOY)

Geburtsdatum: 20.
Juni 1969
Geburtsort:
Moskau, ehem.
UdSSR (jetzt Rus-
sische Föderation)
Funktion: Russi-
scher Journalist,
Produzent, Mode-
rator und Politiker.
Seit 2016 stellver-
tretender Vorsit-
zender der Staats-
duma und seit 28.
Januar 2020 stell-
vertretender Vorsit-
zender der Parla-
mentarischen Ver-
sammlung des
Europarates.
Staatsangehörigkeit:
russisch
Geschlecht: männ-
lich

Pyotr Tolstoy ist Mitglied der
Staatsduma und Leiter der russi-
schen Delegation in der Parla-
mentarischen Versammlung des
Europarates (Parliamentary
Assembly of the Council of
Europe, PACE). Er ist auch
Fernsehmoderator von
"Vremya Pokazhet". Als zentrale
Figur der Regierungspropaganda
bezieht er häufig befürwortend
Stellung für die Annexion der
Krim.
Er hat daher Handlungen und
politische Massnahmen unter-
stützt, die die territoriale Unver-
sehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben.

216. Gennady Andreevich
Zyuganov

Geburtsdatum:
26.6.1944

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
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Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

217. Yury Vyacheslavovich
Afonin

Geburtsdatum:
22.3.1977

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

218. Vladimir Kashin Geburtsdatum:
10.8.1948

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

219. Dmitry Novikov Geburtsdatum:
12.9.1969

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
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‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

220. Nikolay Kharitonov Geburtsdatum:
30.10.1948

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

221. Nikolai Kolomeytsev Geburtsdatum:
1.9.1956

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.
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222. Sergey Shargunov Geburtsdatum:
12.5.1980

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

223. Vadim Kumin Geburtsdatum:
1.1.1973

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

224. Yury Sinelshchikov Geburtsdatum:
26.9.1947

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
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Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

225. Kazbek Taysayev Geburtsdatum:
12.2.1967

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

226. Alexey Kurinny Geburtsdatum:
18.1.1974

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

227. Anzhelika Glazkova Geburtsdatum:
28.12.1968

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
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Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

228. Alexander Yushchenko Geburtsdatum:
19.11.1969

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

229. Vyacheslav
Markhayev

Geburtsdatum:
1.6.1955

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

230. Anatoly Bifov Geburtsdatum:
7.1.1963

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
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schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

231. Nikolay Arefyev Geburtsdatum:
11.3.1949

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

232. Boris Komotsky Geburtsdatum:
31.1.1956

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

233. Irina Filatova Geburtsdatum:
8.8.1978

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
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"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

234. Sergey Levchenko Geburtsdatum:
2.11.1953

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

235. Artyom Prokofyev Geburtsdatum:
31.12.1983

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine

946.224.2 Ein- und Ausfuhr. Zahlungsverkehr

152 Fassung: 30.03.2022



untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

236. Maria Drobot Geburtsdatum:
21.3.1982

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

237. Ivan Babich Geburtsdatum:
2.9.1982

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

238. Nikolay Osadchy Geburtsdatum:
8.12.1957

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
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Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

239. Alexey Korniyenko Geburtsdatum:
22.7.1976

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

240. Sergey Gavrilov Geburtsdatum:
27.1.1966

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

241. Nikolay Ivanov Geburtsdatum:
17.1.1957

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
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Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

242. Roman Lyabikhov Geburtsdatum:
7.5.1973

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

243. Vladimir Isakov Geburtsdatum:
25.2.1987

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

244. Renat Suleymanov Geburtsdatum:
24.12.1965

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
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lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

245. Vladimir Blotsky Geburtsdatum:
10.11.1977

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

246. Sergey Panteleyev Geburtsdatum:
4.7.1951

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.
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247. Georgy Kamnev Geburtsdatum:
5.1.1983

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

248. Nikolay Vasilyev Geburtsdatum:
28.3.1958

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

249. Boris Ivanyuzhenkov Geburtsdatum:
28.2.1966

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale

Ein- und Ausfuhr. Zahlungsverkehr 946.224.2

Fassung: 30.03.2022 157



Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

250. Viktor Sobolev Geburtsdatum:
23.2.1950

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

251. Mikhail Avdeyev Geburtsdatum:
6.3.1977

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

252. Nina Ostanina Geburtsdatum:
26.12.1955

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
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Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

253. Yevgeny Bessonov Geburtsdatum:
26.11.1968

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

254. Nikolay Yezersky Geburtsdatum:
8.5.1956

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

255. Sergei Obukhov Geburtsdatum:
5.10.1958

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
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schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

256. Denis Parfyonov Geburtsdatum:
22.9.1987

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

257. Andrei Anatolyevich
Alekhin

Geburtsdatum:
9.2.1959

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.
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258. Petr Revoldovich
Ammosov

Geburtsdatum:
22.9.1966

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

259. Sergei Kazankov Geburtsdatum:
9.10.1972

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

260. Oleg Lebedev Geburtsdatum:
12.10.1976

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
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Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

261. Mikhail Matveyev Geburtsdatum:
13.5.1968

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

262. Maria Prusakova Geburtsdatum:
4.9.1983

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

263. Oleg Smolin Geburtsdatum:
10.2.1952

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik

946.224.2 Ein- und Ausfuhr. Zahlungsverkehr

162 Fassung: 30.03.2022



Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

264. Mikhail Shchapov Geburtsdatum:
20.9.1975

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

265. Sergei Karginov Geburtsdatum:
5.9.1969

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

266. Yaroslav Nilov Geburtsdatum:
20.3.1982

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
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schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

267. Vladimir Sipyagin Geburtsdatum:
19.2.1970

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

268. Vasily Vlasov Geburtsdatum:
27.6.1995

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

269. Boris Chernyshov Geburtsdatum:
25.6.1991

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
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"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

270. Andrey Lugovoy Geburtsdatum:
19.9.1966

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

271. Dmitry Svishchev Geburtsdatum:
22.5.1969

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
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untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

272. Valery Seleznyov Geburtsdatum:
5.9.1964

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

273. Kaplan Panesh Geburtsdatum:
4.9.1974

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

274. Arkady Svistunov Geburtsdatum:
28.4.1965

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
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Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

275. Stanislav Naumov Geburtsdatum:
4.10.1972

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

276. Vladimir Koshelev Geburtsdatum:
1.10.1974

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

277. Ivan Musatov Geburtsdatum:
14.2.1976

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
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Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

278. Yevgeny Markov Geburtsdatum:
8.11.1973

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

279. Ivan Sukharev Geburtsdatum:
10.6.1978

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

280. Boris Paykin Geburtsdatum:
26.3.1965

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
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lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

281. Yuri Napso Geburtsdatum:
17.4.1973

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

282. Aleksei Didenko Geburtsdatum:
30.3.1983

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.
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283. Aleksei Zhuravlyev Geburtsdatum:
30.6.1962

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

284. Sergei Leonov Geburtsdatum:
9.5.1983

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

285. Gennady Semigin Geburtsdatum:
23.3.1964

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale

946.224.2 Ein- und Ausfuhr. Zahlungsverkehr

170 Fassung: 30.03.2022



Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

286. Aleksandr Terentyev Geburtsdatum:
1.1.1961

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

287. Fedot Tumusov Geburtsdatum:
30.6.1955

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

288. Timur Kanokov Geburtsdatum:
24.9.1972

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
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Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

289. Igor Ananskikh Geburtsdatum:
6.9.1966

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

290. Vadim Belousov Geburtsdatum:
2.10.1960

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

291. Dmitry Gusev Geburtsdatum:
23.7.1972

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-

946.224.2 Ein- und Ausfuhr. Zahlungsverkehr

172 Fassung: 30.03.2022



schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

292. Aleksandr Remezkov Geburtsdatum:
7.4.1962

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

293. Andrei Kuznetsov Geburtsdatum:
29.5.1972

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

294. Sergei Kabyshev Geburtsdatum:
4.9.1963

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
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"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

295. Mikhail Delyagin Geburtsdatum:
18.3.1968

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

296. Oleg Nilov Geburtsdatum:
8.5.1962

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
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untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

297. Nikolai Burlyayev Geburtsdatum:
3.8.1946

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

298. Anatoli Aksakov Geburtsdatum:
28.11.1957

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

299. Aleksandr
Aksyonenko

Geburtsdatum:
8.3.1986

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
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Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

300. Anatoly Wasserman Geburtsdatum:
9.12.1952

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

301. Valery Gartung Geburtsdatum:
12.11.1960

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

302. Yuri Grigoryev Geburtsdatum:
20.9.1969

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
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Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

303. Dmitri Kuznetsov Geburtsdatum:
5.3.1975

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

304. Yana Lantratova Geburtsdatum:
14.12.1988

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

305. Anatoli Lisitsyn Geburtsdatum:
26.6.1947

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
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lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

306. Galina Khovanskaya Geburtsdatum:
23.8.1943

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

307. Sergey Yakhnyuk Geburtsdatum:
3.7.1962

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.
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308. Alexander
Yakubovsky

Geburtsdatum:
7.5.1985

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

309. Azat Ferdinandovich
Yagafarov

Geburtsdatum:
4.4.1961

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

310. Aleksandr Shcherbakov Geburtsdatum:
12.5.1965

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
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Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

311. Nikolai Shcheglov Geburtsdatum:
16.3.1960

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

312. Adalbi Shhagoshev Geburtsdatum:
6.6.1967

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

313. Vadim Shuvalov Geburtsdatum:
17.2.1958

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik

946.224.2 Ein- und Ausfuhr. Zahlungsverkehr

180 Fassung: 30.03.2022



Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

314. Igor Shubin Geburtsdatum:
20.12.1955

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

315. Nadezhda Shkolkina Geburtsdatum:
12.5.1970

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

316. Anton Shipulin Geburtsdatum:
21.8.1987

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
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schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

317. Yuri Shvytkin Geburtsdatum:
24.5.1965

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

318. Sergey Chizhov Geburtsdatum:
16.3.1964

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

319. Alexey Chernyak Geburtsdatum:
27.8.1973

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
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"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

320. Sergei Tchepikov Geburtsdatum:
30.1.1967

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

321. Nikita Yurevich
Chaplin

Geburtsdatum:
28.7.1982

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
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untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

322. Elena Moiseevna
Tsunaeva

Geburtsdatum:
13.1.1969

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

323. Nikolay Grigorevich
Tsed

Geburtsdatum:
6.1.1959

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

324. Murat Khasanov Geburtsdatum:
10.12.1970

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
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Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

325. Ekaterina Vladimirovna
Kharchenko

Geburtsdatum:
11.8.1977

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

326. Sultan Khamzaev Geburtsdatum:
24.5.1982

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

327. Tamara Frolova Geburtsdatum:
2.11.1959

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
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Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

328. Vyacheslav
Vasilevich Fomichev

Geburtsdatum:
26.4.1965

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

329. Vyacheslav Fetisov Geburtsdatum:
20.4.1958

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

330. Pavel Fedyaev Geburtsdatum:
31.7.1982

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
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lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

331. Yevgeny Fyodorov Geburtsdatum:
11.5.1963

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

332. Airat Farrakhov Geburtsdatum:
17.2.1968

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.
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333. Oksana Fadina Geburtsdatum:
3.7.1976

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

334. Rimma Amirovna
Utyasheva

Geburtsdatum:
3.1.1952

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

335. Larisa Tutova Geburtsdatum:
18.10.1969

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
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Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

336. Artyom Turov Geburtsdatum:
1.3.1984

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

337. Andrey Fedorovich
Trifonov

Geburtsdatum:
1.5.1965

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

338. Aleksandr Pavlovich
Teterdinko

Geburtsdatum:
20.11.1983

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
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Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

339. Roman Teryushkov Geburtsdatum:
20.12.1979

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

340. Mikhail Terentyev Geburtsdatum:
14.5.1970

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

341. Sergey Ten Geburtsdatum:
25.8.1976

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
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schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

342. Muslim Barisovich
Tatriev

Geburtsdatum:
11.1.1980

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

343. Michail Vasilevich
Tarasenko

Geburtsdatum:
21.11.1947

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

344. Artur Taymazov Geburtsdatum:
20.7.1979

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
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"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

345. Ekaterina Stenyakina Geburtsdatum:
4.5.1985

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

346. Mikhail Starshinov Geburtsdatum:
12.12.1971

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
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untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

347. Aleksandr Yurevich Spi-
ridonov

Geburtsdatum:
3.1.1989

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

348. Sergey Anatolevich
Solovev

Geburtsdatum:
1.5.1961

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

349. Sergey Sokol Geburtsdatum:
17.12.1970

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
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Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

350. Viktor Vladimirovich
Smirnov

Geburtsdatum:
9.9.1968

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

351. Valeriy Skrug Geburtsdatum:
20.6.1963

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

352. Andrei Skoch Geburtsdatum:
30.1.1966

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
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Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

353. Gennadiy Sklyar Geburtsdatum:
17.5.1952

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

354. Aleksandr Anatolevich
Skachkov

Geburtsdatum:
21.11.1960

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

355. Aleksey Sitnikov Geburtsdatum:
19.6.1971

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
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lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

356. Pavel Vladimirovich
Simigin

Geburtsdatum:
26.7.1968

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

357. Leonid Jakovlevitch
Simanovskiy

Geburtsdatum:
19.7.1949

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.
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358. Vladimir Borisovich
Senin

Geburtsdatum:
17.9.1960

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

359. Viktor Seliverstov Geburtsdatum:
2.8.1954

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

360. Aydyn Nikolaevich
Saryglar

Geburtsdatum:
22.2.1988

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
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Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

361. Yuliya Vladimirovna
Saranova

Geburtsdatum:
21.10.1988

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

362. Shamsail Saraliyev Geburtsdatum:
5.11.1973

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

363. Aleksandr
Samokutyaev

Geburtsdatum:
13.3.1970

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
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Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

364. Vladimir Igorevich
Samokish

Geburtsdatum:
20.9.1975

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

365. Alla Leonidovna
Salaeva

Geburtsdatum:
14.9.1979

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

366. Oleg Savchenko Geburtsdatum:
25.10.1966

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
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schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

367. Dmitry Savelyev Geburtsdatum:
25.5.1971

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

368. Khizri Abakarov Geburtsdatum:
28.6.1960

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

369. Bekkhan Agayev Geburtsdatum:
29.3.1975

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
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"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

370. Rahim Asimov Geburtsdatum:
16.8.1964

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

371. Elvira Aitkulova Geburtsdatum:
19.8.1973

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
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untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

372. Nikolay Alexeyenko Geburtsdatum:
29.11.1971

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

373. Sergey Altukhov Geburtsdatum:
23.2.1982

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

374. Andrey Alshevskih Geburtsdatum:
14.5.1972

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
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Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

375. Olga Amelchenkova Geburtsdatum:
5.9.1990

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

376. Andrey Anikeyev Geburtsdatum:
16.12.1961

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

377. Grigori Wiktorowitsch
Anikeev

Geburtsdatum:
28.2.1972

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
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Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

378. Igor Antropenko Geburts-
datum:10.12. 1969

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

379. Olga Anufriyeva Geburtsdatum:
18.8. 1974

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

380. Valentina
Artamonova

Geburtsdatum:
13.12.1960

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
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lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

381. Aljona Igorevna
Arschinova

Geburtsdatum:
3.3.1985

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

382. Rinat Ayupov Geburtsdatum:
13.8.1974

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.
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383. Leonid Babashov Geburtsdatum:
31.1.1966

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

384. Timofey Bazhenov Geburtsdatum:
25.1.1976

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

385. Zarif Baiguskarov Geburtsdatum:
30.6.1967

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
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Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

386. Bekkhan Barakhoyev Geburtsdatum:
1.8.1973

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

387. Anton Basansky Geburtsdatum:
9.7.1987

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

388. Rima Akberdinowna
Batalova

Geburtsdatum:
1.1.1964

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
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Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

389. Vitaly Bakhmetyev Geburtsdatum:
12.8.1961

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

390. Badma Bashankayev Geburtsdatum:
16.6.1978

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

391. Irina Belych Geburtsdatum:
16.8.1964

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
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schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

392. Svetlana Bessarab Geburtsdatum:
7.12.1970

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

393. Daniil Bessarabov Geburtsdatum:
9.7.1976

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

394. Sergey Bidonko Geburtsdatum:
18.8.1975

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
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"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

395. Artyom Bichayev Geburtsdatum:
4.4.1990

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

396. Irek Borissowitsch
Boguslawski

Geburtsdatum:
9.9.1967

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
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untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

397. Jelena Bondarenko Geburtsdatum:
10.6.1968

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

398. Alexander Borissov Geburtsdatum:
17.8.1974

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

399. Alexander Borodai Geburtsdatum:
25.7.1972

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
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Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

400. Nikolay Bortsov Geburtsdatum:
8.5.1945

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

401. Sergey Boyarskiy Geburtsdatum:
24.1.1980

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

402. Nikolai Brykin Geburtsdatum:
25.11.1959

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
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Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

403. Nikolai Buduyev Geburtsdatum:
24.3.1974

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

404. Vadim Bulavinov Geburtsdatum:
20.3.1963

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

405. Sergey Burlakov Geburtsdatum:
26.5.1971

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
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lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

406. Vladimir Burmatov Geburtsdatum:
18.8.1981

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

407. Maria Valerjevna
Butina

Geburtsdatum:
10.11.1988

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.
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408. Tatiana Butskaya Geburtsdatum:
8.5.1975

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

409. Ernest Valeev Geburtsdatum:
7.4.1950

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

410. Oleg Valenchuk Geburtsdatum:
14.9.1960

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
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Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

411. Nikolai Valueev Geburtsdatum:
21.8.1973

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

412. Maria Vasilkova Geburtsdatum:
13.2.1978

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

413. Alexey Veller Geburtsdatum:
9.1.1966

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
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Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

414. Sergey Veremeenko Geburtsdatum:
26.9.1955

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

415. Roman Vodyanov Geburtsdatum:
25.11.1982

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

416. Ilya Volfson Geburtsdatum:
8.6.1981

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
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schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

417. Andrey Vorobev Geburtsdatum:
24.7.1985

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

418. Anatoliy
Voronovskiy

Geburtsdatum:
28.12.1966

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

419. Anatoli Vyborny Geburtsdatum:
8.6.1965

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
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"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

420. Abdulkhakim Gadz-
hiyev

Geburtsdatum:
13.2.1966

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

421. Murad Gadzhiyev Geburtsdatum:
31.7.1961

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
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untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

422. Ruslan Gadzhiyev Geburtsdatum:
29.8.1978

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

423. Oleg Garin Geburtsdatum:
26.12.1973

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

424. Dzhamaladin
Gasanov

Geburtsdatum:
5.8.1964

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
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Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

425. Zaur Gekkiev Geburtsdatum:
12.2.1961

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

426. Olga Germanova Geburtsdatum:
26.9.1961

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

427. Anton Getta Geburtsdatum:
29.4.1980

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
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Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

428. Dinar Gilmutdinov Geburtsdatum:
10.8.1969

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

429. Ildar Gilmutdinov Geburtsdatum:
3.9.1962

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

430. Andrei Gimbatov Geburtsdatum:
19.7.1979

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
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lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

431. Boris Gladkikh Geburtsdatum:
16.2.1983

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

432. Aleksey Govyrin Geburtsdatum:
26.5.1983

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.
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433. Oleg Golikov Geburtsdatum:
21.10.1968

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

434. Nikolay Goncharov Geburtsdatum:
13.1.1984

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

435. Anton Gorelkin Geburtsdatum:
22.12.1982

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
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Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

436. Andrey Gorokhov Geburtsdatum:
13.1.1960

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

437. Andrey Gurulev Geburtsdatum:
16.10.1967

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

438. Galina Danchikova Geburtsdatum:
13.8.1954

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
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Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

439. Ivan Demtschenko Geburtsdatum:
27.9.1960

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

440. Viktor Deryabkin Geburtsdatum:
11.5.1954

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

441. Viktor Dsjuba Geburtsdatum:
10.8.1977

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
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schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

442. Oleg Dimov Geburtsdatum:
8.3.1968

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

443. Akhmed Dogayev Geburtsdatum:
18.8.1965

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

444. Nikolay Doluda Geburtsdatum:
10.6.1952

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
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"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

445. Andrey Doroshenko Geburtsdatum:
10.3.1977

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

446. Yuliya Nikolaevna
Drozhzhina

Geburtsdatum:
1.3.1990

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
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untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

447. Alexander Drozdov Geburtsdatum:
1.11.1970

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

448. Tatyana Dyakonova Geburtsdatum:
22.4.1970

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

449. Yelena Yevtyukhova Geburtsdatum:
7.8.1970

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
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Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

450. Aleksey Yezubov Geburtsdatum:
10.2.1948

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

451. Vitali Jefimow Geburtsdatum:
4.4.1940

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

452. Konstantin Zakharov Geburtsdatum:
31.3.1973

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
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Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

453. Viktor Subarev Geburtsdatum:
20.2.1961

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

454. Oleg Ivaninskiy Geburtsdatum:
5.6.1966

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

455. Vladimir Ivanov Geburtsdatum:
10.2.1971

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
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lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

456. Maxim Ivanov Geburtsdatum:
24.11.1967

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

457. Maksim Ivanov Geburtsdatum:
23.5.1987

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.
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458. Irina Ivenskikh Geburtsdatum:
22.7.1972

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

459. Leonid Ivlev Geburtsdatum:
1.5.1953

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

460. Viktor Ignatov Geburtsdatum:
15.10.1968

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
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Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

461. Igor Igoshin Geburtsdatum:
11.12.1970

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

462. Vladimir Ilynikh Geburtsdatum:
20.5.1975

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

463. Alexander Iltyakov Geburtsdatum:
9.10.1971

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
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Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

464. Andrei Issajev Geburtsdatum:
1.10.1964

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

465. Dmitry Islamov Geburtsdatum:
5.12.1977

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

466. Dmitry Kadenkov Geburtsdatum:
3.5.1972

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
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schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

467. Viktor Kazakov Geburtsdatum:
4.4.1949

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

468. Rustam Kalimullin Geburtsdatum:
2.1.1958

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

469. Alexei Kanayev Geburtsdatum:
30.9.1971

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
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"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

470. Georgy Karlov Geburtsdatum:
4.1.1971

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

471. Anatoly Karpov Geburtsdatum:
23.5.1951

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
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untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

472. Andrey Kartapolov Geburtsdatum:
9.11.1963

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

473. Igor Kastyukevich Geburtsdatum:
6.12.1976

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

474. Pavel Kachkaev Geburtsdatum:
4.10.1951

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
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Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

475. Ivan Kvitka Geburtsdatum:
4.5.1967

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

476. Viktor Kidyaev Geburtsdatum:
9.7.1956

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

477. Mikhail Kizeev Geburtsdatum:
31.3.1978

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
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Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

478. Mikhail Kislyakov Geburtsdatum:
18.11.1975

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

479. Alexander Kogan Geburtsdatum:
26.2.1969

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

480. Alfia Kogogina Geburtsdatum:
22.2.1968

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
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lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

481. Aleksandr
Kozlovskiy

Geburtsdatum:
5.5.1973

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

482. Andrey Kolesnik Geburtsdatum:
26.2.1960

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.
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483. Oleg Kolesnikov Geburtsdatum:
11.9.1968

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

484. Sergey Kolunov Geburtsdatum:
22.3.1973

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

485. Vladimir Kononov Geburtsdatum:
13.3.1958

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
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Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

486. Olga Korobova Geburtsdatum:
15.9.1978

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

487. Natalya Kostenko Geburtsdatum:
9.8.1980

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

488. Sergey Kotkin Geburtsdatum:
11.3.1956

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
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Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

489. Denis Kravchenko Geburtsdatum:
17.4.1976

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

490. Anton
Krasnoshtanov

Geburtsdatum:
10.6.1986

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

491. Sergey Krivonosov Geburtsdatum:
29.5.1971

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
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schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

492. Mikhail Kuzmin Geburtsdatum:
5.8.1955

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

493. Tatyana Kusayko Geburtsdatum:
15.1.1960

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

494. Vitaliy Kushnarev Geburtsdatum:
1.5.1975

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
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"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

495. Alexei Lavrinenko Geburtsdatum:
20.8.1955

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

496. Dmitriy Lameykin Geburtsdatum:
27.2.1977

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
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untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

497. Yevgeniy Lebedev Geburtsdatum:
12.12.1957

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

498. Anatoliy Lesun Geburtsdatum:
27.2.1959

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

499. Ruslan
Abdulvakhievich
Lechkhadzhiev

Geburtsdatum:
2.7.1965

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
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Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

500. Sergei Lissovski Geburtsdatum:
25.4.1960

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

501. Vitali Lichachow Geburtsdatum:
22.2.1964

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

502. Tatyana Lobach Geburtsdatum:
8.1.1974

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
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Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

503. Vyacheslav Loginov Geburtsdatum:
9.1.1979

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

504. Ivan Loor Geburtsdatum:
11.12.1955

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

505. Dmitriy Lotsmanov Geburtsdatum:
2.3.1975

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
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lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

506. Roman Lyubarskiy Geburtsdatum:
16.7.1980

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

507. Alexander Mazhuga Geburtsdatum:
6.8.1980

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.
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508. Denis Maidanov Geburtsdatum:
17.2.1976

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

509. Vyatscheslav Makarov Geburtsdatum:
7.5.1955

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

510. Zurab Makiyev Geburtsdatum:
30.9.1976

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
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Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

511. Alexander Maximov Geburtsdatum:
15.11.1946

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

512. Rafael Mardanshin Geburtsdatum:
24.12.1961

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

513. Andrey Markov Geburtsdatum:
30.6.1972

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
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Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

514. Aidar Metshin Geburtsdatum:
27.8.1963

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

515. Vitaly Milonov Geburtsdatum:
23.1.1974

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

516. Sergey Morozov Geburtsdatum:
6.9.1959

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
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schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

517. Natalya Nazarova Geburtsdatum:
22.12.1953

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

518. Anton Nemkin Geburtsdatum:
22.8.1983

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

519. Nikolay Nikolaev Geburtsdatum:
2.4.1970

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
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"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

520. Vyacheslav Nikonov Geburtsdatum:
5.6.1956

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

521. Evgeniy Nifantiev Geburtsdatum:
14.9.1978

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
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untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

522. Nurbagand
Nurbagandov

Geburtsdatum:
19.3.1957

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

523. Yuliya Ogloblina Geburtsdatum:
1.11.1989

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

524. Leonid Ogul Geburtsdatum:
26.10.1963

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
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Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

525. Natalya Orlova Geburtsdatum:
29.8.1969

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

526. Gennadiy Panin Geburtsdatum:
13.6.1981

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

527. Nikolay Pankov Geburtsdatum:
5.1.1965

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
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Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

528. Irina Aleksandrovna
Pankina

Geburtsdatum:
8.3.1986

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

529. Evgeny Pervyshov Geburtsdatum:
4.5.1976

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

530. Vyacheslav Petrov Geburtsdatum:
17.8.1969

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
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lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

531. Sergey Petrov Geburtsdatum:
19.4.1965

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

532. Yury Petrov Geburtsdatum:
10.4.1947

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.
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533. Nikolay Petrunin Geburtsdatum:
27.2.1976

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

534. Valentina Pivnenko Geburtsdatum:
14.6.1947

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

535. Olga Pilipenko Geburtsdatum:
4.1.1966

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
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Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

536. Dmitri Pirog Geburtsdatum:
27.6.1980

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

537. Vladimir Plotnikov Geburtsdatum:
30.11.1961

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

538. Dmitriy Viktorovich
Pogorelyy

Geburtsdatum:
4.10.1977

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
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Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

539. Nataliya Poluyanova Geburtsdatum:
11.3.1981

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

540. Arkady Ponomarev Geburtsdatum:
16.5.1956

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

541. Yevgeny Popov Geburtsdatum:
11.9.1978

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
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schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

542. Aleksandr
Prokopyev

Geburtsdatum:
5.8.1986

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

543. Roman Ptitsyn Geburtsdatum:
8.9.1975

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

544. Vladislav Reznik Geburtsdatum:
17.5.1954

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
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"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

545. Vladimir Resin Geburtsdatum:
21.2.1936

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

546. Victoria Rodina Geburtsdatum:
29.10.1989

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
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untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

547. Irina Rodnina Geburtsdatum:
12.9.1949

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

548. Roman Romanenko Geburtsdatum:
9.8.1971

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

549. Mikhail Romanov Geburtsdatum:
3.11.1984

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
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Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

550. Igor Rudensky Geburtsdatum:
11.9.1962

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

551. Alexander Rumyantsev Geburtsdatum:
12.2.1947

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

552. Zhanna Ryabtseva Geburtsdatum:
8.12.1977

Mitglied der Staatsduma, das für
die Entschliessung Nr. 58243-8
"Zur Aufforderung der Staats-
duma der Föderationsversamm-
lung der Russischen Föderation
‚An den Präsidenten der Russi-
schen Föderation W. W. Putin
über die Notwendigkeit der
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Anerkennung der Volksrepublik
Donezk und der Volksrepublik
Luhansk‘" gestimmt und somit
Handlungen und politische
Massnahmen unterstützt und
umgesetzt hat, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine
weiter destabilisieren.

553. Sardana
Vladimirovna
AVKSENTYEVA, geb.
GOGOLEVA

Geburtsdatum:
2.7.1970
Geschlecht: weib-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

554. Olga Nikolayevna ALI-
MOVA

Geburtsdatum:
10.4.1953
Geschlecht: weib-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

555. Georgy
Konstantinovich
ARAPOV

Geburtsdatum:
11.9.1999
Geschlecht: männ-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

556. Otari Yonovich
ARSHBA

Geburtsdatum:
12.4.1955
Geschlecht: männ-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation

Ein- und Ausfuhr. Zahlungsverkehr 946.224.2

Fassung: 30.03.2022 267



und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

557. Alexander
Mikhailovich
BABAKOV

Geburtsdatum:
8.2.1963
Geschlecht: männ-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

558. Mikhail
Nikolayevich BERU-
LAVA

Geburtsdatum:
3.8.1950
Geschlecht: männ-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

559. Vladimir
Abdualiyevich VASI-
LYEV

Geburtsdatum:
11.8.1949
Geschlecht: männ-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

560. Veronika Valeriyevna
VLASOVA

Geburtsdatum:
2.11.1966
Geschlecht: weib-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

561. Yelena Andreyevna
VTORYGINA

Geburtsdatum:
17.8.1957
Geschlecht: weib-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
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Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

562. Dmitry Fyodorovich
VYATKIN

Geburtsdatum:
21.5.1974
Geschlecht: männ-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

563. Alexey Vasilyevich
GORDEYEV

Geburtsdatum:
28.2.1955
Geschlecht: männ-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

564. Kseniya
Alexandrovna
GORJATCHEVA

Geburtsdatum:
16.5.1996
Geschlecht: weib-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

565. Vladislav Andreevich
DAVANKOV

Geburtsdatum:
25.2.1984
Geschlecht: männ-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

566. Vyacheslav
Anatolyevich DAMD-
INTSURUNOV

Geburtsdatum:
21.9.1977
Geschlecht: männ-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
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tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

567. Alexander Vyacheslavo-
vich DYOMIN

Geburtsdatum:
23.9.1988
Geschlecht: männ-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

568. Oksana Genrikhovna
DMITRIEVA

Geburtsdatum:
3.4.1958
Geschlecht: weib-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

569. Alexander
Dmitriyevich
ZHUKOV

Geburtsdatum:
1.6.1956
Geschlecht: männ-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

570. Konstantin
Fyodorovich ZAT-
ULIN

Geburtsdatum:
7.9.1958
Geschlecht: männ-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

571. Artem Alexandrovich
KAVINOV

Geburtsdatum:
3.9.1969

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
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Geschlecht: männ-
lich

den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

572. Olga Mikhailovna
KAZAKOVA

Geburtsdatum:
30.5.1968
Geschlecht: weib-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

573. Sholban Valeryevich
KARA-OOL

Geburtsdatum:
18.7.1966
Geschlecht: männ-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

574. Raisa Vasilyevna KAR-
MAZINA

Geburtsdatum:
9.1.1951
Geschlecht: weib-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

575. Artem Yuryevich
KIRYANOV

Geburtsdatum:
12.1.1977
Geschlecht: männ-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.
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576. Lev Igoryevich
KOVPAK

Geburtsdatum:
23.10.1978
Geschlecht: männ-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

577. Robert Ivanovich
KOCHIEV

Geburtsdatum:
16.3.1966
Geschlecht: männ-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

578. Andrey Leonidovich
KRASOV

Geburtsdatum:
27.1.1967
Geschlecht: männ-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

579. Pavel Vladimirovich
KRASHENINNIKOV

Geburtsdatum:
21.6.1964
Geschlecht: männ-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

580. Anna Yuryevna KUZ-
NETSOVA

Geburtsdatum:
3.1.1982
Geschlecht: weib-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
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und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

581. Rizvan Danilovich
KURBANOV

Geburtsdatum:
3.1.1961
Geschlecht: männ-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

582. Oleg Yuryevich
LEONOV

Geburtsdatum:
10.9.1970
Geschlecht: männ-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

583. Andrey Mikhailovich
MAKAROV

Geburtsdatum:
22.7.1954
Geschlecht: männ-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

584. Evgeny Evgenievich
MARCHENKO

Geburtsdatum:
17.7.1972
Geschlecht: männ-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

585. Oleg Anatolyevich
MATVEYCHEV

Geburtsdatum:
1.2.1970
Geschlecht: männ-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
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Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

586. Artem Pavlovich
METELEV

Geburtsdatum:
11.8.1993
Geschlecht: männ-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

587. Oleg Viktorovich
MOROZOV

Geburtsdatum:
5.11.1953
Geschlecht: männ-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

588. Yevgeny Sergeyevich
MOSKVICHEV

Geburtsdatum:
28.9.1957
Geschlecht: männ-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

589. Alexey Gennadyevich
NECHAYEV

Geburtsdatum:
30.8.1966
Geschlecht: männ-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

590. Viktoria Viktorovna
NIKOLAEVA

Geburtsdatum:
21.11.1962
Geschlecht: weib-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
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tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

591. Nikolay Vladimirovich
NOVICHKOV

Geburtsdatum:
24.12.1974
Geschlecht: männ-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

592. Marina Eduardovna
ORGEYEVA

Geburtsdatum:
21.9.1959
Geschlecht: weib-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

593. Sergey Alexandrovich
PAHOMOV

Geburtsdatum:
6.8.1975
Geschlecht: männ-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

594. Dmitriy Anatolyevich
PEVTSOV

Geburtsdatum:
8.7.1963
Geschlecht: männ-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

595. Alexander Petrovich
PETROV

Geburtsdatum:
21.5.1958

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
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Geschlecht: männ-
lich

den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

596. Viktor Vitalyevich
PINSKIY

Geburtsdatum:
6.2.1964
Geschlecht: männ-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

597. Vasily Ivanovich PIS-
KAREV

Geburtsdatum:
8.11.1963
Geschlecht: männ-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

598. Vladimir Vladimirovich
PLYAKIN

Geburtsdatum:
19.9.1981
Geschlecht: männ-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

599. Aleksandr Alekseyevich
POLYAKOV

Geburtsdatum:
31.1.1969
Geschlecht: männ-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

946.224.2 Ein- und Ausfuhr. Zahlungsverkehr

276 Fassung: 30.03.2022



600. Svetlana Viktorovna
RAZVOROTNEVA

Geburtsdatum:
25.3.1968
Geschlecht: weib-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

601. Evgeny Vasilyevich
REVENKO

Geburtsdatum:
22.5.1972
Geschlecht: männ-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

602. Svetlana Yevgenyevna
SAVITSKAYA

Geburtsdatum:
8.8.1948
Geschlecht: weib-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

603. Dmitry Stanislavovich
SKRIVANOV

Geburtsdatum:
15.8.1971
Geschlecht: männ-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

604. Ivan Alexandrovich
SOLODOVNIKOV

Geburtsdatum:
9.4.1985
Geschlecht: männ-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
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und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

605. Yuriy Arkadevich
STANKEVICH

Geburtsdatum:
24.7.1976
Geschlecht: männ-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

606. Aleksandr
Mikhaylovich STRELY-
UKHIN

Geburtsdatum:
4.7.1958
Geschlecht: männ-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

607. Sangadzhi Andreyevich
TARBAEV

Geburtsdatum:
15.4.1982
Geschlecht: männ-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

608. Olga Victorovna
TIMOFEYEVA

Geburtsdatum:
19.8.1977
Geschlecht: weib-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

609. Alexey Nikolaevich
TKACHEV

Geburtsdatum:
1.3.1957
Geschlecht: männ-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
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Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

610. Maxim Anatolyevich
TOPILIN

Geburtsdatum:
19.4.1967
Geschlecht: männ-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

611. Vladislav
Alexandrovich TRE-
TIAK

Geburtsdatum:
25.4.1952
Geschlecht: männ-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

612. Amir Makhsudovich
HAMITOV

Geburtsdatum:
4.2.1975
Geschlecht: männ-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

613. Alexander
Evseyevich KHIN-
SHTEIN

Geburtsdatum:
26.10.1974
Geschlecht: männ-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

614. Gleb Yakovlevich
KHOR

Geburtsdatum:
8.4.1963
Geschlecht: männ-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
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tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

615. Dmitry Anatolievich
KHUBEZOV

Geburtsdatum:
20.12.1971
Geschlecht: männ-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

616. Roza Basirovna CHE-
MERIS

Geburtsdatum:
11.6.1978
Geschlecht: weib-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

617. Alexey Vasilievich
CHEPA

Geburtsdatum:
22.11.1955
Geschlecht: männ-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

618. Rifat Gabdulkhakovich
SHAYHUTDINOV

Geburtsdatum:
23.12.1963
Geschlecht: männ-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

619. Grigory Vladimirovich
SHILKIN

Geburtsdatum:
20.10.1976

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
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Geschlecht: männ-
lich

den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

620. Alexander Mikhailovich
SHOLOKHOV

Geburtsdatum:
25.1.1962
Geschlecht: männ-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

621. Elena Alexandrovna
YAMPOLSKAYA

Geburtsdatum:
20.6.1971
Geschlecht: weib-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

622. Irina Anatolievna
YAROVAYA

Geburtsdatum:
17.10.1966
Geschlecht: weib-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

623. Nikita RUMYANTSEV Geburtsdatum:
27.4.1988
Geschlecht: männ-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.
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624. Mikhail KISELYOV Geburtsdatum:
18.6.1986
Geschlecht: männ-
lich

Mitglied der Staatsduma, das die
Regierungsbeschlüsse betreffend
den Vertrag über Freundschaft,
Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen der
Russischen Föderation und der
Volksrepublik Donezk und zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Volksrepublik Luhansk
ratifiziert hat.

625. Dmitry Anatolyevich
MEDVEDEV

Geburtsdatum:
14.9.1965
Geschlecht: männ-
lich

Stellvertretender Vorsitzender
des Nationalen Sicherheitsrates.
Hat als Mitglied des Sicherheits-
rates der Russischen Föderation
die sofortige Anerkennung der
beiden selbsternannten Repu-
bliken durch Russland unter-
stützt.

626. Mikhail Vladimirovich
MISHUSTIN

Geburtsdatum:
3.5.1966
Geschlecht: männ-
lich

Ministerpräsident der Russischen
Föderation. Hat als Mitglied des
Nationalen Sicherheitsrates die
sofortige Anerkennung der
beiden selbsternannten Repu-
bliken durch Russland unter-
stützt.

627. Vladimir Alexandrovich
KOLOKOLTSEV

Geburtsdatum:
11.5.1961
Geschlecht: männ-
lich

Innenminister der Russischen
Föderation. Hat als Mitglied des
Nationalen Sicherheitsrates die
sofortige Anerkennung der
beiden selbsternannten Repu-
bliken durch Russland unter-
stützt.

628. Sergei Borisovich
IVANOV

Geburtsdatum:
31.1.1953
Geschlecht: männ-
lich

Sonderbeauftragter des Präsi-
denten der Russischen Födera-
tion für die Bereiche Umweltak-
tivitäten, Ökologie und Verkehr.
Hat als Mitglied des Nationalen
Sicherheitsrates Föderation die
sofortige Anerkennung der
beiden selbsternannten Repu-
bliken durch Russland unter-
stützt.

629. Igor Olegovich
SHCHYOGOLEV

Geburtsdatum:
10.11.1965
Geschlecht: männ-
lich

Vertreter des Präsidenten der
Russischen Föderation im Föde-
rationskreis Zentralrussland,
Oberster Staatsberater der Russi-
schen Föderation. Hat als Mit-
glied des Nationalen Sicherheits-
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rates die sofortige Anerkennung
der beiden selbsternannten Repu-
bliken durch Russland unter-
stützt.

630. Vladislav Leonidovich
BRUEV

Geburtsdatum:
1977
Funktion:
Befehlshaber der
Grenzschutzgruppe
Gomel
Dienstgrad: Oberst
Geburtsort:
Kharkov
(Charkow),
Ukrainische
sozialistische
Sowjetrepublik
(jetzt Ukraine)
Staatsangehörigkeit:
belarussisch
Geschlecht: männ-
lich

Vladislav Bruev ist der Befehls-
haber der belarussischen Grenz-
schutzgruppe Gomel. In dieser
Funktion ist er zuständig für die
Überwachung der Sicherheit an
der Grenze des Oblast Gomel,
einschliesslich der Grenze zwi-
schen Belarus und der Ukraine,
und für den Personen- und
Güterverkehr an dieser Grenze.
Russische Truppen haben bei der
russischen militärischen Aggres-
sion gegen die Ukraine am 24.
Februar 2022 die Grenze zwi-
schen Belarus und der Ukraine
im Oblast Gomel überschritten.
Er ist daher verantwortlich für
Handlungen, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
sowie die Stabilität und Sicherheit
in der Ukraine untergraben, und
unterstützt aktiv solche Hand-
lungen.

631. Oleg Anatolyevich
EIBATOV

Funktion:
Befehlshaber der
Grenzschutzeinheit
Mozyr (Masyr)
Dienstgrad: Oberst
Staatsangehörigkeit:
belarussisch
Geschlecht: männ-
lich

Oleg Eibatov ist der belarussische
Befehlshaber der Grenzschutz-
einheit Mozyr. In dieser Funk-
tion ist er zuständig für die Über-
wachung der Sicherheit an der
Grenze des Gebiets Mozyr, ein-
schliesslich der Grenze zwischen
Belarus und der Ukraine, und für
den Personen- und Güterverkehr
an dieser Grenze. Russische
Truppen haben bei der russischen
militärischen Aggression gegen
die Ukraine am 24. Februar 2022
die Grenze zwischen Belarus und
der Ukraine im Gebiet Mozyr
überschritten. Er ist daher verant-
wortlich für Handlungen, die die
territoriale Unversehrtheit, Sou-
veränität und Unabhängigkeit der
Ukraine sowie die Stabilität und
Sicherheit in der Ukraine unter-
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graben, und unterstützt aktiv
solche Handlungen.

632. Dmitry Alexandrovich
VINNIKOV

Funktion:
Befehlshaber der
Grenzschutzeinheit
Pinsk
Dienstgrad: Oberst
Geburtsdatum:
1979
Staatsangehörigkeit:
belarussisch
Geschlecht: männ-
lich

Dmitry Vinnikov ist der Befehls-
haber der Grenzschutzeinheit
Pinsk. In dieser Funktion ist er
zuständig für die Überwachung
der Sicherheit an der Grenze des
Gebiets Pinsk, einschliesslich der
Grenze zwischen Belarus und der
Ukraine, und für den Personen-
und Güterverkehr an dieser
Grenze. Er gehört der belarussi-
schen Armee an, die die militäri-
sche Aggression Russlands in der
Ukraine unterstützt hat. Russi-
sche Truppen haben bei der rus-
sischen militärischen Aggression
gegen die Ukraine am 24. Februar
2022 die Grenze zwischen
Belarus und der Ukraine im
Gebiet Pinsk überschritten. Er ist
daher verantwortlich für Hand-
lungen, die die territoriale Unver-
sehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
sowie die Stabilität und Sicherheit
in der Ukraine untergraben, und
unterstützt aktiv solche Hand-
lungen.

633. Aleksandr PASHKE-
VICH

Funktion: Stabschef
der Militäreinheit
65408 / Flugplatz
Luninets (Luninez)
Staatsangehörigkeit:
belarussisch
Geschlecht: männ-
lich

Aleksandr Pashkevich ist der
Stabschef der Einheit 65408/
Flugplatz Luninets. In dieser
Funktion war er am russischen
Truppenaufmarsch am Flugplatz
Luninets beteiligt, die Teil der
Vorbereitung auf die militärische
Aggression vom 24. Februar 2022
war und diese erleichtern sollte.
Er gehört der belarussischen
Armee an, die die militärische
Aggression Russlands in der
Ukraine unterstützt hat. Er ist
daher verantwortlich für Hand-
lungen, die die territoriale Unver-
sehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
sowie die Stabilität und die
Sicherheit in der Ukraine unter-
graben, und unterstützt aktiv
solche Handlungen.
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634. Andrei LUKYANO-
VICH

Funktion: Militär-
pilot, Oberst, stell-
vertretender
Befehlshaber der
Luftwaffe und der
Luftabwehrkräfte -
Luftwaffenchef von
Belarus, Befehls-
haber der Militär-
einheit 06752 /
Flugplatz
Machulischi
Staatsangehörigkeit:
belarussisch
Geschlecht: männ-
lich

Oberst Lukyanovich Andrei ist
Militärpilot, stellvertretender
Befehlshaber der Luftwaffe und
der Luftabwehrkräfte / Luftwaf-
fenchef von Belarus und Befehls-
haber der Militäreinheit 06752 /
Flugplatz Machulischi. In dieser
Funktion hat er an den gemein-
samen belarussischen-russischen
Militärübungen teilgenommen,
die dem Truppenaufmarsch an
der Grenze zur Ukraine voran-
gingen, mit denen die militärische
Aggression gegen die Ukraine
vom 24. Februar 2022 vorbereitet
wurde. Er gehört der belarussi-
schen Armee an, die die militäri-
sche Aggression Russlands gegen
die Ukraine unterstützt hat. Er ist
daher verantwortlich für Hand-
lungen, die die territoriale Unver-
sehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
sowie die Stabilität und die
Sicherheit in der Ukraine unter-
graben, und unterstützt aktiv
solche Handlungen.

635. Aleksandr KRIVETS Funktion: Befehls-
haber der 116.
Luftangriffstruppe
Radomskaya Red
Banner Base / Flug-
platz Lida
Staatsangehörigkeit:
belarussisch
Geschlecht: männ-
lich

Aleksandr Krivets ist der Befehls-
haber der belarussischen 116.
Luftangriffstruppe Radomskaya
Red Banner Base / Flugplatz
Lida. Er gehört der belarussi-
schen Armee an, die die militäri-
sche Aggression Russlands unter-
stützt hat. In dieser Funktion war
er am russischen Truppenauf-
marsch am Flugplatz Lida im
Vorfeld der militärischen Aggres-
sion Russlands vom 24. Februar
2022 beteiligt. Er ist daher verant-
wortlich für Handlungen, die die
territoriale Unversehrtheit, Sou-
veränität und Unabhängigkeit der
Ukraine sowie die Stabilität und
die Sicherheit in der Ukraine
untergraben, und unterstützt
aktiv solche Handlungen.

636. Yuri PYZHIK Funktion: Militär-
pilot, Oberst,
Befehlshaber der

Oberst Yuri Pyzhik ist Militär-
pilot und Befehlshaber des 61.
Luftwaffenstützpunkts / Flug-
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Militäreinheit
54804, Befehlshaber
des 61. Luftwaffen-
stützpunkts / Flug-
platz Baranovichi
(Baranawitschy)
Staatsangehörigkeit:
belarussisch
Geschlecht: männ-
lich

platz Baranovichi (Baranawit-
schy). Er gehört der belarussi-
schen Armee an, die die militäri-
sche Aggression Russlands in der
Ukraine unterstützt hat. In dieser
Funktion hat er an den gemein-
samen belarussischen- russischen
Militärübungen teilgenommen,
die dem Truppenaufmarsch an
der Grenze zur Ukraine voran-
gingen, mit denen die militärische
Aggression Russlands vom 24.
Februar 2022 vorbereitet wurde.
Er ist daher verantwortlich für
Handlungen, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
sowie die Stabilität und die
Sicherheit in der Ukraine unter-
graben, und unterstützt aktiv
solche Handlungen.

637. Vladimir Nikolaevich
KUPRIYANYUK

Funktion: Stabschef
- erster stellvertre-
tender Befehlshaber
des Einsatzkom-
mandos West
(Western Opera-
tional Command)
Geburtsdatum:
11.7.1972
Geburtsort: Dorf
Kamenyuki, Bezirk
Kamjanez, Oblast
Brest, ehemalige
UdSSR (jetzt
Belarus)
Staatsangehörigkeit:
belarussisch
Geschlecht: männ-
lich

Vladimir Nikolaevich
Kupryanyuk ist Stabschef und
erster stellvertretender Befehls-
haber des belarussischen Einsatz-
kommandos West (Western Ope-
rational Command). Er gehört
der belarussischen Armee an, die
die militärische Aggression Russ-
lands unterstützt hat. In dieser
Funktion ist er für die Teilnahme
der Truppen unter seinem Kom-
mando an den gemeinsamen
belarussischen-russischen Mili-
tärübungen verantwortlich, die
dem Truppenaufmarsch an der
Grenze zur Ukraine voran-
gingen, mit denen die militärische
Aggression Russlands vom 24.
Februar 2022 vorbereitet wurde.
Er ist daher verantwortlich für
Handlungen, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
sowie die Stabilität und die
Sicherheit in der Ukraine unter-
graben, und unterstützt aktiv
solche Handlungen.
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638. Andrei
Konstantinovich
NEKRASHEVICH

Funktion: Leiter
der Hauptdirektion
für die Kampfaus-
bildung der Streit-
kräfte
Dienstgrad:
Generalmajor
Geburtsdatum:
1.1.1968
Geburtsort: Oblast
Gomel, ehemalige
UdSSR (jetzt
Belarus)
Staatsangehörigkeit:
belarussisch
Geschlecht: männ-
lich

Andrei Konstantinovich Nekras-
hevich ist der Leiter der belarus-
sischen Hauptdirektion für die
Kampfausbildung der Streitkräfte
der Republik Belarus. Er gehört
der belarussischen Armee an, die
die gegen die Ukraine gerichtete
militärische Aggression Russ-
lands vom 24. Februar 2022
unterstützt hat. In dieser Funk-
tion ist er verantwortlich für die
Beaufsichtigung der gemein-
samen Kampfausbildung der
belarussischen Streitkräfte mit
den Streitkräften anderer Staaten.
Er würdigte die gemeinsamen
belarussisch-russischen Militär-
übungen öffentlich, wodurch die
gegen die Ukraine gerichtete
militärische Aggression Russ-
lands vom 24. Februar 2022 vor-
bereitet und ihr der Weg geebnet
wurde. Er ist daher verantwort-
lich für Handlungen, die die terri-
toriale Unversehrtheit, Souverä-
nität und Unabhängigkeit der
Ukraine sowie die Stabilität und
die Sicherheit in der Ukraine
untergraben, und unterstützt
aktiv solche Handlungen.

639. Viktor Vladimirovich
GULEVICH

Geburtsdatum:
14.5.1969
Geburtsort:
Velyka Pader,
Bezirk Slutsk,
Oblast Minsk, ehe-
malige UdSSR
(jetzt Belarus)
Staatsangehörigkeit:
belarussisch
Geschlecht: männ-
lich

Viktor Vladimirovich Gulevich
ist der Leiter des Generalstabs
der belarussischen Streitkräfte -
erster stellvertretender Verteidi-
gungsminister der Republik
Belarus. Er gehört der belarussi-
schen Armee an, die die gegen die
Ukraine gerichtete militärische
Aggression Russlands unterstützt
hat. In dieser Funktion unter-
stütze, überwachte und kommen-
tierte er öffentlich die gemein-
samen belarussisch-russischen
Militärübungen, durch die die
militärische Aggression Russ-
lands vom 24. Februar 2022 vor-
bereitet und ihr der Weg geebnet
wurde. Er ist daher verantwort-
lich für Handlungen, die die terri-
toriale Unversehrtheit, Souverä-
nität und Unabhängigkeit der
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Ukraine sowie die Stabilität und
die Sicherheit in der Ukraine
untergraben, und unterstützt
aktiv solche Handlungen.

640. Volfovich Aleksandr
GRIGORYEVICH

Funktion: Staatsse-
kretär des
Sicherheitsrates
Staatsangehörigkeit:
belarussisch
Geschlecht: männ-
lich

Volfovich Aleksandr Grigorye-
vich ist Staatssekretär des Sicher-
heitsrates der Republik Belarus
und überwachte nach Aussagen
lokaler militärischer Quellen die
Militärübung "Allied Resolve
2022", durch die die gegen die
Ukraine gerichtete militärische
Aggression Russlands vom 24.
Februar 2022 vorbereitet und ihr
der Weg geebnet wurde. Er ist
daher verantwortlich für Hand-
lungen, die die territoriale Unver-
sehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
sowie die Stabilität und die
Sicherheit in der Ukraine unter-
graben, und unterstützt aktiv
solche Handlungen.

641. Andrey ZHUK Funktion: Stellver-
tretender Verteidi-
gungsminister von
Belarus, General-
major
Staatsangehörigkeit:
belarussisch
Geschlecht: männ-
lich

Andrey Zhuk ist stellvertretender
Verteidigungsminister der Repu-
blik Belarus. In dieser Funktion
hat er an den gemeinsamen Mili-
tärübungen von Russland und
Belarus teilgenommen, die dem
Truppenaufmarsch an der
Grenze zur Ukraine vorangingen
und durch die die militärische
Aggression Russlands vom 24.
Februar 2022 vorbereitet und ihr
der Weg geebnet wurde. Er ist
daher verantwortlich für Hand-
lungen, die die territoriale Unver-
sehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
sowie die Stabilität und die
Sicherheit in der Ukraine unter-
graben, und unterstützt aktiv
solche Handlungen.

642. Sergei SIMONENKO Funktion: General-
major, für Rüstung
zuständiger stell-
vertretender Vertei-
digungsminister,
Leiter für Rüs-
tungsfragen

Sergei Simonenko ist General-
major, für Rüstung zuständiger
stellvertretender Verteidigungs-
minister, Leiter für Rüstungs-
fragen der Republik Belarus. Er
gehört der belarussischen Armee
an, die die gegen die Ukraine
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Geburtsdatum:
2.4.1968
Geburtsort: Kosty-
ukovichi, Oblast
Mogilyov
(Mogiljow)
Geschlecht: männ-
lich

gerichtete militärische Aggres-
sion Russlands vom 24. Februar
2022 insbesondere dadurch
unterstützte und ihr den Weg
bereitete, dass sie die gemein-
samen Übungen belarussischer
und russischer Streitkräfte in den
Wochen vor der bewaffneten
Aggression ausrichtete und sich
daran beteiligte. In seiner Posi-
tion als Generalmajor und für
Rüstung zuständiger stellvertre-
tender Verteidigungsminister der
Republik Belarus ist Sergei Simo-
nenko demnach verantwortlich
für Handlungen, die die territo-
riale Unversehrtheit, Souverä-
nität und Unabhängigkeit der
Ukraine sowie die Stabilität und
die Sicherheit in der Ukraine
untergraben, und unterstützt
aktiv solche Handlungen.

643. Andrei BURDYKO Funktion: General-
major, für
Logistik zustän-
diger stellvertre-
tender Verteidi-
gungsminister,
Leiter der Logistik
Geburtsort:
Pleshchenitsy,
Region Minsk.
Geschlecht: männ-
lich

Andrei Burdyko ist General-
major, für Logistik zuständiger
stellvertretender Verteidigungs-
minister, Leiter für Logistik der
Republik Belarus. Er gehört der
belarussischen Armee an, die die
gegen die Ukraine gerichtete
militärische Aggression Russ-
lands vom 24. Februar 2022 ins-
besondere dadurch unterstützte
und ihr den Weg bereitete, dass
sie die gemeinsamen Übungen
belarussischer und russischer
Streitkräfte in den Wochen vor
der militärischen Aggression aus-
richtete und sich daran beteiligte.
In seiner Position als General-
major und für Logistik zustän-
diger stellvertretender Verteidi-
gungsminister der Republik
Belarus ist Andrei Burdyko dem-
nach verantwortlich für Hand-
lungen, die die territoriale Unver-
sehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
sowie die Stabilität und die
Sicherheit in der Ukraine unter-
graben, und unterstützt aktiv
solche Handlungen.
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644. Nikolai Mikhailovich
ROGASHCHUK

Geschlecht: männ-
lich

Nikolai Rogashchuk ist Berater
von Präsident Aliksandr Lukas-
henka (Alexander Lukaschenko)
und der für die Region Gomel
zuständige Inspektor. In dieser
Funktion hat er an den gemein-
samen Militärübungen von Russ-
land und Belarus teilgenommen,
die dem Truppenaufmarsch an
der Grenze zur Ukraine voran-
gingen und durch die die gegen
die Ukraine gerichtete militäri-
sche Aggression Russlands vom
24. Februar 2022 vorbereitet und
ihr der Weg geebnet wurde.
Er ist daher verantwortlich für
Handlungen, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
sowie die Stabilität und die
Sicherheit in der Ukraine unter-
graben, und unterstützt aktiv
solche Handlungen.

645. Vadim Ivanovich
DENISENKO

Funktion: General-
major,
Befehlshaber der
Spezialeinsatzkräfte
der Streitkräfte
Geburtsdatum:
3.9.1967
Geburtsort: Buda-
pest, Ungarn
Staatsangehörigkeit:
belarussisch
Geschlecht: männ-
lich

Vadim Denisenko ist General-
major und Befehlshaber der Spe-
zialeinsatzkräfte. In dieser Funk-
tion hat er an den gemeinsamen
belarussisch-russischen Militär-
übungen teilgenommen, die dem
Truppenaufmarsch an der
Grenze zur Ukraine vorangingen
und mit denen die gegen die
Ukraine gerichtete militärische
Aggression Russlands vom 24.
Februar 2022 vorbereitet wurde.
Er gehört der belarussischen
Armee an, die die gegen die
Ukraine gerichtete militärische
Aggression Russlands unterstützt
hat. Er ist daher verantwortlich
für Handlungen, die die territo-
riale Unversehrtheit, Souverä-
nität und Unabhängigkeit der
Ukraine sowie die Stabilität und
die Sicherheit in der Ukraine
untergraben, und unterstützt
aktiv solche Handlungen.

646. Aleksandr LOZITSKY Funktion: Oberst-
leutnant, Befehls-
haber der Einheit

Aleksandr Lozitsky ist Oberst-
leutnant des belarussischen
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65408 / Flugplatz
Luninets (Luninez)
Staatsangehörigkeit:
belarussisch
Geschlecht: männ-
lich

Militärs und Befehlshaber der
Einheit 65408 / Flugplatz Luni-
nets (Luninez). Er gehört der
belarussischen Armee an, die die
gegen die Ukraine gerichtete
militärische Aggression Russ-
lands unterstützt hat. In dieser
Funktion hat er an den gemein-
samen belarussisch-russischen
Militärübungen teilgenommen,
die dem Truppenaufmarsch an
der Grenze zur Ukraine voran-
gingen und mit denen die gegen
die Ukraine gerichtete militäri-
sche Aggression Russlands vom
24. Februar 2022 vorbereitet
wurde.
Er ist daher verantwortlich für
Handlungen, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
sowie die Stabilität und die
Sicherheit in der Ukraine unter-
graben, und unterstützt aktiv
solche Handlungen.

647. Igor Viktorovich
DEMIDENKO

Funktion: General-
major,
Befehlshaber des
Einsatzkommandos
West (Western
Operational Com-
mand)
Geburtsdatum:
5.2.1971
Geburtsort:
Mogilev
(Mogilew), ehema-
lige UdSSR (jetzt
Belarus)
Staatsangehörigkeit:
belarussisch
Geschlecht: männ-
lich

Igor Viktorovich Demidenko ist
Generalmajor und Befehlshaber
des Einsatzkommandos West
(Western Operational Com-
mand) der Republik Belarus. Er
gehört der belarussischen Armee
an, die die gegen die Ukraine
gerichtete militärische Aggres-
sion Russlands vom 24. Februar
2022 unterstützt hat. In dieser
Funktion ist er für die Teilnahme
der Truppen unter seinem Kom-
mando an den gemeinsamen
belarussisch-russischen Militär-
übungen verantwortlich, mit
denen die gegen die Ukraine
gerichtete militärische Aggres-
sion Russlands vorbereitet und
erleichtert wurde. Er nahm aus-
serdem an diesen Übungen teil
und beaufsichtigte die Teilnahme
seiner Truppen daran.
Igor Viktorovich Demidenko ist
daher verantwortlich für Hand-
lungen, die die territoriale Unver-
sehrtheit, Souveränität und
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Unabhängigkeit der Ukraine
sowie die Stabilität und die
Sicherheit in der Ukraine unter-
graben, und unterstützt aktiv
solche Handlungen.

648. Yuri Vitoldovich SHU-
LEYKO
(alias Yury Vitoldovich
SHULEIKO)

Geburtsdatum:
1968
Geburtsort:
Kozlovshchina im
Bezirk
Dyatlovo
(Djatlowo),
Oblast Grodno
Telefonnummer:
(+375 162)
21-23-32
Geschlecht: männ-
lich

Yuri Vitoldovich Shuleyko ist
Vorsitzender des Verwaltungs-
komitees des Gebiets Brest. In
dieser Funktion ist er verant-
wortlich für Mobilisierung und
zivile Verteidigung sowie die
Interaktion mit militärischen
Organisationen, einschliesslich
anlässlich der gemeinsamen
russisch-belarussischen Militär-
übungen nahe Brest im Vorfeld
der gegen die Ukraine gerichtete
militärischen Aggression Russ-
lands vom 24. Februar 2022.
Er ist daher verantwortlich für
Handlungen, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
sowie die Stabilität und die
Sicherheit in der Ukraine unter-
graben, und unterstützt aktiv
solche Handlungen.

649. Ivan Ivanovich
KRUPKO

Funktion: Vorsit-
zender des Verwal-
tungskomitees des
Gebiets Gomel
Geburtsdatum:
23.7.1974
Geburtsort: Dorf
Burdevichi, Bezirk
Korelichi (Kore-
litz), ehemalige
UdSSR (jetzt
Belarus)
Staatsangehörigkeit:
belarussisch
Geschlecht: männ-
lich

Ivan Ivanovich Krupko ist Vor-
sitzender des Verwaltungs-
komitees des Gebiets Gomel. In
dieser Funktion ist er verant-
wortlich für die Beaufsichtigung
der Interaktionen zwischen ört-
lichen Exekutiv- und Verwal-
tungsorganen der Region und
militärischen Behörden sowie für
die Umsetzung der Belange hin-
sichtlich Verteidigung und Staats-
sicherheit. Im Gebiet Gomel
fanden gemeinsame russisch-
belarussische Militärübungen
statt, die der gegen die Ukraine
gerichtete militärischen Aggres-
sion Russlands vorangingen.
Er ist daher verantwortlich für
Handlungen, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
sowie die Stabilität und die
Sicherheit in der Ukraine unter-
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graben, und unterstützt aktiv
solche Handlungen.

650. Vladimir Vladimirovich
PUTIN43

Funktion: Präsident
der Russischen
Föderation
Geburtsdatum:
7.10.1952
Geburtsort: Lenin-
grad (jetzt Sankt-
Petersburg),
UdSSR (jetzt Rus-
sische Föderation)
Geschlecht: männ-
lich

Vladimir Putin ist Präsident der
Russischen Föderation.
Am 22. Februar 2022 hat er ein
Dekret unterzeichnet, mit dem
die "Unabhängigkeit und Souve-
ränität" der nicht von der Regie-
rung kontrollierten Gebiete der
ukrainischen Regionen Donezk
und Luhansk anerkannt wurde,
und russische Streitkräfte in diese
Gebiete entsandt.
Am 24. Februar 2022 hat er eine
Militäroperation in der Ukraine
angeordnet, und russische Streit-
kräfte haben die Ukraine ange-
griffen. Ein derartiger Angriff ist
eine eklatante Verletzung der ter-
ritorialen Unversehrtheit, Souve-
ränität und Unabhängigkeit der
Ukraine.
Vladimir Putin ist verantwortlich
für Handlungen, die die territo-
riale Unversehrtheit, Souverä-
nität und Unabhängigkeit der
Ukraine sowie die Stabilität oder
Sicherheit in der Ukraine unter-
graben, und unterstützt aktiv
solche Handlungen.

651. Sergey Viktorovich
LAVROV44

Funktion: Aussen-
minister der Russi-
schen Föderation
Geburtsdatum:
21.3.1950
Geburtsort:
Moskau, UdSSR
(jetzt Russische
Föderation)
Geschlecht: männ-
lich

Aussenminister der Russischen
Föderation
Hat als Mitglied des Sicherheits-
rates der Russischen Föderation
die sofortige Anerkennung der
beiden selbsternannten Repu-
bliken durch Russland unter-
stützt.
Sergey Lavrov ist verantwortlich
für Handlungen, die die territo-
riale Unversehrtheit, Souverä-
nität und Unabhängigkeit der
Ukraine sowie die Stabilität oder
Sicherheit in der Ukraine unter-
graben, und unterstützt aktiv
solche Handlungen.

652. Igor Ivanovich
SECHIN

Geburtsdatum:
7.9.1960
Geburtsort: Lenin-
grad, USSR

Igor Sechin ist Vorstandsvorsit-
zender von Rosneft, dem staatli-
chen Ölunternehmen Russlands,
weltweit einer der grössten Pro-

Ein- und Ausfuhr. Zahlungsverkehr 946.224.2

Fassung: 30.03.2022 293



(UdSSR) (jetzt:
Russian Federation
(Russische Födera-
tion))
Staatsangehörigkeit:
Russisch
Geschlecht: männ-
lich

duzenten von Rohöl. Er ist einer
der vertrautesten und engsten
Berater Vladimir Putins sowie
sein persönlicher Freund. Er
steht mit dem russischen Präsi-
denten täglich in Kontakt. Er gilt
als eines der mächtigsten Mit-
glieder der politischen Elite Russ-
lands. Er pflegt seit vielen Jahren
enge Verbindungen zu Vladimir
Putin. In den 1990er Jahren arbei-
tete er mit dem Präsidenten im
Büro des Bürgermeisters von St.
Petersburg zusammen und hat
seitdem seine Loyalität unter
Beweis gestellt. 1999 wurde Igor
Sechin stellvertretender Leiter
der Präsidialverwaltung unter
Vladimir Putin, 2008 stellvertre-
tender Ministerpräsident und
2012 Geschäftsführer von Ros-
neft. Er ist einer der russischen
Oligarchen, die als Partner des
russischen Staates fungieren.
Er gehört zu den Personen aus
dem Kreis von Putin, die von
ihrer Unterordnung und Loya-
lität finanziell profitieren sowie
im Gegenzug für ihre Unterord-
nung und Loyalität wichtige Auf-
träge erhalten. Er wurde vom
Präsidenten mit wichtigen und
schwierigen Aufgaben betraut
und mit der Leitung von Rosneft
und grossen Vermögen belohnt.
Unter der Leitung von Igor
Sechin war Rosneft an der Finan-
zierung der Weingärten des
Palastkomplexes in der Nähe von
Gelendzhik beteiligt, der mut-
masslich von Präsident Putin per-
sönlich genutzt wird.
Daher hat er russische Entschei-
dungsträger, die für die Annexion
der Krim und die Destabilisie-
rung der Ukraine verantwortlich
sind, materiell oder finanziell
aktiv unterstützt und von diesen
profitiert.
Darüber hinaus beliefert Rosneft
Aero, eine Tochter von Rosneft,
deren Geschäftsführer Igor
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Sechin ist, den Flughafen von
Simferopol, der eine Flugverbin-
dung zwischen dem Territorium
der rechtswidrig annektierten
Krim und der rechtswidrig
annektierten Stadt Sevastopol mit
Russland bereitstellt, mit
Kerosin. Daher trägt er zur Ver-
festigung der Eingliederung der
rechtswidrig annektierten Halb-
insel Krim in die Russische Föde-
ration bei, was wiederum die ter-
ritoriale Unversehrtheit, Souve-
ränität und Unabhängigkeit der
Ukraine weiter untergräbt.

653. Nikolay Petrovich
TOKAREV

Geburtsdatum:
20.12.1950
Geburtsort:
Karaganda,
Kazakh SSR (Kasa-
chische SSR) (jetzt:
Kazakhstan
(Kasachstan))

Nikolay Tokarev leitet das
Unternehmen Transneft, ein
bedeutendes Öl- und Gasunter-
nehmen in Russland. Er ist ein
langjähriger Bekannter und enger
Berater von Vladimir Putin. In
den 1980er Jahren arbeitete er
zusammen mit Putin für den
KGB. Nikolay Tokarev gehört
zu jenen Oligarchen des russi-
schen Staates, die in den 2000er
Jahren, als Putin seine Macht
konsolidierte, die Kontrolle über
grosse Staatsvermögen erlangten
und die in enger Partnerschaft
mit dem russischen Staat zusam-
menarbeiten. N. Tokarev ist mit
der Leitung von Transneft
betraut, einem der wichtigsten
Unternehmen unter staatlicher
Kontrolle, das erhebliche
Mengen russischen Öls durch ein
gut entwickeltes Netz von
Ölpipelines befördert.
Unter der Leitung von Nikolay
Tokarev ist Transneft einer der
wichtigsten Geldgeber für den
Palastkomplex in der Nähe von
Gelendzhik, von dem allgemein
angenommen wird, dass er von
Präsident Putin persönlich
genutzt wird. Er profitiert von
seiner Nähe zur russischen
Regierung. Enge Verwandte und
Bekannte von N. Tokarev
konnten sich durch Aufträge
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staatseigener Unternehmen per-
sönlich bereichern.
Daher hat er russische Entschei-
dungsträger, die für die Annexion
der Krim und die Destabilisie-
rung der Ukraine verantwortlich
sind, materiell oder finanziell
aktiv unterstützt und von diesen
profitiert.

654. Alisher USMANOV Geburtsdatum:
9.9.1953
Geburtsort: Chust,
Uzbek SSR (Usbe-
kische SSR), Soviet
Union
(Sojetunion)
Funktion: Russi-
scher Oligarch

Alisher Usmanov ist ein
kremlfreundlicher Oligarch, der
besonders enge Verbindungen
zum russischen Präsidenten Vla-
dimir Putin unterhält. Er wird als
einer der von Putin besonders
favorisierten Oligarchen
betrachtet. Er gilt als einer der
Geschäftsleute/Beamten Russ-
lands, die mit der Verwaltung von
Finanzströmen betraut wurden,
deren Stellung aber vom Willen
des Präsidenten abhängt.
Berichten zufolge hat A.
Usmanov als Strohmann für Prä-
sident Putin gedient und seine
geschäftlichen Probleme gelöst.
Nach Unterlagen von FinCEN
hat er 6 Mio. Dollar an Vladimir
Putins einflussreichen Berater
Valentin Yumashev gezahlt.
Dmitry Medvedev, stellvertre-
tender Vorsitzender des russi-
schen Sicherheitsrates und ehe-
maliger Präsident und Minister-
präsident Russlands, hat persön-
lich luxuriöse Anwesen nutzen
können, die unter der Kontrolle
von Alisher Usmanov stehen.
Daher hat er russische Entschei-
dungsträger, die für die Annexion
der Krim und die Destabilisie-
rung der Ukraine verantwortlich
sind, materiell oder finanziell
aktiv unterstützt.
A. Usmanov hält Beteiligungen
an Eisenerz und Stahl, Medien
und Internetunternehmen. Seine
grösste Beteiligung ist die am
Stahlgiganten Metalloinvest. Als
A. Usmanov die Kontrolle über
die Geschäfte der Tageszeitung
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Kommersant übernahm, folgten
Beschneidungen der Freiheit des
Redaktionspersonals und der
Übergang zu einer ausdrücklich
kremlfreundlichen Berichterstat-
tung. Als der Kommersant sich
im Besitz von Alisher Usmanov
befand, wurde dort ein propagan-
distischer, gegen die Ukraine aus-
gerichteter Artikel von Dmitry
Medvedev veröffentlicht, in dem
der ehemalige Präsident Russ-
lands argumentierte, dass es
sinnlos sei, Gespräche mit der
aktuellen Regierung der Ukraine
aufzunehmen, da diese seiner
Meinung nach direkt unter aus-
ländischer Kontrolle stehe.
Somit hat er die die Ukraine
destabilisierende Politik der rus-
sischen Regierung aktiv unter-
stützt.

655. Petr Olegovich AVEN Geburtsdatum:
16.3.1955
Geburtsort:
Moscow
(Moskau),
Russian Federation
(Russische Födera-
tion)
Funktion:
Oligarch aus dem
Umfeld von Vla-
dimir Putin. Einer
der Hauptaktionäre
der Alfa-Gruppe
Geschlecht: männ-
lich

Petr Aven ist einer der Putin am
engsten vertrauten Oligarchen.
Er ist ein wichtiger Anteilseigner
der Alfa Group, zu der eine der
wichtigsten Banken Russlands
gehört, die Alfa Bank. Er gehört
zu den etwa 50 schwervermö-
genden russischen Geschäfts-
leuten, die regelmässig mit Vla-
dimir Putin im Kreml zusam-
menkommen. Er handelt nicht
unabhängig von den Anforde-
rungen des Präsidenten. Seine
Freundschaft mit Vladimir Putin
reicht bis in die frühen 1990er
Jahre zurück. Als er Minister für
aussenwirtschaftliche Bezie-
hungen war, leistete er Vladimir
Putin, damaliger Bürgermeister
von St. Petersburg, Beistand bei
der Untersuchung durch das
Komitee unter der Führung von
Marina Salje. Darüber hinaus ist
er als besonders enger persönli-
cher Freund von Igor Sechin,
dem Geschäftsführer von Rosneft
und einem wichtigen Verbün-
deten Putins, bekannt. Vladimir
Putins älteste Tochter Maria hat
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ein Wohltätigkeitsprojekt "Alfa-
Endo" geleitet, das durch die Alfa
Bank finanziert wurde.
Petr Aven profitiert von seinen
Verbindungen zur Regierung. Er
beschwerte sich in einem
Schreiben an Vladimir Putin über
das Urteil des Moskauer Schieds-
gerichts in einer Rechtssache in
Bezug auf Beteiligungen eines
seiner Geschäfte. Daraufhin
beauftragte Vladimir Putin den
Generalstaatsanwalt Russlands
mit der Untersuchung der
Rechtssache. Vladimir Putin
belohnte die Loyalität der Alfa
Group gegenüber der Regierung
Russlands mit politischer Unter-
stützung für ausländische Investi-
tionspläne der Gruppe.
Petr Aven und sein Geschäfts-
partner Mikhail Fridman haben
sich an den Bemühungen des
Kreml beteiligt, eine Aufhebung
der gegen Russland wegen seiner
aggressiven Politik gegenüber der
Ukraine vom Westen verhängten
Sanktionen zu erreichen. 2016
warnte Vladimir Putin Petr Aven
vor der geplanten Verhängung
zusätzlicher Sanktionen gegen
ihn und/oder die Alfa Bank
durch die Vereinigten Staaten
und riet ihm, Massnahmen zu
ergreifen, um sich und die Alfa-
Bank zu schützen, was Petr Aven
auch tat. 2018 besuchte Petr Aven
zusammen mit Mikhail Fridman
in inoffiziellem Auftrag
Washington DC, um eine Nach-
richt der Russischen Regierung
bezüglich Sanktionen der Verei-
nigten Staaten und Gegensank-
tionen der Russischen Föderation
zu überbringen.
Daher hat er russische Entschei-
dungsträger, die für die Annexion
der Krim und die Destabilisie-
rung der Ukraine verantwortlich
sind, materiell oder finanziell
aktiv unterstützt und von diesen
profitiert. Er hat darüber hinaus
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Handlungen oder politische
Massnahmen unterstützt, die die
territoriale Unversehrtheit, Sou-
veränität und Unabhängigkeit der
Ukraine untergraben oder
bedrohen.

656. Mikhail Maratovich
FRIDMAN

Geburtsdatum:
21.4.1964
Geburtsort: Lviv,
Ukrainian SSR
(Ukrainische SSR,
jetzt
Ukraine)
Geschlecht: männ-
lich

Mikhail Fridman ist der Gründer
und einer der Anteilseigner der
Alfa Group, zu der die wichtigste
Bank Russlands, die Alfa Bank
gehört. Er konnte enge Verbin-
dungen zur Regierung Vladimir
Putins aufbauen und wird zu den
wichtigsten russischen Financiers
und Unterstützern des inneren
Kreises von Putin gezählt. Durch
seine Verbindungen zur Regie-
rung konnte er Staatsvermögen
erwerben. Vladimir Putins älteste
Tochter Maria hat ein Wohltätig-
keitsprojekt "Alfa-Endo"
geleitet, das durch die Alfa Bank
finanziert wurde. Vladimir Putin
belohnte die Loyalität der Alfa
Group gegenüber der Regierung
Russlands mit politischer Unter-
stützung für ausländische Investi-
tionspläne der Gruppe.
Petr Aven und sein Geschäfts-
partner Mikhail Fridman waren
an den Bemühungen des Kreml
beteiligt, eine Aufhebung der
vom Westen gegen Russland auf-
grund seiner aggressiven Politik
gegenüber der Ukraine ver-
hängten Sanktionen zu erreichen.
2018 besuchte Petr Aven
zusammen mit Mikhail Fridman
in inoffiziellem Auftrag
Washington DC, um eine Nach-
richt der Russischen Regierung
bezüglich Sanktionen der Verei-
nigten Staaten und Gegensank-
tionen der Russischen Föderation
zu überbringen.
Daher hat er russische Entschei-
dungsträger, die für die Annexion
der Krim und die Destabilisie-
rung der Ukraine verantwortlich
sind, materiell oder finanziell
aktiv unterstützt und von diesen
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profitiert. Er hat darüber hinaus
Handlungen oder politische
Massnahmen unterstützt, die die
territoriale Unversehrtheit, Sou-
veränität und Unabhängigkeit der
Ukraine untergraben oder
bedrohen.

657. Sergei Pavlovich ROL-
DUGIN

Geburtsdatum:
28.9.1951
Geburtsort:
Oblast Sakhalin
Cellist
Funktion:
Geschäftsmann,
enger Freund von
Vladimir Putin

Sergei Roldugin ist ein Geschäfts-
mann mit engen Verbindungen
zu Vladimir Putin. Er ist Teil des
finanziellen Netzes von Putin. Er
ist Eigentümer von mindestens
fünf Offshore-Unternehmen und
hat sein Vermögen bei der Bank
Rossiya (von der Union mit
Sanktionen belegt), die auch als
"Putins Geldbörse" bekannt ist.
Den Ermittlungen des Internatio-
nalen Gerichtshofs zufolge ist
Sergei Roldugin verantwortlich
für die Verschiebung von min-
destens 2 Mrd. USD über Banken
und Offshore-Unternehmen, die
Teil von Putins verstecktem
Finanznetz sind. Darüber hinaus
war er an der "Troika-Waschan-
lage" beteiligt und hat Milliarden
USD durch dieses System
geschleust. Ausserdem hat er im
Rahmen der "Troika-Waschan-
lage" mehr als 69 Mio. USD
erhalten.
Daher ist er verantwortlich für
die materielle oder finanzielle
aktive Unterstützung russischer
Entscheidungsträger, die für die
Annexion der Krim und die
Destabilisierung der Ukraine ver-
antwortlich sind.

658. Dmitry Sergeyevich
PESKOV

Geburtsdatum:
17.10.1967
Geburtsort:
Moscow
(Moskau),
Russian Federation
(Russische Födera-
tion)
Geschlecht: männ-
lich

Dmitri Peskov ist der Pressese-
kretär von Präsident Putin. Er hat
die aggressive Politik Russlands
gegen die Ukraine einschliesslich
der rechtswidrigen Annexion der
Krim und von Sevastopol durch
die Russische Föderation öffent-
lich verteidigt. In zahlreichen
Erklärungen betonte er, dass das
Gebiet der Krim und von Sevas-
topol integraler Bestandteil Russ-
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lands ist und dass seine Wieder-
eingliederung in die Ukraine
nicht möglich ist. Er bezeichnete
das ukrainische Vorgehen zur
Beendigung der russischen Beset-
zung der Halbinsel Krim als
einen Gebietsanspruch gegen
Russland. Er äusserte die Auffas-
sung, dass Verhandlungen mit
den ukrainischen Behörden
unmöglich seien, wobei er
betonte, dass diese von russischer
Seite nicht als Partner betrachtet
würden. Entgegen der Tatsachen
behauptete er, dass sich im
Donezbecken keine russischen
Truppen befänden. Er vermittelte
auch die Botschaft, dass westliche
Sanktionen keine wirklichen
Auswirkungen auf Russland
hätten. Er drohte, dass Russland
im Gegenzug ebenfalls Sank-
tionen verhängen werde.
Somit hat er aktiv Handlungen
oder politische Massnahmen
unterstützt, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
sowie die Stabilität und die
Sicherheit in der Ukraine unter-
graben oder bedrohen.

659. Dmitry Nikolaevich
CHERNYSHENKO

Geburtsdatum:
20.9.1968
Geburtsort:
Saratov, Russia
(Russland)
Funktion: Stellver-
tretender Minister-
präsident Russlands
für Tourismus,
Sport, Kultur und
Kommunikation
Mitglied des Vor-
stands der russi-
schen
Eisenbahnen
Geschlecht: männ-
lich

Dmitry Chernyshenko ist Stell-
vertretender Ministerpräsident
Russlands für Tourismus, Sport,
Kultur und Kommunikation und
Vorstandsmitglied der russischen
Eisenbahnen, wozu er von der
Regierung der Russischen Föde-
ration ernannt wurde.
Im Oktober 2021 begann Russ-
land mit einem beispiellosen
Truppenaufmarsch an bzw. in
der Nähe der Grenze zur
Ukraine und im besetzten ukrai-
nischen Gebiet der Krim. Die
russischen Streitkräfte führten
dort Militärübungen in massivem
Umfang durch. Dies führte zur
Eskalation des Konflikts und
setzte die Ukraine destabilisie-
rendem Druck aus. Mit den rus-
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sischen Eisenbahnen, deren Vor-
standsmitglied D. Chernyshenko
ist, wurden sowohl Militärange-
hörige als auch militärische Aus-
rüstung der russischen Streit-
kräfte in die Gebiete in der Nähe
der ukrainischen Grenze trans-
portiert. Am 24. Februar 2022
startete Russland eine gross ange-
legte militärische Aggression
gegen die Ukraine.
Daher trägt er die Verantwortung
für die aktive Unterstützung oder
Umsetzung von Handlungen
oder politischen Massnahmen,
die die territoriale Unversehrt-
heit, die Souveränität und die
Unabhängigkeit der Ukraine
sowie die Stabilität und die
Sicherheit in der Ukraine unter-
graben oder bedrohen.

660. Irek Envarovich FAI-
ZULLIN

Geburtsdatum:
8.12.1962
Geburtsort:
Kazan, USSR
(UdSSR) (jetzt:
Russian Federation
(Russische Födera-
tion))
Funktion:
Mitglied des Vor-
stands der russi-
schen
Eisenbahnen
Minister für Bau-
und Wohnungs-
wesen der Russi-
schen
Föderation
Geschlecht: männ-
lich

Irek Faizullin ist russischer
Minister für Bau- und Woh-
nungswesen und Vorstandsmit-
glied der russischen Eisenbahnen,
wozu er von der Regierung der
Russischen Föderation ernannt
wurde.
Im Oktober 2021 begann Russ-
land mit einem beispiellosen
Truppenaufmarsch an bzw. in
der Nähe der Grenze zur
Ukraine und im besetzten ukrai-
nischen Gebiet der Krim. Die
russischen Streitkräfte führten
dort Militärübungen in massivem
Umfang durch. Dies führte zur
Eskalation des Konflikts und
setzte die Ukraine destabilisie-
rendem Druck aus. Sowohl Mili-
tärangehörige als auch militäri-
sche Ausrüstung der russischen
Streitkräfte wurden mit den rus-
sischen Eisenbahnen, deren Vor-
standsmitglied I. Faizullin ist, in
die Gebiete in der Nähe der
ukrainischen Grenze transpor-
tiert.
Daher trägt er die Verantwortung
für die aktive Unterstützung oder
Umsetzung von Handlungen
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oder politischen Massnahmen,
die die territoriale Unversehrt-
heit, die Souveränität und die
Unabhängigkeit der Ukraine
sowie die Stabilität und die
Sicherheit in der Ukraine unter-
graben oder bedrohen.

661. Vitaly Gennadyevich
SAVELYEV

Geburtsdatum:
18.1.1954
Geburtsort: Tash-
kent (Taschkent),
Uzbekistan
(Usbekistan)
Funktion: Mitglied
des Vorstands der
russischen Eisen-
bahnen Verkehrs-
minister der Russi-
schen Föderation
seit 2020, ehema-
liger Geschäfts-
führer von Aeroflot

Vitaly Savelyev ist Verkehrsmi-
nister der Russischen Föderation
und Vorstandsmitglied der russi-
schen Eisenbahnen, wozu er von
der Regierung der Russischen
Föderation ernannt wurde. Er ist
der ehemalige Geschäftsführer
von Aeroflot.
Im Oktober 2021 begann Russ-
land mit einem beispiellosen
Truppenaufmarsch an bzw. in
der Nähe der Grenze zur
Ukraine und im besetzten ukrai-
nischen Gebiet der Krim. Die
russischen Streitkräfte führten
dort Militärübungen in massivem
Umfang durch. Dies führte zur
Eskalation des Konflikts und
setzte die Ukraine destabilisie-
rendem Druck aus. Mit den rus-
sischen Eisenbahnen, deren Vor-
standsmitglied V. Savelyev ist,
wurden sowohl Militärangehö-
rige als auch militärische Ausrüs-
tung der russischen Streitkräfte in
die Gebiete in der Nähe der
ukrainischen Grenze transpor-
tiert.
Zudem erbrachte Aeroflot unter
der Führung von V. Savelyev Per-
sonenbeförderungsleistungen auf
Linienflugstrecken zwischen rus-
sischen Flughäfen und dem inter-
nationalen Flughafen Simferopol
und unterstützte somit die Ver-
festigung der Eingliederung der
rechtswidrig annektierten Halb-
insel Krim in die Russische Föde-
ration, was wiederum die territo-
riale Unversehrtheit, die Souverä-
nität und die Unabhängigkeit der
Ukraine weiter untergraben hat.
Daher trägt er die Verantwortung
für die aktive Unterstützung oder
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Umsetzung von Handlungen
oder politischen Massnahmen,
die die territoriale Unversehrt-
heit, die Souveränität und die
Unabhängigkeit der Ukraine
sowie die Stabilität und die
Sicherheit in der Ukraine unter-
graben oder bedrohen.

662. Andrey Anatolyevich
TURCHAK

Geburtsdatum:
20.12.1975
Geburtsort: Lenin-
grad, USSR
(UdSSR) (jetzt:
Russian Federation
(Russische Födera-
tion))
Funktion: Sekretär
des Allgemeinen
Rates der Partei
"Vereintes Russ-
land"
Erster stellvertre-
tender Sprecher des
Föderationsrates

Andrey Turchak ist Sekretär des
Allgemeinen Rates der Partei
"Vereintes Russland" und erster
stellvertretender Sprecher des
Föderationsrates. Sein politischer
Erfolg steht im Zusammenhang
mit seinem Vater, Anatoly
Turchak, der mit Vladimir Putin
und den Brüdern Rotenberg Judo
trainierte. Er betrieb Stimmungs-
mache für die Anerkennung der
separatistischen sogenannten
Volksrepubliken Donezk und
Luhansk.
Er forderte die russische Regie-
rung auf, den prorussischen Sepa-
ratistentruppen in der Donbass-
Region moderne Waffen bereit-
zustellen. Er erklärte öffentlich,
dass es unmöglich sei, den
Donbass-Konflikt mit der ukrai-
nischen Regierung auf friedliche
Weise zu lösen. Er verbreitete
haltlose Behauptungen hinsicht-
lich einer geplanten militärischen
Offensive der Ukraine im
Donezbecken. Er führte die Ver-
handlungen mit Denis Pushilin,
dem Oberhaupt der sogenannten
Volksrepublik Donezk. Er
besuchte einen Mobilisierungs-
punkt der separatistischen Streit-
kräfte an der Frontlinie im
Donezbecken, um die Soldaten
der separatistischen sogenannten
Volksrepublik Donezk am Tag
des Verteidigers des Vaterlands
persönlich zu beglückwünschen.
Er verteidigte öffentlich die Ent-
scheidung Russlands, die separa-
tistischen Donbass-"Repu-
bliken" anzuerkennen. Er
erklärte, Russland stehe den
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westlichen Sanktionen gleich-
gültig gegenüber.
Daher trägt er die Verantwortung
für die aktive Unterstützung oder
Umsetzung von Handlungen
oder politischen Massnahmen,
die die territoriale Unversehrt-
heit, die Souveränität und die
Unabhängigkeit der Ukraine
sowie die Stabilität und die
Sicherheit in der Ukraine unter-
graben oder bedrohen.

663. Tigran Edmondovich
KEOSAYAN

Geburtsdatum:
4.1.1966
Geburtsort:
Moscow
(Moskau), Russia
(Russland)
Funktion: Schau-
spieler und Regis-
seur,
Moderator der pro-
pagandistischen
Fernsehsendung
"Internationales
Sägewerk mit
Tigran Keosayan"
zu politischen
Angelegenheiten
des Senders NTV

Tigran Keosayan ist ein Filmre-
gisseur und Journalist, der in den
russischen Medien antiukraini-
sche Propaganda verbreitet hat.
In seiner staatlich finanzierten
Fernsehsendung "Internationales
Sägewerk mit Tigran Keosayan"
stellte er die Ukraine konsequent
als schwaches und korruptes
Land dar, das ausschliesslich
dank westlicher Hilfe am Leben
erhalten wird. Er behauptete,
dass die ukrainische Regierung
nicht rechtmässig sei. Er erklärte
wiederholt, dass die Krim zu
Russland gehöre und dass das
Donezbecken nicht Teil der
Ukraine sei. T. Keosayan nahm
am Forum "Russisches Donezbe-
cken" teil, das von den Behörden
der sogenannten Volksrepublik
Donezk in Donezk mit dem Ziel
organisiert wurde, die Doktrin
des "russischen Donezbecken"
zu verbreiten. Er beschuldigte die
Ukraine öffentlich der Eskalation
des Konflikts.
Daher trägt er die Verantwortung
für die aktive Unterstützung oder
Umsetzung von Handlungen
oder politischen Massnahmen,
die die territoriale Unversehrt-
heit, die Souveränität und die
Unabhängigkeit der Ukraine
sowie die Stabilität und die
Sicherheit in der Ukraine unter-
graben oder bedrohen.
Die Fernsehsendung "Internatio-
nales Sägewerk mit Tigran Keo-
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sayan" erhielt von russischen
staatseigenen Unternehmen För-
dermittel, die aus kommerziellen
Gründen ungerechtfertigt waren,
jedoch als Belohnung für die pro-
pagandistischen Bemühungen
von T. Keosayan und seine Loya-
lität gegenüber Vladimir Putin
gewährt wurden. T. Keosayan
führte Regie bei einem
Propaganda-Film mit dem Titel
"Die Krim-Brücke. Mit Liebe
gebaut!", in dem die Krim-
Brücke, die das Gebiet der rechts-
widrig annektierten Halbinsel
Krim mit Russland verbindet,
verherrlicht wird. Der Film
wurde Berichten zufolge als
Geschenk an Präsident Putin
konzipiert. Alexei Gromov,
erster stellvertretender Leiter der
Präsidialverwaltung, half dabei,
die staatliche Finanzierung des
Films sicherzustellen, mit dem T.
Keosayan finanzielle Gewinne
erzielte.
Somit hat er von russischen Ent-
scheidungsträgern, die für die
Annexion der Krim oder die
Destabilisierung der Ukraine ver-
antwortlich sind, profitiert.

664. Olga Vladimirovna
SKABEYEVA

Geburtsdatum:
11.12.1984
Funktion: Mitbe-
gründerin und
Chefredakteurin
des REGNUM-
Portals
Geburtsort:
Volzhsky,
Russia
(Russland)
Funktion: Journa-
listin des staatsei-
genen Fernsehens
Rossiya-1, die
(zusammen mit
ihrem Ehemann
Yevgeniy Popov)
die Sendung "60

Olga Skabeyeva ist Journalistin
des staatlichen Fernsehsenders
Rossiya-1. Gemeinsam mit ihrem
Ehemann Yevgeniy Popov mode-
riert sie die beliebteste politische
Talkshow in Russland, "60
Minuten", in der sie antiukraini-
sche Propaganda verbreitet und
Stimmungsmache für die Anne-
xion der Krim und die Hand-
lungen der Separatisten im
Donezbecken betrieben hat.
In ihrer Fernsehsendung hat sie
die Lage in der Ukraine konse-
quent in voreingenommener
Weise beschrieben und das Land
als einen militärisch und finan-
ziell vom Westen unterstützten
künstlichen Staat und damit als
einen westlichen Satelliten und
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Minuten", die
beliebteste Talk-
show Russlands,
moderiert
Geschlecht: weib-
lich

ein Werkzeug in den Händen der
NATO dargestellt. Sie hat zudem
die Rolle der Ukraine auf den
Status eines "modernen Anti-
Russlands" herabgemindert. Dar-
über hinaus hat sie häufig Gäste
wie Eduard Basurin, Pressese-
kretär des Militärkommandos der
sogenannten Volksrepublik
Donezk, und Denis Pushilin,
Oberhaupt der sogenannten
Volksrepublik Donezk, einge-
laden. Sie hat einen Gast, der sich
nicht an russische Propaganda-
Narrative wie die Ideologie der
"russischen Welt" gehalten hat,
aus der Sendung verwiesen. Olga
Skabeyeva scheint sich
gemeinsam mit ihrem Ehemann
ihrer zynischen Rolle in der rus-
sischen Propagandamaschine
bewusst zu sein.
Daher trägt sie die Verantwor-
tung für die aktive Unterstützung
oder Umsetzung von Hand-
lungen oder politischen Mass-
nahmen, die die territoriale
Unversehrtheit, die Souveränität
und die Unabhängigkeit der
Ukraine sowie die Stabilität und
die Sicherheit in der Ukraine
untergraben oder bedrohen.

665. Alexander PONOMA-
RENKO

Geburtsdatum:
27.10.1964
Geburtsort:
Bilohirsk,
Ukrainian SSR
(Ukrainische SSR)
Funktion: Russi-
scher Oligarch,
Vorstandsvorsit-
zender des Interna-
tionalen Flughafens
Sheremetyevo

Alexander Ponomarenko ist ein
russischer Oligarch und Vor-
standsvorsitzender des Interna-
tionalen Flughafens Shereme-
tyevo. A. Ponomarenko unterhält
enge Verbindungen zu anderen
Oligarchen, die mit Vladimir
Putin in Verbindung stehen,
sowie zu Sergey Aksyonov, dem
Oberhaupt der sogenannten
Republik Krim auf dem Gebiet
der rechtswidrig annektierten
Halbinsel Krim. Er war an der
Finanzierung des Palastkom-
plexes in der Nähe von
Gelendzhik beteiligt, der mut-
masslich von Präsident Putin per-
sönlich genutzt wird.
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Daher hat er russische Entschei-
dungsträger, die für die Annexion
der Krim und die Destabilisie-
rung der Ukraine verantwortlich
sind, materiell oder finanziell
aktiv unterstützt.

666. Modest Alexeyevich
KOLEROV

Geburtsdatum:
12.4.1963
Geburtsort:
Kimovsk, Russia
(Russland)
Funktion: Mitbe-
gründer und Chef-
redakteur des
REGNUM-Portals,
das auf das Gebiet
der ehemaligen
Sowjetunion spe-
zialisiert ist. Von
2005 bis 2007 war
er in der Präsidial-
verwaltung tätig.
Geschlecht: männ-
lich

Modest Kolerov ist Mitbe-
gründer und Chefredakteur des
REGNUM-Portals, das er
genutzt hat, um aggressive und
voreingenommene propagandis-
tische Narrative gegen die
Ukraine zu verbreiten und Stim-
mungsmache für die Annexion
der Krim und die Handlungen
der Separatisten im Donezbecken
zu betreiben. Er stellte die
Ukraine häufig als faschistisches
oder neonazistisches Land und
als prowestliche Marionette dar.
Er erklärte, dass die Ukraine ein
künstliches Produkt von Lenin
und Stalin sei. Seinen Veröffent-
lichungen zufolge verdanke die
Ukraine ihre Unabhängigkeit
Russland und habe daher kein
Recht, ein souveräner Staat zu
sein. Er empfahl, dass Russland
die Existenz der Ukraine beenden
sollte.
Darüber hinaus schlug er vor, die
Ukraine zwischen ihren Nach-
barn aufzuteilen, und erklärte,
dass eine unabhängige Ukraine
eine Bedrohung für Russland
darstellen würde. Er sprach sich
aktiv für die Anerkennung der
sogenannten Volksrepubliken
Donezk und Lugansk sowie für
mehr russische Massnahmen
zugunsten der Separatisten in der
Ostukraine aus. Er negierte
Beweise für die militärische
Unterstützung Russlands für die
Separatisten und stellte die
OSZE-Mission in der Ostukraine
als voreingenommen und als
Befehlsempfänger Kiews dar.
Daher trägt er die Verantwortung
für die aktive Unterstützung oder
Umsetzung von Handlungen
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oder politischen Massnahmen,
die die territoriale Unversehrt-
heit, die Souveränität und die
Unabhängigkeit der Ukraine
sowie die Stabilität und die
Sicherheit in der Ukraine unter-
graben oder bedrohen, und für
die Behinderung der Arbeit inter-
nationaler Organisationen in der
Ukraine.

667. Roman Georgievich
BABAYAN

Geburtsdatum:
7.12.1967
Geburtsort: Baku,
Azerbaijan (Aser-
baidschan)
Funktion: Journa-
list, Moderator der
Fernsehsendung
"Eigene Wahrheit"
des Senders NTV
und der Sendung
"Recht auf Mei-
nung" auf TV Cent.
Darüber hinaus ist
er Chefredakteur
des Radiosenders
"Moskau spricht".
Er ist auch Mitglied
der Duma der Stadt
Moskau.
Geschlecht: männ-
lich

Roman Babayan ist Journalist
und Mitglied der Duma der Stadt
Moskau. Er moderiert die Fern-
sehsendungen "Eigene Wahr-
heit" auf dem Sender NTV und
"Recht auf Meinung" auf TV
Cent. Er ist auch Chefredakteur
des Radiosenders "Moskau
spricht". Er hat antiukrainische
Propaganda verbreitet und Stim-
mungsmache für die Annexion
der Krim und die Handlungen
der Separatisten im Donezbecken
betrieben.
In einem Interview auf
Ukraina.ru erklärte er unmissver-
ständlich, dass jeder Einwohner
des Donezbeckens einen Beitritt
der Region zu Russland bevor-
zugen würde, und stellte das
Recht der Ukraine auf ihr eigenes
Hoheitsgebiet in Frage. Darüber
hinaus erhob er gegenüber den
ukrainischen Behörden den Vor-
wurf der Verfolgung aufgrund
der Nationalität im Donezbecken
und de facto des Völkermords
und erklärte, dass Ukrainer im
Donezbecken Kinder und ältere
Menschen getötet hätten. Er
unterstützte auch das russische
Narrativ eines "faschistischen
Regimes" in der Ukraine. Zu
diesem Zweck präsentierte er eine
verschwommene Aufnahmen von
Soldaten, die das Abzeichen der
deutschen Nazi-Marine trugen
und die er als Ukrainer bezeich-
nete.
Daher trägt er die Verantwortung
für die aktive Unterstützung oder
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Umsetzung von Handlungen
oder politischen Massnahmen,
die die territoriale Unversehrt-
heit, die Souveränität und die
Unabhängigkeit der Ukraine
sowie die Stabilität und die
Sicherheit in der Ukraine unter-
graben oder bedrohen.

668. Yevgeniy Nikolaevich
PRILEPIN
alias Zakhar
PRILEPIN,
alias Yevgeniy LAV-
LINSKIY

Geburtsdatum:
7.7.1975
Geburtsort: Il’inka,
Russia (Russland)
Funktion: Journa-
list, Schriftsteller,
Ko-Vorsitzender
von "Ein gerechtes
Russland -
Patrioten - Für die
Wahrheitspartei",
Aktivist

Y. Prilepin ist ein russischer Akti-
vist, Journalist, Schriftsteller und
Ko-Vorsitzender von "Ein
gerechtes Russland - Patrioten -
Für die Wahrheitspartei". Er
bekundete öffentlich seine Unter-
stützung für die russischen Sepa-
ratisten auf der Krim und im
Donezbecken. Er schickte Hilfe
nach Donezk und beriet die sepa-
ratistischen Führer. Er beteiligte
sich am Konflikt im Donezbe-
cken auf der Seite der Separa-
tisten, wo er als stellvertretender
Befehlshaber eines der separatis-
tischen Bataillone fungierte, und
beschrieb seine Beteiligung im
Detail.
Darüber hinaus nutzte er seine
Bekanntheit und seinen Ruf als
berühmter Schriftsteller, um anti-
ukrainische Propaganda zu ver-
breiten und Stimmungsmache für
die Annexion der Krim und die
Handlungen der Separatisten im
Donezbecken zu betreiben. Y.
Prilepin stellte die ukrainischen
Behörden als korrupt dar,
beschuldigte sie der Eskalation
des Konflikts, bezeichnete Kiew
als russische Stadt und erklärte,
dass das endgültige Ziel Russ-
lands in der Einnahme Kiews
bestehen sollte. Er trat im russi-
schen Propaganda-Dokumentar-
film "Krim: Rückkehr in die
Heimat" auf, mit dem die rechts-
widrige Annexion der Halbinsel
Krim durch Russland verherr-
licht wurde.
Daher trägt er die Verantwortung
für die aktive Unterstützung oder
Umsetzung von Handlungen
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oder politischen Massnahmen,
die die territoriale Unversehrt-
heit, die Souveränität und die
Unabhängigkeit der Ukraine
sowie die Stabilität und die
Sicherheit in der Ukraine unter-
graben oder bedrohen.

669. Anton Vyacheslavovich
KRASOVSKY
alias Anton Vyachesla-
vovich KUZNETSOV-
KRASOVSKY

Geburtsdatum:
18.7.1975
Geburtsort:
Podolsk, Russia
(Russland)
Funktion: Aktivist,
Journalist, Propa-
gandist, Moderator
der Talkshow "
Antonyme" des
staatlich finan-
zierten russischen
Fernsehsenders RT

Anton Krasovsky ist Journalist
und moderiert die Talkshow
"Antonyme" auf dem staatlich
finanzierten russischen Fernseh-
sender RT. Er hat antiukrainische
Propaganda verbreitet. Er
bezeichnete die Ukraine als russi-
sches Land und verunglimpfte die
Ukrainer als Nation. Ausserdem
drohte er der Ukraine mit einer
russischen Invasion, wenn ein
NATO-Beitritt der Ukraine
näher rücken sollte. Er erklärte,
dass in diesem Fall die ukraini-
sche Verfassung "abgeschafft"
und "auf dem Khreshchatyk ver-
brannt" würde. Darüber hinaus
schlug er vor, dass die Ukraine
Russland beitreten sollte.
Daher trägt er die Verantwortung
für die aktive Unterstützung oder
Umsetzung von Handlungen
oder politischen Massnahmen,
die die territoriale Unversehrt-
heit, die Souveränität und die
Unabhängigkeit der Ukraine
sowie die Stabilität und die
Sicherheit in der Ukraine unter-
graben oder bedrohen.

670. Arkady Viktorovich
MAMONTOV

Geburtsdatum:
26.5.1962
Geburtsort:
Novosibirsk,
Russia (Russland)
Funktion: Fernseh-
journalist und -
moderator, Mode-
rator der Fernseh-
sendung "Arkady
Mamontovs Auto-
renprogramm" des
Senders
Rossiya-1 und

Arkady Mamontov ist Moderator
der Fernsehsendung "Arkady
Mamontovs Autorenprogramm"
und Autor von Dokumentar-
filmen für das russische Fern-
sehen. Er hat antiukrainische
Propaganda verbreitet.
Er führte Regie bei einem
Propaganda-Film zur Verherrli-
chung der rechtswidrigen Anne-
xion der Krim und Sevastopols,
in dem er das ukrainische Regie-
rungshandeln vor der rechtswid-
rigen Annexion als chaotisch und
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Autor von Doku-
mentarfilmen

anarchisch darstellte. In seinen
Filmen präsentierte er die
Ukraine als Zentrum des Neo-
Nazismus, des Faschismus, des
Nationalismus und einer antirus-
sischen Stimmung. Er stellte die
Rolle rechtsextremer Organisa-
tionen in der Ukraine in übertrie-
bener Weise dar. Er beschuldigte
die Ukraine, dass sie eine diskri-
minierende Politik gegenüber der
russische Kultur und Sprache in
der Ukraine verfolge. Er unter-
grub die Glaubwürdigkeit und
Legitimität der ukrainischen
Behörden, indem er behauptete,
dass der Euromaidan ein vom
Ausland angeregter Staatsstreich
gewesen sei und die ukrainische
Regierung von den Vereinigten
Staaten von Amerika abhängig
sei.
Daher trägt er die Verantwortung
für die aktive Unterstützung oder
Umsetzung von Handlungen
oder politischen Massnahmen,
die die territoriale Unversehrt-
heit, die Souveränität und die
Unabhängigkeit der Ukraine
sowie die Stabilität und die
Sicherheit in der Ukraine unter-
graben oder bedrohen.

671. Sergei Mikhailovich
PINCHUK

Geburtsdatum:
26.07.1971
Geburtsort: Sevas-
topol,
Ukrainian SSR
(Ukrainische SSR,
jetzt
Ukraine)
Funktion: Vizead-
miral, erster stell-
vertretender
Befehlshaber der
Schwarzmeerflotte

Sergei Pinchuk ist Vizeadmiral
und erster stellvertretender
Befehlshaber der Schwarzmeer-
flotte, die dem südlichen Militär-
distrikts der russischen Streit-
kräfte untersteht, und war an
gegen die Ukraine gerichteten
militärischen Handlungen betei-
ligt.
Seit Mitte Oktober 2021
begannen russische Streitkräfte
mit einem beispiellosen Truppen-
aufmarsch an bzw. in der Nähe
der Grenze zur Ukraine und im
besetzten ukrainischen Gebiet
der Krim. Viele Beobachter und
Politiker haben vor diesem Hin-
tergrund die Sorge geäussert, dass
es zu einem erneuten russischen
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Einmarsch in die Ukraine oder
anderen Aggressionen kommen
könnte. Die Kräfte der Schwarz-
meerflotte nahmen an Militär-
übungen in massivem Umfang an
der Grenze zur Ukraine und
innerhalb der Ukraine teil.
Nachdem Vladimir Putin die
Anerkennung der sogenannten
Volksrepubliken Donezk und
Luhansk beschlossen hatte, mar-
schierten Soldaten des Militärbe-
zirks Süd in das Gebiet der
beiden selbstproklamierten
Republiken ein. Als Russland am
24. Februar 2022 eine gross ange-
legte Militärinvasion gegen die
Ukraine eingeleitete, führten rus-
sische Truppen der Schwarz-
meerflotte Landungsoperationen
in Mariupol and Odessa durch.
Daher trägt S. Pinchuk die Ver-
antwortung für die aktive Unter-
stützung oder Umsetzung von
Handlungen oder politischen
Massnahmen, die die territoriale
Unversehrtheit, die Souveränität
und die Unabhängigkeit der
Ukraine sowie die Stabilität und
die Sicherheit in der Ukraine
untergraben oder bedrohen.

672. Alexey Yurevich
AVDEEV

Geburtsdatum:
17.5.1967
Geburtsort: Tash-
kent (Taschkent),
USSR (UdSSR),
(jetzt Uzbekistan
(Usbekistan))
Funktion:
Generalleutnant,
stellvertretender
Befehlshaber des
Militärbezirks Süd
Geschlecht: männ-
lich

Alexey Avdeev ist stellvertre-
tender Befehlshaber des russi-
schen Militärbezirks Süd, der an
gegen die Ukraine gerichteten
militärischen Handlungen betei-
ligt ist.
Die Ukraine war zuletzt Haupt-
angriffsziel des russischen Mili-
tärbezirks Süd. Aus diesem
Grund wurde die neue 8. Armee
gebildet und die Präsenz des
Militärbezirks auf dem Gebiet
der rechtswidrig annektierten
Halbinsel Krim ausgeweitet. Seit
Mitte Oktober 2021 begannen
russische Streitkräfte mit einem
beispiellosen Truppenaufmarsch
an bzw. in der Nähe der Grenze
zur Ukraine und im besetzten
ukrainischen Gebiet der Krim.
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Viele Beobachter und Politiker
haben vor diesem Hintergrund
die Sorge geäussert, dass es zu
einem erneuten russischen Ein-
marsch in die Ukraine oder
anderen Aggressionen kommen
könnte. Truppen aus dem Mili-
tärbezirk Süd führten in die
Ukraine umgebenden Gebieten
Militärübungen durch und ver-
legten Artillerie sowie taktische
Einheiten des Bataillons auf die
Halbinsel Krim. Nachdem Vla-
dimir Putin die Anerkennung der
sogenannten Volksrepubliken
Donezk und Luhansk
beschlossen hatte, marschierten
Soldaten des Militärbezirks Süd
in das Gebiet der beiden selbst-
proklamierten Republiken ein.
Der Militärbezirk Süd beaufsich-
tigte zudem Militärübungen der
Streitkräfte dieser separatisti-
schen "Republiken".
Daher trägt Alexey Avdeev die
Verantwortung für die aktive
Unterstützung oder Umsetzung
von Handlungen oder politischen
Massnahmen, die die territoriale
Unversehrtheit, die Souveränität
und die Unabhängigkeit der
Ukraine sowie die Stabilität und
die Sicherheit in der Ukraine
untergraben oder bedrohen.

673. Rustam Usmanovich
MURADOV

Geburtsdatum:
21.3.1973
Geburtsort:
Dagestan, Russia
(Russland)
Funktion:
Generalleutnant,
stellvertretender
Befehlshaber des
Militärbezirks Süd
Geschlecht: männ-
lich

Rustam Muradov ist Generalleut-
nant und stellvertretender
Befehlshaber des Militärbezirks
Süd, der an gegen die Ukraine
gerichteten militärischen Hand-
lungen beteiligt ist.
Die Ukraine war zuletzt Haupt-
angriffsziel des russischen Mili-
tärbezirks Süd. Aus diesem
Grund wurde die neue 8. Armee
gebildet und die Präsenz des
Militärbezirks auf dem Gebiet
der rechtswidrig annektierten
Halbinsel Krim ausgeweitet. Seit
Mitte Oktober 2021 begannen
russische Streitkräfte mit einem
beispiellosen Truppenaufmarsch
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an bzw. in der Nähe der Grenze
zur Ukraine und im besetzten
ukrainischen Gebiet der Krim.
Viele Beobachter und Politiker
haben vor diesem Hintergrund
die Sorge geäussert, dass es zu
einem erneuten russischen Ein-
marsch in die Ukraine oder
anderen Aggressionen kommen
könnte. Truppen aus dem Mili-
tärbezirk Süd führten in die
Ukraine umgebenden Gebieten
Militärübungen durch und ver-
legten Artillerie sowie taktische
Einheiten des Bataillons auf die
Halbinsel Krim. Der Militärbe-
zirk Süd beaufsichtigte zudem
Militärübungen der Streitkräfte
dieser separatistischen "Repu-
bliken". Nachdem Vladimir
Putin die Anerkennung der soge-
nannten Volksrepubliken
Donezk und Luhansk
beschlossen hatte, marschierten
Soldaten des Militärbezirks Süd
in das Gebiet der beiden selbst-
proklamierten Republiken ein.
Am 24. Februar 2022 startete
Russland eine gross angelegte
Militärinvasion gegen die
Ukraine.
Daher trägt Rustam Muradov die
Verantwortung für die aktive
Unterstützung oder Umsetzung
von Handlungen oder politischen
Massnahmen, die die territoriale
Unversehrtheit, die Souveränität
und die Unabhängigkeit der
Ukraine sowie die Stabilität und
die Sicherheit in der Ukraine
untergraben oder bedrohen.

674. Andrey Ivanovich
SYCHEVOY

Geburtsdatum:
16.5.1969
Geburtsort:
Troitskaya,
Krymsky
District,
Krasnodar
Territory, USSR
(UdSSR)

Andrey Sychevoy ist General-
leutnant und Befehlshaber der 8.
Gardearmee des Militärbezirks
Süd, der an gegen die Ukraine
gerichteten militärischen Hand-
lungen beteiligt ist.
Die Ukraine war zuletzt Haupt-
angriffsziel des russischen Mili-
tärbezirks Süd. Aus diesem
Grund wurde die neue 8. Armee
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Funktion:
Generalleutnant,
Befehlshaber der 8.
Gardearmee des
Militärbezirks Süd
Geschlecht: männ-
lich

gebildet und die Präsenz des
Militärbezirks auf dem Gebiet
der rechtswidrig annektierten
Halbinsel Krim ausgeweitet. Seit
Mitte Oktober 2021 begannen
russische Streitkräfte mit einem
beispiellosen Truppenaufmarsch
an bzw. in der Nähe der Grenze
zur Ukraine und im besetzten
ukrainischen Gebiet der Krim.
Viele Beobachter und Politiker
haben vor diesem Hintergrund
die Sorge geäussert, dass es zu
einem erneuten russischen Ein-
marsch in die Ukraine oder
anderen Aggressionen kommen
könnte. Truppen aus dem Mili-
tärbezirk Süd führten in die
Ukraine umgebenden Gebieten
Militärübungen durch und ver-
legten Artillerie sowie taktische
Einheiten des Bataillons auf die
Halbinsel Krim. Der Militärbe-
zirk Süd beaufsichtigte zudem
Militärübungen der Streitkräfte
dieser separatistischen "Repu-
bliken". Nachdem Vladimir
Putin die Anerkennung der soge-
nannten Volksrepubliken
Donezk und Luhansk
beschlossen hatte, marschierten
Soldaten des Militärbezirks Süd
in das Gebiet der beiden selbst-
proklamierten Republiken ein.
Am 24. Februar 2022 startete
Russland eine gross angelegte
Militärinvasion gegen die
Ukraine.
Daher trägt Andrey Sychevoy die
Verantwortung für die aktive
Unterstützung oder Umsetzung
von Handlungen oder politischen
Massnahmen, die die territoriale
Unversehrtheit, die Souveränität
und die Unabhängigkeit der
Ukraine sowie die Stabilität und
die Sicherheit in der Ukraine
untergraben oder bedrohen.

675. Gennady Nikolayevich
TIMCHENKO

Funktion: Eigen-
tümer der privaten

Gennady Timchenko ist ein lang-
jähriger Bekannter des Präsi-
denten der Russischen Födera-
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Beteiligungsgesell-
schaft Volga Group
Geburtsdatum:
9.11.1952
Geburtsort:
Leninakan, Sovjet
Union (Sowjet-
union) (jetzt:
Gyumri, Armenia
(Armenien))
Staatsangehörigkeit:
Armenisch, Rus-
sisch,
Finnisch
Geschlecht: männ-
lich

tion Vladimir Putin und wird
weithin zu dessen Vertrauten
gezählt.
Er profitiert von seinen Verbin-
dungen zu russischen Entschei-
dungsträgern. Er ist Gründer und
Anteilseigner der Volga Group,
einer Beteiligungsgesellschaft, die
über ein Portfolio an Investi-
tionen in wichtigen Sektoren der
russischen Volkswirtschaft ver-
fügt. Die Volga Group trägt
wesentlich zur russischen Wirt-
schaft und deren Entwicklung
bei.
Er ist ausserdem Anteilseigner
der Bank Rossiya, die als persön-
liche Bank hochrangiger Beamter
der Russischen Föderation gilt.
Seit der rechtswidrigen Annexion
der Krim hat die Bank Rossiya
Zweigstellen auf der Krim und in
Sevastopol eröffnet und so deren
Eingliederung in die Russische
Föderation verfestigt.
Ausserdem hält die Bank Rossiya
grosse Anteile der Nationalen
Mediengruppe, die ihrerseits
Fernsehsender kontrolliert, die
aktiv die Politik der russischen
Regierung zur Destabilisierung
der Ukraine unterstützen.
Daher ist er für die Unterstüt-
zung von Handlungen oder poli-
tischen Massnahmen verantwort-
lich, die die territoriale Unver-
sehrtheit, die Souveränität und
die Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben.
Darüber hinaus trägt er die Ver-
antwortung für die Bereitstellung
finanzieller und materieller
Unterstützung und profitiert von
russischen Entscheidungsträgern,
die für die Annexion der Krim
oder die Destabilisierung der
Ukraine verantwortlich sind.

676. Alexey Alexandrovits
MORDASCHOV

Funktion: Vorsit-
zender von
Severstal und
Severgroup

Alexey Mordaschov profitiert
von seinen Verbindungen zu rus-
sischen Entscheidungsträgern. Er
ist Vorsitzender des Unterneh-
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Geburtsdatum:
26.9.1965
Geburtsort: Chere-
povets, Russia
(Russland)
Staatsangehörigkeit:
Russisch
Geschlecht: männ-
lich
Geschäftspartner:
Yuriy KOVAL-
CHUK; Nikolay
SHAMALOV

mens Servergroup. Sein Unter-
nehmen ist Anteilseigner der
Bank Rossiya, von der er 2017
etwa 5,4 % hielt, und die als per-
sönliche Bank hochrangiger
Beamter der Russischen Födera-
tion gilt. Seit der rechtswidrigen
Annexion der Krim hat die Bank
Rossiya Zweigstellen auf der
Krim und in Sevastopol eröffnet
und so deren Eingliederung in die
Russische Föderation verfestigt.
Ausserdem hält die Severgroup
grosse Anteile an der Nationalen
Mediengruppe, die ihrerseits
Fernsehsender kontrolliert, die
aktiv die Politik der russischen
Regierung zur Destabilisierung
der Ukraine unterstützen.
Die Severgroup ist zudem Eigen-
tümer des Unternehmens JSC
Power Machines, das für den
Verkauf von vier Windturbinen
an die besetzte Halbinsel Krim
verantwortlich ist.
Daher ist er für die Unterstüt-
zung von Handlungen oder poli-
tischen Massnahmen verantwort-
lich, die die territoriale Unver-
sehrtheit, die Souveränität und
die Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben.
Darüber hinaus trägt er die Ver-
antwortung für die Bereitstellung
finanzieller und materieller
Unterstützung und profitiert von
russischen Entscheidungsträgern,
die für die Annexion der Krim
oder die Destabilisierung der
Ukraine verantwortlich sind.

677. Petr Mikhaylovich
FRADKOV

Funktion:
Vorsitzender der
PJSC Promsvyaz-
bank
Geburtsdatum:
7.2.1978
Geburtsort:
Moscow
(Moskau),

Petr Fradkov ist Vorsitzender der
PJSC Promsvyazbank und trägt
damit als Einziger alle Exekutiv-
befugnisse für die Bank. Die
Promsvyazbank ist eine staatliche
russische Bank, die den russi-
schen Verteidigungssektor und
das russische Militär finanziert,
die für den massiven Aufmarsch
russischer Truppen an der
Grenze zur Ukraine und die Prä-
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Russia
(Russland)
Geschlecht: männ-
lich

senz russischer Truppen auf der
Halbinsel Krim verantwortlich
sind.
Die Bank untersteht direkt den
Weisungen des Präsidenten der
Russischen Föderation, Vladimir
Putin, und leistet daher russi-
schen Entscheidungsträgern, die
für die Destabilisierung der
Ukraine und die rechtswidrige
Annexion der Krim verantwort-
lich sind, materielle oder finanzi-
elle Unterstützung.
Die Promsvyazbank ist auf der
Halbinsel Krim tätig.
Als Vorsitzender der Promsvyaz-
bank ist Petr Fradkov also für die
Unterstützung von Handlungen
und politischen Massnahmen ver-
antwortlich, die die territoriale
Unversehrtheit, die Souveränität
und die Unabhängigkeit der
Ukraine untergraben.

678. Leonid Viktorovich
KASINSKY

Geburtsdatum:
29.6.1972
Geburtsort:
Grodno, Belarussi-
sche Sozialistische
Sowjetrepublik,
jetzt Belarus
Funktion: General-
major, Assistent des
Verteidigungsmi-
nisters für ideologi-
sche Arbeit in den
Streitkräften und
Leiter der Haupt-
abteilung ideologi-
sche Arbeit im
belarussischen Ver-
teidigungsministe-
rium
Staatsangehörigkeit:
belarussisch
Geschlecht: männ-
lich

Leonid Kasinsky ist Assistent des
belarussischen Verteidigungsmi-
nisters für ideologische Arbeit in
den Streitkräften. Er ist auch
Leiter der Hauptabteilung ideo-
logische Arbeit im belarussischen
Verteidigungsministerium.
Belarus beteiligt sich an der mili-
tärischen Aggression Russlands
gegen die Ukraine, indem es
Russland erlaubt, ballistische
Flugkörper in die Ukraine abzu-
schiessen, indem es die Beförde-
rung von russischen Militärange-
hörigen und schweren Waffen,
Panzern und Militärtransportern
in Belarus (auf Strasse und
Schiene) in die Ukraine ermög-
licht, indem es russischen Militär-
flugzeugen den Überflug von
belarussischem Luftraum in die
Ukraine erlaubt, indem es Betan-
kungsmöglichkeiten in Belarus
für russische Militärflugzeuge
bietet, die an Einsätzen gegen die
Ukraine beteiligt sind, und rus-
sische Waffen und Militärausrüs-
tung in Belarus lagert.
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Als ranghoher Angehöriger der
belarussischen Streitkräfte nimmt
Leonid Kasinsky an den Mass-
nahmen von Belarus zur Unter-
stützung der russischen Aggres-
sion gegen die Ukraine teil.

679. Igor Vladimirovich
MOZHILOVSKY

Geburtsdatum:
28.2.1971
Geburtsort:
Dubrovno,
Belarussische
Sozialistische
Sowjetrepublik,
jetzt Belarus
Funktion: General-
major, Assistent des
Verteidigungsmi-
nisters, zuständig
für Militärwirt-
schaft und
Finanzen und
Leiter der Haupt-
abteilung für
Finanz- und Wirt-
schaftsfragen des
Verteidigungsmi-
nisteriums
Staatsangehörigkeit:
belarussisch
Geschlecht: männ-
lich

Igor Moshilovsky ist Assistent
des belarussischen Verteidi-
gungsministers und zuständig für
Militärwirtschaft und Finanzen.
Er ist auch Leiter der Hauptab-
teilung Finanz- und Wirtschafts-
fagen des belarussischen Verteidi-
gungsministeriums.
Belarus beteiligt sich an der mili-
tärischen Aggression Russlands
gegen die Ukraine, indem es
Russland erlaubt, ballistische
Flugkörper in die Ukraine abzu-
schiessen, indem es die Beförde-
rung von russischen Militärange-
hörigen und schweren Waffen,
Panzern und Militärtransportern
in Belarus (auf Strasse und
Schiene) in die Ukraine ermög-
licht, indem es russischen Militär-
flugzeugen den Überflug von
belarussischem Luftraum in die
Ukraine erlaubt, indem es Betan-
kungsmöglichkeiten in Belarus
für russische Militärflugzeuge
bietet, die an Einsätzen gegen die
Ukraine beteiligt sind, und rus-
sische Waffen und Militärausrüs-
tung in Belarus lagert.
Als ranghoher Angehöriger der
belarussischen Streitkräfte nimmt
Igor Mozhilovsky an den Mass-
nahmen von Belarus zur Unter-
stützung der russischen Aggres-
sion gegen die Ukraine teil.

680. Oleg Leonidovich
VOINOV

Geburtsdatum:
26.3.1967
Geburtsort: Dne-
propetrovsk,
Ukrainische
Sozialistische
Sowjetrepublik,
jetzt Dnipro,
Ukraine

Oleg Vovinov ist Leiter der
Abteilung für internationale mili-
tärische Zusammenarbeit des
belarussischen Verteidigungsmi-
nisteriums und Assistent des Ver-
teidigungsministers für interna-
tionale militärische Zusammenar-
beit.
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Funktion: General-
major, Leiter der
Abteilung für inter-
nationale militäri-
sche Zusammenar-
beit des belarussi-
schen Verteidi-
gungsministeriums
und Assistent des
Verteidigungsmi-
nisters für interna-
tionale militärische
Zusammenarbeit
Staatsangehörigkeit:
belarussisch
Geschlecht: männ-
lich

Belarus beteiligt sich an der mili-
tärischen Aggression Russlands
gegen die Ukraine, indem es
Russland erlaubt, ballistische
Flugkörper in die Ukraine abzu-
schiessen, indem es die Beförde-
rung von russischen Militärange-
hörigen und schweren Waffen,
Panzern und Militärtransportern
in Belarus (auf Strasse und
Schiene) in die Ukraine ermög-
licht, indem es russischen Militär-
flugzeugen den Überflug von
belarussischem Luftraum in die
Ukraine erlaubt, indem es Betan-
kungsmöglichkeiten in Belarus
für russische Militärflugzeuge
bietet, die an Einsätzen gegen die
Ukraine beteiligt sind, und rus-
sische Waffen und Militärausrüs-
tung in Belarus lagert.
Als ranghoher Angehöriger der
belarussischen Streitkräfte nimmt
Oleg Vovinov an den Mass-
nahmen von Belarus zur Unter-
stützung der russischen Aggres-
sion gegen die Ukraine teil.

681. Sergei Anatolievich
SAUTA

Funktion: Oberst,
Leiter der Abtei-
lung für rechtliche
Unterstützung des
Verteidigungsmi-
nisteriums der
Republik Belarus
Staatsangehörigkeit:
belarussisch
Geschlecht: männ-
lich

Sergei Sauta ist Leiter der Abtei-
lung für rechtliche Unterstützung
des Verteidigungsministeriums
der Republik Belarus.
Belarus beteiligt sich an der mili-
tärischen Aggression Russlands
gegen die Ukraine, indem es
Russland erlaubt, ballistische
Flugkörper in die Ukraine abzu-
schiessen, indem es die Beförde-
rung von russischen Militärange-
hörigen und schweren Waffen,
Panzern und Militärtransportern
in Belarus (auf Strasse und
Schiene) in die Ukraine ermög-
licht, indem es russischen Militär-
flugzeugen den Überflug von
belarussischem Luftraum in die
Ukraine erlaubt, indem es Betan-
kungsmöglichkeiten in Belarus
für russische Militärflugzeuge
bietet, die an Einsätzen gegen die
Ukraine beteiligt sind, und rus-
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sische Waffen und Militärausrüs-
tung in Belarus lagert.
Als ranghoher Angehöriger der
belarussischen Streitkräfte nimmt
Sergei Sauta an den Massnahmen
von Belarus zur Unterstützung
der russischen Aggression gegen
die Ukraine teil.

682. Ivan Josephovich
BOGUSLAVSKY

Geburtsdatum:
4.8.1968
Geburtsort: Kali-
varia, Belarussische
Sozialistische
Sowjetrepublik
Funktion: General-
major, Leiter der
Generalinspektion
der Streitkräfte im
belarussischen Ver-
teidigungsministe-
rium
Staatsangehörigkeit:
belarussisch
Geschlecht: männ-
lich

Ivan Boguslavsky ist Leiter der
Generalinspektion der Streit-
kräfte im belarussischen Verteidi-
gungsministerium inne.
Belarus beteiligt sich an der mili-
tärischen Aggression Russlands
gegen die Ukraine, indem es
Russland erlaubt, ballistische
Flugkörper in die Ukraine abzu-
schiessen, indem es die Beförde-
rung von russischen Militärange-
hörigen und schweren Waffen,
Panzern und Militärtransportern
von Belarus (auf Strasse und
Schiene) in die Ukraine ermög-
licht, indem es russischen Militär-
flugzeugen den Überflug von
belarussischem Luftraum in die
Ukraine erlaubt, indem es Betan-
kungsmöglichkeiten in Belarus
für russische Militärflugzeuge
bietet, die an Einsätzen gegen die
Ukraine beteiligt sind, und rus-
sische Waffen und Militärausrüs-
tung in Belarus lagert.
Als ranghoher Angehöriger der
belarussischen Streitkräfte nimmt
Ivan Boguslavsky an den Mass-
nahmen von Belarus zur Unter-
stützung der russischen Aggres-
sion gegen die Ukraine teil.

683. Dmitry Anatolievich
MIHOLAP

Geburtsdatum:
28.12.1974
Geburtsort:
Bukino,
Belarusische SSR
Funktion: Oberst,
stellvertretender
Befehlshaber der
belarussischen
Luftwaffe und
Luftabwehr

Dmitry Miholap ist stellvertre-
tender Befehlshaber der belarus-
sischen Luftwaffe und Luftab-
wehr.
Belarus beteiligt sich an der mili-
tärischen Aggression Russlands
gegen die Ukraine, indem es
Russland erlaubt, ballistische
Flugkörper in die Ukraine abzu-
schiessen, indem es die Beförde-
rung von russischen Militärange-
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Staatsangehörigkeit:
belarussisch
Geschlecht: männ-
lich

hörigen und schweren Waffen,
Panzern und Militärtransportern
in Belarus (auf Strasse und
Schiene) in die Ukraine ermög-
licht, indem es russischen Militär-
flugzeugen den Überflug von
belarussischem Luftraum in die
Ukraine erlaubt, indem es Betan-
kungsmöglichkeiten in Belarus
für russische Militärflugzeuge
bietet, die an Einsätzen gegen die
Ukraine beteiligt sind, und rus-
sische Waffen und Militärausrüs-
tung in Belarus lagert.
Als ranghoher Angehöriger der
belarussischen Streitkräfte nimmt
Dmitry Miholap an den Mass-
nahmen von Belarus zur Unter-
stützung der russischen Aggres-
sion gegen die Ukraine teil.

684. Anatoliy Anatolievich
BULAVKO

Geburtsdatum:
1.5.1969
Geburtsort:
Kalinkovichi,
Belarusische SSR,
jetzt
Belarus
Funktion: Oberst,
stellvertretender
Befehlshaber für
Ideologische
Arbeit und Leiter
des Bereichs Ideo-
logische
Arbeit der belarus-
sischen Luftwaffe
und Luftabwehr
Staatsangehörigkeit:
belarussisch
Geschlecht: männ-
lich

Anatoliy Bulavko ist stellvertre-
tender Befehlshaber für Ideologi-
sche Arbeit und Leiter des
Bereichs Ideologische Arbeit der
belarussischen Luftwaffe und
Luftabwehr.
Belarus beteiligt sich an der mili-
tärischen Aggression Russlands
gegen die Ukraine, indem es
Russland erlaubt, ballistische
Flugkörper in die Ukraine abzu-
schiessen, indem es die Beförde-
rung von russischen Militärange-
hörigen und schweren Waffen,
Panzern und Militärtransportern
in Belarus (auf Strasse und
Schiene) in die Ukraine ermög-
licht, indem es russischen Militär-
flugzeugen den Überflug von
belarussischem Luftraum in die
Ukraine erlaubt, indem es Betan-
kungsmöglichkeiten in Belarus
für russische Militärflugzeuge
bietet, die an Einsätzen gegen die
Ukraine beteiligt sind, und rus-
sische Waffen und Militärausrüs-
tung in Belarus lagert.
Als ranghoher Angehöriger der
belarussischen Streitkräfte nimmt
Anatoliy Bulavko an den Mass-
nahmen von Belarus zur Unter-
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stützung der russischen Aggres-
sion gegen die Ukraine teil.

685. Victor Vladimirovich
SOYKO

Geburtsdatum:
3.7.1971
Geburtsort: Kom-
somolskaya,
Belarusische SSR
Funktion: Oberst,
stellvertretender
Befehlshaber für
Rüstung und Leiter
der Abteilung Rüs-
tung der belarussi-
schen Luftwaffe
und Luftabwehr
Staatsangehörigkeit:
belarussisch
Geschlecht: männ-
lich

Victor Soyko ist stellvertretender
Befehlshaber für Rüstung und
Leiter der Abteilung Rüstung der
belarussischen Luftwaffe und
Luftabwehr.
Belarus beteiligt sich an der mili-
tärischen Aggression Russlands
gegen die Ukraine, indem es
Russland erlaubt, ballistische
Flugkörper in die Ukraine abzu-
schiessen, indem es die Beförde-
rung von russischen Militärange-
hörigen und schweren Waffen,
Panzern und Militärtransportern
in Belarus (auf Strasse und
Schiene) in die Ukraine ermög-
licht, indem es russischen Militär-
flugzeugen den Überflug von
belarussischem Luftraum in die
Ukraine erlaubt, indem es Betan-
kungsmöglichkeiten in Belarus
für russische Militärflugzeuge
bietet, die an Einsätzen gegen die
Ukraine beteiligt sind, und rus-
sische Waffen und Militärausrüs-
tung in Belarus lagert.
Als ranghoher Angehöriger der
belarussischen Streitkräfte nimmt
Victor Soyko an den Mass-
nahmen von Belarus zur Unter-
stützung der russischen Aggres-
sion gegen die Ukraine teil.

686. Yuri Mikhailovich PEY-
GANOVICH

Funktion: Oberst,
stellvertretender
Befehlshaber der
belarussischen
Luftwaffe und
Luftabwehr für
Logistik und
Bereichsleiter
Staatsangehörigkeit:
belarussisch
Geschlecht: männ-
lich

Yuri Peyganovich ist stellvertre-
tender Befehlshaber der belarus-
sischen Luftwaffe und Luftab-
wehr für Logistik und Bereichs-
leiter.
Belarus beteiligt sich an der mili-
tärischen Aggression Russlands
gegen die Ukraine, indem es
Russland erlaubt, ballistische
Flugkörper in die Ukraine abzu-
schiessen, indem es die Beförde-
rung von russischen Militärange-
hörigen und schweren Waffen,
Panzern und Militärtransportern
in Belarus (auf Strasse und
Schiene) in die Ukraine ermög-
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licht, indem es russischen Militär-
flugzeugen den Überflug von
belarussischem Luftraum in die
Ukraine erlaubt, indem es Betan-
kungsmöglichkeiten in Belarus
für russische Militärflugzeuge
bietet, die an Einsätzen gegen die
Ukraine beteiligt sind, und rus-
sische Waffen und Militärausrüs-
tung in Belarus lagert.
Als ranghoher Angehöriger der
belarussischen Streitkräfte nimmt
Yuri Peyganovich an den Mass-
nahmen von Belarus zur Unter-
stützung der russischen Aggres-
sion gegen die Ukraine teil.

687. Alexander Ivanovich
BAS

Geburtsdatum:
17.8.1971
Geburtsort: Kho-
tomel,
Belarusische SSR,
jetzt
Belarus
Funktion: Oberst,
stellvertretender
Befehlshaber des
belarussischen Ein-
satzkommandos
West
Staatsangehörigkeit:
belarussisch
Geschlecht: männ-
lich

Alexander Bas ist stellvertre-
tender Befehlshaber des belarus-
sischen Einsatzkommandos
West.
Belarus beteiligt sich an der mili-
tärischen Aggression Russlands
gegen die Ukraine, indem es
Russland erlaubt, ballistische
Flugkörper in die Ukraine abzu-
schiessen, indem es die Beförde-
rung von russischen Militärange-
hörigen und schweren Waffen,
Panzern und Militärtransportern
in Belarus (auf Strasse und
Schiene) in die Ukraine ermög-
licht, indem es russischen Militär-
flugzeugen den Überflug von
belarussischem Luftraum in die
Ukraine erlaubt, indem es Betan-
kungsmöglichkeiten in Belarus
für russische Militärflugzeuge
bietet, die an Einsätzen gegen die
Ukraine beteiligt sind, und rus-
sische Waffen und Militärausrüs-
tung in Belarus lagert.
Als ranghoher Angehöriger der
belarussischen Streitkräfte nimmt
Alexander Bas an den Mass-
nahmen von Belarus zur Unter-
stützung der russischen Aggres-
sion gegen die Ukraine teil.

688. Dmitry Leontevich
BEKREN

Geburtsdatum:
16.7.1979

Dmitry Leontievich Bekren ist
stellvertretender Befehlshaber der
Armee für Ideologische Arbeit
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Geburtsort:
Slonim, Belarussi-
sche SFSR, jetzt
Belarus
Funktion: Stellver-
tretender
Befehlshaber der
Armee für Ideolo-
gische Arbeit,
Leiter des
Bereichs Ideologi-
sche Arbeit des
westlichen belarus-
sischen Einsatz-
kommandos,
Oberst
Staatsangehörigkeit:
belarussisch
Geschlecht: männ-
lich

und Leiter des Bereichs Ideolo-
gische Arbeit des westlichen Ein-
satzkommandos von Belarus.
Belarus beteiligt sich an der mili-
tärischen Aggression Russlands
gegen die Ukraine, indem es
Russland erlaubt, ballistische
Flugkörper in die Ukraine abzu-
schiessen, indem es die Beförde-
rung von russischen Militärange-
hörigen und schweren Waffen,
Panzern und Militärtransportern
in Belarus (auf Strasse und
Schiene) in die Ukraine ermög-
licht, indem es russischen Militär-
flugzeugen den Überflug von
belarussischem Luftraum in die
Ukraine erlaubt, indem es Betan-
kungsmöglichkeiten in Belarus
für russische Militärflugzeuge
bietet, die an Einsätzen gegen die
Ukraine beteiligt sind, und rus-
sische Waffen und Militärausrüs-
tung in Belarus lagert.
Als ranghoher Angehöriger der
belarussischen Streitkräfte nimmt
Dmitry Leontievich Bekren an
den Massnahmen von Belarus zur
Unterstützung der russischen
Aggression gegen die Ukraine
teil.

689. Vitaly Fridrikhovich
KILCHEVSKY

Geburtsdatum:
31.10.1978
Geburtsort: Dorf
Patashnya, Belarus-
sische SFSR, jetzt
Belarus
Funktion: Stellver-
tretender
Befehlshaber für
Rüstung und Leiter
des
Bereichs Rüstung,
Oberst
Staatsangehörigkeit:
belarussisch
Geschlecht: männ-
lich

Vitaly Fridrikhovich Kilchevsky
ist stellvertretender Befehlshaber
für Rüstung und Leiter des
Bereichs Rüstung von Belarus.
Belarus beteiligt sich an der mili-
tärischen Aggression Russlands
gegen die Ukraine, indem es
Russland erlaubt, ballistische
Flugkörper in die Ukraine abzu-
schiessen, indem es die Beförde-
rung von russischen Militärange-
hörigen und schweren Waffen,
Panzern und Militärtransportern
in Belarus (auf Strasse und
Schiene) in die Ukraine ermög-
licht, indem es russischen Militär-
flugzeugen den Überflug von
belarussischem Luftraum in die
Ukraine erlaubt, indem es Betan-
kungsmöglichkeiten in Belarus
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für russische Militärflugzeuge
bietet, die an Einsätzen gegen die
Ukraine beteiligt sind, und rus-
sische Waffen und Militärausrüs-
tung in Belarus lagert.
Als ranghoher Angehöriger der
belarussischen Streitkräfte nimmt
Vitaly Fridrikhovich Kilchevsky
an den Massnahmen von Belarus
zur Unterstützung der russischen
Aggression gegen die Ukraine
teil.

690. Sergey Nikolayevich
GRINYUK

Geburtsdatum:
11.5.1971
Geburtsort: Brest,
Belarussische SFSR,
jetzt Belarus
Funktion: Stellver-
tretender
Befehlshaber von
Truppen für
Logistik, Leiter des
Bereichs
Logistik des
belarussischen Ein-
satzkommandos
West, Oberst
Staatsangehörigkeit:
belarussisch
Geschlecht: männ-
lich

Sergey Nikolayevich Grinyuk ist
stellvertretender Befehlshaber
von Truppen für Logistik und
Leiter des Bereichs Logistik des
belarussischen Einsatzkom-
mandos West.
Belarus beteiligt sich an der mili-
tärischen Aggression Russlands
gegen die Ukraine, indem es
Russland erlaubt, ballistische
Flugkörper in die Ukraine abzu-
schiessen, indem es die Beförde-
rung von russischen Militärange-
hörigen und schweren Waffen,
Panzern und Militärtransportern
in Belarus (auf Strasse und
Schiene) in die Ukraine ermög-
licht, indem es russischen Militär-
flugzeugen den Überflug von
belarussischem Luftraum in die
Ukraine erlaubt, indem es Betan-
kungsmöglichkeiten in Belarus
für russische Militärflugzeuge
bietet, die an Einsätzen gegen die
Ukraine beteiligt sind, und rus-
sische Waffen und Militärausrüs-
tung in Belarus lagert.
Als ranghoher Angehöriger der
belarussischen Streitkräfte nimmt
Sergey Nikolayevich Grinyuk an
den Massnahmen von Belarus zur
Unterstützung der russischen
Aggression gegen die Ukraine
teil.

691. Aleksandr Viktorovich
NAUMENKO

Funktion: Befehls-
haber der Truppen
des nordwestlichen
belarussischen Ein-

Aleksandr Viktorovich Nau-
menko ist Befehlshaber der
Truppen des nordwestlichen
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satzkommandos,
Generalmajor
Staatsangehörigkeit:
belarussisch
Geschlecht: männ-
lich

belarussischen Einsatzkom-
mandos.
Belarus beteiligt sich an der mili-
tärischen Aggression Russlands
gegen die Ukraine, indem es
Russland erlaubt, ballistische
Flugkörper in die Ukraine abzu-
schiessen, indem es die Beförde-
rung von russischen Militärange-
hörigen und schweren Waffen,
Panzern und Militärtransportern
in Belarus (auf Strasse und
Schiene) in die Ukraine ermög-
licht, indem es russischen Militär-
flugzeugen den Überflug von
belarussischem Luftraum in die
Ukraine erlaubt, indem es Betan-
kungsmöglichkeiten in Belarus
für russische Militärflugzeuge
bietet, die an Einsätzen gegen die
Ukraine beteiligt sind, und rus-
sische Waffen und Militärausrüs-
tung in Belarus lagert.
Als ranghoher Angehöriger der
belarussischen Streitkräfte nimmt
Aleksandr Viktorovich Nau-
menko an den Massnahmen von
Belarus zur Unterstützung der
russischen Aggression gegen die
Ukraine teil.

692. Vadim Evgenievich
SHADURA

Funktion: Stabschef
- Erster stellvertre-
tender Befehlshaber
der Truppen des
nordwestlichen
belarussischen Ein-
satzkommandos,
Oberst
Staatsangehörigkeit:
belarussisch
Geschlecht: männ-
lich

Vadim Evgenievich Shadura ist
Stabschef - Erster stellvertre-
tender Befehlshaber der Truppen
des nordwestlichen belarussi-
schen Einsatzkommandos.
Belarus beteiligt sich an der mili-
tärischen Aggression Russlands
gegen die Ukraine, indem es
Russland erlaubt, ballistische
Flugkörper in die Ukraine abzu-
schiessen, indem es die Beförde-
rung von russischen Militärange-
hörigen und schweren Waffen,
Panzern und Militärtransportern
in Belarus (auf Strasse und
Schiene) in die Ukraine ermög-
licht, indem es russischen Militär-
flugzeugen den Überflug von
belarussischem Luftraum in die
Ukraine erlaubt, indem es Betan-
kungsmöglichkeiten in Belarus
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für russische Militärflugzeuge
bietet, die an Einsätzen gegen die
Ukraine beteiligt sind, und rus-
sische Waffen und Militärausrüs-
tung in Belarus lagert.
Als ranghoher Angehöriger der
belarussischen Streitkräfte nimmt
Vadim Evgenievich Shadura an
den Massnahmen von Belarus zur
Unterstützung der russischen
Aggression gegen die Ukraine
teil.

693. Vladimir Vladimirovich
KULAZHIN

Funktion: Stellver-
tretender
Befehlshaber der
Truppen des nord-
westlichen belarus-
sischen Einsatz-
kommandos, Gene-
ralmajor
Staatsangehörigkeit:
belarussisch
Geschlecht: männ-
lich

Vladimir Vladimirovich
Kulazhin ist stellvertretender
Befehlshaber der Truppen des
nordwestlichen belarussischen
Einsatzkommandos.
Belarus beteiligt sich an der mili-
tärischen Aggression Russlands
gegen die Ukraine, indem es
Russland erlaubt, ballistische
Flugkörper in die Ukraine abzu-
schiessen, indem es die Beförde-
rung von russischen Militärange-
hörigen und schweren Waffen,
Panzern und Militärtransportern
in Belarus (auf Strasse und
Schiene) in die Ukraine ermög-
licht, indem es russischen Militär-
flugzeugen den Überflug von
belarussischem Luftraum in die
Ukraine erlaubt, indem es Betan-
kungsmöglichkeiten in Belarus
für russische Militärflugzeuge
bietet, die an Einsätzen gegen die
Ukraine beteiligt sind, und rus-
sische Waffen und Militärausrüs-
tung in Belarus lagert.
Als ranghoher Angehöriger der
belarussischen Streitkräfte nimmt
Vladimir Vladimirovich
Kulazhin an den Massnahmen
von Belarus zur Unterstützung
der russischen Aggression gegen
die Ukraine teil.

694. Valery Ivanovich
YANUSHKEVICH

Funktion: Stellver-
tretender Befehls-
haber der Truppen
für Ideologische
Arbeit - Leiter der

Valery Ivanovich Yanushkevich
ist stellvertretender Befehlshaber
der Truppen für Ideologische
Arbeit - Leiter der Abteilung für
Ideologische Arbeit des nord-
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Abteilung für Ideo-
logische Arbeit des
nordwestlichen
belarussischen Ein-
satzkommandos,
Oberst
Staatsangehörigkeit:
belarussisch
Geschlecht: männ-
lich

westlichen belarussischen Ein-
satzkommandos.
Belarus beteiligt sich an der mili-
tärischen Aggression Russlands
gegen die Ukraine, indem es
Russland erlaubt, ballistische
Flugkörper in die Ukraine abzu-
schiessen, indem es die Beförde-
rung von russischen Militärange-
hörigen und schweren Waffen,
Panzern und Militärtransportern
in Belarus (auf Strasse und
Schiene) in die Ukraine ermög-
licht, indem es russischen Militär-
flugzeugen den Überflug von
belarussischem Luftraum in die
Ukraine erlaubt, indem es Betan-
kungsmöglichkeiten in Belarus
für russische Militärflugzeuge
bietet, die an Einsätzen gegen die
Ukraine beteiligt sind, und rus-
sische Waffen und Militärausrüs-
tung in Belarus lagert.
Als ranghoher Angehöriger der
belarussischen Streitkräfte nimmt
Valery Ivanovich Yanushkevich
an den Massnahmen von Belarus
zur Unterstützung der russischen
Aggression gegen die Ukraine
teil.

695. Vyacheslav Aleksandro-
vich LENKEVICH

Funktion: Stellver-
tretender
Befehlshaber für
Logistik, Leiter der
Logistik des nord-
westlichen belarus-
sischen Einsatz-
kommandos,
Oberst
Staatsangehörigkeit:
belarussisch
Geschlecht: männ-
lich

Vyacheslav Aleksandrovich Len-
kevich ist stellvertretender
Befehlshaber für Logistik und
Leiter der Logistik des nordwest-
lichen belarussischen Einsatz-
kommandos.
Belarus beteiligt sich an der mili-
tärischen Aggression Russlands
gegen die Ukraine, indem es
Russland erlaubt, ballistische
Flugkörper in die Ukraine abzu-
schiessen, indem es die Beförde-
rung von russischen Militärange-
hörigen und schweren Waffen,
Panzern und Militärtransportern
in Belarus (auf Strasse und
Schiene) in die Ukraine ermög-
licht, indem es russischen Militär-
flugzeugen den Überflug von
belarussischem Luftraum in die
Ukraine erlaubt, indem es Betan-
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kungsmöglichkeiten in Belarus
für russische Militärflugzeuge
bietet, die an Einsätzen gegen die
Ukraine beteiligt sind, und rus-
sische Waffen und Militärausrüs-
tung in Belarus lagert.
Als ranghoher Angehöriger der
belarussischen Streitkräfte nimmt
Vyacheslav Aleksandrovich Len-
kevich an den Massnahmen von
Belarus zur Unterstützung der
russischen Aggression gegen die
Ukraine teil.

696. Dmitri Ivanovich
SUROVICH

Funktion: Stellver-
tretender
Befehlshaber für
Rüstung, Leiter der
Direktion Rüstung
des nordwestlichen
belarussischen Ein-
satzkommandos,
Oberst
Staatsangehörigkeit:
belarussisch
Geschlecht: männ-
lich

Dmitri Ivanovich Surovich ist
stellvertretender Befehlshaber für
Rüstung und Leiter der Direk-
tion Rüstung des nordwestlichen
belarussischen Eisatzkom-
mandos.
Belarus beteiligt sich an der mili-
tärischen Aggression Russlands
gegen die Ukraine, indem es
Russland erlaubt, ballistische
Flugkörper in die Ukraine abzu-
schiessen, indem es die Beförde-
rung von russischen Militärange-
hörigen und schweren Waffen,
Panzern und Militärtransportern
in Belarus (auf Strasse und
Schiene) in die Ukraine ermög-
licht, indem es russischen Militär-
flugzeugen den Überflug von
belarussischem Luftraum in die
Ukraine erlaubt, indem es Betan-
kungsmöglichkeiten in Belarus
für russische Militärflugzeuge
bietet, die an Einsätzen gegen die
Ukraine beteiligt sind, und rus-
sische Waffen und Militärausrüs-
tung in Belarus lagert.
Als ranghoher Angehöriger der
belarussischen Streitkräfte nimmt
Dmitri Ivanovich Surovich an
den Massnahmen von Belarus zur
Unterstützung der russischen
Aggression gegen die Ukraine
teil.

697. Oleg Nikolayevich
KOPYL

Funktion: Oberst;
erster stellvertre-
tender Leiter der

Oleg Kopyl ist erster stellvertre-
tender Leiter der Hauptabteilung
- Leiter der Abteilung Moralische
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Hauptabteilung -
Leiter der Abtei-
lung Moralische
und psychologische
Unterstützung der
Hauptabteilung
Ideologische Arbeit
des Verteidigungs-
ministeriums von
Belarus
Geschlecht: männ-
lich

und psychologische Unterstüt-
zung der Hauptabteilung Ideolo-
gische Arbeit des Verteidigungs-
ministeriums von Belarus.
Belarus beteiligt sich an der mili-
tärischen Aggression Russlands
gegen die Ukraine, indem es
Russland erlaubt, ballistische
Flugkörper in die Ukraine abzu-
schiessen, indem es die Beförde-
rung von russischen Militärange-
hörigen und schweren Waffen,
Panzern und Militärtransportern
in Belarus (auf Strasse und
Schiene) in die Ukraine ermög-
licht, indem es russischen Militär-
flugzeugen den Überflug von
belarussischem Luftraum in die
Ukraine erlaubt, indem es Betan-
kungsmöglichkeiten in Belarus
für russische Militärflugzeuge
bietet, die an Einsätzen gegen die
Ukraine beteiligt sind, und rus-
sische Waffen und Militärausrüs-
tung in Belarus lagert.
Als ranghoher Angehöriger der
belarussischen Streitkräfte nimmt
Oleg Kopyl an den Massnahmen
von Belarus zur Unterstützung
der russischen Aggression gegen
die Ukraine teil.

698. Dmitry Alexandrovich
ZABROTSKY

Geburtsdatum:
2.7.1971
Funktion: Oberst,
erster stellvertre-
tender Leiter der
Hauptabteilung
Finanzen und Wirt-
schaft des Verteidi-
gungsministeriums
von Belarus
Geschlecht: männ-
lich

Dmitry Zabrotsky ist erster stell-
vertretende Leiter der Hauptab-
teilung Finanzen und Wirtschaft
des Verteidigungsministeriums
von Belarus.
Belarus beteiligt sich an der mili-
tärischen Aggression Russlands
gegen die Ukraine, indem es
Russland erlaubt, ballistische
Flugkörper in die Ukraine abzu-
schiessen, indem es die Beförde-
rung von russischen Militärange-
hörigen und schweren Waffen,
Panzern und Militärtransportern
in Belarus (auf Strasse und
Schiene) in die Ukraine ermög-
licht, indem es russischen Militär-
flugzeugen den Überflug von
belarussischem Luftraum in die
Ukraine erlaubt, indem es Betan-
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kungsmöglichkeiten in Belarus
für russische Militärflugzeuge
bietet, die an Einsätzen gegen die
Ukraine beteiligt sind, und rus-
sische Waffen und Militärausrüs-
tung in Belarus lagert.
Als ranghoher Angehöriger der
belarussischen Streitkräfte nimmt
Dmitry Zabrotsky an den Mass-
nahmen von Belarus zur Unter-
stützung der russischen Aggres-
sion gegen die Ukraine teil.

699. Vadim Anatolyevich
LUKASHEVICH

Funktion: Leiter
der Informations-
abteilung der
Hauptabteilung
Ideologische
Arbeit des Verteidi-
gungsministeriums
von Belarus,
Oberst
Geschlecht: männ-
lich

Vadim Lukashevich ist Leiter der
Informationsabteilung der
Hauptabteilung Ideologische
Arbeit des Verteidigungsministe-
riums von Belarus.
Belarus beteiligt sich an der mili-
tärischen Aggression Russlands
gegen die Ukraine, indem es
Russland erlaubt, ballistische
Flugkörper in die Ukraine abzu-
schiessen, indem es die Beförde-
rung von russischen Militärange-
hörigen und schweren Waffen,
Panzern und Militärtransportern
in Belarus (auf Strasse und
Schiene) in die Ukraine ermög-
licht, indem es russischen Militär-
flugzeugen den Überflug von
belarussischem Luftraum in die
Ukraine erlaubt, indem es Betan-
kungsmöglichkeiten in Belarus
für russische Militärflugzeuge
bietet, die an Einsätzen gegen die
Ukraine beteiligt sind, und rus-
sische Waffen und Militärausrüs-
tung in Belarus lagert.
Als ranghoher Angehöriger der
belarussischen Streitkräfte nimmt
Vadim Lukashevich an den Mass-
nahmen von Belarus zur Unter-
stützung der russischen Aggres-
sion gegen die Ukraine teil.

700. Alexander
Dmitrievich PUM-
PYANSKY

Geburtsdatum:
16.5.1987
Geburtsort: Jekate-
rinburg, Russische
Föderation

Alexander Dmitrievich PUM-
PYANSKY ist der Sohn von
Dmitry Alexandrovich PUM-
PYANSKY, dem russischen Vor-
standsvorsitzenden der PJSC
Pipe Metallurgical Company,
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Funktion: Vor-
standsvorsitzender
PJSC Pipe Metall-
urgical Company
Staatsangehörigkeit:
Russisch
Geschlecht: männ-
lich

einem weltweit agierenden russi-
schen Hersteller von Stahlrohren
für die Öl- und Gasindustrie. Er
ist auch ein Vorsitzender und ein
Mitglied im Vorstand der Sinara-
Gruppe. Beide Unternehmen
arbeiten mit den Behörden der
Russischen Föderation und
staatseigenen Unternehmen wie
der Russischen Eisenbahn, Gaz-
prom und Rosneft zusammen
und profitieren von dieser
Zusammenarbeit.
Er ist daher eine natürliche
Person mit Verbindungen zu
einem führenden Geschäftsmann,
der in Bereichen der Wirtschaft
tätig ist, die der Regierung der
Russischen Föderation, die für
die Annexion der Krim und die
Destabilisierung der Ukraine ver-
antwortlich ist, als wichtige Ein-
nahmenquelle dienen. Ausserdem
unterstützt Alexander Dmitrie-
vich PUMPYANSKY die Regie-
rung der Russischen Föderation
materiell oder finanziell und pro-
fitiert von der Regierung der
Russischen Föderation, die für
die Annexion der Krim und die
Destabilisierung der Ukraine ver-
antwortlich ist.

701. Alexander
Semenovich VINO-
KUROV

Geburtsdatum:
12.10.1982
Geburtsort:
Moskau, Russische
Föderation
Funktion:
Geschäftsmann,
geschäftsführender
Partner und Vorsit-
zender der Maraton
Group, Mitglied
des
Vorstands von
Magnit
Staatsangehörigkeit:
Russisch
Geschlecht: männ-
lich

Alexander Semenovich VINO-
KUROV nahm nach Beginn der
russischen Aggression gegen die
Ukraine, am 24. Februar 2022,
zusammen mit 36 anderen
Geschäftsleuten an einem Treffen
mit Präsident Vladimir Putin und
anderen Mitgliedern der russi-
schen Regierung teil, um die
Folgen des Vorgehens nach den
westlichen Sanktionen zu erör-
tern. Der Umstand, dass er zu
dieser Zusammenkunft einge-
laden wurde, zeigt, dass er zum
engsten Kreis Vladimir Putins
gehört und dass er Handlungen
oder politische Massnahmen
unterstützt oder umsetzt, die die
territoriale Unversehrtheit, die
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Souveränität und die Unabhän-
gigkeit der Ukraine sowie die Sta-
bilität und die Sicherheit in der
Ukraine untergraben oder
bedrohen. Ferner wird daran
deutlich, dass er zu den füh-
renden Geschäftsleuten gehört,
die in Bereichen der Wirtschaft
tätig sind, die der Regierung der
Russischen Föderation, die für
die Annexion der Krim und die
Destabilisierung der Ukraine ver-
antwortlich ist, als wichtige Ein-
nahmenquelle dienen. Ein wei-
terer Beleg für die Kontakte A.
Vinokurovs sind seine engen per-
sönlichen Beziehungen zu Aus-
senminister S. Lavrov, der die
Verantwortung für die russische
Aggression und politische Mass-
nahmen trägt, die die territoriale
Unversehrtheit, die Souveränität
und die Unabhängigkeit der
Ukraine untergraben oder
bedrohen.

702. Andrey Igorevich MEL-
NICHENKO

Geburtsdatum:
8.3.1972
Geburtsort: Gomel,
Belarussische SSR
(jetzt Belarus)
Funktion: Nicht
geschäftsführender
Direktor von JSC
SUEK, Mitglied des
Vorstands der
EuroChem Group
Staatsangehörigkeit:
Russisch
Geschlecht: männ-
lich

Andrey Igorevich MELNI-
CHENKO ist ein russischer
Industrieller, der Eigentümer des
grossen Düngemittelherstellers
EuroChem Group und des Koh-
leunternehmens SUEK ist. A.
Melnichenko gehört zum Kreis
der einflussreichsten russischen
Geschäftsleute mit engen Verbin-
dungen zur russischen Regie-
rung. Folglich ist er in Bereichen
der Wirtschaft tätig, die der
Regierung der Russischen Föde-
ration, die für die Annexion der
Krim und die Destabilisierung
der Ukraine verantwortlich ist,
als wichtige Einnahmenquelle
dienen.
Andrey Igorevich MELNI-
CHENKO nahm nach Beginn
der russischen Aggression gegen
die Ukraine, am 24. Februar 2022,
zusammen mit 36 anderen
Geschäftsleuten an einem Treffen
mit Präsident Vladimir Putin und
anderen Mitgliedern der russi-
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schen Regierung teil, um die
Folgen des Vorgehens nach den
westlichen Sanktionen zu erör-
tern. Der Umstand, dass er zu
dieser Zusammenkunft einge-
laden wurde, zeigt, dass er zum
engsten Kreis Vladimir Putins
gehört und dass er Handlungen
oder politische Massnahmen
unterstützt oder umsetzt, die die
territoriale Unversehrtheit, die
Souveränität und die Unabhän-
gigkeit der Ukraine sowie die Sta-
bilität und die Sicherheit in der
Ukraine untergraben oder
bedrohen. Ferner wird daran
deutlich, dass er zu den füh-
renden Geschäftsleuten gehört,
die in Bereichen der Wirtschaft
tätig sind, die der Regierung der
Russischen Föderation, die für
die Annexion der Krim und die
Destabilisierung der Ukraine ver-
antwortlich ist, als wichtige Ein-
nahmenquelle dienen.

703. Dmitry
Alexandrovich PUM-
PYANSKY
(alias Dmitry A. PUM-
PIANSKY)

Geburtsdatum:
22.3.1964
Geburtsort: Ulan-
Ude, Russische
Föderation
Funktion: Vor-
standsvorsitzender
von PJSC Pipe
Metallurgic Com-
pany, Vorsitzender
und Mitglied des
Vorstands der
Sinara-Gruppe.
Staatsangehörigkeit:
Russisch
Geschlecht: männ-
lich

Dmitry Alexandrovich PUM-
PYANSKY ist der Vorstandsvor-
sitzende von PJSC Pipe Metall-
urgic Company sowie Vorsit-
zender und ein Mitglied im Vor-
stand der Sinara-Gruppe. Er
arbeitet also mit den Behörden
der Russischen Föderation und
staatseigenen Unternehmen wie
der Russischen Eisenbahn, Gaz-
prom und Rosneft zusammen
und profitiert von dieser Zusam-
menarbeit. Folglich ist er in
Bereichen der Wirtschaft tätig,
die der Regierung der Russischen
Föderation, die für die Annexion
der Krim und die Destabilisie-
rung der Ukraine verantwortlich
ist, als wichtige Einnahmenquelle
dienen.
Dmitry Alexandrovich PUM-
PYANSKY nahm nach Beginn
der russischen Aggression gegen
die Ukraine, am 24. Februar 2022,
zusammen mit 36 anderen
Geschäftsleuten an einem Treffen
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mit Präsident Vladimir Putin und
anderen Mitgliedern der russi-
schen Regierung teil, um die
Folgen des Vorgehens nach den
westlichen Sanktionen zu erör-
tern. Der Umstand, dass er zu
dieser Zusammenkunft einge-
laden wurde, zeigt, dass er zum
engsten Kreis Vladimir Putins
gehört und dass er Handlungen
oder politische Massnahmen
unterstützt oder umsetzt, die die
territoriale Unversehrtheit, die
Souveränität und die Unabhän-
gigkeit der Ukraine sowie die Sta-
bilität und die Sicherheit in der
Ukraine untergraben oder
bedrohen. Ferner wird daran
deutlich, dass er zu den füh-
renden Geschäftsleuten gehört,
die in Bereichen der Wirtschaft
tätig sind, die der Regierung der
Russischen Föderation, die für
die Annexion der Krim und die
Destabilisierung der Ukraine ver-
antwortlich ist, als wichtige Ein-
nahmenquelle dienen.

704. Dmitry Arkadievich
MAZEPIN

Geburtsdatum:
18.4.1968
Geburtsort: Minsk,
Belarussische SSR
(jetzt Belarus)
Funktion: CEO
von JSC UCC
Uralchem
Staatsangehörigkeit:
Russisch
Geschlecht: männ-
lich

Dmitry Arkadievich MAZEPIN
ist Eigentümer und CEO des
Mineraldüngerunternehmens
Uralchem. Bei der Uralchem
Group handelt es sich um einen
russischen Hersteller einer
breiten Palette chemischer Pro-
dukte, einschliesslich minerali-
scher Düngemittel und Ammo-
niaksalpeter. Das Unternehmen
ist eigenen Angaben zufolge in
Russland der grösste Hersteller
von Ammoniumnitrat sowie der
zweitgrösste Hersteller von
Ammoniak- und Stickstoff-
dünger. Dmitry Arkadievich
MAZEPIN ist demnach in Berei-
chen der Wirtschaft tätig, die der
Regierung der Russischen Föde-
ration, die für die Annexion der
Krim und die Destabilisierung
der Ukraine verantwortlich ist,
als wichtige Einnahmenquelle
dienen.
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Dmitry Arkadievich MAZEPIN
nahm nach Beginn der russischen
Aggression gegen die Ukraine,
am 24. Februar 2022, zusammen
mit 36 anderen Geschäftsleuten
an einem Treffen mit Präsident
Vladimir Putin und anderen Mit-
gliedern der russischen Regierung
teil, um die Folgen des Vorgehens
nach den westlichen Sanktionen
zu erörtern. Der Umstand, dass
er zu dieser Zusammenkunft ein-
geladen wurde, zeigt, dass er zum
engsten Kreis Vladimir Putins
gehört und dass er Handlungen
oder politische Massnahmen
unterstützt oder umsetzt, die die
territoriale Unversehrtheit, die
Souveränität und die Unabhän-
gigkeit der Ukraine sowie die Sta-
bilität und die Sicherheit in der
Ukraine untergraben oder
bedrohen. Ferner wird daran
deutlich, dass er zu den füh-
renden Geschäftsleuten gehört,
die in Bereichen der Wirtschaft
tätig sind, die der Regierung der
Russischen Föderation, die für
die Annexion der Krim und die
Destabilisierung der Ukraine ver-
antwortlich ist, als wichtige Ein-
nahmenquelle dienen.
Im Dezember 2021 liess Dmitry
Mazepin den Firmensitz seiner
ursprünglich in Zypern regis-
trierten Unternehmen Uralchem
Holding und CI-Chemical
Invest, der Mutterunternehmen
von Uralchem, in russisches
Gebiet umtragen, und zwar in das
Sonderverwaltungsgebiet auf der
Oktyabrsky-Insel in der Oblast
Kaliningrad.

705. Galina Evgenyevna
PUMPYANSKAYA

Geburtsdatum:
10.2.1966
Funktion: Vorsit-
zende des Kurato-
riums der gemein-
nützigen Stiftung
Sinara

Galina Evgenyevna PUM-
PYANSKAYA ist Vorsitzende
des Kuratoriums der gemeinnüt-
zigen Stiftung Sinara, die die
Wohltätigkeitsarbeit grosser
Unternehmen wie der PJSC Pipe
Metallurgical Company organi-
siert. Sie ist mit Dmitry Alexand-
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Staatsangehörigkeit:
Russisch
Geschlecht: weib-
lich

rovich PUMPYANSKY verhei-
ratet, dem Sohn des Vorstands-
vorsitzenden von PJSC Pipe
Metallurgical Company, einem
weltweit agierenden russischen
Hersteller von Stahlrohren für
die Öl- und Gasindustrie.
Dmitry A. Pumpyansky ist ein
russischer Milliardär und
Geschäftsmann. Er ist auch Vor-
sitzender und Mitglied im Vor-
stand der Sinara-Gruppe. Beide
Unternehmen arbeiten mit den
Behörden der Russischen Föde-
ration und staatseigenen Unter-
nehmen wie der Russischen
Eisenbahn, Gazprom und Ros-
neft zusammen und profitieren
von dieser Zusammenarbeit.
Galina Evgenyevna PUM-
PYANSKAYA ist daher eine
natürliche Person mit Verbin-
dungen zu einem führenden
Geschäftsmann, der in Bereichen
der Wirtschaft tätig ist, die der
Regierung der Russischen Föde-
ration, die für die Annexion der
Krim und die Destabilisierung
der Ukraine verantwortlich ist,
als wichtige Einnahmenquelle
dienen.

706. Mikhail Eduardovich
OSEEVSKY

Geburtsdatum:
30.11.1960
Geburtsort: früher
Leningrad (jetzt
Sankt-Petersburg),
Russische Födera-
tion
Funktion: Vorsit-
zender von PJSC
Rostelecom
Unabhängiges Mit-
glied im Vorstand
von PJSC MMK
Mitglied des Auf-
sichtsrats von
ANO Digital Eco-
nomy, LLC T2
RTK Holding
(Tele2)

Mikhail Eduardovich OSE-
EVSKY ist Vorsitzender von
PJSC Rostelecom. PJSC Ros-
telecom ist der grösste Anbieter
digitaler Dienste und Lösungen
Russlands, in allen Bereichen des
Marktes vertreten und der
Dienstanbieter von Millionen
Privathaushalten sowie staatli-
chen und privaten Einrichtungen.
Rostelecom ist nicht nur der
Dienstanbieter der russischen
Regierung, sondern ist für diese
auch eine wichtige Einnahmen-
quelle.
Mikhail Eduardovich OSE-
EVSKY nahm nach Beginn der
russischen Aggression gegen die
Ukraine, am 24. Februar 2022,
zusammen mit 36 anderen
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Mitglied im Vor-
stand des russi-
schen Unterneh-
merverbands (Rus-
sian Union of
Industrialists and
Entrepreneurs)
Mitglied im Vor-
stand von LLC
Votron
Mitglied im Kura-
torium der NNAl-
liance St. Peters-
burg
Stellvertretender
Minister für Wirt-
schaftsentwicklung
der Russischen
Föderation
(Dezember 2011 bis
Juni 2012)
Staatsangehörigkeit:
Russisch
Geschlecht: männ-
lich

Geschäftsleuten an einem Treffen
mit Präsident Vladimir Putin und
anderen Mitgliedern der russi-
schen Regierung teil, um die
Folgen des Vorgehens nach den
westlichen Sanktionen zu erör-
tern. Der Umstand, dass er zu
dieser Zusammenkunft einge-
laden wurde, zeigt, dass er zum
engsten Kreis Vladimir Putins
gehört und dass er Handlungen
oder politische Massnahmen
unterstützt oder umsetzt, die die
territoriale Unversehrtheit, die
Souveränität und die Unabhän-
gigkeit der Ukraine sowie die Sta-
bilität und die Sicherheit in der
Ukraine untergraben oder
bedrohen. Ferner wird daran
deutlich, dass er zu den füh-
renden Geschäftsleuten gehört,
die in Bereichen der Wirtschaft
tätig sind, die der Regierung der
Russischen Föderation, die für
die Annexion der Krim und die
Destabilisierung der Ukraine ver-
antwortlich ist, als wichtige Ein-
nahmenquelle dienen.

707. Mikhail Igorevich
POLUBOYARINOV

Geburtsdatum:
2.4.1966
Geburtsort:
Moskau, Russische
Föderation
Funktion: CEO
von OJSC Aeroflot
Mitglied im Vor-
stand von State
Transport Leasing
Company und JSC
EXIMBANK OF
RUSSIA
Mitglied im Auf-
sichtsrat von
DOM.RF
Vorstandsvorsit-
zender von LLC
Pobeda
Mitglied im Gou-
verneursrat der
IATA.

Mikhail Igorevich POLUB-
OYARINOV ist der CEO von
OJSC Aeroflot. OJSC Aeroflot
ist die grösste Fluggesellschaft
der Russischen Föderation. Sie ist
nicht nur Dienstleister der russi-
schen Regierung, sondern ist für
sie auch eine wichtige Einnah-
menquelle. Aeroflot bot illegale
Flüge in die besetzte Krim an.
Mikhail Igorevich POLUB-
OYARINOV nahm nach Beginn
der russischen Aggression gegen
die Ukraine, am 24. Februar 2022,
zusammen mit 36 anderen
Geschäftsleuten an einem Treffen
mit Präsident Vladimir Putin und
anderen Mitgliedern der russi-
schen Regierung teil, um die
Folgen des Vorgehens nach den
westlichen Sanktionen zu erör-
tern. Der Umstand, dass er zu
dieser Zusammenkunft einge-
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Staatsangehörigkeit:
Russisch
Geschlecht: männ-
lich

laden wurde, zeigt, dass er zum
engsten Kreis Vladimir Putins
gehört und dass er Handlungen
oder politische Massnahmen
unterstützt oder umsetzt, die die
territoriale Unversehrtheit, die
Souveränität und die Unabhän-
gigkeit der Ukraine sowie die Sta-
bilität und die Sicherheit in der
Ukraine untergraben oder
bedrohen. Ferner wird daran
deutlich, dass er zu den füh-
renden Geschäftsleuten gehört,
die in Bereichen der Wirtschaft
tätig sind, die der Regierung der
Russischen Föderation, die für
die Annexion der Krim und die
Destabilisierung der Ukraine ver-
antwortlich ist, als wichtige Ein-
nahmenquelle dienen.

708. Sergey
Alexandrovich
KULIKOV
(alias Sergei
Alexandrovich
KULIKOV)

Geburtsdatum:
9.4.1976
Geburtsort:
Sverdlovsk, Russi-
sche Föderation
Funktion: Vorsit-
zender des Verwal-
tungsrats von RUS-
NANO LLC
Mitglied im Vor-
stand von Rusnano
JSC
Erster Stellvertre-
tender Vorsitzender
der Militärindus-
triekommission
Staatsangehörigkeit:
Russisch
Geschlecht: männ-
lich

Sergey Alexandrovich
KULIKOV ist Vorsitzender des
Verwaltungsrats von RUS-
NANO LLC und Mitglied im
Vorstand von Rusnano JSC
sowie Erster Stellvertretender
Vorsitzender der Militärindus-
triekommission. Rusnano LLC
ist eine russische Einrichtung für
Innovationsentwicklung, die im
Rahmen einer als "Strategie für
die Entwicklung der Nanotech-
nologie" bezeichneten Initiative
des Präsidenten geschaffen
wurde. Sergey Kulikov ist also in
Bereichen der Wirtschaft tätig,
die der Regierung der Russischen
Föderation als wichtige Einnah-
menquelle dienen.
Sergey Alexandrovich
KULIKOV nahm nach Beginn
der russischen Aggression gegen
die Ukraine, am 24. Februar 2022,
zusammen mit 36 anderen
Geschäftsleuten an einem Treffen
mit Präsident Vladimir Putin und
anderen Mitgliedern der russi-
schen Regierung teil, um die
Folgen des Vorgehens nach den
westlichen Sanktionen zu erör-
tern. Der Umstand, dass er zu
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dieser Zusammenkunft einge-
laden wurde, zeigt, dass er zum
engsten Kreis Vladimir Putins
gehört und dass er Handlungen
oder politische Massnahmen
unterstützt oder umsetzt, die die
territoriale Unversehrtheit, die
Souveränität und die Unabhän-
gigkeit der Ukraine sowie die Sta-
bilität und die Sicherheit in der
Ukraine untergraben oder
bedrohen. Ferner wird daran
deutlich, dass er zu den füh-
renden Geschäftsleuten gehört,
die in Bereichen der Wirtschaft
tätig sind, die der Regierung der
Russischen Föderation, die für
die Annexion der Krim und die
Destabilisierung der Ukraine ver-
antwortlich ist, als wichtige Ein-
nahmenquelle dienen.

709. Vadim Nikolaevich
MOSHKOVICH

Geburtsdatum:
6.4.1967
Geburtsort:
Moskau, Russische
Föderation
Funktion: Vor-
standsvorsitzender
der Rusagro Group
Minderheitsgesell-
schafter der Sber-
bank
Staatsangehörigkeit:
Russisch, zyprisch
Geschlecht: männ-
lich

Vadim Nikolaevich MOSHKO-
VICH ist ein russischer Unter-
nehmer mit Geschäftsinteressen
in den Bereichen Landwirtschaft
und Immobilienentwicklung.
2004 gründete Vadim Moshko-
vich die Rusagro Group, einen
wichtigen Schweinefleischer-
zeuger, Fetthersteller und
Zuckererzeuger. Vadim Nikolae-
vich MOSHKOVICH ist also in
Bereichen der Wirtschaft tätig,
die der Regierung der Russischen
Föderation als wichtige Einnah-
menquelle dienen.
Vadim Nikolaevich MOSHKO-
VICH nahm nach Beginn der
russischen Aggression gegen die
Ukraine, am 24. Februar 2022,
zusammen mit 36 anderen
Geschäftsleuten an einem Treffen
mit Präsident Vladimir Putin und
anderen Mitgliedern der russi-
schen Regierung teil, um die
Folgen des Vorgehens nach den
westlichen Sanktionen zu erör-
tern. Der Umstand, dass er zu
dieser Zusammenkunft einge-
laden wurde, zeigt, dass er zum
engsten Kreis Vladimir Putins
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gehört und dass er Handlungen
oder politische Massnahmen
unterstützt oder umsetzt, die die
territoriale Unversehrtheit, die
Souveränität und die Unabhän-
gigkeit der Ukraine sowie die Sta-
bilität und die Sicherheit in der
Ukraine untergraben oder
bedrohen. Ferner wird daran
deutlich, dass er zu den füh-
renden Geschäftsleuten gehört,
die in Bereichen der Wirtschaft
tätig sind, die der Regierung der
Russischen Föderation, die für
die Annexion der Krim und die
Destabilisierung der Ukraine ver-
antwortlich ist, als wichtige Ein-
nahmenquelle dienen.

710. Vladimir Sergeevich
KIRIYENKO

Geburtsdatum:
27.5.1983
Geburtsort:
Nizhny Novgorod,
Russische Födera-
tion
Funktion:
CEO der VK
Company Limited,
Mutterunter-
nehmen der wich-
tigsten Social-
Media-Plattform
Russlands, VKon-
takte
ehemaliger erster
stellvertretender
Vorsitzender des
russischen Staats-
unternehmens Ros-
telecom
(2017-2021)
seit 2011 Vor-
standsvorsitzender
von LLC Capital
ehemaliger Vor-
standsvorsitzender
der Nizhegorod-
promstroybank
(2008-2011)
Staatsangehörigkeit:
Russisch

Vladimir Sergeevich KIRIY-
ENKO ist CEO der VK Com-
pany Limited. VK Company
Limited ist ein russisches Inter-
netunternehmen mit starker Prä-
senz im russischsprachigen Teil
des Internets. VK-Projekte ver-
zeichnen insgesamt in Russland
das grösste Publikum und die
längsten Bildschirmzeiten. Über
seine Seiten erreicht VK monat-
lich mehr als 90 % der russischen
Internetnutzer, und bezüglich
der Zahl der besuchten Seiten
rangiert das Unternehmen unter
den Top 5 der grössten Internet-
unternehmen. Es kontrolliert und
betreibt die drei grössten und
populärsten russischen Internet-
seiten für soziale Netzwerke,
VKontakte, Odnoklassniki und
Moi Mir, sowie den E-Mail-
Dienst und das Internetportal
mail.ru. Vladimir Sergeevich
KIRIYENKO ist also in Berei-
chen der Wirtschaft tätig, die der
Regierung der Russischen Föde-
ration als wichtige Einnahmen-
quelle dienen.
Die russische Regierung verstärkt
ihre Einflussnahme auf Medien
und soziale Netzwerke. VK
gehört zu Gazprom Media
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Geschlecht: männ-
lich

(einem staatseigenen Unter-
nehmen, das die wichtigste Ein-
nahmenquelle der russischen
Regierung ist). Vladimir Ser-
geevich Kiriyenko unterstützt
Vladimir Putin also bei seinem
Ziel, mehr Kontrolle über das
Internet zu erlangen. Demnach
leistet Vladimir Kiriyenko russi-
schen Entscheidungsträgern, die
für die Annexion der Krim oder
die Destabilisierung der Ukraine
verantwortlich sind, aktiv mate-
rielle oder finanzielle Unterstüt-
zung oder profitiert von diesen.
Da VK der staatseigenen Gaz-
prom Group gehört, sind die von
dem Unternehmen erwirtschaf-
teten Gewinne eine wichtige Ein-
nahmenquelle der russischen
Regierung. Vladimir Kiriyenko
ist der Sohn von Sergei Kiriy-
enko, der zurzeit Erster Stellver-
tretender Stabschef in der Präsi-
dialverwaltung ist. Sergei Kiriy-
enko ist angeblich Vladimir
Putins Kurator für Innenpolitik.

711. Andrey Andreevich
GURYEV

Geburtsdatum:
7.3.1982
Geburtsort:
Moskau, Russische
Föderation
Funktion: CEO
und Vorsitzender
des Verwaltungs-
rats von PJSC Pho-
sAgro
seit 2004 bei Pho-
sAgro in verschie-
denen Positionen
tätig
seit 30. September
2019 Mitglied des
Büros des Verwal-
tungsrats des russi-
schen Unterneh-
merverbands RUIE
(Russian Union of
Industrialists and
Entrepreneurs)

Andrey Andreevich GURYEV
ist ein Mitglied des Vorstands,
der CEO und der Vorsitzende
des Verwaltungsrats von PJSC
PhosAgro und beaufsichtigt in
dieser Eigenschaft die Tätigkeiten
des Unternehmens. PhosAgro
gehört zu den weltweit füh-
renden Herstellern von Phos-
phatdüngemitteln. Das Unter-
nehmen ist der grösste Hersteller
von Phosphatdüngemitteln
Europas, der weltweit grösste
Produzent von hochwertigem
Phosphatgestein und ausser
China der zweitgrösste Hersteller
von Ammoniumdihydrogen-
phosphat (MAP) und Diammoni-
umhydrogenphosphat (DAP) der
Welt.
Als CEO von PhosAgro profi-
tiert Andrey Guryev von den
Entscheidungen der russischen
Regierung. PJSC PhosAgro ist
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Staatsangehörigkeit:
Russisch
Geschlecht: männ-
lich

stark mit der russischen Regie-
rung vernetzt, und die von dem
Unternehmen erwirtschafteten
Gewinne sind daher eine wichtige
Einnahmenquelle der russischen
Regierung. A. Guryev ist also in
Bereichen der Wirtschaft tätig,
die der Regierung der Russischen
Föderation, die für die Annexion
der Krim und die Destabilisie-
rung der Ukraine verantwortlich
ist, als wichtige Einnahmenquelle
dienen.

712. Dmitry
Vladimirovich KONOV

Geburtsdatum:
2.9.1970
Geburtsort:
Moskau, Russische
Föderation
Funktion: Vorsit-
zender des Verwal-
tungsrats der PJSC
SIBUR Holding
war in der Finanz-
abteilung von
OAO NK YUKOS
sowie in verschie-
denen Positionen
bei der AKB Trust
and Investment
Bank tätig, unter
anderem als Stell-
vertretender Vorsit-
zender - Leiter der
Abteilung Invest-
ment Banking und
geschäftsführender
Direktor der Abtei-
lung Corporate
Finance, war Mit-
glied im Verwal-
tungsrat von OAO
Gazprom nef-
tekhim Salavat und
OAO Gazprom-
bank
Staatsangehörigkeit:
Russisch
Geschlecht: männ-
lich

Dmitry Vladimirovich KONOV
ist Vorsitzender des Verwal-
tungsrats der PJSC SIBUR Hol-
ding und beaufsichtigt in dieser
Eigenschaft die Tätigkeiten des
Unternehmens. Die SIBUR Hol-
ding ist das grösste integrierte
petrochemische Unternehmen
Russlands und gehört weltweit
zu den am schnellsten wach-
senden Unternehmen der petro-
chemischen Industrie. SIBUR ist
als petrochemisches Unter-
nehmen auf neuen Märkten füh-
rend und der grösste Petroche-
miehersteller auf dem russischen
Markt. Wichtige Anteile von
SIBUR gehören Oligarchen im
engsten Kreise Vladimir Putins:
Leonid Mikhelson und Gennady
Timchenko.
SIBUR Holding ist stark mit der
russischen Regierung vernetzt,
und die von dem Unternehmen
erwirtschafteten Gewinne sind
daher eine wichtige Einnahmen-
quelle der russischen Regierung.
Dmitry Konov ist also in Berei-
chen der Wirtschaft tätig, die der
Regierung der Russischen Föde-
ration, die für die Annexion der
Krim und die Destabilisierung
der Ukraine verantwortlich ist,
als wichtige Einnahmenquelle
dienen.
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713. Nikita Dmitrievich
MAZEPIN

Geburtsdatum:
2.3.1999
Geburtsort:
Moskau, Russische
Föderation
Funktion: Beruf:
Russischer Renn-
fahrer für das Haas
F1 Team, der 2022
unter neutraler
Flagge, die für den
Russischen Auto-
mobilverband steht,
an der
Formel-1-Weltmeisterschaft
teilnimmt.
Staatsangehörigkeit:
Russisch
Geschlecht: männ-
lich

Nikita Mazepin ist der Sohn von
Dmitry Arkadievich Mazepin,
dem Generaldirektor der JSC
UCC Uralchem. Da Uralchem
Sponsor des Rennstalls Haas F1
Team ist, ist Dmitry Mazepin der
Hauptsponsor der Aktivitäten
seines Sohnes im Haas F1 Team.
Er ist eine natürliche Person mit
Verbindungen zu einem füh-
renden Geschäftsmann (seinem
Vater), der in Bereichen der Wirt-
schaft tätig ist, die der Regierung
der Russischen Föderation, die
für die Annexion der Krim und
die Destabilisierung der Ukraine
verantwortlich ist, als wichtige
Einnahmenquelle dienen.

714. Alexander
Konstantinovich
AKIMOV

Geburtsdatum:
10.11.1954

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

715. Ivan Nikolayevich
ABRAMOV

Geburtsdatum:
16.6.1978

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

716. Mohmad Isaevich
AKHMADOV

Geburtsdatum:
17.4.1972

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.
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717. Sergei Petrovich
ARENIN

Geburtsdatum:
29.8.1958

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

718. Yuri Viktorovich ARK-
HAROV

Geburtsdatum:
13.6.1977

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

719. Anatoly Dmitrievich
ARTAMONOV

Geburtsdatum:
5.5.1952

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

720. Mikhail
Alexandrovich AFA-
NASOV

Geburtsdatum:
15.6.1953

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

721. Oleg Aleksandrovich
ALEKSEEV

Geburtsdatum:
21.12.1967

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
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schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

722. Yelena Vladimirovna
AFANASEVA

Geburtsdatum:
27.3.1975

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

723. Alexander
Davidovich BASHKIN

Geburtsdatum:
10.6.1962

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

724. Andrey
Alexandrovich BAZI-
LEVSKY

Geburtsdatum:
24.2.1967

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

725. Mukharbek
Oybertovich BARAK-
HOYEV

Geburtsdatum:
4.1.1971

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

726. Sergei
Vyacheslavovich BEZ-
DENEZHNYKH

Geburtsdatum:
25.8.1979

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
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tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

727. Viktor Nikolayevich
BONDAREV

Geburtsdatum:
7.12.1959

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

728. Yegor Afanasyevich
BORISOV

Geburtsdatum:
15.8.1954

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

729. Alexander Yuryevich
BRYKSIN

Geburtsdatum:
20.1.1967

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

730. Mikhail
Vladimirovich
BELOUSOV

Geburtsdatum:
11.10.1953

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

731. Sergei Vladimirovich
BEREZKIN

Geburtsdatum:
23.6.1955

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
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und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

732. Vladimir Andreyevich
BEKETOV

Geburtsdatum:
29.3.1949

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

733. Yelena Vasilyevna
BIBIKOVA

Geburtsdatum:
23.9.1956

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

734. Andrey
Vladimirovich CHER-
NYSHEV

Geburtsdatum:
10.7.1970

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

735. Alexander
Vlademirovich DVOI-
NYKH

Geburtsdatum:
19.1.1984

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

736. Vadim Yevgenyevich
DENGIN

Geburtsdatum:
23.9.1980

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
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betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

737. Konstantin
Konstantinovich
DOLGOV

Geburtsdatum:
12.8.1968

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

738. Gennady Egorovich
EMELYANOV

Geburtsdatum:
1.1.1957

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

739. Olga Nikolayevna EPI-
FANOVA

Geburtsdatum:
19.8.1966

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

740. Arsen Suleymanovich
FADZAYEV

Geburtsdatum:
5.9.1952

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.
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741. Yury Viktorovich
FEDOROV

Geburtsdatum:
1.1.1972

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

742. Nikolai Vasilyevich
FYODOROV

Geburtsdatum:
9.5.1958

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

743. Airat
Minerasikhovich
GIBATDINOV

Geburtsdatum:
16.1.1986

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

744. Denis Vladimirovich
GUSEV

Geburtsdatum:
26.12.1976

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

745. Lilia Salavatovna
GUMEROVA

Geburtsdatum:
16.12.1972

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
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schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

746. Rimma Fyodorovna
GALUSHINA

Geburtsdatum:
30.5.1963

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

747. Suleiman
Sadulayevich GERE-
MEYEV

Geburtsdatum:
20.1.1971

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

748. Tatyana Anatolyevna
GIGEL

Geburtsdatum:
27.2.1960

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

749. Alexander
Vladislavovich GUSA-
KOVSKY

Geburtsdatum:
25.8.1970

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

750. Dmitry Yuryevich
GORITSKY

Geburtsdatum:
28.10.1970

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
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tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

751. Lyubov Nikolayevna
GLEBOVA

Geburtsdatum:
7.3.1960

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

752. Sergei Vasilyevich
GORNYAKOV

Geburtsdatum:
5.1.1966

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

753. Svetlana Petrovna
GORYACHEVA

Geburtsdatum:
3.6.1947

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

754. Vladimir Filippovich
GORODETSKIY

Geburtsdatum:
11.7.1948

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

755. Eduard
Vladimirovich ISAKOV

Geburtsdatum:
4.10.1973

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
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und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

756. Vasily Nikolayevich
IKONNIKOV

Geburtsdatum:
26.4.1961

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

757. Sergey Borisovich
IVANOV

Geburtsdatum:
19.4.1952

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

758. Aleksey
Nikolayevich KOND-
RATENKO

Geburtsdatum:
16.12.1969

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

759. Alexander
Bogdanovich KARLIN

Geburtsdatum:
29.10.1951

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

760. Andrey Akardyevich
KLIMOV

Geburtsdatum:
9.11.1954

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
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betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

761. Andrey Viktorovich
KUTEPOV

Geburtsdatum:
6.4.1971

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

762. Belan Bagaudinovich
KHAMCHIEV

Geburtsdatum:
7.12.1960

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

763. Galina Nikolayevna
KARELOVA

Geburtsdatum:
29.6.1960

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

764. Irina Andreyevna KOZ-
HANOVA

Geburtsdatum:
6.7.1987

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.
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765. Krym Olievich KAZA-
NOKOV

Geburtsdatum:
19.7.1962

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

766. Murat
Krym-Gerievich
KHAPSIROKOV

Geburtsdatum:
26.1.1978

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

767. Nikolai Fyodorovna
KONDRATYUK

Geburtsdatum:
11.7.1957

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

768. Oksana
Vladimirovna KHLYA-
KINA

Geburtsdatum:
28.11.1969

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

769. Sergey Viktorovich
KALASHNIK

Geburtsdatum:
31.3.1978

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
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schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

770. Vladimir Igorevich
KOZHIN

Geburtsdatum:
28.2.1959

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

771. Vladimir Igorevich
KRUGLY

Geburtsdatum:
27.5.1955

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

772. Alexander
Alexandrovich
KARELIN

Geburtsdatum:
19.9.1967

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

773. Andrey Igoryevich
KISLOV

Geburtsdatum:
29.8.1958

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

774. Dmitry
Gennadyevich
KUZMIN

Geburtsdatum:
28.6.1975

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
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tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

775. Grigory Borisovich
KARASIN

Geburtsdatum:
23.8.1949

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

776. Konstantin Iosifovich
KOSACHEV

Geburtsdatum:
17.9.1962

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

777. Natalia Vladimirovna
KOSYKHINA

Geburtsdatum:
7.8.1972

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

778. Nina Germanovna
KULIKOVSKIH

Geburtsdatum:
5.2.1961

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

779. Olga Nikolayevna
KHOKHLOVA

Geburtsdatum:
18.11.1957

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
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und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

780. Sergei Ivanovich KIS-
LYAK

Geburtsdatum:
7.9.1950

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

781. Sergey Nikolayevich
KOLBIN

Geburtsdatum:
29.10.1969

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

782. Vladimir
Kasimirovich KRA-
VCHENKO

Geburtsdatum:
12.6.1964

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

783. Grigory Petrovich
LEDKOV

Geburtsdatum:
26.3.1969

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

784. Vladimir Albertovich
LEBEDEV

Geburtsdatum:
23.4.1962

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
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betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

785. Yulia Viktorovna
LAZUTKINA

Geburtsdatum:
11.3.1981

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

786. Alexei Petrovich
MAYOROV

Geburtsdatum:
29.12.1961

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

787. Igor Nikolayevich
MOROZOV

Geburtsdatum:
13.10.1956

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

788. Sergei Gerasimovich
MITIN

Geburtsdatum:
14.6.1951

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.
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789. Sergey Nikolayevich
MURATOV

Geburtsdatum:
13.1.1964

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

790. Farit
Mubarakshevich MUK-
HAMETSHIN

Geburtsdatum:
31.1.1947

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

791. Sergei Patrovich MIK-
HAILOV

Geburtsdatum:
22.5.1965

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

792. Sergey
Alexandrovich MAR-
TYNOV

Geburtsdatum:
22.8.1959

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

793. Taimuraz
Dzhambekovich
MAMSUROV

Geburtsdatum:
13.4.1954

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
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schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

794. Alexander
Vladimirovich
NAROLIN

Geburtsdatum:
27.6.1972

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

795. Alexander
Valeryevich NIKITIN

Geburtsdatum:
26.4.1976

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

796. Boris Alexandrovich
NEVZOROV

Geburtsdatum:
21.9.1955

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

797. Viktor Feodosyevich
NOVOZHILOV

Geburtsdatum:
16.2.1965

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

798. Alexander Vyacheslavo-
vich NOVIUKHOV

Geburtsdatum:
5.10.1975

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
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tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

799. Vyacheslav
Vladimirovich NAGO-
VITSYN

Geburtsdatum:
2.3.1956

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

800. Alexei Maratovich
ORLOV

Geburtsdatum:
9.10.1961

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

801. Dina Ivanovna OYUN Geburtsdatum:
25.6.1963

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

802. Anna Ivanovna OTKE Geburtsdatum:
21.12.1974

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

803. Gennady Ivanovich
ORDENOV

Geburtsdatum:
4.9.1957

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit

946.224.2 Ein- und Ausfuhr. Zahlungsverkehr

364 Fassung: 30.03.2022



und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

804. Alexander Yuryevich
PRONYUSHKIN

Geburtsdatum:
31.7.1987

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

805. Dmitry Sergeyevich
PERMINOV

Geburtsdatum:
3.4.1979

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

806. Margarita
Nikolayevna
PAVLOVA

Geburtsdatum:
22.1.1979

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

807. Yelena Alekseyevna
PERMINOVA

Geburtsdatum:
5.12.1980

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.
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808. Alexei
Konstantinovich
PUSHKOV

Geburtsdatum:
10.8.1954

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

809. Elena Vladimirovna
PISAREVA

Geburtsdatum:
20.1.1967

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

810. Irina Alexandrovna
PETINA

Geburtsdatum:
31.8.1972

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

811. Sergey Nikolayevich
PERMINOV

Geburtsdatum:
16.9.1968

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

812. Vladimir
Vladimirovich POLE-
TAYEV

Geburtsdatum:
23.5.1975

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
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schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

813. Alexander
Vasilyevich RAKITIN

Geburtsdatum:
17.5.1958

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

814. Grigoriy Alexeyevich
RAPOTA

Geburtsdatum:
5.2.1944

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

815. Irina Valeryevna
RUKAVISHNIKOVA

Geburtsdatum:
3.2.1973

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

816. Sergey Nikolayevich
RYABUKHIN

Geburtsdatum:
13.11.1954

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

817. Akhmat Anzorovich
SALPAGAROV

Geburtsdatum:
31.12.1962

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
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tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

818. Alexei Vladimirovich
SINITSYN

Geburtsdatum:
13.1.1976

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

819. Andrei Anatolyevich
SHEVCHENKO

Geburtsdatum:
29.5.1965

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

820. Dmitry
Vladimirovich
SAVELYEV

Geburtsdatum:
3.8.1968

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

821. Evgeny Stepanovich
SAVCHENKO

Geburtsdatum:
8.4.1950

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

822. Inna Yuryevna SVYA-
TENKO

Geburtsdatum:
6.9.1967

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
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und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

823. Lyudmila
Nikolayevna SKA-
KOVSKAYA

Geburtsdatum:
13.11.1961

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

824. Tatiana Anatolyevna
SAKHAROVA

Geburtsdatum:
16.6.1973

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

825. Alexander
Alexandrovich SAVIN

Geburtsdatum:
28.1.1962

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

826. Anatoly Ivanovich
SHIROKOV

Geburtsdatum:
29.12.1967

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

827. Artem Gennadyevich
SHEIKIN

Geburtsdatum:
25.3.1980

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
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betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

828. Elena Borisovna SHU-
MILOVA

Geburtsdatum:
1.4.1978

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

829. Galina Nikolayevna
SOLODUN

Geburtsdatum:
26.1.1968

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

830. Lenar Rinatovich
SAFIN

Geburtsdatum:
11.2.1969

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

831. Nikolai Petrovich SEM-
ISOTOV

Geburtsdatum:
2.12.1968

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.
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832. Valery Vladimirovich
SEMYONOV

Geburtsdatum:
16.9.1960

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

833. Oleg Polikarpovich
TKACH

Geburtsdatum:
23.9.1967

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

834. Pavel Vladimirovich
TARAKANOV

Geburtsdatum:
21.6.1982

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

835. Lyudmila Zaumovna
TALABAYEVA

Geburtsdatum:
6.6.1957

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

836. Oleg Vladimirovich
TSEPKIN

Geburtsdatum:
15.9.1965

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
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schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

837. Peter Nikolayevich
TULTAEV

Geburtsdatum:
1.1.1961

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

838. Vyacheslav Stepanovich
TIMCHENKO

Geburtsdatum:
20.11.1950

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

839. Valery Petrovich USA-
TYUK

Geburtsdatum:
14.7.1948

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

840. Mukharby
Magomedovich
ULBASHEV

Geburtsdatum:
15.5.1960

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

841. Alexander
Vladelenovich VAIN-
BERG

Geburtsdatum:
2.2.1961

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
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tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

842. Alexander
Gennadyevich VYSO-
KINSKY

Geburtsdatum:
24.9.1973

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

843. Nikolay
Nikolayevich VLADI-
MIROV

Geburtsdatum:
18.11.1979

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

844. Yuri Konstantinovich
VALYAEV

Geburtsdatum:
18.4.1959

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

845. Alexander Georgyevich
VARFOLOMEEV

Geburtsdatum:
4.6.1965

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

846. Valery Nikolayevich
VASILYEV

Geburtsdatum:
17.7.1965

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
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und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

847. Yury Leonidovich
VOROBYOV

Geburtsdatum:
2.2.1948

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

848. Alexander
Georgievich YARO-
SHUK

Geburtsdatum:
15.11.1965

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

849. Andrey
Vladimirovich
YATSKIN

Geburtsdatum:
25.4.1969

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

850. Irek
Ishmukhametovich
YALALOV

Geburtsdatum:
27.1.1961

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

851. Andrei Nikolayevich
YEPISHIN

Geburtsdatum:
29.10.1967

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
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betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

852. Gennady
Vladimirovich
YAGUBOV

Geburtsdatum:
17.4.1968

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

853. Alexandra
Gennadyevna ZHU-
KOVA

Geburtsdatum:
8.11.1974

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

854. Bair
Bayaskhalanovich
ZHAMSUYEV

Geburtsdatum:
29.1.1959

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

855. Nikolai Andreyevich
ZHURAVLEV

Geburtsdatum:
1.9.1976

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.
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856. Viktor Viktororvich
ZOBNEV

Geburtsdatum:
7.6.1964

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

857. Igor Dmitryevich
ZUBAREV

Geburtsdatum:
20.6.1966

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

858. Olga Sergeyevna ZAB-
RALOVA

Geburtsdatum:
30.3.1980

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

859. Yelena Gennadyevna
ZLENKO

Geburtsdatum:
20.6.1967

Mitglied des Föderationsrates,
das die Regierungsbeschlüsse
betreffend den "Vertrag über
Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Volksrepublik
Donezk und zwischen der Russi-
schen Föderation und der Volks-
republik Luhansk" ratifiziert hat.

860. Roman Arkadyevich
ABRAMOVICH

Oligarch aus dem
Umfeld von
Vladimir Putin.
Grossaktionär von
Evraz. Ehemaliger
Gouverneur von
Chukotka.

Roman Abramovich ist ein rus-
sischer Oligarch mit langjährigen
und engen Verbindungen zu Vla-
dimir Putin. Er hat einen privile-
gierten Zugang zum Präsidenten
und unterhält sehr gute Bezie-
hungen zu ihm. Seine Verbin-
dungen zum russischen Präsi-
denten halfen ihm, sein beträcht-

946.224.2 Ein- und Ausfuhr. Zahlungsverkehr

376 Fassung: 30.03.2022



Geburtsdatum:
24.10.1966
Geburtsort:
Saratov, Russische
Föderation
Staatsangehörigkeit:
Russisch
Geschlecht: männ-
lich
Verbundene Per-
sonen: Vladimir
Putin
Verbundene
Organisationen:
Chelsea F.C., Evraz
Group SA, LLC
Evraz Holding,
Millhouse Capital.

liches Vermögen zu sichern. Er
ist Grossaktionär des Stahlkon-
zerns Evraz Group, einem der
grössten Steuerzahler Russlands.
Dadurch hat er von russischen
Entscheidungsträgern profitiert,
die für die Annexion der Krim
oder die Destabilisierung der
Ukraine verantwortlich sind. Er
gehört auch zu den führenden
russischen Geschäftsleuten, die in
Bereichen der Wirtschaft tätig
sind, die der Regierung der Rus-
sischen Föderation, die für die
Annexion der Krim und die
Destabilisierung der Ukraine ver-
antwortlich ist, als wichtige Ein-
nahmequelle dienen.

861. German Borisovich
KHAN

Oligarch aus dem
Umfeld von
Vladimir Putin.
Einer der Grossak-
tionäre der Alfa
Group
Geburtsdatum:
24.10.1961
Geburtsort: Kyiv
(Kiew), Ukraine
Staatsangehörigkeit:
Russisch
Geschlecht: männ-
lich
Verbundene Per-
sonen: Vladimir
Putin, Mikhail Fri-
dman, Petr Aven,
Alexey Kuzmichev
Verbundene
Organisationen:
Alfa Group, Alfa
Bank

German Khan ist ein Grossak-
tionär des Konzerns Alfa Group,
zu dem mit der Alfa Bank auch
einer der grössten Steuerzahler
Russlands gehört. Er gilt als eine
der einflussreichsten Personen in
Russland. Wie andere Eigen-
tümer der Alfa Bank (Mikhail
Fridman und Petr Aven) pflegt er
enge Beziehungen zu Vladimir
Putin und beide erweisen sich
gegenseitig nach wie vor wichtige
Dienste. Die Eigentümer der Alfa
Group ziehen aus dieser Bezie-
hung geschäftliche und rechtliche
Vorteile. Vladimir Putins älteste
Tochter Maria hat das Wohltätig-
keitsprojekt "Alfa-Endo"
geleitet, das durch die Alfa Bank
finanziert wurde. Vladimir Putin
dankte der Alfa Group ihre
Loyalität gegenüber der Regie-
rung Russlands mit politischer
Unterstützung für ausländische
Investitionspläne der Gruppe.
Dadurch hat German Khan russi-
sche Entscheidungsträger, die für
die Annexion der Krim oder die
Destabilisierung der Ukraine ver-
antwortlich sind, materiell oder
finanziell aktiv unterstützt oder
von diesen profitiert. Er gehört
daher zu den führenden russi-
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schen Geschäftsleuten, die in
Bereichen der Wirtschaft tätig
sind, die der Regierung der Rus-
sischen Föderation, die für die
Annexion der Krim und die
Destabilisierung der Ukraine ver-
antwortlich ist, als wichtige Ein-
nahmequelle dienen.

862. Viktor Filippovich
RASHNIKOV

Oligarch. Eigen-
tümer, Vorstands-
vorsitzender und
Vorsitzender des
strategischen Pla-
nungsausschusses
der Magnitogorsk
Iron & Steel Works
(MMK).
Geburtsdatum:
3.10.1948
Geburtsort: Magni-
torsk, Russische
Föderation
Staatsangehörigkeit:
Russisch
Geschlecht: männ-
lich
Verbundene
Organisationen:
Magnitogorsk Iron
& Steel Works
(MMK)

Viktor Rashnikov ist ein füh-
render russischer Oligarch und
Eigentümer sowie Vorstandsvor-
sitzender des Unternehmens
Magnitogorsk Iron & Steel
Works (MMK). MMK gehört zu
den grössten Steuerzahlern Russ-
lands. Die steuerliche Belastung
des Unternehmens ist in jüngster
Zeit gestiegen, was sich im rus-
sischen Staatshaushalt in Form
deutlich höherer Einnahmen nie-
dergeschlagen hat.
Somit ist er einer der führenden
Geschäftsleute und ist in Berei-
chen der Wirtschaft tätig, die der
Regierung der Russischen Föde-
ration, die für die Annexion der
Krim und die Destabilisierung
der Ukraine verantwortlich ist,
als wichtige Einnahmequelle
dienen.

863. Alexey Viktorovich
KUZMICHEV

Oligarch aus dem
Umfeld von
Vladimir Putin.
Einer der Grossak-
tionäre der Alfa
Group
Geburtsdatum:
15.10.1962
Geburtsort: Kirov,
Russische Födera-
tion
Staatsangehörigkeit:
Russisch
Geschlecht: männ-
lich
Verbundene Per-
sonen: Vladimir
Putin, Mikhail Fri-

Alexey Kuzmichev ist ein Gross-
aktionär des Konzerns Alfa
Group, zu dem mit der Alfa Bank
auch einer der grössten Steuer-
zahler Russlands gehört. Er gilt
als eine der einflussreichsten Per-
sonen in Russland. Er unterhält
gute Beziehungen zum russischen
Präsidenten. Vladimir Putins
älteste Tochter Maria hat das
Wohltätigkeitsprojekt "Alfa-
Endo" geleitet, das durch die Alfa
Bank finanziert wurde. Vladimir
Putin dankte der Alfa Group ihre
Loyalität gegenüber der Regie-
rung Russlands mit politischer
Unterstützung für ausländische
Investitionspläne der Gruppe.
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dman, Petr Aven,
German Khan
Verbundene
Organisationen:
Alfa Group, Alfa
Bank

Dadurch hat German Khan russi-
sche Entscheidungsträger, die für
die Annexion der Krim oder die
Destabilisierung der Ukraine ver-
antwortlich sind, materiell oder
finanziell aktiv unterstützt oder
von diesen profitiert. Er ist auch
einer der führenden Geschäfts-
leute, die in Bereichen der Wirt-
schaft tätig sind, die der Regie-
rung der Russischen Föderation,
die für die Annexion der Krim
und die Destabilisierung der
Ukraine verantwortlich ist, als
wichtige Einnahmequelle dienen.

864. Alexander
Alexandrovich MIK-
HEEV

Geschäftsführer
von JSC Rosobo-
ronexport
Geburtsdatum:
18.11.1961
Geburtsort:
Moskau, Russische
Föderation
Staatsangehörigkeit:
Russisch
Geschlecht: männ-
lich
Verbundene Per-
sonen: Sergey Che-
mezov
Verbundene
Organisationen:
Rosoboronexport,
Rostec, Federal Ser-
vice of Military-
Technical Coopera-
tion

Alexander Mikheev ist
Geschäftsführer von Rosoboron-
export, der einzigen offiziellen
staatlichen Vermittlungsstelle für
die Ausfuhr und Einfuhr von
militärischen Erzeugnissen,
Technologien und Diensten
sowie Erzeugnissen, Technolo-
gien und Diensten mit doppeltem
Verwendungszweck. Rosobo-
ronexport ist ein Tochterunter-
nehmen von Rostec, ein staatsei-
gener Betrieb, der die Forschung
und Entwicklung militärischer
Technologien überwacht und in
dessen Eigentum sich mehrere
Produktionsstätten befinden, die
daran mitwirken, diese Techno-
logien zur Einsatzreife auf dem
Gefechtsfeld zu entwickeln. Der
Verkauf von Waffen ist eine
wichtige Einnahmequelle der rus-
sischen Regierung. Er dient Russ-
land auch zur Verwirklichung
seiner wirtschaftlichen und stra-
tegischen Interessen. Von 2000
bis 2020 verkaufte Rosoboronex-
port ausländischen Kunden
Waffen im Wert von 180 Mrd.
USD.
Somit ist A. Mikheev einer der
führenden Geschäftsleute und ist
in Bereichen der Wirtschaft tätig,
die der Regierung der Russischen
Föderation, die für die Annexion
der Krim und die Destabilisie-
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rung der Ukraine verantwortlich
ist, als wichtige Einnahmequelle
dienen.

865. Alexander
Nikolayevich
SHOKHIN

Vorsitzender des
russischen
Unternehmerver-
bands (Russian
Union of Industria-
lists and
Entrepreneurs)
Stellvertretender
Vorstandsvorsit-
zender von Mechel
PAO
Mitglied im Präsi-
dium des Obersten
Rates der Partei
"Vereintes Russ-
land"
Geburtsdatum:
25.12.1951
Geburtsort: Savins-
koye, Kirillovsky
District, Russische
Föderation
Staatsangehörigkeit:
Russisch
Geschlecht: männ-
lich

Alexander Nikolayevich Shokhin
ist Vorsitzender des russischen
Unternehmerverbands (Russian
Union of Industrialists and
Entrepreneurs), einer Lobby-
gruppe, die die Interessen von
Unternehmen in Russland ver-
tritt. Ausserdem ist er Stellvertre-
tender Vorstandsvorsitzender
von Mechel PAO, eines füh-
renden russischen Unternehmens
der Bergbau- und Metallindus-
trie, das der Regierung der Rus-
sischen Föderation als Einnahme-
quelle dient.
Nachdem Russland die Krim
annektiert hatte, sprach sich
Shokhin öffentlich dafür aus, dass
mehr russische Investitionen in
die Krim fliessen müssten, um
einer etwaigen Wirtschaftsblo-
ckade durch den Westen entge-
genzuwirken. Shokhin nahm am
24. Februar 2022 an einem
Treffen von Oligarchen mit Vla-
dimir Putin im Kreml teil, um die
Folgen des Vorgehens nach den
westlichen Sanktionen zu erör-
tern. Der Umstand, dass er zu
dieser Zusammenkunft einge-
laden wurde, zeigt, dass er zum
inneren Kreis der Oligarchen
gehört, die Vladimir Putin nahe
stehen, und dass er Handlungen
oder politische Massnahmen
unterstützt oder umsetzt, die die
territoriale Unversehrtheit, die
Souveränität und die Unabhän-
gigkeit der Ukraine sowie die Sta-
bilität und die Sicherheit in der
Ukraine untergraben oder
bedrohen.
Es zeigt sich auch, dass er zu den
führenden Geschäftsleuten
gehört, die in Bereichen der Wirt-
schaft tätig sind, die der Regie-
rung der Russischen Föderation,
die für die Annexion der Krim
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und die Destabilisierung der
Ukraine verantwortlich ist, als
wichtige Einnahmequelle dienen.

866. Andrey Valerievich
RYUMIN

Exekutivdirektor
von Rosseti PJSC
(bis August 2014
unter der
Bezeichnung "Rus-
sian Grids"
bekannt), Vor-
standsvorsitzender
Geburtsdatum:
12.6.1980
Staatsangehörigkeit:
Russisch
Geschlecht: männ-
lich

Andrey Ryumin ist der Exekutiv-
direktor von Rosseti PJSC, einem
Unternehmen unter der Kon-
trolle des russischen Staates, das
in Russland als Betreiber von
Energienetzen, Anbieter techno-
logischer Verbindungsdienste,
Stromübertragungs- und Vertei-
lernetzbetreiber tätig ist.
Rosseti PJSC baute das
Umspannwerk "Port" für den
Eisenbahnbetrieb auf der Krim-
Brücke und versorgt den Tro-
ckengutterminal des Seehafens
von Taman sowie Autobahnen,
vor allem die M25 von Novoros-
siysk zur Strasse von Kertsch, mit
Strom.
Ryumin nahm am 24. Februar
2022 an einem Treffen von Olig-
archen mit Vladimir Putin im
Kreml teil, um die Folgen des
Vorgehens nach den westlichen
Sanktionen zu erörtern. Der
Umstand, dass er zu dieser
Zusammenkunft eingeladen
wurde, zeigt, dass er zum inneren
Kreis der Oligarchen gehört, die
Vladimir Putin nahestehen und
dass er Handlungen oder politi-
sche Massnahmen unterstützt
oder umsetzt, die die territoriale
Unversehrtheit, die Souveränität
und die Unabhängigkeit der
Ukraine sowie die Stabilität und
die Sicherheit in der Ukraine
untergraben oder bedrohen.
Es zeigt sich auch, dass er einer
der führenden Geschäftsleute in
einem Bereich der Wirtschaft ist,
der der Regierung der Russischen
Föderation, die für die Annexion
der Krim und die Destabilisie-
rung der Ukraine verantwortlich
ist, als wichtige Einnahmequelle
dient.
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867. Armen Sumbatovich
GASPARYAN

Publizist, Propa-
gandist, Mitglied
des Vorstands von
"Russia
Today"
Geburtsdatum:
4.7.1975
Geburtsort:
Moskau, Russische
Föderation
Staatsangehörigkeit:
Russisch
Geschlecht: männ-
lich

Armen Gasparyan hat eine eigene
Sendung "Nablyudenye" bei dem
russischen Medienunternehmen
Sputnik und eine Radiosendung
bei "Vesti FM". Ausserdem ver-
öffentlicht er Bücher und Hörbü-
cher und tritt in der Radiosen-
dung "Polnyi kontakt" ("Unein-
geschränkter Kontakt") eines
anderen Propagandisten, Vla-
dimir Solovyov, als Sachverstän-
diger auf.
Gasparian setzt sich konsequent
für die Verbreitung von Propa-
gandanarrativen ein, die mit der
Stimmungsmache des Kreml auf
einer Linie liegen. Er setzt logi-
sche Trugschlüsse ein, um inter-
nationale Angelegenheiten zu
erläutern, sprach der Ukraine die
Souveränität über die Krim ab
und verteidigte das Verhalten
Russlands im Zusammenhang mit
der Kaperung eines ukrainischen
Schiffes in der Strasse von
Kertsch.
Er verbreitet weiterhin prorussi-
sche Propaganda bezüglich der
russischen Invasion in der
Ukraine und bestreitet aktiv die
Souveränität der Ukraine.
Somit unterstützt er aktiv Hand-
lungen oder politische Mass-
nahmen, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
sowie die Stabilität und die
Sicherheit in der Ukraine unter-
graben oder bedrohen.

868. Artyom/ Artem
Grigoryevich SHE-
YNIN

Russischer Propa-
gandist und Mode-
rator der Talkshow
"Vremya
Pokazhet" ("Die
Zeit wird es
zeigen") des staatli-
chen Senders
"Channel One"
Geburtsdatum:
26.1.1966

Artyom Sheynin ist ein russischer
Propagandaführer und Mode-
rator der Talkshow "Vremya
Pokazhet" ("Die Zeit wird es
zeigen") des staatlichen Senders
"Channel One". In Erklärungen
hat er sich für die rechtswidrige
Annexion der Krim und für die
Anerkennung der Unabhängig-
keit der sogenannten Volksrepu-
bliken Donezk und Lugansk aus-
gesprochen. In seinen Live-Über-
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Geburtsort:
Moskau, Russische
Föderation
Geschlecht: männ-
lich
Staatsangehörigkeit:
Russisch

tragungen stachelt Sheynin zu
ethnischem Hass zwischen
Ukrainern und Russen auf,
bestreitet die Souveränität und
die territoriale Unversehrtheit
der Ukraine und verleumdet
Putins Gegner.
Zum 24. Februar 2022, dem Tag
der ungerechtfertigten militäri-
schen Aggression gegen die
Ukraine, erklärte Sheynin, dass
die russische Operation in der
Ukraine unvermeidbar gewesen
sei und dazu diene, die ukraini-
sche Regierung zur Aufrechter-
haltung des Friedens zu zwingen.
Somit unterstützt er aktiv Hand-
lungen oder politische Mass-
nahmen, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
sowie die Stabilität und die
Sicherheit in der Ukraine unter-
graben oder bedrohen.

869. Dmitry Yevgenevich
KULIKOV

Sachverständiger
des Ausschusses
der russischen
Staatsduma für
GUS-Angelegen-
heiten und
Verbindungen zu
Landsleuten
Filmproduzent,
Fernseh- und
Radiomoderator.
Mitglied des
Öffentlichen Rates,
der dem Verteidi-
gungsministerium
der Russischen
Föderation unter-
steht
Geburtsdatum:
18.11.1967
Geburtsort:
Shakhtyorsk,
Region Donbass,
Ukraine
Staatsangehörigkeit:
Russisch

Dmitry Kulikov verbreitet
kremlfreundliche Propaganda. Er
gab in den staatlichen Fernseh-
sendern öffentliche Erklärungen
ab, die dem Narrativ des Kremls
über die Lage im Donezkbecken
entsprechen. Ferner rechtfertigte
er die Handlungen der russischen
Regierung, die die Integrität und
territoriale Souveränität der
Ukraine bedrohen, wie die Aus-
setzung der Umsetzung der
Minsker Vereinbarungen oder die
Entscheidung, die "unabhängigen
Republiken Donezk und
Luhansk" anzuerkennen.
Somit unterstützt er aktiv Hand-
lungen oder politische Mass-
nahmen, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine
sowie die Stabilität und die
Sicherheit in der Ukraine unter-
graben oder bedrohen.
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Geschlecht: männ-
lich

870. Konstantin Lvovich
ERNST

Geschäftsführer
von Channel One
Russia
Geburtsdatum:
6.2.1961
Geburtsort:
Moskau, Russische
Föderation
Staatsangehörigkeit:
Russisch
Geschlecht: männ-
lich

Konstantin Ernst ist Geschäfts-
führer von Channel One Russia,
einem der grössten russischen
Medienunternehmen, das seit
vielen Jahren von der russischen
Regierung zu Propagandazwe-
cken genutzt wird. In dieser
Funktion ist er für die Organi-
sation und Verbreitung der anti-
ukrainischen Propaganda der rus-
sischen Regierung verantwort-
lich.
Darüber hinaus erhielt er die
höchsten staatlichen Auszeich-
nungen, darunter den Verdienst-
orden für das Vaterland, den
Orden der Freundschaft, Dank-
sagungsschreiben und Preise der
Regierung und des Präsidenten
der Russischen Föderation sowie
die Medaille "Teilnehmer der
Militäroperation in Syrien".
Somit unterstützt er Handlungen
oder politische Massnahmen, die
die territoriale Unversehrtheit,
Souveränität und Unabhängig-
keit der Ukraine sowie die Sta-
bilität und die Sicherheit in der
Ukraine untergraben oder
bedrohen. Ferner gehört er zu
den führenden Geschäftsleuten,
die in Bereichen der Wirtschaft
tätig sind, die der Regierung der
Russischen Föderation, die für
die Annexion der Krim und die
Destabilisierung der Ukraine ver-
antwortlich ist, als wichtige Ein-
nahmequelle dienen.

871. Marina Vladimirovna
SECHINA

Eigentümerin von
LLC "Stankoflot"
Geburtsdatum:
1962
Staatsangehörigkeit:
Russisch
Geschlecht: weib-
lich

Marina Sechina ist die frühere
Ehefrau von Igor Sechin, dem
Geschäftsführer von Rosneft. Sie
hat ihre Verbindungen zu ver-
schiedenen Akteuren der russi-
schen Regierung und russischen
Unternehmensstrukturen, auch
zu ihrem früheren Ehemann, zu
ihrem persönlichen Nutzen ein-
gesetzt.
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Unternehmen im Besitz von
Sechina nahmen an der Vorberei-
tung der Olympischen Winter-
spiele 2014 in Sotschi teil. Sie ist
Eigentümerin des Unternehmens
LLC "Stankoflot", das ohne
Ausschreibung Verträge der State
Corporation for Assistance to
Development, Production and
Export of Advanced Technology
Industrial Product (Rostec)
erhält. Darüber hinaus ist sie
Geschäftsführerin des FTSSR
CJSC und besitzt Anteile an RK-
Telekom.
Somit profitiert sie von russi-
schen Entscheidungsträgern, die
für die Annexion der Krim oder
die Destabilisierung der Ukraine
verantwortlich sind, sowie von
der Regierung der Russischen
Föderation, die für die Annexion
der Krim und die Destabilisie-
rung der Ukraine verantwortlich
ist.

872. Suleyman
Abusaidovich
KERIMOV

Eigentümer des
Finanz- und Indus-
triekonzerns Nafta
Moscow
Mitglied des
Föderationsrates als
Vertreter der Repu-
blik
Dagestan
Geburtsdatum:
12.3.1966
Geburtsort:
Derbent,
Dagestan, Russi-
sche Föderation
Staatsangehörigkeit:
Russisch
Geschlecht: männ-
lich

Suleyman Kerimov ist Eigen-
tümer des Finanz- und Industrie-
konzerns Nafta Moscow. Das
Nettovermögen von Kerimov
und seiner Familie wird auf 9,8
Mrd. USD geschätzt. Er erhielt
grosse Summen von Sergei Rol-
dugin, der das Vermögen von
Vladimir Putin verwaltet.
Kerimov nahm am 24. Februar
2022 an dem Treffen von Olig-
archen mit Vladimir Putin im
Kreml teil, um die Folgen des
Vorgehens nach den westlichen
Sanktionen zu erörtern. Der
Umstand, dass er zu dieser
Zusammenkunft eingeladen
wurde, zeigt, dass er zum inneren
Kreis von Oligarchen gehört, die
Vladimir Putin nahestehen und
dass er Handlungen oder politi-
sche Massnahmen unterstützt
oder umsetzt, die die territoriale
Unversehrtheit, die Souveränität
und die Unabhängigkeit der
Ukraine sowie die Stabilität und
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die Sicherheit in der Ukraine
untergraben oder bedrohen.
Somit ist er einer der führenden
Geschäftsleute und ist in Berei-
chen der Wirtschaft tätig, die der
Regierung der Russischen Föde-
ration, die für die Annexion der
Krim und die Destabilisierung
der Ukraine verantwortlich ist,
als wichtige Einnahmequelle
dienen.

873. Tigran Oganesovich
KHUDAVERDYAN

Exekutivdirektor
und stellvertre-
tender Geschäfts-
führer der
Yandex NV
Geburtsdatum:
28.12.1981
Geburtsort:
Yerevan (Eriwan),
Armenien
Staatsangehörigkeit:
Armenisch
Geschlecht: männ-
lich

Tigran Khudaverdyan ist Exeku-
tivdirektor von Yandex, einem
führenden Technologie-Unter-
nehmen in Russland, das sich auf
intelligente Produkte und Dienst-
leistungen auf der Basis von
maschinellem Lernen spezialisiert
hat. Der ehemalige Leiter der
Nachrichtenredaktion von
Yandex warf dem Unternehmen
vor, "ein Schlüsselelement beim
Verbergen von Informationen
über den Krieg in der Ukraine
vor den Russen" zu sein. Zudem
hat das Unternehmen russische
Nutzer seiner Suchmaschine, die
nach Informationen über die
Ukraine gesucht haben, vor
unzuverlässigen Informationen
im Internet gewarnt, nachdem die
russische Regierung russischen
Medien gegenüber eine Warnung
bezüglich der von diesen heraus-
gegebenen Veröffentlichungen
ausgesprochen hatte.
Am 24. Februar 2022 nahm Khu-
daveryan an einem Treffen von
Oligarchen mit Vladimir Putin
im Kreml teil, um die Folgen des
Vorgehens nach den westlichen
Sanktionen zu erörtern. Der
Umstand, dass er zu dieser
Zusammenkunft eingeladen
wurde, zeigt, dass er zum inneren
Kreis der Oligarchen gehört, die
Vladimir Putin nahestehen und
dass er Handlungen oder politi-
sche Massnahmen unterstützt
oder umsetzt, die die territoriale
Unversehrtheit, die Souveränität
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und die Unabhängigkeit der
Ukraine sowie die Stabilität und
die Sicherheit in der Ukraine
untergraben oder bedrohen. Dar-
über hinaus gehört er zu den füh-
renden Geschäftsleuten die in
Bereichen der Wirtschaft tätig
sind, die der Regierung der Rus-
sischen Föderation, die für die
Annexion der Krim und die
Destabilisierung der Ukraine ver-
antwortlich ist, als wichtige Ein-
nahmequelle dienen.

874. Vladimir Valerievich
RASHEVSKY / Vla-
dimir Valeryevich RAS-
HEVSKIY

Geschäftsführer
und Direktor der
EuroChem Group
AG
Geburtsdatum:
29.9.1973
Geburtsort:
Moskau, Russische
Föderation
Staatsangehörigkeit:
Russisch
Geschlecht: männ-
lich

Vladimir Rashevsky ist
Geschäftsführer und Direktor
der EuroChem Group AG, einer
der weltweit grössten Hersteller
von Mineraldüngern. Zuvor
(zwischen 2004 und 2020) war er
Geschäftsführer des Kohleunter-
nehmens JSC SUEK. Dabei han-
delt es sich um die grössten rus-
sischen Unternehmen, an denen
auch der russische Milliardär
Andrei Melnichenko beteiligt ist
und die in wesentlichem Umfang
Einnahmen generieren und der
russischen Regierung zur Verfü-
gung stellen. Sie arbeiten auch mit
der russischen Regierung ein-
schliesslich Vladimir Putin
zusammen. Unternehmen der
EuroChem Group lieferten
Ammoniaknitrat in die besetzten
Gebiete des Donezkbeckens.
SUEK schloss Verträge mit Sana-
torien auf der Krim über
Gesundheitsprogramme für die
Beschäftigten.
Somit unterstützt Rashevsky die
Regierung der Russischen Föde-
ration materiell oder finanziell
oder profitiert von der Regierung
der Russischen Föderation, die
für die Annexion der Krim und
die Destabilisierung der Ukraine
verantwortlich ist.
Am 24. Februar 2022 nahm Ras-
hevsky an einem Treffen von
Oligarchen mit Vladimir Putin
im Kreml teil, um die Folgen des
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Vorgehens nach den westlichen
Sanktionen zu erörtern. Der
Umstand, dass er zu dieser
Zusammenkunft eingeladen
wurde, zeigt, dass er zum inneren
Kreis der Oligarchen gehört, die
Vladimir Putin nahestehen und
dass er Handlungen oder politi-
sche Massnahmen unterstützt
oder umsetzt, die die territoriale
Unversehrtheit, die Souveränität
und die Unabhängigkeit der
Ukraine sowie die Stabilität und
die Sicherheit in der Ukraine
untergraben oder bedrohen.

B. Unternehmen und OrganisationenB. Unternehmen und Organisationen
1. Staatliches Einheitsunternehmen der ‚Republik Krim‘‚Chernomorneftegaz‘ (vor-

mals PJSC Chernomorneftegaz)
Prospekt Kirov 52, Simferopol, Crimea, Ukraine 295000
Telefonnummer:
+7 (3652) 66-70-00
+7 (3652) 66-78-00
http://gas.crimea.ru/
office@chernomorneftegaz.ru
Registriernummer: 1149102099717
Das ‚Parlament der Krim‘ nahm am 17. März 2014 eine Entschliessung an, in
der im Namen der ‚Republik Krim‘ die Aneignung von Vermögenswerten des
Unternehmens Chernomorneftegaz erklärt wird. Das Unternehmen ist somit von
den ‚Behörden‘ der Krim effektiv konfisziert worden. Am 29. November 2014
neu eingetragen als Staatliches Einheitsunternehmen der ‚Republik
Krim‘‚Chernomorneftegaz‘. Gründer: Ministerium für Kraftstoffe und Energie der
‚Republik Krim‘.

2. Sogenannte "Volksrepublik Lugansk"
"Luganskaya narodnaya respublika" (LNR)
Offizielle Informationen:
https://glava-lnr.info/
https://sovminlnr.ru/
https://nslnr.su/
Die sogenannte "Volksrepublik Lugansk" wurde am 27. April 2014 gegründet. Ver-
antwortlich für die Organisation des rechtswidrigen Referendums vom 11. Mai
2014. Unabhängigkeitserklärung vom 12. Mai 2014. Am 22. Mai 2014 gründeten
die "Volksrepubliken" Donezk und Lugansk den sogenannten "Föderalen Staat
Noworossija". Dies verstösst gegen das ukrainische Verfassungsrecht und damit
gegen das Völkerrecht und trägt somit zur Untergrabung der territorialen Unver-
sehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine bei.
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Ist auch an der Rekrutierung für die separatistische "Armee des Südostens" und
andere illegale bewaffnete separatistische Gruppen beteiligt und trägt somit zur
Untergrabung der Stabilität und der Sicherheit der Ukraine bei.

3. Sogenannte "Volksrepublik Donezk"
"Donezkaya narodnaya respublika" (DNR)
Offizielle Informationen:
https://dnronline.su/
https://pravdnr.ru/
https://dnrsovet.su/
https://denis-pushilin.ru/
Die sogenannte "Volksrepublik Donezk" wurde am 7. April 2014 ausgerufen.
Verantwortlich für die Organisation des rechtswidrigen Referendums vom 11. Mai
2014. Unabhängigkeitserklärung vom 12. Mai 2014.
Am 24. Mai 2014 unterzeichneten die sogenannten "Volksrepubliken" Donezk und
Lugansk ein Abkommen über die Gründung des sogenannten "Föderalen Staates
Noworossija".
Dies verstösst gegen das ukrainische Verfassungsrecht und damit gegen das Völker-
recht und trägt somit zur Untergrabung der territorialen Unversehrtheit, Souverä-
nität und Unabhängigkeit der Ukraine bei.
Ist auch an der Rekrutierung illegaler bewaffneter separatistischer Gruppen beteiligt
und bedroht somit die Stabilität und Sicherheit der Ukraine.

4. Sogenannter "Föderaler Staat Noworossija"
"Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya"
Medienquellen:
http://novopressa.ru/
http://novorossia-tv.ru/
http://novorossiia.ru/
https://vk.com/novorossiatv
Am 24. Mai 2014 unterzeichneten die sogenannten "Volksrepubliken" Donezk und
Lugansk ein Abkommen über die Gründung des nicht anerkannten sogenannten
"Föderalen Staates Noworossija".
Dies verstösst gegen das ukrainische Verfassungsrecht und damit gegen das Völ-
kerrecht und bedroht somit die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unab-
hängigkeit der Ukraine.

5. Internationale Union öffentlicher Vereinigungen "Grosse Don-Armee"
Offizielle Informationen:
http://xn--80aaaajfjszd7a3b0e.xn--p1ai/
Telefonnummer:
+7-8-908-178-65-57
Soziale Medien:
Kosaken-Nationalgarde: http://vk.com/kazak_nac_guard
Anschrift: 346465 Russische Föderation, Gebiet Rostow, Kreis Oktjabrski, 346465
Zaplavskaya, Shosseynaya Str. 1
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Zweitanschrift: Rostow am Don, Voroshilovskiy Prospekt 12/85-87/13, Russische
Föderation,
2017 ausgetragen.
Die "Grosse Don-Armee" gründete die "Kosaken-Nationalgarde", die für den
Kampf gegen die Streitkräfte der ukrainischen Regierung in der Ostukraine verant-
wortlich ist und damit die territoriale Integrität, die Souveränität und die Unab-
hängigkeit der Ukraine untergräbt und die Stabilität und die Sicherheit der Ukraine
bedroht.
Steht in Verbindung mit Nikolay Kozitsyn, der der Befehlshaber der Kosaken-
Armee ist und die Verantwortung für das Kommando über die Separatisten in der
Ostukraine trägt, die gegen die Streitkräfte der ukrainischen Regierung kämpfen.

6. Russian community "Sobol" (Russische Gemeinschaft "Sobol")
Soziale Medien:
http://vk.com/sobolipress
Telefonnummer:
(0652) 60-23-93
E-Mail: SoboliPress@gmail.com
Anschrift: Ukraine, Crimea, Simferopol, str. Kiev, 4 (area bus station "Central")
(Ukraine, Krim, Simferopol, Kiewer Str. 4 (Gebiet Busbahnhof "Central")).
Radikale paramilitärische Organisation, die sich offen für die gewaltsame Beendi-
gung der Kontrolle der Krim durch die Ukraine einsetzt und somit die territoriale
Integrität, die Souveränität und die Unabhängigkeit der Ukraine untergräbt.
Verantwortlich für die Ausbildung von Separatisten für den Kampf gegen die Streit-
kräfte der ukrainischen Regierung in der Ostukraine und somit eine Bedrohung für
die Stabilität und die Sicherheit der Ukraine.

7. Sogenannte "Luhansker Guarde"
Soziale Medien und sonstige Informationen:
https://vk.com/luguard
http://vk.com/club68692201
https://vk.com/luguardnews
Selbstverteidigungsmiliz von Luhansk, verantwortlich für die Ausbildung von
Separatisten für den Kampf gegen die Streitkräfte der ukrainischen Regierung in
der Ostukraine und somit eine Bedrohung für die Stabilität und die Sicherheit der
Ukraine.
Steht in Verbindung mit German PROKOPIV, aktiver Anführer, der die Teil-
nahme an der Besetzung des Gebäudes des Luhansker Regionalbüros des ukraini-
schen Sicherheitsdienstes zu verantworten hat und in dem besetzten Gebäude eine
Videobotschaft an Präsident Putin und Russland aufgezeichnet hat.

8. Sogenannte
"Armee des Südostens"
Soziale Medien:
https://vk.com/sigma_orel
Illegale bewaffnete Separatistengruppe, die als eine der wichtigsten der Ostukraine
gilt.
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Verantwortlich für die Besetzung des Gebäudes des Sicherheitsdienstes im Gebiet
Lugansk.
Steht in Verbindung mit Valeriy BOLOTOV, der als einer der Anführer der
Gruppe in die Liste aufgenommen wurde.
Steht in Verbindung mit Vasyl NIKITIN, verantwortlich für separatistische "staat-
liche" Aktivitäten der sogenannten "Regierung der Volksrepublik Lugansk".

9. Sogenannte
"Volksmiliz des Donezkbeckens"
Soziale Medien:
http://vk.com/polkdonbassa
+ 38-099-445-63-78;
+ 38-063-688-60-01;
+ 38-067-145-14-99;
+ 38-094-912-96-60;
+ 38-062-213-26-60
E-Mail: voenkom.dnr@mail.ru
vknovoros@yandex.ru
mobilisation@novorossia.co
polkdonbassa@mail.ru
Freiwilliger Telefondienst in Russland:
+ 7 499 709-89-06
oder E-Mail: novoross24@mail.ru
Anschrift: Donezk, Zasyadko Prospect 13
Illegale bewaffnete Separatistengruppe, verantwortlich für den Kampf gegen die
Streitkräfte der ukrainischen Regierung in der Ostukraine und somit eine Bedro-
hung für die Stabilität oder die Sicherheit der Ukraine. Die militante Gruppe hat
Anfang April 2014 u. a. die Kontrolle über mehrere Regierungsgebäude in der Ost-
ukraine übernommen und somit die territoriale Integrität, die Souveränität und die
Unabhängigkeit der Ukraine untergraben. Steht in Verbindung mit Pavel Gubarev,
der für die Übernahme des Gebäudes der regionalen Regierung in Donezk durch
prorussische Streitkräfte verantwortlich ist und sich selbst zum "Volksgouverneur"
ernannt hat.

10. "Vostok Brigade" ("Brigade Wostok")
(alias Vostok Batallion (Bataillon Wostok);
Soziale Medien:
http://vk.com/patriotic_forces_of_donbas
http://patriot-donetsk.ru/
info.patriot.donbassa@gmail.com
Illegale bewaffnete Separatistengruppe, die als eine der wichtigsten der Ostukraine
gilt. Verantwortlich für den Kampf gegen die Streitkräfte der ukrainischen Regie-
rung in der Ostukraine und somit eine Bedrohung für die Stabilität und die Sicher-
heit der Ukraine.
Beteiligte sich aktiv an den Militäroperationen, die zur Besetzung des Flughafens
von Donezk führten.
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Teil des sogenannten "1. Armeekorps" der Streitkräfte der "Volksrepublik
Donezk".

11. Staatliches Einheitsunternehmen der Stadt Sewastopol "Seehafen Sewastopol"
(vormals staatliches Unternehmen "Seehandelshafen Sewastopol"
Gosudarstvenoye predpriyatiye "Sevastopolski morskoy torgovy port")
Nakhimov Square 5, 299011 Sewastopol,
Registriernummer: 1149204004707
www.sevmp.ru/
gupsmp@mail.ru
Die Inhaberschaft an dieser Organisation wurde entgegen ukrainischem Recht
übertragen. Das "Parlament der Krim" verabschiedete am 17. März 2014 die Ent-
schliessung Nr. 1757-6/14 "über die Verstaatlichung einiger Unternehmen im
Besitz der ukrainischen Ministerien für Infrastruktur bzw. Landwirtschaft", in der
im Namen der "Republik Krim" die Aneignung der Vermögenswerte des staat-
lichen Unternehmens "Seehandelshafen Sewastopol" erklärt wurde. Das Unter-
nehmen ist somit von den "Behörden" der Krim effektiv konfisziert worden.
Bezogen auf das Handelsvolumen ist dies der grösste Seehandelshafen der Krim.
Am 6. Juni 2014 neu eingetragen als Staatliches Einheitsunternehmen der Stadt
Sewastopol "Seehafen Sewastopol". Gründer: Die Regierung von Sewastopol.

12. Staatliches Einheitsunternehmen der "Republik Krim""Universal-Avia"
(vormals staatliches Unternehmen "Universal-Avia"
Gosudarstvenoye predpriyatiye "Universal-Avia")
295021 Simferopol, Aeroflotskaya Str. 5
Tel.: +7 (3652) 502-300; +7 (918) 699-1020
unavia_2014@mail.ru
https://universal-avia.ru/
Registrierungsnummer: 1159102026742
Die Inhaberschaft an dieser Organisation wurde entgegen ukrainischem Recht
übertragen. Das "Präsidium des Parlaments der Krim" verabschiedete am 24. März
2014 den Beschluss Nr. 1794-6/14 "über das staatseigene Unternehmen "Gosudar-
stvenoye predpriyatiye ‚Universal-Avia‘"", in dem im Namen der "Republik Krim"
die Aneignung der Vermögenswerte des staatlichen Unternehmens "Universal-
Avia" erklärt wurde. Das Unternehmen ist somit von den "Behörden" der Krim
effektiv konfisziert worden. Am 15. Januar 2015 neu eingetragen als Staatliches Ein-
heitsunternehmen der "Republik Krim""Universal-Avia". Gründer: Ministerium
für Verkehr der "Republik Krim".

13. Föderales staatseigenes Unternehmen "Kurort ‚Nizhnyaya Oreanda‘" der Verwal-
tung des Präsidenten der Russischen Föderation (vormals Kurort "Nizhnyaya Ore-
anda")
Resort "Nizhnyaya Oreanda", 298658 Yalta, Oreanda, House 12, Ukraine
www.oreanda-resort.ru
marketing@oreanda-resort.ru
+7 (978) 944 83 00,
+7 (978) 944 83 30
Registrierungsnummer: 1149102054221
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Die Inhaberschaft an dieser Organisation wurde entgegen ukrainischem Recht
übertragen. Das "Präsidium des Parlaments der Krim" verabschiedete am 21. März
2014 den Beschluss Nr. 1767-6/14 "in Bezug auf die Gründung einer Vereinigung
von Kur- und Badeorten", in dem im Namen der "Republik Krim" die Aneignung
der Vermögenswerte des Kurorts "Nizhnyaya Oreanda" erklärt wurde. Das Unter-
nehmen ist somit von den "Behörden" der Krim effektiv konfisziert worden.
Am 9. Oktober 2014 neu eingetragen als föderales staatseigenes Unternehmen
"Kurort Nizhnyaya Oreanda" der Verwaltung des Präsidenten der Russischen
Föderation. Gründer: Verwaltung des Präsidenten der Russischen Föderation.

14. Unternehmen der Republik Krim "Brennerei Azov"
"Azovsky likerovodochny zavod"
Zheleznodorozhnaya Str. 40, 296178 Azovskoye, Jankoysky district, Ukraine
Code: 01271681
Konkursverfahren abgeschlossen.
Die Inhaberschaft an dieser Organisation wurde entgegen ukrainischem Recht
übertragen. Das "Präsidium des Parlaments der Krim" verabschiedete am 9. April
2014 den Beschluss Nr. 1991‐6/14 zur "Änderung der Entschliessung Nr. 1836‐6/
14 des Staatsrates der ‚Republik Krim‘ vom 26. März 2014"über die Verstaatlichung
des Eigentums von im Gebiet der ‚Republik Krim‘ gelegenen Unternehmen, Ein-
richtungen und Organisationen des agrarindustriellen Komplexes‘", in der im
Namen der "Republik Krim" die Aneignung der Vermögenswerte des Unterneh-
mens "Azovsky likerovodochny zavod" erklärt wurde. Das Unternehmen ist somit
von den "Behörden" der Krim effektiv konfisziert worden.

15. Joint-stock company "Production-Agrarian Union ‚Massandra‘" (Aktiengesell-
schaft "Landwirtschaftliche Produktionsvereinigung ‚Massandra‘")
(vormals State Unitary Enterprise of the "Republic of Crimea" "Production-Agra-
rian Union ‚Massandra‘" (Staatliches Einheitsunternehmen der "Republik Krim"
"Landwirtschaftliche Produktionsvereinigung ‚Massandra‘")
Federal State Budgetary Enterprise "Production Agrarian Union ‚Massandra‘" of
the Administration of the President of the Russian Federation (Föderales staats-
eigenes Unternehmen "Landwirtschaftliche Produktionsvereinigung ‚Massandra‘"
der Verwaltung des Präsidenten der Russischen Föderation)
State concern "National Association of producers ‚Massandra‘" (Staatlicher Kon-
zern "Nationale Erzeugervereinigung ‚Massandra‘")
Nacionalnoye proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye "Massandra" (Natsjonal-
noje proiswodstwenno-agrarnoje objedinenije "Massandra"))
298650, Crimea, Yalta, Massandra, str. Vinodela Egorova 9 (Krim, 298650 Jalta,
Massandra, Winodela Jegorowa Str. 9).
Website: http://massandra.su
+7 978 936 75 04
+7 3654 23 31 96
+7 3654 26 16 83
Registriernummer: 1209100012648
Die Inhaberschaft an dieser Organisation wurde entgegen ukrainischem Recht
übertragen. Das "Präsidium des Parlaments der Krim" verabschiedete am 9. April
2014 den Beschluss Nr. 1991-6/14 zur "Änderung der Entschliessung Nr. 1836-6/
14 des Staatsrates der ‚Republik Krim‘" vom 26. März 2014"über die Verstaatli-
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chung des Eigentums von im Gebiet der ‚Republik Krim‘ gelegenen Unternehmen,
Einrichtungen und Organisationen des agrarindustriellen Komplexes", in der im
Namen der "Republik Krim" die Aneignung der Vermögenswerte des Staatskon-
zerns "Nationale Erzeugervereinigung ‚Massandra‘" erklärt wurde. Das Unter-
nehmen ist somit von den "Behörden" der Krim effektiv konfisziert worden.
Am 1. August 2014 neu eingetragen als föderales staatseigenes Unternehmen
"Proiswodstwenno-agrarnoje objedinenije ‚Massandra‘" der Verwaltung des Präsi-
denten der Russischen Föderation. Gründer: Verwaltung des Präsidenten der Rus-
sischen Föderation.
Am 1. April 2019 neu eingetragen als Staatliches Einheitsunternehmen der "Repu-
blik Krim""Landwirtschaftliche Produktionsvereinigung ‚Massandra‘". Am 1.
Oktober 2020 neu eingetragen als Aktiengesellschaft ‚Landwirtschaftliche Produk-
tionsvereinigung "Massandra"‘.

16. Föderale staatlich finanzierte Wissenschaftseinrichtung ‚Allrussisches nationales
wissenschaftliches Forschungsinstitut für Weinbau und Weinherstellung ‚Maga-
rach‘ Russische Akademie der Wissenschaften‘
(vormals Staatliches Einheitsunternehmen der ‚Republik Krim‘‚Nationales Weinin-
stitut ‚Magarach‘‘
vormals ‚Staatliches Unternehmen ‚Magarach‘ des nationalen Weininstituts‘
Gosudarstvenoye predpriyatiye Agrofirma ‚Magarach‘ nacionalnogo instituta vino-
grada i vina ‚Magarach‘)
298600, Kirov Street 31, Yalta, Crimea, Ukraine
priemnaya@magarach-institut.ru
www.magarach-institut.ru
+7(3654) 32-05-91
Registriernummer: 1159102130857
Die Inhaberschaft an dieser Organisation wurde entgegen ukrainischem Recht
übertragen. Das ‚Präsidium des Parlaments der Krim‘ verabschiedete am 9. April
2014 den Beschluss Nr. 1991-6/14 zur Änderung der Entschliessung Nr. 1836-6/14
des Staatsrates der ‚Republik Krim‘ vom 26. März 2014‚über die Verstaatlichung des
Eigentums von im Gebiet der ‚Republik Krim‘ gelegenen Unternehmen, Einrich-
tungen und Organisationen des agro-industriellen Komplexes‘, in der im Namen
der ‚Republik Krim‘ die Aneignung der Vermögenswerte des staatlichen Unterneh-
mens ‚Gosudarstvenoye predpriyatiye ‚Agrofirma Magarach‘ nacionalnogo insti-
tuta vinograda i vina ‚Magarach‘‘ erklärt wurde. Das Unternehmen ist somit von
den ‚Behörden‘ der Krim effektiv konfisziert worden.
Am 15. Januar 2015 neu eingetragen als ‚Staatseigene Einrichtung der ‚Republik
Krim‘ Nationales Weininstitut ‚Magarach‘‘.
Gründer: Ministerium für Landwirtschaft der ‚Republik Krim‘.
Am 9. Februar 2015 wurde das staatliche Unternehmen der ‚Republik
Krim‘‚Nationales Weininstitut ‚Magarach‘‘ in ein föderales wissenschaftliches
staatseigenes Unternehmen ‚Allrussisches wissenschaftliches Forschungsinstitut für
Weinbau und Weinherstellung ‚Magarach‘, Russische Akademie der Wissen-
schaften‘ umgewandelt.

17. Aktiengesellschaft ‚Schaumweinhersteller ‚Novy Svet‘‘
Vormals Staatliches Einheitsunternehmen der ‚Republik
Krim‘‚Schaumweinhersteller ‚Novy Svet‘‘
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Gosudarstvennoye unitarnoye predpriyatiye Respubliki Krym ‚Zavod shampans-
kykh vin ‚Novy Svet‘‘ und als Staatsunternehmen ‚Schaumweinhersteller ‚Novy
Svet‘‘
298032 Sudak, Novy Svet, Shalapin Str. 1, Krim
+7-(365) 663-35-00
+7-(365) 663-35-22
+7-978-914- 00-10
http://nsvet-crimea.ru/
Registriernummer: 1179102021460
Die Inhaberschaft an dieser Organisation wurde entgegen ukrainischem Recht
übertragen. Das ‚Präsidium des Parlaments der Krim‘ verabschiedete am 9. April
2014 den Beschluss Nr. 1991-6/14 ‚zur Änderung der Entschliessung Nr. 1836-6/
14 des Staatsrates der ‚Republik Krim‘‘ vom 26. März 2014‚über die Verstaatlichung
des Eigentums von im Gebiet der ‚Republik Krim‘ gelegenen Unternehmen, Ein-
richtungen und Organisationen des agrarindustriellen Komplexes‘, in der im
Namen der ‚Republik Krim‘ die Aneignung der Vermögenswerte des staatlichen
Unternehmens ‚Zavod shampanskykh vin Novy Svet‘ erklärt wurde.
Das Unternehmen ist somit von den ‚Behörden‘ der Krim effektiv konfisziert
worden. Am 4. Januar 2015 neu eingetragen als Staatliches Einheitsunternehmen
der ‚Republik Krim‘‚Schaumweinhersteller ‚Novy Svet‘‘. Gründer: Ministerium für
Landwirtschaft der ‚Republik Krim‘.
Am 29. August 2017 im Anschluss an eine Umstrukturierung neu eingetragen als
Aktiengesellschaft ‚Schaumweinhersteller ‚Novy Svet‘‘. Gründer: Ministerium für
Grundbesitz- und Vermögensverhältnisse der ‚Republik Krim‘.

18. Joint-stock company Almaz-Antey air and space defence corporation
(alias Concern Almaz-Antey; Almaz-Antey corp; alias Almaz-Antey defense cor-
poration; alias Almaz-Antey JSC)
121471 Moscow, Vereiskaya Str. 41, Russian Federation
Website: www.almaz-antey.ru
E-Mail:
antey@almaz-antey.ru
Registriernummer: 1027739001993
Almaz-Antei ist ein staatseigenes russisches Unternehmen. Es stellt Flugzeugab-
wehrwaffen einschliesslich Boden-Luft-Raketen her, die es an die russische Armee
liefert. Die russischen Behörden haben schwere Waffen an Separatisten in der Ost-
ukraine geliefert und damit zur Destabilisierung der Ukraine beigetragen. Diese
Waffen werden von Separatisten eingesetzt, unter anderem zum Abschuss von
Flugzeugen. Als staatseigenes Unternehmen trägt Almaz-Antey somit zur Destabi-
lisierung der Ukraine bei.

19. DOBROLET (alias DOBROLYOT)
Flugliniencode QD
141411 Moskow, International Highway, House 31, Bldg. 1
Website: https://aviakompaniya.com/dobrolet/
www.pobeda.aero
Dobrolet war ein Tochterunternehmen eines staatseigenen russischen Luftver-
kehrsunternehmens. Seit der rechtswidrigen Annexion der Krim hat Dobrolet aus-
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schliesslich Flüge zwischen Moskau und Simferopol durchgeführt. Es hat damit der
Integration der rechtswidrig annektierten "Autonomen Republik Krim" in die Rus-
sische Föderation Vorschub geleistet und die Souveränität und territoriale Unver-
sehrtheit der Ukraine untergraben.

20. Offene Aktiengesellschaft "Russian National Commercial Bank"
295000 Simferopol, Naberezhnaja (benannt nach dem 60. Jahrestag der UdSSR) Str.
34
Website: www.rncb.ru
Registrierungsnummer: 1027700381290
Nach der rechtswidrigen Annexion der Krim ging die Russische Nationale Han-
delsbank (Russian National Commercial Bank - RNCB) vollständig in das
Eigentum der sogenannten "Republik Krim" über. Im Januar 2016 ging sie in das
Eigentum der Föderalen Agentur für die Verwaltung des Staatsbesitzes über, auch
bekannt als Rosimushchestvo.
Sie wurde der dominante Marktteilnehmer, obwohl sie vor der Annexion auf der
Krim keine Rolle spielte. Durch den Erwerb oder die Übernahme von Zweigstellen
sich zurückziehender Banken auf der Krim hat die RNCB materiell und finanziell
die Massnahmen der russischen Regierung zur Eingliederung der Krim in die Rus-
sische Föderation unterstützt und so die territoriale Unversehrtheit der Ukraine
untergraben.
Die russische Zentralbank beschloss am 29. Januar 2020, die Sevastopol Marine
Bank unter Beteiligung der RNCB neu zu organisieren. Die Bank beteiligte sich
an zwei grossen Infrastrukturvorhaben auf der Krim: Sie finanziert den Bau eines
neuen Flugterminals in Simferopol und von Kraftwerken (Wärmekraftwerke Bala-
klava und Tawritscheskaja).

21. Public movement "Donetsk Republic" (Öffentliche Bewegung "Republik
Donezk")
Offizielle Informationen:
http://oddr.info/
orgotdel@oddr.info
Anschrift: Donetsk, Universitetskaya 19 (Donezk, Uniwersitetskaja Str. 19)
Öffentliche "Organisation", die Kandidaten für die sogenannten "Wahlen" in der
sogenannten "Volksrepublik Donezk" vom 2. November 2014 und 11. November
2018 aufstellte. Diese "Wahlen" verstiessen gegen ukrainisches Recht und waren
daher rechtswidrig.
Durch die förmliche Teilnahme an den unrechtmässigen "Wahlen" hat sie daher
aktiv Handlungen und politische Massnahmen unterstützt, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben und die
Ukraine weiter destabilisieren. Stand nach ihrer Gründung durch Andrij PURGIN
unter der Leitung von Alexander SACHARTSCHENKO. Nominierte 2018 Denis
PUSCHILIN als Kandidaten für die Funktion des "Oberhaupts" der sogenannten
"Volksrepublik Donezk".

22. Öffentliche Bewegung ‚Frieden für die Region Luhansk‘ (Mir Luganschine)
https://mir-lug.info/
Anschrift: Karl Marx Street 7, Luhansk, Ukraine
info@mir-lug.info
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Öffentliche ‚Organisation‘, die Kandidaten für die sogenannten ‚Wahlen‘ in der
sogenannten ‚Volksrepublik Lugansk‘ vom 2. November 2014 und 11. November
2018 aufstellte. Diese ‚Wahlen‘ verstiessen gegen ukrainisches Recht und waren
daher rechtswidrig. Seit dem 17. Februar 2018 ist Leonid PASECHNIK Vor-
sitzender der Organisation und somit ist diese Organisation mit einer vom Rat
benannten Person verbunden.
Durch die förmliche Teilnahme an den unrechtmässigen ‚Wahlen‘ hat die ‚Wirt-
schaftsunion Luhansk‘ aktiv Handlungen und politische Massnahmen unterstützt,
die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine weiter destabilisieren.

23. Öffentliche Bewegung ‚Freies Donbass‘ (‚Free Donbass‘ alias ‚Free Donbas‘, ‚Svo-
bodny Donbass‘)
www.odsd.ru/
https://xn--d1aa2an.xn--p1ai/
Anschrift:
102, Khmelnitsky Ave., Donetsk (office 512)
press-odsd@yandex.ru
Öffentliche ‚Organisation‘, die Kandidaten für die sogenannten ‚Wahlen‘ in der
sogenannten ‚Volksrepublik Donezk‘ vom 2. November 2014 und 11. November
2018 aufstellte. Diese ‚Wahlen‘ verstossen gegen ukrainisches Recht und sind daher
unrechtmässig.
Durch die förmliche Teilnahme an den unrechtmässigen ‚Wahlen‘ hat sie daher
aktiv Handlungen und politische Massnahmen unterstützt, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben und die
Ukraine weiter destabilisieren.

24. Volksunion (Narodny Soyuz)
2018 ausgetragen
Öffentliche "Organisation", die Kandidaten für die "Wahlen" in der "Volksrepu-
blik Lugansk" vom 2. November 2014 aufstellte. Diese "Wahlen" verstossen gegen
ukrainisches Recht und sind daher unrechtmässig.
Durch die förmliche Teilnahme an den unrechtmässigen "Wahlen" hat sie daher
aktiv Handlungen und politische Massnahmen unterstützt, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben und die
Ukraine weiter destabilisieren.

25. Luhansk Economic Union (Wirtschaftsunion Luhansk) (Luganskiy Ekonomi-
cheskiy Soyuz (Luganski Ekonomitscheski Sojus))
Offizielle Informationen:
https://vk.com/public97306393
Telegram: https://t.me/s/od_les_lnr
"Gesellschaftliche Organisation", die Kandidaten für die unrechtmässigen soge-
nannten "Wahlen" in der sogenannten "Volksrepublik Luhansk" vom 2. November
2014 und 11. November 2018 aufstellte. Nominierte 2014 einen Kandidaten, Oleg
AKIMOW, für die Funktion des "Oberhaupts" der sogenannten "Volksrepublik
Luhansk"; 2018 nominierte sie ihn als Mitglied des sogenannten "Volksrates der
Volksrepublik Luhansk". Diese "Wahlen" verstiessen gegen ukrainisches Recht
und waren daher rechtswidrig. Vorsitzende der "Wirtschaftsunion Luhansk" ist
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derzeit Sinaida NADJON, Abgeordnete des "Volksrates der Volksrepublik
Luhansk".
Durch die förmliche Teilnahme an den unrechtmässigen "Wahlen" hat die "Wirt-
schaftsunion Luhansk" aktiv Handlungen und politische Massnahmen unterstützt,
die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben und die Ukraine weiter destabilisieren.

26. Kosaken-Nationalgarde
https://vk.com/kazak_nac_guard
Bewaffnete Separatistengruppe, die aktiv Handlungen unterstützt hat, die die terri-
toriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben
und die Ukraine weiter destabilisieren.
Unter der Befehlsgewalt und daher in Verbindung mit der gelisteten Person
Nikolay KOZITSYN.
Gehört Berichten zufolge zu dem sogenannten "2. Armeekorps" der "Volksrepu-
blik Lugansk".

27. Sparta-Bataillon
https://vk.com/sparta_orb
+380713041088
Bewaffnete Separatistengruppe, die aktiv Handlungen unterstützt hat, die die terri-
toriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben
und die Ukraine weiter destabilisieren.
Teil des sogenannten "1. Armeekorps" der "Volksrepublik Donezk". Auch als
Militäreinheit 08806 und als Bataillon "Gvardeysky" bezeichnet. Im November
2017 wurde die Militäreinheit nach dem ermordeten militärischen Anführer der
Separatisten, Arsen Pavlov (alias Motorola), benannt.

28. Somali-Bataillon
https://vk.com/club163716218/
Bewaffnete Separatistengruppe, die aktiv Handlungen unterstützt hat, die die terri-
toriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben
und die Ukraine weiter destabilisieren.
Teil des sogenannten "1. Armeekorps" der "Volksrepublik Donezk".

29. Zarya-Bataillon
https://vk.com/public73385255
Bewaffnete Separatistengruppe, die aktiv Handlungen unterstützt hat, die die terri-
toriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben
und die Ukraine weiter destabilisieren.
Gehört Berichten zufolge zu dem sogenannten "2. Armeekorps" der "Volksrepu-
blik Luhansk".

30. Prizrak brigade (Prisrak-Brigade)
Anschrift: District 50 Year of the USSR, 18; c. of Kirovsk
https://vk.com/battalionprizrak
mail@prizrak.info
+38 (072) 199-86-39
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Bewaffnete Separatistengruppe, die aktiv Handlungen unterstützt hat, die die terri-
toriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben
und die Ukraine weiter destabilisieren.
Teil des sogenannten ‚2. Armeekorps‘ der ‚Volksrepublik Luhansk‘.
Auch 14. motorisiertes Schützenbataillon genannt.
Teil der sogenannten Volksmiliz ‚Volksrepublik Luhansk‘.

31. Oplot-Bataillon
Soziale Medien:
http://vk.com/oplot_info
https://vk.com/5ombroplot
Bewaffnete Separatistengruppe, die aktiv Handlungen unterstützt hat, die die terri-
toriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben
und die Ukraine weiter destabilisieren.
Auch als 5. separate motorisierte Schützenbrigade bezeichnet, seit Oktober 2018
nach Alexander Zakharchenko benannt. Gehört Berichten zufolge zu dem soge-
nannten "1. Armeekorps" der "Volksrepublik Donezk".

32. Kalmius-Bataillon
https://vk.com/reportage24
Bewaffnete Separatistengruppe, die aktiv Handlungen unterstützt hat, die die terri-
toriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben
und die Ukraine weiter destabilisieren.
Auch als selbstständige Garde-Artilleriebrigade (Einheit 08802) bezeichnet, Teil des
sogenannten "1. Armeekorps" der "Volksrepublik Donezk".

33. "Todesbataillon"
Bewaffnete Separatistengruppe, die aktiv Handlungen unterstützt hat, die die terri-
toriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben
und die Ukraine weiter destabilisieren.
Teil des sogenannten "2. Armeekorps" der "Volksrepublik Lugansk".

34. Bewegung "Novorossiya" von Igor STRELKOV
http://novorossia.pro/
https://vk.com/od_novorossia
info@clubnb.ru
Die Bewegung "Novorossiya"/"Neues Russland" wurde im November 2014 in
Russland gegründet und wird von dem russischen Offizier Igor Strelkov/Girkin
angeführt (erwiesenermassen Mitarbeiter der Hauptabteilung für Aufklärung des
Generalstabs der Streitkräfte der Russischen Föderation (GRU)).
Gemäss ihrer erklärten Zielsetzung bemüht sie sich um umfassende, wirksame
Unterstützung für "Novorossiya", auch durch Hilfestellung für Milizen, die in der
Ostukraine kämpfen, und unterstützt damit politische Massnahmen, die die territo-
riale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben.
Steht in Verbindung mit einer Person, die wegen Untergrabung der territorialen
Unversehrtheit gelistet ist.

35. OAO "VO Technopromexport" (OAO "VO TPE")
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alias Open Joint Stock Company "Foreign Economic Association" "Technoprom-
export"
Anschrift: 119019 Moskau, Novyi Arbat St. 15, Bldg. 2
Registrierungsdatum: 27.7.1992
Nummer im staatlichen Register: 1067746244026
Steuernummer: 7705713236
Laufendes Konkursverfahren
Als Vertragspartner der Siemens Gas Turbine Technologies OOO kaufte OAO
"VO TPE" Gasturbinen, die erklärtermassen für ein Kraftwerk in Taman, Region
Krasnodar, Russische Föderation, bestimmt waren; war als Auftraggeber verant-
wortlich für die Weitergabe dieser Gasturbinen an OOO "VO TPE", das sie wie-
derum zwecks Installation auf der Krim weitertransportierte. Dies trägt zur Schaf-
fung einer unabhängigen Stromversorgung für die Krim und Sewastopol mit dem
Ziel, deren Abtrennung von der Ukraine voranzutreiben, bei und untergräbt die
territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine.

36. OOO "VO Technopromexport" (OOO "VO TPE")
alias: Limited Liability Company "Foreign Economic Associa-
tion""Technopromexport"
Anschrift: 119019 Moscow, Novyi Arbat Str. 15, Building 2
+7 (495) 989-97-29
www.tpe-vo.ru
E-Mail: inform@tpe-vo.ru
Datum der Registrierung: 8.5.2014
Nummer im staatlichen Register: 1147746527279
Steuernummer: 7704863782
Eigentümer der Gasturbinen, die ursprünglich von der Siemens Gas Turbine Tech-
nologies OOO an OAO "VO TPE" geliefert wurden. OOO "VO TPE" trans-
portierte die Gasturbinen zwecks Installation auf der Krim weiter. Damit wird zur
Schaffung einer unabhängigen Stromversorgung für die Krim und Sewastopol bei-
getragen, um deren Abtrennung von der Ukraine voranzutreiben, und die territo-
riale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben.
Verantwortlich für die Umsetzung des Bauvorhabens für die Wärmekraftwerke
Balaklava und Tawritscheskaja, wo die Turbinen installiert wurden.

37. ZAO Interavtomatika (IA)
alias: CJSC "Interavtomatika"
Anschrift: 115280 Moscow, Avtozavodskaya Str. 14
http://ia.ru
Datum der Registrierung: 31.1.1994
Nummer im staatlichen Register: 1037739044111
Steuernummer: 7725056162
im Liquidationsverfahren
Auf Steuerungs- und Kommunikationsanlagen für Kraftwerke spezialisiertes
Unternehmen, das Aufträge für Vorhaben zur Errichtung von Kraftwerken und
zur Installation von Gasturbinen in Sewastopol und Simferopol übernommen hat.
Damit wird zur Schaffung einer unabhängigen Stromversorgung für die Krim und
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Sewastopol beigetragen, um deren Abtrennung von der Ukraine voranzutreiben,
und die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine
untergraben.

38. "Staatliches Einheitsunternehmen der Republik Krim ‚Seehandelshäfen Krim‘"
einschliesslich Zweigstellen:
- Handelshafen Feodosia,
- Fährunternehmen Kertsch,
- Handelshafen Kertsch.
298312 Kerch, Kirova Str. 28, Krim
https://crimeaports.ru
info@crimeaport.ru
Nummer im staatlichen Register: 1149102012620
Steuernummer: 9111000450
Das "Parlament der Krim" verabschiedete am 17. März 2014 die Entschliessung Nr.
1757-6/14 "über die Verstaatlichung einiger Unternehmen im Besitz der ukraini-
schen Ministerien für Infrastruktur bzw. Landwirtschaft" und am 26. März 2014
die Entschliessung Nr. 1865-6/14 "über das staatliche Unternehmen ‚Seehandels-
häfen Krim‘", in der im Namen der "Republik Krim" die Aneignung der Vermö-
genswerte mehrerer staatlicher Unternehmen erklärt wurde, die zu dem "Staatli-
chen Einheitsunternehmen der Republik Krim ‚Seehandelshäfen Krim‘" fusioniert
wurden. Diese Unternehmen wurden somit von den "Behörden" der Krim effektiv
konfisziert und das Unternehmen "Seehandelshäfen Krim" hat von der rechtswid-
rigen Übertragung der Inhaberschaft profitiert.

39. AO "Institut Giprostroymost - Sankt Petersburg"
Anschrift: Russia, 197198 St. Petersburg, Yablochkova Str. 7
Website: http://gpsm.ru
E-Mail: office@gpsm.ru
Tel.: (812) 498-08-14
Nummer im staatlichen Register: 1037828021660
Steuernummer: 7826717210
AO "Institute Giprostroymost - Sankt-Petersburg" hat den Entwurf für die
Kertsch-Brücke geliefert und sich somit am Bau der Brücke beteiligt, die Russland
mit der rechtswidrig annektierten Halbinsel Krim verbindet. Daher unterstützt das
Unternehmen die Verfestigung der Eingliederung der rechtswidrig annektierten
Halbinsel Krim in die Russische Föderation, was wiederum die territoriale Unver-
sehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine weiter untergräbt.

40. PJSC Mostotrest
Anschrift: Russia, 121087 Moscow, Barklaya Str. 6, Bldg. 5
www.mostotrest.ru
info@mostro.ru
Tel:(495) 6697999
Nummer im staatlichen Register: 1027739167246
Steuernummer: 7701045732
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PJSC Mostotrest hat sich im Rahmen seiner staatlichen Aufträge für die Wartung
und die Gleisanlagen der Kertsch-Brücke, die Russland mit der rechtswidrig annek-
tierten Halbinsel Krim verbindet, aktiv am Bau dieser Brücke beteiligt. Darüber
hinaus handelt es sich bei dem Eigentümer des Unternehmens (Arkady Rotenberg)
um eine Person, die bereits wegen die ukrainische Souveränität untergrabender
Handlungen benannt worden ist (Person Nr. 92 in diesem Anhang). Das Unter-
nehmen unterstützt demnach die Verfestigung der Eingliederung der rechtswidrig
annektierten Halbinsel Krim in die Russische Föderation, was wiederum die terri-
toriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine weiter unter-
gräbt.

41. JSC Zaliv Shipyard
Anschrift: Crimea, 298310 Kerch, Tankistov Str. 4
Website: http://zalivkerch.com
Nummer im staatlichen Register: 1149102028602
Tel.: +7 (36561) 33055
Steuernummer: 9111001119
JSC Zaliv Shipyard hat sich am Bau von Eisenbahngleisen auf der Kertsch-Brücke,
die Russland mit der rechtswidrig annektierten Halbinsel Krim verbindet, aktiv
beteiligt. Daher unterstützt das Unternehmen die Verfestigung der Eingliederung
der rechtswidrig annektierten Halbinsel Krim in die Russische Föderation, was
wiederum die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der
Ukraine weiter untergräbt.

42. STROYGAZMONTAZH Joint Stock Company
STROYGAZMONTAZH Corporation (SGM Group)
Anschrift: Russia, 119415 Moscow, Prospect Vernadskogo 53
Website: www.ooosgm.com
info@ooosgm.ru
Nummer im staatlichen Register: 1077762942212
Steuernummer: 7729588440
INN: 9729299794
PSRN: 1207700324941, KPP 772901001.
Stroygazmontazh Corporation (SGM Group) hat sich im Rahmen seines staatlichen
Auftrags für den Bau der Kertsch-Brücke, die Russland mit der rechtswidrig annek-
tierten Halbinsel Krim verbindet, aktiv am Bau dieser Brücke beteiligt. Das Unter-
nehmen unterstützt demnach die Verfestigung der Eingliederung der rechtswidrig
annektierten Halbinsel Krim in die Russische Föderation, was wiederum die terri-
toriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine weiter unter-
gräbt.

43. Stroygazmontazh-Most OOO (SGM-Most OOO)
Anschrift:
Barklaya Str. 6, Building 7, 121087 Moscow, Russia
Registernummer: 1157746088170
Steuernummer: 7730018980
E-Mail: kerch-most@yandex.ru
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Stroygazmontazh-Most OOO war als Tochtergesellschaft der Baubetreuungsge-
sellschaft Stroygazmontazh, die das Bauprojekt der Brücke über die Strasse von
Kertsch leitete, am Bau der Brücke beteiligt. Darüber hinaus handelt es sich bei dem
Eigentümer des Unternehmens (Arkady Rotenberg) um eine Person, die bereits
wegen die ukrainische Souveränität untergrabender Handlungen benannt worden
ist (Person Nr. 92 im Anhang dieses Beschlusses). Das Unternehmen unterstützt
demnach die Verfestigung der Eingliederung der rechtswidrig annektierten Halb-
insel Krim in die Russische Föderation, was wiederum die territoriale Unversehrt-
heit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine weiter untergräbt.

44. CJSC VAD
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO VAD
Anschrift: 133, Chernyshevskogo street, Vologda, Vologodskaya Oblast, 160019
Russland
122 Grazhdanskiy Prospect, suite 5, Liter A, St. Petersburg, 195267 Russland
Registernummer: 1037804006811 (Russland)
Steuernummer: 7802059185
Website: www.zaovad.com
E-Mail: office@zaovad.com
CJSC VAD ist der Hauptauftragnehmer für den Bau der Tavrida-Schnellstrasse auf
der Halbinsel Krim, der Strasse über die Kertsch-Brücke und der Zufahrtsstrassen
dazu. Die Schnellstrasse Tavrida wird voraussichtlich Beförderungen auf die Halb-
insel Krim durch ein Netz neu gebauter Strassen, die als Hauptverbindung zur
Kertsch-Brücke dienen, ermöglichen. Daher unterstützt CJSC VAD die Verfesti-
gung der Eingliederung der rechtswidrig annektierten Halbinsel Krim in die Rus-
sische Föderation, was wiederum die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine weiter untergräbt.

45. Aktiengesellschaft "Lenpromtransproyekt"
Anschrift: Russische Föderation, 195197 St. Petersburg, Kondrat’yevskiy Prospekt
15, Building 5/1, 223
Registernummer (OGRN no.): 1027809210054
Steuernummer (INN no.) 7825064262
Website: https://lptp.ru/
E-Mail-Adresse: ptp@sp.ru
Die Aktiengesellschaft Lenpromtransproyekt war an dem Vorhaben, die Eisen-
bahninfrastrukturen der rechtswidrig annektierten Halbinsel Krim mit denen Russ-
lands zu verbinden, beteiligt: Sie fertigte die Entwürfe für die Eisenbahnzugänge
zur Brücke über die Strasse von Kertsch an und führte die architektonische Aufsicht
über den Bau der Brücke, die Russland mit der rechtswidrig annektierten Halbinsel
Krim verbindet. Daher trägt das Unternehmen zur Konsolidierung der rechtswidrig
annektierten Halbinsel Krim in die Russische Föderation bei, was wiederum die
territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine weiter
untergräbt.

46. Aktiengesellschaft "Bauleitung der Eisenbahnstrecke Berkakit-Tommot-Yakutsk",
Joint-stock company The Berkakit-Tommot-Yakutsk Railway Line’s Construction
Directorate
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Anschrift: Russische Föderation, Aldansky District, 678900 City of Aldan, Maya-
kovskogo Str. 14
Registernummer (OGRN no.): 1121402000213
Steuernummer (INN no.) 1402015986
Website: https://dsgd.ru/
E-Mail-Adresse: info@dsgd.ru gmn@dsgd.ru
Die Aktiengesellschaft "Bauleitung der Eisenbahnstrecke Berkakit-Tommot-
Yakutsk" war an dem Vorhaben, die Eisenbahninfrastrukturen der rechtswidrig
annektierten Halbinsel Krim mit denen Russlands zu verbinden, beteiligt: Sie
erbrachte Ingenieurleistungen beim Bau der Eisenbahnzugänge zur Brücke über
die Strasse von Kertsch, die Russland mit der rechtswidrig annektierten Halbinsel
Krim verbindet. Daher trägt das Unternehmen zur Konsolidierung der rechtswidrig
annektierten Halbinsel Krim in die Russische Föderation bei, was wiederum die
territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine weiter
untergräbt.

47. Föderales staatliches Einheitsunternehmen "Eisenbahn der Krim", Federal State
Unitary Enterprise Crimea Railway
Anschrift: Ukraine, 95006 Simferopol, Pavlenko Str. 34
Registernummer (OGRN no.): 1159102022738
Steuernummer (INN no.) 9102157783
Website: https://crimearw.ru
E-Mail-Adresse: ngkkjd@mail.ru
Das Föderale staatliche Einheitsunternehmen "Eisenbahn der Krim" war an dem
Vorhaben, die Eisenbahninfrastrukturen der rechtswidrig annektierten Halbinsel
Krim mit denen Russlands zu verbinden, beteiligt: Es ist Eigentümer und Betreiber
der Gleisanlagen auf der Brücke über die Strasse von Kertsch, die Russland mit
der rechtswidrig annektierten Halbinsel Krim verbindet. Daher trägt das Unter-
nehmen zur Konsolidierung der rechtswidrig annektierten Halbinsel Krim in die
Russische Föderation bei, was wiederum die territoriale Unversehrtheit, Souverä-
nität und Unabhängigkeit der Ukraine weiter untergräbt.

48. First Crimean Insurance Company
Anschrift: Ukraine, Sevastopol, Butakova Ln. 4
Registernummer (OGRN no.): 1149102007933
Steuernummer (INN no.) 9102006047
Website: https://kpsk-ins.ru/about
E-Mail-Adresse: info@kspk-ins.ru
Das Versicherungsunternehmen "First Crimean Insurance Company" war an dem
Vorhaben, die Eisenbahninfrastrukturen der rechtswidrig annektierten Halbinsel
Krim mit denen Russlands zu verbinden, beteiligt: Es hat den Bau der Brücke über
die Strasse von Kertsch versichert. Daher trägt das Unternehmen zur Konsolidie-
rung der rechtswidrig annektierten Halbinsel Krim in die Russische Föderation bei,
was wiederum die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der
Ukraine weiter untergräbt."

49. Internet Research Agency
Datum der Gründung: 2013 Anschrift: Sankt Petersburg, Russland
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Verbundene Personen: Yevgeny Prigozhin
Die Internet Research Agency ist ein russisches Unternehmen, das für Russland
Online-Einflussnahmeoperationen durchführt. Sein eigentliches Ziel besteht darin,
die öffentliche Meinung zu manipulieren.
Das Unternehmen führt Desinformationskampagnen durch, die auf die Interessen
der Ukraine abzielen, indem es Einfluss auf Wahlen oder die Wahrnehmung der
Annexion der Krim oder des Konflikts im Donbass nimmt. In dieser Funktion ist
die Internet Research Agency für die aktive Unterstützung von Handlungen ver-
antwortlich, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit
der Ukraine untergraben und bedrohen.
Das Unternehmen wird von Yevgeny Prigozhin finanziert und ist daher mit einer
gelisteten Person verbunden.

50. Bank Rossiya
Gegründet am 27. Juni 1990
Anschrift: Pl Rastrelli 2 Liter A Saint Petersburg, 191124 Russian Federation
Website: Abr.ru
Verbundene Personen: Dmitri LEBEDEV (Vorsitzender); Yuriy KOVALCHUK
(grösster Anteilseigner)
Die Bank Rossiya ist die persönliche Bank hoher Beamter der Russischen Föde-
ration. In dieser Funktion unterstützt die Bank Rossiya russische Entscheidungs-
träger, die für die Annexion der Krim oder die Destabilisierung der Ostukraine ver-
antwortlich sind, und profitiert von diesen.
Die Bank Rossiya hält grosse Anteile der Nationalen Mediengruppe, die ihrerseits
Fernsehsender kontrolliert, die aktiv die Politik der russischen Regierung zur
Destabilisierung der Ukraine unterstützen. Seit der rechtswidrigen Annexion der
Krim hat die Bank Rossiya Zweigstellen auf der Krim und in Sewastopol eröffnet.
Die Bank Rossiya hat zudem dem Föderalen staatlichen Einheitsunternehmen
"Eisenbahn der Krim" (Federal State Unitary Enterprise "Crimean Railway") ein
Darlehen gewährt und unterstützt den Bau der Eisenbahnverbindung über der
Krimbrücke. Daher unterstützt die Bank Rossiya finanzielle Massnahmen, die die
territoriale Unversehrtheit der Ukraine untergraben und bedrohen.
Verbunden mit Juriy Valentinovich Kovalchuk, dem grössten Anteilseigner der
Bank Rossiya.

51. PROMSVYAZBANK
Gegründet 1995. Anschrift: Moskau; Website: psbank.ru
Verbundene Personen: Petr Fradkov, Vorstandsvorsitzender
Die PROMSVYAZBANK ist eine russische Staatsbank, die den russischen Vertei-
digungssektor und das russische Militär finanziell unterstützt, das für den massiven
Aufmarsch russischer Truppen an der Grenze zur Ukraine und für die Präsenz rus-
sischer Truppen auf der Halbinsel Krim verantwortlich ist.
Die PROMSVYAZBANK erhält direkte Anweisungen vom Präsidenten der Russi-
schen Föderation, Wladimir Putin, und leistet daher den russischen Entscheidungs-
trägern, die für die Destabilisierung der Ostukraine und die rechtswidrige Anne-
xion der Krim verantwortlich sind, finanzielle und materielle Unterstützung.
Die PROMSVYAZBANK ist auf der Halbinsel Krim tätig.

52. VEB.RF
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(alias Vnesheconombank; VEB)
Gegründet 1922 als Bank und 2007 als Entwicklungsinstitut
Anschrift: 9 prospekt Akademika Sakharova, Moscow, Russia;
Website: veb.ru
Verbundene Personen: Igor Shuvalov, Vorsitzender
Die VEB.RF ist ein grosses Finanzentwicklungsinstitut, dessen Vorsitzender direkt
vom Präsidenten der Russischen Föderation, Wladimir Putin, ernannt wird und das
von ihm direkte Anweisungen erhält. VEB.RF ist eine wichtige Einnahmequelle für
die russische Regierung und verwaltet ihre staatlichen Pensionsfonds.
Die VEB.RF spielt eine aktive Rolle bei der Diversifizierung des Verteidigungssek-
tors der Russischen Föderation und realisiert Projekte mit Rüstungsunternehmen,
darunter Rostec, die Handlungen unterstützen, die die territoriale Unversehrtheit,
Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben und bedrohen.
Die VEB hat auf der Krim KMU Darlehen gewährt und betrachtet die Krim als
"prioritäre Region" und unterhält Partnerschaften mit dem Ministerium für Ange-
legenheiten der Krim, das für die Integration der annektierten Autonomen "Repu-
blik Krim" in die Russische Föderation zuständig ist.
In dieser Funktion leistet die VEB.RF aktive materielle oder finanzielle Unterstüt-
zung für die russischen Entscheidungsträger, die für die Annexion der Krim oder
die Destabilisierung der Ostukraine verantwortlich sind, oder profitiert von diesen.

53. Gas Industry Insurance Company SOGAZ
Anschrift: Sakharov boulevard 10, Moscow, 107078, Russian Federation
Tel.: +7 8(495) 234-44-24
+7 8 800 333 0 888
Website: https://sogaz.ru
E-Mail: sogaz@sogaz.ru; cf@sogaz.ru
Die Aktiengesellschaft "Gas Industry Insurance Company SOGAZ" hat den Bau
der Eisenbahninfrastruktur der Brücke über die Strasse von Kertsch für die Verbin-
dung zum Hafen von Taman versichert und den Bau der Brücke über die Strasse
von Kertsch rückversichert. Daher hat das Unternehmen zur Verfestigung der Ein-
gliederung der rechtswidrig annektierten Halbinsel Krim in die Russische Föde-
ration beigetragen, was wiederum die territoriale Unversehrtheit, die Souveränität
und die Unabhängigkeit der Ukraine weiter untergräbt.

54. ROSNEFT AERO (RN AERO)
Anschrift: 15, Malaya Kaluzhskaya Str., Moscow, 119071, Russian Federation
Tel.: +7 (499) 517-76-56; +7 (499) 517-76-55 (Fax)
Website: www.rosneft-aero.ru/en/
E-Mail: info@rn-aero.rosneft.ru
Rosneft Aero liefert Flugturbinenkraftstoff an den Flughafen Simferopol, der die
Flugverbindung zwischen dem Gebiet der rechtswidrig annektierten Krim und
Sewastopols und Russland sicherstellt. Damit trägt das Unternehmen zur Verfesti-
gung der Eingliederung der Halbinsel Krim in die Russische Föderation bei.
Somit unterstützt Rosneft Aero materiell oder finanziell Handlungen, die die terri-
toriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben
oder bedrohen.
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55. JSC ROSOBORONEXPORT
Anschrift: 27 Stromynka Str., Moscow, 107076, Russian Federation
Tel.: +7 (495) 739 60 17 / +7 (495) 534 61 40
Website: http://roe.ru/eng/
E-Mail: roe@roe.ru
Rosoboronexport ist die einzige offizielle staatliche Vermittlungsstelle Russlands
für die Ausfuhr und Einfuhr von militärischen Erzeugnissen, Technologien und
Diensten sowie Erzeugnissen, Technologien und Diensten mit doppeltem Verwen-
dungszweck. Rosoboronexport ist ein Tochterunternehmen von Rostec, ein staats-
eigener Betrieb, der die Forschung und Entwicklung militärischer Technologien
überwacht und in dessen Eigentum sich mehrere Produktionsstätten befinden, die
daran mitwirken, diese Technologien zur Einsatzreife auf dem Gefechtsfeld zu ent-
wickeln. Der Verkauf von Waffen ist eine wichtige Einnahmequelle der russischen
Regierung für harte Währung. Er dient Russland auch zur Verwirklichung seiner
wirtschaftlichen und strategischen Interessen. Von 2000 bis 2020 verkaufte Rosobo-
ronexport ausländischen Kunden Waffen im Wert von 180 Mrd. USD.
Rosoboronexport ist also in Bereichen der Wirtschaft tätig, die der Regierung der
Russischen Föderation, die für die Annexion der Krim und die Destabilisierung der
Ukraine verantwortlich ist, als wichtige Einnahmequelle dienen.

56. JSC NPO High Precision Systems
Anschrift: 7 Kievskaya Str., Moscow, 121059, Russian Federation
Tel.: +7 (495) 981-92-77 Fax: +7 (495) 981-92-78
E-Mail: npovk@npovk.ru
Website: www.npovk.ru
High Precision Systems ist ein russischer Entwickler und Hersteller von Waffen.
Das Unternehmen ist führend bei der Konstruktion und Herstellung taktischer bal-
listischer Raketensysteme in Russland. High Precision Systems ist eine Tochterge-
sellschaft von Rostec.
Die russischen Streitkräfte setzten bei der rechtswidrigen russischen Invasion der
Ukraine im Jahr 2022 von High Precision Systems hergestellte Waffen ein. Daher
ist High Precision Systems verantwortlich für die materielle oder finanzielle Unter-
stützung von Handlungen, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen.

57. JSC Kurganmashzavod
Anschrift: 17 1J Mashinostroitely Ave., 640021, Kurgan, Russian Federation
Tel.: +7 (3522) 23-20-83,+7 (3522) 47-19-99; Fax: +7 (3522) 23-20-71, +7 (3522)
23-20-82
E-Mail: kmz@kmz.ru
Website: www.kurganmash.ru
Kurganmashzavod ist ein grosses russisches Unternehmen des militärisch-industri-
ellen Komplexes. Die von Kurganmashzavod an die russischen Streitkräfte gelie-
ferten Schützenpanzer BMP-3 wurden von Russland während der rechtswidrigen
Invasion der Ukraine im Jahr 2022 eingesetzt.
Daher ist Kurganmashzavod verantwortlich für die materielle oder finanzielle
Unterstützung oder Durchführung von Handlungen, die die territoriale Unver-
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sehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder
bedrohen.

58. JSC Russian Helicopters
Anschrift: 1 Bolshaya Pionerskaya Str., 115054, Moscow, Russian Federation
Tel.: +7 (495) 981-63-67
Website:www.russianhelicopters.aero
E-Mail: info@rhc.aero
Russian Helicopters ist ein grosses russisches Unternehmen, das Hubschrauber her-
stellt. Die von Russian Helicopters hergestellten Militärhubschrauber Ka-52 "Alli-
gator" wurden von Russland während der rechtswidrigen Invasion der Ukraine im
Jahr 2022 eingesetzt.
Daher ist Russian Helicopters verantwortlich für die materielle oder finanzielle
Unterstützung von Handlungen, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität
und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen.

59. PJSC United Aircraft Corporation
Anschrift: 1 Bolshaya Pionerskaya Str., 115054, Moscow, Russian Federation
Tel.: +7 (495) 926-1420
Website: www.uacrussia.ru/
E-Mail: office@uacrussia.ru
Die United Aircraft Corporation ist ein russischer Hersteller von Zivil- und Mili-
tärflugzeugen. Zusammen mit den verbundenen Unternehmen kontrolliert es 100
% der russischen Militärflugzeugproduktion.
Die von der United Aircraft Corporation hergestellten Kampfflugzeuge wurden
von Russland während der rechtswidrigen Invasion der Ukraine im Jahr 2022 ein-
gesetzt.
Daher ist die United Aircraft Corporation verantwortlich für die materielle oder
finanzielle Unterstützung von Handlungen, die die territoriale Unversehrtheit, Sou-
veränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen.

60. JSC United Shipbuilding Corporation
Anschrift: 11 Bolshaya Tatarskaya Str., Moscow 115184, Russian Federation
Tel.: +7 495 617 33 00
Website: www.aoosk.ru
E-Mail: info@aoosk.ru
Die United Shipbuilding Corporation ist ein russischer staatseigener Schiffbaukon-
zern und der grösste Lieferant von Kriegsschiffen der russischen Marine. Er besitzt
mehrere Werften und Konstruktionsbüros.
Das grosse Landungsschiff "Pyotr Morgunov" des Projekts 11711, das von der
United Shipbuilding Corporation gebaut wurde, wurde bei der rechtswidrigen rus-
sischen Invasion der Ukraine im Jahr 2022 eingesetzt. Das der Schwarzmeerflotte
angehörende Patrouillenschiff "Vasily Bykov" des Projekts 22160, das von der
United Shipbuilding Corporation entworfen wurde, kam ebenfalls bei der russi-
schen Aggression gegen die Ukraine zum Einsatz.
Darüber hinaus entwickelte das im Eigentum der United Shipbuilding Corporation
stehende Konstruktionsbüro "Almaz" die Korvetten des Projekts 22800, von denen
einige auf den Werften gebaut wurden, die sich auf dem Gebiet der rechtswidrig
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annektierten Krim und Sewastopols befinden, und die zur Militarisierung der Halb-
insel Krim beigetragen haben.
Daher ist JSC United Shipbuilding Corporation verantwortlich für die materielle
oder finanzielle Unterstützung von Handlungen, die die territoriale Unversehrtheit,
Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen.

61. JSC Research and Production Corporation URALVAGONZAVOD
Anschrift: 28 Vostochnoe shosse., 622007, Nizhny Tagil, Sverdlovsk region, Rus-
sian Federation
Tel.: +7 3435 34 5000; +7 3435 33 47 12
E-Mail: web@uvz.ru
Website: http://uralvagonzavod.ru
Uralvagonzavod ist ein grosses russisches Maschinenbauunternehmen. Es ist der
einzige Hersteller von Militärpanzern in Russland.
Die von Uralvagonzavod an die russischen Streitkräfte gelieferten Panzer T-72B3
wurden von Russland während der rechtswidrigen Invasion der Ukraine im Jahr
2022 eingesetzt. Daher ist Uralvagonzavod verantwortlich für die materielle oder
finanzielle Unterstützung oder Durchführung von Handlungen, die die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder
bedrohen.

62. JSC Zelenodolsk Shipyard [A.M. Gorky Zelenodolsk Plant]
Anschrift: 5, Zavodskaya Str., 422546 Zelenodolsk, Republic of Tatarstan, Russian
Federation
Tel.: +7 (84371) 5-76-10, Fax: +7 (84371) 5-78-00
Website: www.zdship.ru
E-Mail: nfo@zdship.ru
Zelenodolsk Shipyard ist eines der grössten Schiffbauunternehmen in Russland.
Dort wurde das Patrouillenschiff "Vasily Bykov" der Schwarzmeerflotte gebaut,
das bei der rechtswidrigen russischen Invasion der Ukraine im Jahr 2022 eingesetzt
wurde. Am 24. Februar 2022 griff die "Vasily Bykov" die ukrainischen Soldaten an,
die die Schlangeninsel verteidigten.
Daher ist Zelenodolsk Shipyard verantwortlich für die materielle oder finanzielle
Unterstützung oder Durchführung von Handlungen, die die territoriale Unver-
sehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder
bedrohen.
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Anhang 9Anhang 9
(Art. 19 Abs. 1 Bst. a und b, 20 Abs. 3 Bst. c und 33 Bst. a)

Banken und andere Unternehmen, die Restriktionen auf dem Geld-Banken und andere Unternehmen, die Restriktionen auf dem Geld-

und Kapitalmarkt unterliegenund Kapitalmarkt unterliegen

1. Sberbank

2. VTB Bank

3. Gazprombank

4. Vnesheconombank (VEB)

5. Rosselkhozbank
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Anhang 10Anhang 10
(Art. 19 Abs. 2 Bst. a und b sowie 33 Bst. a)

Banken und andere Unternehmen, die Restriktionen auf dem Geld-Banken und andere Unternehmen, die Restriktionen auf dem Geld-

und Kapitalmarkt unterliegenund Kapitalmarkt unterliegen

1. Alfa Bank

2. Bank Otkritie

3. Bank Rossiya

4. Promsvyazbank
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Anhang 11Anhang 11
(Art. 19 Abs. 2 Bst. a und b sowie 33 Bst. a)

Banken und andere Unternehmen, die Restriktionen auf dem Geld-Banken und andere Unternehmen, die Restriktionen auf dem Geld-

und Kapitalmarkt unterliegenund Kapitalmarkt unterliegen

1. Almaz-Antey

2. Kamaz

3. Seehandelshafen Novorossiysk

4. Rostec (Russian Technologies State Corporation)

5. Russische Eisenbahn

6. JSC PO Sevmash

7. Sovcomflot

8. United Shipbuilding Corporation

9. Russisches Schiffsregister
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Anhang 12Anhang 12
(Art. 19 Abs. 3 Bst. a und 33 Bst. a)

Banken und andere Unternehmen die Restriktionen auf dem Geld- undBanken und andere Unternehmen die Restriktionen auf dem Geld- und

Kapitalmarkt unterliegenKapitalmarkt unterliegen

1. OPK Oboronproms

2. United Aircraft Corporation

3. Uralvagonzavod
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Anhang 13Anhang 13
(Art. 19 Abs. 3 Bst. a und 33 Bst. a)

Banken und andere Unternehmen, die Restriktionen auf dem Geld-Banken und andere Unternehmen, die Restriktionen auf dem Geld-

und Kapitalmarkt unterliegenund Kapitalmarkt unterliegen

1. Rosneft

2. Transneft

3. Gazprom Neft
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Anhang 14Anhang 14
(Art. 28 und 33 Bst. a)

Banken und andere Unternehmen, die Restriktionen auf dem Geld-Banken und andere Unternehmen, die Restriktionen auf dem Geld-

und Kapitalmarkt unterliegenund Kapitalmarkt unterliegen

1. Bank Otkritie

2. Novikombank

3. Promsvyazbank

4. Bank Rossiya

5. Sovcombank

6. Vnesheconombank (VEB)

7. VTB Bank
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Anhang 15Anhang 15
(Art. 32)

Juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die Restrik-Juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die Restrik-

tionen betreffend elektronische Kommunikationsdienste unterliegentionen betreffend elektronische Kommunikationsdienste unterliegen

1. RT - Russia Today English

2. RT - Russia Today UK

3. RT - Russia Today Germany

4. RT - Russia Today France

5. RT - Russia Today Spanish

6. Sputnik
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Anhang 16Anhang 164545

(Art. 25a Abs. 1 Bst. a)

Banken und andere Organisationen,Banken und andere Organisationen,

die Transaktionsverboten unterliegendie Transaktionsverboten unterliegen

1. OPK Oboronprom

2. United Aircraft Corporation

3. Uralvagonzavod

4. Rosneft

5. Transneft

6. Gazprom Neft

7. Almaz-Antey

8. Kamaz

9. Rostec (Russian Technologies State Corporation)

10. JSC PO Sevmash

11. Sovcomflot

12. United Shipbuilding Corporation
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Anhang 17Anhang 174646

(Art. 10a Abs. 1)

Güter und Technologien der SeeschifffahrtGüter und Technologien der Seeschifffahrt

Kategorie VI - Meeres- und SchiffstechnikKategorie VI - Meeres- und Schiffstechnik

X.A.VI.01 Schiffe, Systeme oder Ausrüstung der Meeres- und SchiffstechnikX.A.VI.01 Schiffe, Systeme oder Ausrüstung der Meeres- und Schiffstechnik
und besonders konstruierte Bestandteile hierfür, sowie Bestandteile undund besonders konstruierte Bestandteile hierfür, sowie Bestandteile und

Zubehör:Zubehör:

a) Navigationsausrüstung:a) Navigationsausrüstung:

Zolltarifnummer Bezeichnung

ex 8526 Geräte für Funkmessung und -ortung (Radar), Geräte für Funkna-
vigation und Geräte für Funkfernsteuerung

ex 8529 Teile, als ausschliesslich oder hauptsächlich für Geräte der Nrn.
8524 bis 8528 bestimmt erkennbar

ex 9014 Kompasse, einschliesslich Navigationskompasse; andere Naviga-
tionsinstrumente, -apparate und -geräte (einschliesslich Teile und
Zubehör)

b) Funkausrüstung:b) Funkausrüstung:

Zolltarifnummer Bezeichnung

ex 8517 Telefonapparate, einschliesslich Smartphones und andere Telefone
für zellulare Netze und für andere drahtlose Netze; andere Sende-
, Übermittlungs- oder Empfangsgeräte für Sprache, Bilder oder
andere Daten, einschliesslich Apparate für den Informationsaus-
tausch in einem drahtgebundenen oder drahtlosen Netz (wie ein
lokales Netz (LAN) oder ein Weitverkehrsnetz (WAN)), andere
als solche der Nrn. 8443, 8525, 8527 oder 8528 (einschliesslich
Teile)
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Anhang 18Anhang 184747

(Art. 15a Abs. 1)

Eisen- und StahlerzeugnisseEisen- und Stahlerzeugnisse

Zolltarif-
nummer

Bezeichnung

7208 Flachgewallte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer
Breite von 600 mm oder mehr, warm gewalzt, weder plattiert noch über-
zogen

7209 Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer
Breite von 600 mm oder mehr, kalt gewalzt, weder plattiert noch über-
zogen

7210 Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer
Breite von 600 mm oder mehr, plattiert oder überzogen Bleche mit metal-
lischem Überzug

7211 Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer
Breite von weniger als 600 mm, weder plattiert noch überzogen

7212 Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer
Breite von weniger als 600 mm, plattiert oder überzogen

7213 Walzdraht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl

7214 Stabeisen und Stabstahl, nicht legiert, nur geschmiedet, warm gewalzt,
warm stranggepresst oder warm gezogen, auch nach dem Walzen ver-
wunden

7215 Anderes Stabeisen und anderer Stabstahl, nicht legiert

7216 10 Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl

7216 21 Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl

7216 22 Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl

7216 31 Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl

7216 32 Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl

7216 33 Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl

7216 40 Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl

7216 50 Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl
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7216 99 Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl

7217 Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl

7219 Flachgewalzte Erzeugnisse aus rostfreiem Stahl, mit einer Breite von 600
mm oder mehr

7220 Flachgewalzte Erzeugnisse aus rostfreiem Stahl, mit einer Breite von
weniger als 600 mm

7221
7222

Walzdraht aus rostfreiem Stahl
Stäbe, Stangen und Profile, aus rostfreiem Stahl

7225 19 Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legierten Stahl, mit einer Breite
von 600 mm oder mehr

7225 30 Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legierten Stahl, mit einer Breite
von 600 mm oder mehr

7225 40 Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legierten Stahl, mit einer Breite
von 600 mm oder mehr

7225 50 Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legierten Stahl, mit einer Breite
von 600 mm oder mehr

7225 91 Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legierten Stahl, mit einer Breite
von 600 mm oder mehr

7225 92 Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legierten Stahl, mit einer Breite
von 600 mm oder mehr

7225 99 Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legierten Stahl, mit einer Breite
von 600 mm oder mehr

7226 19 Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legierten Stahl, mit einer Breite
von weniger als 600 mm

7226 20 Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legierten Stahl, mit einer Breite
von weniger als 600 mm

7226 92 Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legierten Stahl, mit einer Breite
von weniger als 600 mm

7226 99 Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legierten Stahl, mit einer Breite
von weniger als 600 mm

7227 Walzdraht aus anderem legierten Stahl

7228 10 Stäbe, Stangen und Profile, aus anderem legierten Stahl; Hohlbohrerstäbe
aus legiertem oder nicht legiertem Stahl

7228 20 Stäbe, Stangen und Profile, aus anderem legierten Stahl; Hohlbohrerstäbe
aus legiertem oder nicht legiertem Stahl
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7228 30 Stäbe, Stangen und Profile, aus anderem legierten Stahl; Hohlbohrerstäbe
aus legiertem oder nicht legiertem Stahl

7228 50 Stäbe, Stangen und Profile, aus anderem legierten Stahl; Hohlbohrerstäbe
aus legiertem oder nicht legiertem Stahl

7228 60 Stäbe, Stangen und Profile, aus anderem legierten Stahl; Hohlbohrerstäbe
aus legiertem oder nicht legiertem Stahl

7228 70 Stäbe, Stangen und Profile, aus anderem legierten Stahl; Hohlbohrerstäbe
aus legiertem oder nicht legiertem Stahl

7228 80 Stäbe, Stangen und Profile, aus anderem legierten Stahl; Hohlbohrerstäbe
aus legiertem oder nicht legiertem Stahl

7301 10 Spundwandeisen

7302 10 Schienen

7302 40 Laschen und Unterlagsplatten

7304 Rohre und Hohlprofile, nahtlos, aus Eisen oder Stahl

7305 Andere Rohre (z. B. geschweisst oder genietet), mit kreisförmigem Quer-
schnitt, mit einem äusseren Durchmesser von mehr als 406,4 mm, aus Eisen
oder Stahl

7306 Andere Rohre und Hohlprofile (z. B. geschweisst, genietet, gefalzt oder mit
einfach aneinandergefügten Rändern), aus Eisen oder Stahl
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Anhang 19Anhang 194848

(Art. 15b Abs. 1)

LuxusgüterLuxusgüter

Sofern in diesem Anhang nichts anderes angegeben ist, gilt das Verbot nachSofern in diesem Anhang nichts anderes angegeben ist, gilt das Verbot nach
Art. 15b für Luxusgüter mit einem Stückpreis von über 300 Franken.Art. 15b für Luxusgüter mit einem Stückpreis von über 300 Franken.

1. Pferde1. Pferde

Zolltarifnummer Bezeichnung

0101 21 reinrassige Zuchttiere

0101 29 andere

2. Kaviar und Kaviarersatz2. Kaviar und Kaviarersatz

Zolltarifnummer Bezeichnung

1604 31 Kaviar

1604 32 Kaviarersatz

3. Trüffel und Zubereitungen daraus3. Trüffel und Zubereitungen daraus

Zolltarifnummer Bezeichnung

0709 56 00 Trüffel

ex 0710 80 90 andere

ex 0711 59 00 andere

ex 0712 39 00 andere

ex 2001 90 98 andere

2003 90 10 Trüffel

ex 2103 90 90 andere

ex 2104 10 00 Zubereitungen zum Herstellen von Suppen oder Brühen; Suppen
und Brühen, zubereitet

ex 2106 90 Lebensmittelzubereitungen, anderweit weder genannt noch inbe-
griffen

4. Weine (einschliesslich Schaumweine), Biere, Branntweine und andere alko-4. Weine (einschliesslich Schaumweine), Biere, Branntweine und andere alko-
holhaltige Getränkeholhaltige Getränke
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Zolltarifnummer Bezeichnung

2203 00 Bier aus Malz

2204 10 Schaumwein

2204 21 anderer Wein, in Behältnissen mit einem Fassungsvermögen von
nicht mehr als 2 l

2204 29 Anderer Wein

2205 Wermutwein und andere Weine aus frischen Weintrauben, mit
Pflanzen oder anderen Stoffen aromatisiert

2206 00 Andere gegorene Getränke (z. B. Apfelwein, Birnenwein, Met,
Sake); Mischungen von gegorenen Getränken sowie Mischungen
von gegorenen Getränken und nichtalkoholischen Getränken,
anderweit weder genannt noch inbegriffen

2207 10 Ethylalkohol, nicht denaturiert, mit einem Alkoholgehalt von 80 %
Vol. oder mehr

ex 2208 Ethylalkohol, nicht denaturiert, mit einem Alkoholgehalt von
weniger als 80 % Vol.; Branntwein, Likör und andere Spirituosen

5. Zigarren und Zigarillos5. Zigarren und Zigarillos

Zolltarifnummer Bezeichnung

2402 10 Zigarren (einschliesslich Stumpen) und Zigarillos, Tabak enthaltend

ex 2402 90 andere

6. Parfüms, Toilettenwasser und Kosmetikartikel, einschliesslich Schönheits-6. Parfüms, Toilettenwasser und Kosmetikartikel, einschliesslich Schönheits-
und Schminkproduktenund Schminkprodukten

Zolltarifnummer Bezeichnung

3303 Parfüm und Toilettenwasser

3304 Schönheitsmittel Schminken und Hautpflegemittel, zubereitet aus-
genommen Arzneiwaren, einschliesslich Sonnenschutz- oder Bräu-
nungsmittel; Zubereitungen für die Hand- oder Fusspflege

3305 Zubereitungen für die Haarpflege

3307 Zubereitungen zur Verwendung vor, beim oder nach dem Rasieren,
Körperdesodorierungsmittel, zubereitete Badezusätze, Enthaa-
rungsmittel, andere zubereitete Riechstoffe oder Körperpflege-
mittel und andere kosmetische Zubereitungen, anderweit weder
genannt noch inbegriffen; zubereitete Raumdesodorierungsmittel,
auch nicht parfümiert, auch mit desinfizierenden Eigenschaften
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6704 Perücken, Bärte, Augenbrauen, Augenwimpern, Locken und ähn-
liche Waren, aus Menschenhaaren, Tierhaaren oder Spinnstoffen;
Waren aus Menschenhaaren, anderweit weder genannt noch inbe-
griffen

7. Leder-, Sattler- und Reiseartikel, Handtaschen und ähnliche Artikel7. Leder-, Sattler- und Reiseartikel, Handtaschen und ähnliche Artikel

Zolltarifnummer Bezeichnung

4201 Sattlerwaren für alle Tiere (einschliesslich Zugtaue, Leinen, Knie-
kappen, Maulkörbe, Satteldecken, Satteltaschen, Hundedecken und
ähnliche Waren), aus Stoffen aller Art

4202 Reisekoffer, Handkoffer aller Art, einschliesslich Toiletten- und
Dokumentenkoffer, Aktenmappen, Schulsäcke, Brillenetuis, Etuis
für Ferngläser, Fotoapparate, Filmkameras, Musikinstrumente oder
Waffen und ähnliche Behältnisse; Reisetaschen, Isoliertaschen für
Lebensmittel und Getränke, Toilette-Necessaires, Rucksäcke,
Handtaschen, Einkaufstaschen, Brieftaschen, Geldbeutel, Karten-
taschen, Zigarettenetuis, Tabakbeutel, Werkzeugtaschen, Taschen
für Sportgeräte, Schachteln für Flakons oder Schmuck, Puderdosen,
Etuis für Gold- und Silberschmiedewaren und ähnliche Behältnisse
aus Leder, rekonstituiertem Leder, Kunststofffolien, Spinnstoffen,
Vulkanfiber oder Pappe, oder ganz oder vorwiegend mit diesen
Stoffen oder Papier überzogen

4205 00 andere Waren aus Leder oder rekonstituiertem Leder

9605 Reisezusammenstellungen (Necessaires) von Waren zur Körper-
pflege, zum Nähen oder zum Reinigen von Schuhen oder Beklei-
dungen

8. Mäntel oder andere Kleidung, Bekleidungszubehör und Schuhe (unab-8. Mäntel oder andere Kleidung, Bekleidungszubehör und Schuhe (unab-
hängig von dem verwendeten Material)hängig von dem verwendeten Material)

Zolltarifnummer Bezeichnung

4203 Bekleidung und Bekleidungszubehör, aus Leder oder rekonstitu-
iertem Leder

4303 Bekleidung, Bekleidungszubehör und andere Waren aus Pelzfellen

6101 Mäntel, Cabans, ärmellose Umhänge (Capes), Anoraks, Blousons
(Windjacken) und ähnliche Waren, gewirkt oder gestrickt, für
Männer oder Knaben, ausgenommen Waren der Nr. 6103

6102 Mäntel, Cabans, ärmellose Umhänge (Capes), Anoraks, Blousons
(Windjacken) und ähnliche Waren, gewirkt oder gestrickt, für
Frauen oder Mädchen, ausgenommen Waren der Nr. 6104

6103 Anzüge, Ensembles, Vestons (Jacken, Kittel), lange Hosen, Latz-
hosen, Kniebundhosen und kurze Hosen (andere als Badehosen),
gewirkt oder gestrickt, für Männer oder Knaben
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6104 Kostüme (Tailleurs), Ensembles, Jacken, Kleider (Röcke), Jupes,
Hosenjupes, lange Hosen, Latzhosen, Kniebundhosen und kurze
Hosen (andere als Badehosen), gewirkt oder gestrickt, für Frauen
oder Mädchen

6105 Hemden, gewirkt oder gestrickt, für Männer oder Knaben

6106 Blusen und Hemdblusen, gewirkt oder gestrickt, für Frauen oder
Mädchen

6107 Slips und andere Unterhosen, Nachthemden, Schlafanzüge
(Pyjamas), Bademäntel, Hauskleider und ähnliche Waren, gewirkt
oder gestrickt, für Männer oder Knaben

6108 Unterröcke, Halbunterröcke, Slips und andere Unterhosen, Nacht-
hemden, Schlafanzüge (Pyjamas), Negligés, Bademäntel, Haus-
kleider und ähnliche Waren, gewirkt oder gestrickt, für Frauen oder
Mädchen

6109 T-Shirts und Unterleibchen (Unterhemden), gewirkt oder gestrickt

6110 Pullover, Westen (Cardigans), Gilets und ähnliche Waren, ein-
schliesslich Unterziehpullis, gewirkt oder gestrickt

6111 Bekleidung und Bekleidungszubehör, gewirkt oder gestrickt, für
Kleinkinder

6112 Trainingsanzüge, Skianzüge und Skiensembles, Badeanzüge und -
hosen, gewirkt oder gestrickt

6113 Bekleidung aus gewirkten oder gestrickten Stoffen der Nrn. 5903,
5906 oder 5907

6114 Andere Bekleidung, gewirkt oder gestrickt

6115 Strumpfhosen, Strümpfe, Kniestrümpfe, Socken und andere
Strumpfwaren, einschliesslich Strumpfhosen, Strümpfe und Knie-
strümpfe mit degressiver Kompression (z.B. Krampfadern-
strümpfe), gewirkt oder gestrickt

6116 Handschuhe, Halbhandschuhe (Handschuhe ohne Fingerspitzen)
und Fausthandschuhe, gewirkt oder gestrickt

6117 Anderes konfektioniertes Bekleidungszubehör, gewirkt oder
gestrickt; Teile von Bekleidung oder von Bekleidungszubehör,
gewirkt oder gestrickt

6201 Mäntel, Cabans, ärmellose Umhänge (Capes), Anoraks, Blousons
(Windjacken) und ähnliche Waren, für Männer oder Knaben, aus-
genommen Waren der Nr. 6203

6202 Mäntel, Cabans, ärmellose Umhänge (Capes), Anoraks, Blousons
(Windjacken) und ähnliche Waren, für Frauen oder Mädchen, aus-
genommen Waren der Nr. 6204
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6203 Anzüge, Ensembles, Vestons (Jacken, Kittel), lange Hosen, Latz-
hosen, Kniebundhosen und kurze Hosen (andere als Badehosen),
für Männer oder Knaben

6204 Kostüme (Tailleurs), Ensembles, Jacken, Kleider (Röcke), Jupes,
Hosenjupes, lange Hosen, Latzhosen, Kniebundhosen und kurze
Hosen (andere als Badehosen), für Frauen oder

6205 Hemden für Männer oder Knaben

6206 Blusen und Hemdblusen, für Frauen oder Mädchen

6207 Unterleibchen, Slips und andere Unterhosen, Nachthemden,
Schlafanzüge (Pyjamas), Bademäntel, Hauskleider und ähnliche
Waren, für Männer oder Knaben

6208 Unterleibchen und Unterhemden, Unterröcke, Halbunterröcke,
Slips und andere Unterhosen, Nachthemden, Schlafanzüge
(Pyjamas), Negligés, Bademäntel, Hauskleider und ähnliche Waren,
für Frauen oder Mädchen

6209 Bekleidung und Bekleidungszubehör, für Kleinkinder

6210 Bekleidung aus Erzeugnissen der Nrn. 5602, 5603, 5903, 5906 oder
5907

6211 Trainingsanzüge, Skianzüge und Skiensembles, Badeanzüge und -
hosen; andere Bekleidung

6212 Büstenhalter, Hüftgürtel, Korsette, Hosenträger, Strumpfhalter,
Strumpfbänder und ähnliche Waren, und Teile davon, auch gewirkt
oder gestrickt

6213 Taschentücher und Ziertaschentücher

6214 Schals, Umschlagtücher, Halstücher, Kragenschoner, Kopftücher,
Schleier und ähnliche Waren

6215 Krawatten, Papillons (Fliegen) und Halstuchkrawatten

6216 Handschuhe, Halbhandschuhe (Handschuhe ohne Fingerspitzen)
und Fausthandschuhe

6217 Anderes konfektioniertes Bekleidungszubehör; Teile von Beklei-
dung oder von Bekleidungszubehör, andere als solche der Nr. 6212

6401 Wasserdichte Schuhe mit Laufsohlen und Oberteil aus Kautschuk
oder Kunststoff, bei denen der Oberteil weder mit der Laufsohle
durch Nähen, Nieten, Nageln, Schrauben, Stecken oder ähnliche
Verfahren zusammengefügt ist noch aus verschiedenen, durch die
gleichen Verfahren zusammengesetzten Teilen besteht

6402 20 Schuhe mit Oberteil aus Riemen oder Bändern, die mit Zapfen an
der Sohle befestigt sind
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6402 91 den Knöchel bedeckend

6402 99 andere

6403 19 andere

6403 20 Schuhe mit Laufsohlen aus Leder und Oberteil aus Lederriemen,
die über den Spann und um die grosse Zehe führen

6403 40 Andere Schuhe, mit einem Metallschutz in der Vorderkappe

6403 51 den Knöchel bedeckend

6403 59 andere

6403 91 den Knöchel bedeckend

6403 99 andere

ex 6404 19 Pantoffeln und andere Hausschuhe

6404 20 Schuhe mit Laufsohlen aus Leder oder rekonstituiertem Leder

6405 Andere Schuhe

6504 Hüte und andere Kopfbedeckungen, geflochten oder durch Verbin-
dung von Streifen hergestellt, aus Stoffen aller Art, auch ausgestattet

6505 Hüte und andere Kopfbedeckungen, gewirkt oder gestrickt oder
aus Stücken (ausgenommen Streifen) von Spitzen, Filz oder anderen
Spinnstofferzeugnissen hergestellt, auch ausgestattet; Haarnetze aus
Stoffen aller Art, auch ausgestattet

6506 99 Andere Hüte und Kopfbedeckungen, auch ausgestattet, aus anderen
Stoffen

6601 91 Schirme mit teleskopischem Unter- oder Griffstock

6601 99 andere

6602 Spazierstöcke, Sitzstöcke, Peitschen, Reitpeitschen und ähnliche
Waren

ex 9619 Windeln und Windeleinlagen für Säuglinge und Kleinkinder

9. Teppiche, Läufer und Tapisserien, handgefertigt oder nicht9. Teppiche, Läufer und Tapisserien, handgefertigt oder nicht

Zolltarifnummer Bezeichnung

5701 Teppiche aus Spinnstoffen, geknüpft, auch konfektioniert

5702 10 Kelim, Sumak, Karamanie und ähnliche handgewebte Teppiche

5702 20 Bodenbeläge aus Kokos

946.224.2 Ein- und Ausfuhr. Zahlungsverkehr

428 Fassung: 30.03.2022



5702 31 andere, mit Flor, nicht konfektioniert, aus Wolle oder feinen Tier-
haaren

5702 32 andere, mit Flor, nicht konfektioniert, aus synthetischen oder
künstlichen Spinnstoffen

5702 39 andere, aus anderen Spinnstoffen

5702 41 andere, mit Flor, konfektioniert, aus Wolle oder feinen Tierhaaren

5702 42 andere, mit Flor, konfektioniert, aus synthetischen oder künstli-
chen Spinnstoffen

5702 50 andere, ohne Flor, nicht konfektioniert

5702 91 andere, ohne Flor, konfektioniert, aus Wolle oder feinen Tierhaaren

5702 92 andere, ohne Flor, konfektioniert, aus synthetischen oder künstli-
chen Spinnstoffen

5702 99 andere, ohne Flor, konfektioniert, aus anderen Spinnstoffen

5703 00 00 Teppiche und andere Bodenbeläge aus Spinnstoffen (einschliesslich
Rasen), getuftet, auch konfektioniert

5704 Teppiche und andere Bodenbeläge, aus Filz, weder getuftet noch
beflockt, auch konfektioniert

5705 Andere Teppiche und Bodenbeläge aus Spinnstoffen, auch konfek-
tioniert

5805 Tapisserien, handgewebt (Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais
und ähnliche) und Tapisserien als Nadelarbeit (z. B. Petit-Point,
Kreuzstich), auch konfektioniert

10. Perlen, Edelsteine und Schmucksteine, Artikel aus Perlen, Schmuck,10. Perlen, Edelsteine und Schmucksteine, Artikel aus Perlen, Schmuck,
Gold- und SilberschmiedewarenGold- und Silberschmiedewaren

Zolltarifnummer Bezeichnung

7101 Echte Perlen oder Zuchtperlen, auch bearbeitet oder assortiert,
jedoch weder aufgereiht noch montiert oder gefasst; echte Perlen
oder Zuchtperlen, zur Erleichterung des Transportes vorüberge-
hend aufgereiht

ex 7102 Diamanten, auch bearbeitet, jedoch weder montiert noch gefasst,
ausgenommen für industrielle Zwecke

7103 Edelsteine und Schmucksteine, andere als Diamante, auch bear-
beitet oder assortiert, jedoch weder aufgereiht noch montiert oder
gefasst; Edelsteine und Schmucksteine, andere als Diamante, nicht
assortiert, zur Erleichterung des Transportes vorübergehend aufge-
reiht
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ex 7104 91 00 Diamanten, ausgenommen zu industriellen Zwecken

7105 Staub und Pulver von Edelsteinen, Schmucksteinen oder syntheti-
schen Steinen

7106 Silber (einschliesslich vergoldetes oder platiniertes Silber), in Roh-
form oder in Form von Halbzeug oder Pulver

7107 Silberplattierungen auf unedlen Metallen, in Rohform oder in Form
von Halbzeug

7108 Gold (einschliesslich platiniertes Gold), in Rohform oder in Form
von Halbzeug oder Pulver

7109 Goldplattierungen auf unedlen Metallen oder auf Silber, in Roh-
form oder in Form von Halbzeug

7110 Platin (inkl. Iridium, Osmium, Palladium, Rhodium und Ruthe-
nium), in Rohform oder in Form von Halbzeug oder Pulver

7111 Platinplattierungen auf unedlen Metallen, auf Silber oder auf Gold,
in Rohform oder in Form von Halbzeug

7113 Bijouterie und Juwelierwaren und Teile davon, aus Edelmetallen
oder Edelmetallplattierungen

7114 Gold- und Silberschmiedewaren und Teile davon, aus Edelmetallen
oder Edelmetallplattierungen

7115 Andere Waren aus Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen

7116 Waren aus echten Perlen oder Zuchtperlen, aus Edelsteinen,
Schmucksteinen, synthetischen oder rekonstituierten Steinen

11. Münzen und Banknoten, ausgenommen gesetzliche Zahlungsmittel11. Münzen und Banknoten, ausgenommen gesetzliche Zahlungsmittel

Zolltarifnummer Bezeichnung

ex 4907 Banknoten

7118 10 Münzen (ausgenommen Goldmünzen), andere als gesetzliche Zah-
lungsmittel

7118 90 andere

12. Bestecke aus Edelmetallen und mit Edelmetallen überzogene oder plat-12. Bestecke aus Edelmetallen und mit Edelmetallen überzogene oder plat-
tierte Bestecketierte Bestecke

Zolltarifnummer Bezeichnung

ex 8214 Andere Messerschmiedewaren (z. B. Haarschneide- und Scherma-
schinen, Spaltmesser, Hackmesser und Wiegemesser für Metzger
und zum Küchengebrauch und Papiermesser); Messerschmiede-
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waren und Zusammenstellungen, zur Hand- oder Fusspflege (ein-
schliesslich Nagelfeilen)

ex 8215 Löffel, Gabeln, Schöpfkellen, Schaumlöffel, Tortenschaufeln,
Fischmesser, Buttermesser, Zuckerzangen und ähnliche Waren

ex 9307 Säbel, Degen, Bajonette, Lanzen und andere blanke Waffen, Teile
davon sowie Scheiden

13. Geschirr aus Porzellan, Steingut oder feinen Erden13. Geschirr aus Porzellan, Steingut oder feinen Erden

Zolltarifnummer Bezeichnung

6911 Geschirr, andere Haushalts- oder Hauswirtschaftsartikel und
Hygiene- oder Toilettenartikel, aus Porzellan

6912 Geschirr, andere Haushalt- oder Hauswirtschaftsartikel und
Hygiene- oder Toilettenartikel, aus anderem Keramik als Porzellan

6914 Andere Waren aus Keramik

14. Artikel aus Bleikristall14. Artikel aus Bleikristall

Zolltarifnummer Bezeichnung

ex 7009 91 Spiegel aus Glas, nicht gerahmt

ex 7009 92 Spiegel aus Glas, gerahmt

ex 7010 Ballons, Korbflaschen, Flaschen, Flakons, Einmachgläser, Töpfe,
Verpackungsröhrchen, Ampullen und andere Behältnisse zu Trans-
port- oder Verpackungszwecken, aus Glas; Konservengläser;
Stöpsel, Deckel und andere Verschlüsse, aus Glas

7013 22 aus Bleikristallglas

7013 33 aus Bleikristallglas

7013 41 aus Bleikristallglas

7013 91 aus Bleikristallglas

ex 7018 10 Glasperlen, Nachahmungen von echten Perlen oder Zuchtperlen,
Nachahmungen von Edelsteinen und Schmucksteinen und ähnliche
Glaskurzwaren

ex 7018 90 andere

ex 7020 00 80 andere Glaswaren, andere

ex 9405 50 nicht elektrische Leuchten und Beleuchtungskörper

ex 9405 91 Teile, aus Glas
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15. Elektronische Artikel für den häuslichen Gebrauch im Wert von mehr als15. Elektronische Artikel für den häuslichen Gebrauch im Wert von mehr als
750 CHF750 CHF

Zolltarifnummer Bezeichnung

ex 8414 51 Tisch-, Boden-, Wand-, Decken-, Dach- oder Fensterventilatoren,
mit eingebautem Elektromotor mit einer Leistung von nicht mehr
als 125 W

ex 8414 59 andere

ex 8414 60 Abzugshauben mit einer grössten waagrechten Seitenlänge von
nicht mehr als 120 cm

ex 8415 10 der zum Befestigen an Fenstern, Wänden, Decken oder Böden her-
gerichteten Art, in Form von Kompaktgeräten oder "Split-Sys-
temen" (bestehend aus getrennt voneinander platzierten Ele-
menten)

ex 8418 10 kombinierte Kühl- und Gefrierschränke mit separaten Aussentüren
oder Aussenschubladen oder einer Kombination dieser Elemente

ex 8418 21 Kompressionskühlschränke

ex 8418 29 andere

ex 8418 30 Gefriertruhen mit einem Fassungsvermögen von nicht mehr als 800
l

ex 8418 40 Gefrierschränke mit einem Fassungsvermögen von nicht mehr als
900 l

ex 8419 81 zum Zubereiten heisser Getränke oder zum Kochen oder Auf-
wärmen von Speisen

ex 8422 11 Geschirrspülmaschinen von der im Haushalt verwendeten Art

ex 8423 10 Personenwaagen, einschliesslich Säuglingswaagen; Haushalts-
waagen

ex 8443 12 Büro-Offsetdruckmaschinen und -apparate, für Bogen, die unge-
faltet auf einer Seite nicht mehr als 22 cm und auf der anderen Seite
nicht mehr als 36 cm messen

ex 8443 31 Maschinen, die mindestens zwei der Funktionen Drucken,
Kopieren oder Übertragen von Fernkopien verrichten und an eine
automatische Datenverarbeitungsmaschine oder ein Netzwerk
angeschlossen werden können

ex 8443 32 andere Geräte, die an eine automatische Datenverarbeitungsma-
schine oder ein Netzwerk angeschlossen werden können

ex 8443 39 andere

ex 8450 11 Waschvollautomaten
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ex 8450 12 andere Waschmaschinen, mit eingebauter Wäscheschleuder

ex 8450 19 andere

ex 8451 21 Maschinen zum Trocknen, mit einem Fassungsvermögen an Tro-
ckenwäsche von nicht mehr als 10 kg

ex 8452 10 Haushaltsnähmaschinen

ex 8470 10 elektronische Rechenmaschinen, die unabhängig von einer externen
Stromquelle betrieben werden können und Taschengeräte mit
Rechenfunktion, zum Aufzeichnen, Wiedergeben und Anzeigen
von Daten

ex 8470 21 andere elektronische Rechenmaschinen, druckende

ex 8470 29 andere

ex 8470 30 andere Rechenmaschinen

ex 8471 Automatische Datenverarbeitungsmaschinen und ihre Einheiten;
magnetische oder optische Schriftleser, Maschinen zum Auf-
zeichnen von Daten auf Datenträger in Form eines Codes und
Maschinen zum Verarbeiten dieser Daten, anderweit weder genannt
noch inbegriffen

ex 8472 90 andere Büromaschinen und -apparate, andere

ex 8479 60 Luftkühlgeräte, nach dem Verdunstungsprinzip arbeitend

ex 8508 11 00 Staubsauger mit einer Leistung von nicht mehr als 1 500 W und
einem Fassungsvermögen des Staubbehälters von nicht mehr als 20
l

ex 8508 19 andere

ex 8508 60 andere Staubsauger

ex 8509 80 andere Geräte

ex 8516 31 Haartrockner

ex 8516 50 00 Mikrowellenöfen

ex 8516 60 Vollherde

ex 8516 71 Kaffee- oder Teemaschinen

ex 8516 72 Brotröster (Toaster)

ex 8516 79 andere

ex 8517 11 drahtgebundene Telefonapparate mit drahtlosem Handapparat

ex 8517 13 Smartphones
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ex 8517 18 andere

ex 8517 61 Basisstationen

ex 8517 62 Apparate zum Empfangen, Konvertieren, Senden und Übermitteln
oder Wiederherstellen von Sprache, Bildern oder anderen Daten,
einschliesslich Vermittlungs- und Wegewahlapparate

ex 8517 69 andere

ex 8526 91 Geräte für Funknavigation

ex 8529 10 Innenantennen für Rundfunk- und Fernsehempfang, einschliesslich
Geräteeinbauantennen

ex 8529 10 Antennen und Antennenreflektoren aller Art; Teile, die erkennbar
gemeinsam mit diesen Waren verwendet werden

ex 8531 10 elektrische Diebstahlalarmgeräte oder Feuermelder und ähnliche
Geräte

ex 8543 70 Geräte mit Übersetzungs- oder Wörterbuchfunktionen

ex 8543 70 Antennenverstärker

ex 8543 70 Sonnenbänke, Sonnenlampen und ähnliche Bräunungsgeräte

ex 8543 70 andere

ex 9504 50 00 Video-Spielkonsolen und -geräte, andere als solche der Nr. 9504.30

ex 9504 90 andere

16. Elektrische/elektronische oder optische Aufzeichnungs- und Wiedergabe-16. Elektrische/elektronische oder optische Aufzeichnungs- und Wiedergabe-
geräte für Ton und Bild im Wert von mehr als 1 000 CHFgeräte für Ton und Bild im Wert von mehr als 1 000 CHF

Zolltarifnummer Bezeichnung

ex 8519 Tonaufnahmegeräte; Tonwiedergabegeräte; Tonaufnahme- und -
wiedergabegeräte

ex 8521 Videogeräte zur Bild- und Tonaufzeichnung oder -wiedergabe,
auch mit eingebautem Videosignalempfänger

ex 8527 Empfangsgeräte für den Rundfunk, auch in einem gemeinsamen
Gehäuse mit einem Tonaufnahme- oder Tonwiedergabegerät oder
einer Uhr kombiniert

ex 8528 71 nicht für den Einbau eines Videobildschirms hergerichtet

ex 8528 72 andere, für mehrfarbiges Bild

ex 9006 Fotografische Aufnahmeapparate; Blitzlichtgeräte und -vorrich-
tungen, einschliesslich Blitzlichtlampen, für fotografische Zwecke,
ausgenommen Entladungslampen der Nr. 8539
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ex 9007 Kinematografische Kameras und Projektoren, auch mit eingebauten
Tonaufnahme- oder Tonwiedergabegeräten

17. Fahrzeuge, mit der Ausnahme von Krankenwagen, für die Beförderung17. Fahrzeuge, mit der Ausnahme von Krankenwagen, für die Beförderung
von Personen auf dem Land-, Luft- oder Seeweg im Wert von mehr als 50 000von Personen auf dem Land-, Luft- oder Seeweg im Wert von mehr als 50 000

CHF/Stück, einschliesslich Seilschwebebahnen, Sesselliften und Schlepp-CHF/Stück, einschliesslich Seilschwebebahnen, Sesselliften und Schlepp-
liften, Zugmechanismen für Standseilbahnen, oder Motorräder im Wert vonliften, Zugmechanismen für Standseilbahnen, oder Motorräder im Wert von

mehr als 5 000 CHF/Stück sowie Zubehör und Ersatzteile dafürmehr als 5 000 CHF/Stück sowie Zubehör und Ersatzteile dafür

Zolltarifnummer Bezeichnung

ex 4011 10 neue Luftreifen, aus Kautschuk, der für Personenautomobile (ein-
schliesslich "Breaks" und Rennwagen) verwendeten Art

ex 4011 20 neue Luftreifen, aus Kautschuk, der für Gesellschaftswagen oder
Lastwagen verwendeten Art

ex 4011 30 neue Luftreifen, aus Kautschuk, von der für Luftfahrzeuge verwen-
deten Art

ex 4011 40 neue Luftreifen, aus Kautschuk, der für Motorräder verwendeten
Art

ex 4011 90 neue Luftreifen, aus Kautschuk, andere

ex 7009 10 Rückspiegel für Fahrzeuge

ex 8407 Hubkolben- oder Kreiskolbenmotoren mit Funkenzündung (Ver-
brennungsmotoren)

ex 8408 Hubkolben- oder Kreiskolbenmotoren mit Funkenzündung (Ver-
brennungsmotoren)

ex 8409 Teile, erkennbar als ausschliesslich oder hauptsächlich für Motoren
der Nrn. 8407 oder 8408 bestimmt

ex 8411 Turbostrahltriebwerke, Turbopropellertriebwerke und andere Gas-
turbinen

ex 8428 60 Seilschwebebahnen (einschliesslich Sessellifte und Schlepplifte);
Zugmechanismen für Standseilbahnen

ex 8431 39 Zubehör und Ersatzteile für Seilschwebebahnen, Sessellifte und
Schlepplifte; Zugmechanismen für Standseilbahnen

ex 8483 Hubkolben- oder Kreiskolbenmotoren mit Funkenzündung (Ver-
brennungsmotoren)

ex 8511 Elektrische Zündapparate, Zündvorrichtungen und Anlasser für
Motoren mit Funken- oder Kompressionszündung (z. B. Magnet-
zünder, Lichtmagnetzünder, Zündspulen, Zünd- oder Glüh-
kerzen); mit diesen Motoren verwendete Generatoren (z. B. Gleich-
und Wechselstromerzeuger) und Lade- oder Rückstromschalter
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ex 8512 20 andere Beleuchtungsgeräte oder Geräte zum Geben von sichtbaren
Signalen

ex 8512 30 Diebstahlalarmanlagen von der für Kraftfahrzeuge verwendeten
Art

ex 8512 30 andere

ex 8512 40 Scheibenwischer, Scheibenentfroster und Vorrichtungen gegen das
Beschlagen der Fensterscheiben

ex 8544 30 Zündkabelsätze und andere Kabelsätze der für Beförderungsmittel
verwendeten Art

ex 8603 Triebwagen und Schienenbusse, ausgenommen solche der Nr. 8604

ex 8605 Personenwagen, Gepäckwagen, Postwagen und andere schienenge-
bundene Spezialwagen (ausgenommen Wagen der Nr. 8604 )

ex 8607 Teile von Schienenfahrzeugen

ex 8702 Automobile zum Befördern von 10 Personen oder mehr, ein-
schliesslich Fahrer

ex 8703 Personenautomobile und andere hauptsächlich zum Befördern von
Personen gebaute Automobile (andere als solche der Nr. 8702), ein-
schliesslich "Breaks" und Rennwagen

ex 8706 Chassis für Motorfahrzeuge der Nrn. 8701 bis 8705, mit Motor

ex 8707 Karosserien für Motorfahrzeuge der Nrn. 8701 bis 8705, ein-
schliesslich Führerkabinen

ex 8708 Teile und Zubehör für Motorfahrzeuge der Nrn. 8701 bis 8705

ex 8711 Motorräder (einschliesslich Motorfahrräder) und Fahrräder mit
Hilfsmotor, auch mit Seitenwagen; Seitenwagen

ex 8712 Zweiräder und andere Fahrräder (einschliesslich Lastendreiräder),
ohne Motor

ex 8714 Teile und Zubehör für Fahrzeuge der Nrn. 8711 bis 8713

ex 8716 10 Anhänger, einschliesslich Sattelanhänger, in der Art von Caravans,
zu Wohn- oder Campingzwecken

ex 8716 40 andere Anhänger, einschliesslich Sattelanhänger

ex 8716 90 Teile

ex 8901 10 Passagierschiffe, Schiffe für Kreuzfahrten und ähnliche Schiffe,
hauptsächlich zum Befördern von Personen geeignet; Fährschiffe

ex 8901 90 andere Schiffe zum Befördern von Waren und andere Schiffe zum
gleichzeitigen Befördern von Personen und Waren geeignet

946.224.2 Ein- und Ausfuhr. Zahlungsverkehr

436 Fassung: 30.03.2022



ex 8903 00 00 Jachten und andere Vergnügungs- oder Sportboote; Ruderboote,
Kanus

18. Uhren und Armbanduhren sowie Teile davon18. Uhren und Armbanduhren sowie Teile davon

Zolltarifnummer Bezeichnung

ex 9101 Armbanduhren, Taschenuhren und ähnliche Uhren (einschliesslich
Stoppuhren vom gleichen Typ), mit Gehäuse aus Edelmetallen oder
Edelmetallplattierungen

ex 9102 Armbanduhren, Taschenuhren und ähnliche Uhren (einschliesslich
Stoppuhren vom gleichen Typ), andere als solche der Nr. 9101

ex 9103 Wecker und Standührchen (Pendulettes), mit Kleinuhrwerk

ex 9104 00 00 Armaturenbrettuhren und ähnliche Uhren, für Automobile, Luft-
fahrzeuge, Schiffe oder andere Fahrzeuge

ex 9105 Wecker, Pendulen, Uhren und ähnliche Apparate der Uhrenindus-
trie, mit anderem als Kleinuhrwerk

ex 9108 Kleinuhrwerke, vollständig und zusammengesetzt

ex 9109 Uhrwerke, vollständig und zusammengesetzt, andere als Kleinuhr-
werke

ex 9110 Uhrwerke, vollständig, nicht zusammengesetzt oder teilweise
zusammengesetzt (Schablonen); Uhrwerke, unvollständig, zusam-
mengesetzt; Rohwerke von Uhren

ex 9111 Gehäuse für Uhren der Nrn. 9101 oder 9102, und Teile davon

ex 9112 Gehäuse für andere Uhren oder Apparate der Uhrenindustrie, und
Teile davon

ex 9113 Uhrenarmbänder und Teile davon

ex 9114 Andere Uhrenbestandteile

19. Musikinstrumente im Wert von mehr als 1 500 CHF19. Musikinstrumente im Wert von mehr als 1 500 CHF

Zolltarifnummer Bezeichnung

ex 9201 Klaviere, auch selbsttätige; Cembalos und andere Saiteninstrumente
mit Klaviatur

ex 9202 Andere Saiteninstrumente (z. B. Gitarren, Geigen und Harfen)

ex 9205 Blasinstrumente (z. B. Pfeifenorgeln mit Klaviatur, Akkordeons,
Klarinetten, Trompeten, Dudelsäcke), andere als Orchestrien und
Drehorgeln

ex 9206 00 00 Schlaginstrumente (z. B. Trommeln, Pauken, Xylophone, Becken,
Kastagnetten, Maracas)
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ex 9207 Musikinstrumente, bei denen der Ton elektrisch erzeugt wird oder
elektrisch verstärkt werden muss (z. B. Orgeln, Gitarren und
Akkordeons):

20. Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Antiquitäten20. Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Antiquitäten

Zolltarifnummer Bezeichnung

ex 97 Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Antiquitäten

21. Artikel und Ausrüstung für Freizeitsport, einschliesslich Skifahren, Golf,21. Artikel und Ausrüstung für Freizeitsport, einschliesslich Skifahren, Golf,
Tauchen und WassersportTauchen und Wassersport

Zolltarifnummer Bezeichnung

ex 4015 19 00 andere

ex 4015 90 00 andere

ex 6210 40 00 andere Bekleidung für Männer oder Knaben

ex 6210 50 andere Bekleidung für Frauen oder Mädchen

ex 6211 11 für Männer oder Knaben

ex 6211 12 für Frauen oder Mädchen

ex 6211 20 Skianzüge und Skiensembles

ex 6216 Handschuhe, Halbhandschuhe (Handschuhe ohne Fingerspitzen)
und Fausthandschuhe

ex 6402 12 00 Skischuhe und Snowboard-Schuhe

ex 6402 19 00 andere

ex 6403 12 00 Skischuhe und Snowboard-Schuhe

ex 6403 19 00 andere

ex 6404 11 00 Sportschuhe; Tennisschuhe, Basketballschuhe, Turnschuhe, Trai-
ningsschuhe und ähnliche Schuhe

ex 6404 19 90 andere

ex 9004 90 00 andere

ex 9020 00 00 Andere Atmungsapparate und -geräte und Gasmasken, ausge-
nommen Schutzmasken ohne mechanische Teile und ohne aus-
wechselbares Filterelement

ex 9506 11 00 Ski

ex 9506 12 00 Skibindungen

946.224.2 Ein- und Ausfuhr. Zahlungsverkehr

438 Fassung: 30.03.2022



ex 9506 19 00 andere

ex 9506 21 00 Segelbretter

ex 9506 29 00 andere

ex 9506 31 00 Golfschläger, vollständige

ex 9506 32 00 Bälle

ex 9506 39 00 andere

ex 9506 40 00 Geräte und Ausrüstungsgegenstände für Tischtennis

ex 9506 51 00 Tennisschläger, auch ohne Bespannung

ex 9506 59 00 andere

ex 9506 61 00 Tennisbälle

ex 9506 69 00 andere

ex 9506 70 Schlittschuhe und Rollschuhe, einschliesslich Schuhe mit fest ange-
brachten Schlittschuhen oder Rollschuhen

ex 9506 91 00 Geräte und Ausrüstungsgegenstände für Leibesübungen, Gym-
nastik oder Athletik

ex 9506 99 00 andere

ex 9507 Angelruten, Angelhaken und andere Angelgeräte; Handnetze zu
Zwecken aller Art; Lockgeräte (andere als solche der Nrn. 9208
oder 9705) und ähnliche Jagdartikel

22. Artikel und Ausrüstung für Billardspiele, automatische Kegelanlagen (z.22. Artikel und Ausrüstung für Billardspiele, automatische Kegelanlagen (z.
B. Bowlingbahnen), Glücksspiele und mit Münzen oder Banknoten betrie-B. Bowlingbahnen), Glücksspiele und mit Münzen oder Banknoten betrie-

bene Spielebene Spiele

Zolltarifnummer Bezeichnung

ex 9504 20 00 Billards aller Art und Zubehör dazu

ex 9504 30 andere Spiele, die durch Einwurf eines Geldstücks, einer Banknote,
einer Bankkarte, einer Spielmarke oder jedes anderen Zahlungsmit-
tels in Gang gesetzt werden, ausgenommen automatische Kegel-
spiele (Bowlings)

ex 9504 40 00 Spielkarten

ex 9504 50 00 Videospielkonsolen und -geräte, andere als solche der Nr. 9504.30

ex 9504 90 00 andere
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1 Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über
Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und
2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349)

2 Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli
2014 zur Verbesserung der Wertpapierlieferungen und -abrechnungen in der Europäi-
schen Union und über Zentralverwahrer sowie zur Änderung der Richtlinien 98/26/EG
und 2014/65/EU und der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S.
1)

3 Art. 1 Bst. q eingefügt durch LGBl. 2022 Nr. 85.

4 Art. 1 Bst. r eingefügt durch LGBl. 2022 Nr. 85.

5 Art. 1 Bst. s eingefügt durch LGBl. 2022 Nr. 85.

6 SR 946.202.1. Anhang 3 GKV ist abrufbar unter folgender Internetadresse des SECO:
www.seco.admin.ch (>Aussenwirtschaft & Wirtschaftliche Zusammenarbeit > Wirt-
schaftsbeziehungen > Exportkontrollen und Sanktionen > Industrieprodukte (Dual-Use)
und besondere militärische Güter (Licensing) > Rechtliche Grundlagen und Güterlisten
(Anhänge))

7 SR 946.202.1. Anhang 2 GKV ist abrufbar unter folgender Internetadresse des SECO:
www.seco.admin.ch (>Aussenwirtschaft & Wirtschaftliche Zusammenarbeit > Wirt-
schaftsbeziehungen > Exportkontrollen und Sanktionen > Industrieprodukte (Dual-Use)
und besondere militärische Güter (Licensing) > Rechtliche Grundlagen und Güterlisten
(Anhänge))

8 Art. 6 Abs. 1 Bst. b abgeändert durch LGBl. 2022 Nr. 85.

9 Art. 6 Abs. 3 abgeändert durch LGBl. 2022 Nr. 85.

10 Art. 6 Abs. 4 abgeändert durch LGBl. 2022 Nr. 85.

11 Art. 7 Abs. 3 abgeändert durch LGBl. 2022 Nr. 85.

12 Art. 7 Abs. 4 abgeändert durch LGBl. 2022 Nr. 85.

13 Art. 7 Abs. 5 eingefügt durch LGBl. 2022 Nr. 85.

14 Art. 10a eingefügt durch LGBl. 2022 Nr. 85.

15 Art. 12 abgeändert durch LGBl. 2022 Nr. 85.

16 Art. 13 aufgehoben durch LGBl. 2022 Nr. 85.

17 Art. 15a eingefügt durch LGBl. 2022 Nr. 85.

18 Art. 15b eingefügt durch LGBl. 2022 Nr. 85.

19 Art. 16 Abs. 3 abgeändert durch LGBl. 2022 Nr. 85.

20 Art. 16 Abs. 4 abgeändert durch LGBl. 2022 Nr. 85.

21 Art. 16 Abs. 5 abgeändert durch LGBl. 2022 Nr. 85.

22 Art. 16 Abs. 6 eingefügt durch LGBl. 2022 Nr. 85.
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23 Art. 16 Abs. 7 eingefügt durch LGBl. 2022 Nr. 85.

24 Art. 18 Abs. 2 Bst. b abgeändert durch LGBl. 2022 Nr. 85.

25 Art. 21 Abs. 1 abgeändert durch LGBl. 2022 Nr. 85.

26 Art. 21 Abs. 2 Bst. a abgeändert durch LGBl. 2022 Nr. 85.

27 Art. 23 Abs. 2 abgeändert durch LGBl. 2022 Nr. 85.

28 Art. 24 Abs. 2 abgeändert durch LGBl. 2022 Nr. 85.

29 Art. 25 abgeändert durch LGBl. 2022 Nr. 85.

30 Art. 25a eingefügt durch LGBl. 2022 Nr. 85.

31 Art. 29a tritt am 15. April 2022 in Kraft (LGBl. 2022 Nr. 85).

32 Art. 29b eingefügt durch LGBl. 2022 Nr. 85.

33 Art. 33 Bst. a abgeändert durch LGBl. 2022 Nr. 85.

34 Art. 34 Abs. 1 abgeändert durch LGBl. 2022 Nr. 85.

35 Art. 37 Abs. 5 eingefügt durch LGBl. 2022 Nr. 85.

36 Art. 37 Abs. 6 eingefügt durch LGBl. 2022 Nr. 85.

37 Art. 37 Abs. 7 eingefügt durch LGBl. 2022 Nr. 85.

38 Art. 37 Abs. 8 eingefügt durch LGBl. 2022 Nr. 85.

39 Dieser Anhang wird im Liechtensteinischen Landesgesetzblatt nicht veröffentlicht. Der
Text kann beim SECO, Ressort Sanktionen, Holzikofenweg 36, 3003 Bern bestellt oder
unter www.seco.admin.ch > Aussenwirtschaft & Wirtschaftliche Zusammenarbeit >
Exportkontrollen und Sanktionen > Sanktionen/Embargos eingesehen werden.

40 Anhang 2 abgeändert durch LGBl. 2022 Nr. 85.

41 Anhang 5 abgeändert durch LGBl. 2022 Nr. 85.

42 Anhang 8 abgeändert durch LGBl. 2022 Nr. 51 und LGBl. 2022 Nr. 59.

43 Art. 30 Abs. 1 gilt gemäss Beschluss (GASP) 2022/331 nicht für diese Person.

44 Art. 30 Abs. 1 gilt gemäss Beschluss (GASP) 2022/331 nicht für diese Person.

45 Anhang 16 eingefügt durch LGBl. 2022 Nr. 85.

46 Anhang 17 eingefügt durch LGBl. 2022 Nr. 85.

47 Anhang 18 eingefügt durch LGBl. 2022 Nr. 85.

48 Anhang 19 eingefügt durch LGBl. 2022 Nr. 85.
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